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ANHANG I 

 

Kopfvermerk 

 

Vorbehalte in Bezug auf bestehende Maßnahmen und Liberalisierungsverpflichtungen 

 

1. In der diesem Anhang beigefügten Liste einer Vertragspartei werden nach den Artikeln 8.15 

(Vorbehalte und Ausnahmen), 9.7 (Vorbehalte), 14.4 (Vorbehalte) und, für die Europäische 

Union, nach Artikel 13.10 (Vorbehalte und Ausnahmen) die Vorbehalte aufgeführt, welche 

die jeweilige Vertragspartei in Bezug auf bestehende Maßnahmen angebracht hat, die nicht 

mit den durch die nachstehenden Bestimmungen auferlegten Pflichten im Einklang stehen: 

 

a) Artikel 8.6 (Inländerbehandlung), 9.3 (Inländerbehandlung) oder, für die Europäische 

Union, Artikel 13.3 (Inländerbehandlung), 

 

b) Artikel 8.7 (Meistbegünstigung), 9.5 (Meistbegünstigung) oder, für die Europäische 

Union, Artikel 13.4 (Meistbegünstigung), 

 

c) Artikel 8.4 (Marktzugang), 9.6 (Marktzugang) oder, für die Europäische Union, Artikel 

13.6 (Marktzugang), 

 

d) Artikel 8.5 (Leistungsanforderungen),  

 

e) Artikel 8.8 (Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane) oder, für die 

Europäische Union, Artikel 13.8 (Höheres Management und Leitungs- und 

Kontrollorgane),  
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f) für die Europäische Union, Artikel 13.7 (Grenzüberschreitende Erbringung von 

Finanzdienstleistungen) oder  

 

g) Artikel 14.3 (Pflichten), 

 

und es werden in bestimmten Fällen Verpflichtungen zur sofortigen oder künftigen 

Liberalisierung aufgeführt. 

 

2. Die Vorbehalte einer Vertragspartei lassen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im 

Rahmen des GATS unberührt. 

 

3. Jeder Vorbehalt besteht aus den folgenden Rubriken:  

 

a) die Rubrik Sektor bezeichnet den Sektor, für den der Vorbehalt angebracht wird, 

allgemein, 

 

b) die Rubrik Teilsektor bezeichnet den Teilsektor, für den der Vorbehalt angebracht 

wird, genauer,  

 

c) in der Rubrik Zuordnung nach Branche wird gegebenenfalls auf die vom Vorbehalt 

erfasste Tätigkeit gemäß der CPC, gemäß der ISIC Rev. 3.1 oder gemäß der 

ausdrücklichen anderweitigen Beschreibung im Vorbehalt einer Vertragspartei Bezug 

genommen,  

 

d) in der Rubrik Art des Vorbehalts wird die in Absatz 1 angegebene Pflicht, bezüglich 

welcher ein Vorbehalt angebracht wird, genannt,  

 

e) die Rubrik Zuständigkeitsebene bezeichnet die Zuständigkeitsebene, auf der die 

Maßnahme aufrechterhalten wird, für die ein Vorbehalt angebracht wird, 

 

f) in der Rubrik Maßnahmen sind die Gesetze oder sonstigen Maßnahmen, für die der 

Vorbehalt angebracht wird und die gegebenenfalls in der Rubrik Beschreibung erläutert 

werden, angegeben. Eine in der Rubrik Maßnahmen aufgeführte Maßnahme  

 

i) ist die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens geänderte, 

fortgeführte oder erneuerte Maßnahme,  
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ii) beinhaltet jede nachgeordnete Maßnahme, die nach Maßgabe und im Einklang mit 

der übergeordneten Maßnahme eingeführt oder aufrechterhalten wurde, und  

 

iii) umfasst 

 

A) für eine Richtlinie der Europäischen Union alle Gesetze oder sonstigen 

Maßnahmen, mit denen die Richtlinie auf der Ebene der Mitgliedstaaten 

umgesetzt wird, und 

 

B) für Kanada alle Gesetze oder sonstigen Maßnahmen auf nationaler oder 

subnationaler Ebene, mit denen Vereinbarungen zwischen der 

Bundesregierung und den Provinzen und Territorien umgesetzt werden, und 

 

g) in der Rubrik Beschreibung sind die nichtkonformen Aspekte der bestehenden 

Maßnahme, für die der Vorbehalt angebracht wird, aufgeführt. In der Beschreibung 

können auch Liberalisierungsverpflichtungen dargelegt sein. 

 

4. Bei der Auslegung eines Vorbehalts sind die Einträge in sämtlichen Rubriken des Vorbehalts 

zu berücksichtigen. Ein Vorbehalt wird im Lichte der einschlägigen Pflichten der Kapitel 

ausgelegt, gegen die der Vorbehalt angebracht wird. Sofern  

 

a) der Eintrag in der Rubrik Maßnahmen durch eine Liberalisierungsverpflichtung in der 

Rubrik Beschreibung erläutert wird, hat der solchermaßen erläuterte Eintrag in der 

Rubrik Maßnahmen Vorrang gegenüber allen anderen Rubriken, und sofern  

 

b) der Eintrag in der Rubrik Maßnahmen nicht in dieser Weise erläutert wird, hat die 

Rubrik Maßnahmen Vorrang gegenüber anderen Rubriken, es sei denn, eine 

Unstimmigkeit zwischen dem Eintrag in der Rubrik Maßnahmen und den übrigen, in 

ihrer Gesamtheit betrachteten Rubrikeinträgen ist so relevant und bedeutend, dass der 

Schluss auf die Vorrangigkeit der Rubrik Maßnahmen unsinnig wäre; in diesem Fall 

sind die anderen Rubriken im Rahmen dieser Unstimmigkeiten maßgebend. 
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5. Soweit eine Vertragspartei eine Maßnahme aufrechterhält, der zufolge ein Dienstleister als 

Voraussetzung für die Erbringung einer Dienstleistung in ihrem Gebiet eine natürliche 

Person, ein Bürger, ein dauerhaft Ansässiger (Permanent resident) oder Ansässiger (Resident) 

ihres Gebiets sein muss, so gilt ein Vorbehalt in Bezug auf diese Maßnahme, der hinsichtlich 

des grenzüberschreitenden Dienstleistungshandels angebracht wird, als ein Vorbehalt im 

Hinblick auf Investitionen entsprechend dem Geltungsbereich der genannten Maßnahme.  

 

6. Wird ein Vorbehalt in Bezug auf eine Maßnahme, der zufolge ein Dienstleister als 

Voraussetzung für die Erbringung einer Finanzdienstleistung im jeweiligen Gebiet eine 

natürliche Person, ein Bürger, ein dauerhaft Ansässiger (Permanent resident) oder Ansässiger 

(Resident) des jeweiligen Gebiets sein muss, hinsichtlich Artikel 13.7 (Grenzüberschreitende 

Erbringung von Finanzdienstleistungen) angebracht, so gilt er als Vorbehalt in Bezug auf die 

Artikel 13.3 (Inländerbehandlung), 13.4 (Meistbegünstigung), 13.6 (Marktzugang) und 13.8 

(Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane) entsprechend dem Geltungsbereich 

der genannten Maßnahme. 

 

7. Für die Zwecke dieses Anhangs einschließlich der diesem Anhang beigefügten Listen der 

Vertragsparteien bezeichnet  

 

 

ISIC Rev. 3.1 die Internationale Systematik der Wirtschaftszweige (International Standard 

Industrial Classification of all Economic Activities) Revision 3.1 in der vom Statistischen Amt der 

Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N° 4, ISIC rev 3.1, 2002, veröffentlichten 

Fassung. 

 

8. In der diesem Anhang beigefügten Liste der Europäischen Union werden folgende 

Abkürzungen verwendet: 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 

 

CY Zypern 
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CZ Tschechische Republik 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 

 

EU Europäische Union 

 

ES Spanien 

 

EE Estland 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

EL Griechenland 

 

HR Kroatien 

 

HU Ungarn 

 

IE Irland 

 

IT Italien 

 

LV Lettland 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 
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MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 

 

PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SK Slowakei 

 

SI Slowenien 

 

SE Schweden 

 

UK Vereinigtes Königreich 
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Liste Kanadas – Bundesebene 

In Kanada geltende Vorbehalte 

(anwendbar in sämtlichen Provinzen und Territorien) 

 

Vorbehalt I-C-1 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Leistungsanforderungen  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Investment Canada Act, R.S.C. 1985, c. 28 (1st Supp.)  

Investment Canada Regulations, S.O.R./85-611 

Beschreibung: Investitionen 

1. Mit Ausnahme der Regelungen der Absätze 3 und 7 überprüft 

die für Investitionen zuständige Person mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Director) einen direkten „Kontrollerwerb“ 

im Sinne des Investment Canada Act an einem kanadischen 

Unternehmen durch einen Investor der Europäischen Union, 

wenn der Wert des kanadischen Unternehmens mindestens 1,5 

Mrd. CAD beträgt, wobei dieser Wert gemäß der geltenden 

Methodik im Januar des jeweils folgenden Jahres wie im 

Investment Canada Act dargelegt angepasst wird. 

2. Ungeachtet der Definition des Begriffs „Investor“ in Artikel 8.1 

(Begriffsbestimmungen) können nur Investoren, die 

Staatsangehörige der Europäischen Union oder von 

Staatsangehörigen der Europäischen Union kontrollierte 

Einheiten im Sinne des Investment Canada Act sind, den 

höheren Überprüfungsschwellenwert in Anspruch nehmen. 
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3. Der höhere Schwellenwert in Absatz 1 gilt nicht für einen 

direkten Kontrollerwerb an einem kanadischen Unternehmen 

durch ein Staatsunternehmen. Ein solcher Erwerb unterliegt der 

Überprüfung durch die für Investitionen zuständige Person mit 

Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director), wenn der Wert 

des kanadischen Unternehmens im Jahr 2015 mindestens 

369 Mio. CAD beträgt, wobei dieser Wert gemäß der geltenden 

Methodik im Januar des jeweils folgenden Jahres wie im 

Investment Canada Act dargelegt angepasst wird.  

4. Eine der Überprüfung nach dem Investment Canada Act 

unterliegende Investition darf erst dann durchgeführt werden, 

wenn der für den Investment Canada Act zuständige Minister 

dem Antragsteller mitteilt, dass die Investition voraussichtlich 

einen Nettonutzen für Kanada darstellt. Die entsprechende 

Ermittlung erfolgt nach Maßgabe von sechs im Investment 

Canada Act beschriebenen Faktoren, die nachstehend 

zusammengefasst sind:  

a) Auswirkung der Investition auf den Umfang und die Art 

der Wirtschaftstätigkeit in Kanada, einschließlich der 

Auswirkung auf die Beschäftigung, auf die Verwendung 

von in Kanada hergestellten bzw. erbrachten Teilen, 

Komponenten und Dienstleistungen sowie auf die 

Ausfuhren aus Kanada;   

b) Grad und Bedeutung der Beteiligung von Kanadiern an der 

Investition;  

c) Auswirkung der Investition auf die Produktivität, die 

industrielle Effizienz, die technologische Entwicklung und 

die Produktinnovation in Kanada;  

d) Auswirkung der Investition auf den Wettbewerb innerhalb 

einer Branche in Kanada;   
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 e) Vereinbarkeit der Investition mit der nationalen Industrie-, 

Wirtschafts- und Kulturpolitik unter Berücksichtigung der 

von der Regierung oder Legislative einer Provinz 

formulierten industrie-, wirtschafts- und kulturpolitischen 

Ziele, die von der Investition voraussichtlich in 

erheblichem Maße berührt werden, und  

f) Beitrag der Investition zur Wettbewerbsfähigkeit Kanadas 

auf den Weltmärkten.  

5. Bei der Ermittlung des Nettonutzens kann der Minister über die 

für Investitionen zuständige Person mit Leitungs- und 

Kontrollfunktionen (Director) die Pläne überprüfen, anhand 

derer der Antragsteller den aus dem vorgeschlagenen Erwerb 

erwachsenden Nettonutzen für Kanada nachweist. Ein 

Antragsteller kann dem Minister im Zusammenhang mit einem 

vorgeschlagenen Erwerb, der Gegenstand einer Überprüfung ist, 

auch Zusagen unterbreiten. Im Falle der Nichteinhaltung einer 

Zusage durch einen Antragsteller kann der Minister eine 

gerichtliche Entscheidung, mit der die Einhaltung angeordnet 

wird, oder ein anderes Rechtsmittel erwirken, das nach dem 

Investment Canada Act zulässig ist.  

6. Ein Nichtkanadier, der ein kanadisches Unternehmen gründet 

oder erwirbt, das nicht wie vorstehend beschrieben der 

Überprüfung unterliegt, muss dies der für Investitionen 

zuständigen Person mit Leitungs- und Kontrollfunktionen 

(Director) mitteilen. 

7. Die in den Absätzen 1 und 3 genannten 

Überprüfungsschwellenwerte gelten nicht für den Erwerb von 

Kulturunternehmen.  

8. Ferner können der spezifische Erwerb oder die spezifische 

Gründung eines neuen Unternehmens in bestimmten Arten 

gewerblicher Tätigkeiten, die mit dem kulturellen Erbe oder der 

nationalen Identität Kanadas in Zusammenhang stehen und 

üblicherweise mitteilungspflichtig sind, einer Überprüfung 

unterworfen werden, wenn der Governor in Council im 

öffentlichen Interesse eine Überprüfung genehmigt.  
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 9. Ein indirekter „Kontrollerwerb“ an einem kanadischen 

Unternehmen durch einen Investor der Europäischen Union, bei 

dem es sich nicht um ein Kulturunternehmen handelt, ist nicht 

überprüfungspflichtig.  

10. Ungeachtet des Artikels 8.5 (Leistungsanforderungen) kann 

Kanada im Zusammenhang mit der Überprüfung des Erwerbs 

einer Investition nach dem Investment Canada Act eine 

Anforderung auferlegen oder eine Verpflichtung oder Zusage 

durchsetzen, die im Zusammenhang steht mit der Niederlassung, 

dem Erwerb, der Erweiterung, der Durchführung, dem Betrieb 

oder der Verwaltung jeder Investition eines Investors der 

Europäischen Union oder eines Drittstaats für den Transfer von 

Technologie, Herstellungsverfahren oder sonstigem gesetzlich 

geschütztem Wissen an einen Staatsangehörigen oder ein mit 

dem Transferierenden verbundenes Unternehmen in Kanada.  

11. Mit Ausnahme der Anforderungen, Verpflichtungen oder 

Zusagen im Zusammenhang mit dem Transfer von Technologie, 

wie sie in Absatz 10 dieses Vorbehalts dargelegt sind, gilt 

Artikel 8.5 (Leistungsanforderungen) für die nach dem 

Investment Canada Act auferlegten oder durchgesetzten 

Anforderungen, Verpflichtungen oder Zusagen.  

12. Für die Zwecke dieses Vorbehalts bezeichnet der Begriff 

„Nichtkanadier“ eine nichtkanadische Einzelperson, Regierung 

bzw. Stelle dieser Regierung oder Einheit, während der Begriff 

„Kanadier“ einen Bürger Kanadas oder einen dauerhaft 

Gebietsansässigen (Permanent Resident) in Kanada, eine 

Regierung in Kanada bzw. eine Stelle dieser Regierung oder eine 

unter kanadischer Kontrolle stehende Einheit im Sinne des 

Investment Canada Act bezeichnet.  
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Vorbehalt I-C-2 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene  

Maßnahmen: Wie in der Rubrik Beschreibung dargelegt 

Beschreibung: Investitionen 

1. Beim Verkauf seines/ihres Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieses Unternehmens 

bzw. dieser Stelle oder bei der Verfügung über dieses 

Eigenkapital bzw. über diese Vermögenswerte kann Kanada 

oder eine Provinz oder ein Territorium den Erwerb des 

Eigentums an diesem Eigenkapital oder diesen 

Vermögenswerten durch Investoren der Europäischen Union 

oder eines Drittstaats oder deren Investitionen untersagen oder 

beschränken und die Möglichkeit der Eigentümer dieses 

Eigenkapitals oder dieser Vermögenswerte, ein aus dem 

Verkauf oder der Verfügung hervorgehendes Unternehmen zu 

kontrollieren, für Investoren der Europäischen Union oder eines 

Drittstaats oder deren Investitionen beschränken. In Bezug auf 

einen solchen Verkauf oder eine solche sonstige Verfügung 

kann Kanada oder eine Provinz oder ein Territorium eine 

Maßnahme einführen oder aufrechterhalten, die die 

Staatsangehörigkeit des höheren Managements oder der 

Mitglieder des Leitungs- bzw. Kontrollorgans betrifft.  
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2. Für die Zwecke dieses Vorbehalts  

a) ist eine nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Abkommens aufrechterhaltene oder eingeführte 

Maßnahme, durch die zum Zeitpunkt des Verkaufs oder 

der sonstigen Verfügung gemäß der Beschreibung in 

diesem Vorbehalt das Eigentum an Eigenkapital oder 

Vermögenswerten untersagt oder beschränkt oder eine 

Staatsangehörigkeitsanforderung auferlegt wird, eine 

bestehende Maßnahme, und  

b) bezeichnet der Ausdruck staatliches Unternehmen ein 

Unternehmen, das im Eigentum Kanadas oder einer 

Provinz oder eines Territoriums steht oder über 

Eigentumsanteile durch Kanada oder eine Provinz oder 

ein Territorium kontrolliert wird, und schließt 

Unternehmen ein, die nach dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Abkommens ausschließlich für die 

Zwecke des Verkaufs von Eigenkapital an einem 

bestehenden Staatsunternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, des Verkaufs von Vermögenswerten 

dieses Unternehmens bzw. dieser Stelle oder der 

Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. diese 

Vermögenswerte gegründet werden.  
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Vorbehalt I-C-3 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44  

Canada Business Corporations Regulations, 2001, S.O.R./2001-512  

Canada Cooperatives Act, S.C. 1998, c. 1 

Canada Cooperatives Regulations, S.O.R./99-256 

Beschreibung: Investitionen 

1. Eine Gesellschaft kann die Begebung und Übertragung von 

Anteilen an einer nach Bundesrecht gegründeten 

Kapitalgesellschaft sowie das Eigentum an diesen Anteilen 

beschränken. Diese Beschränkungen sollen es einer 

Gesellschaft ermöglichen, den kanadischen Eigentums- oder 

Kontrollanforderungen aufgrund bestimmter, in den  Canada 

Business Corporations Regulations, 2001, festgelegter 

Rechtsvorschriften in Sektoren zu entsprechen, in denen 

kanadisches Eigentum oder kanadische Kontrolle als 

Bedingung für die Erteilung bzw. Gewährung von Lizenzen, 

Erlaubnissen, Beihilfen, Zahlungen oder anderen 

Vergünstigungen vorgeschrieben ist. Zur Aufrechterhaltung 

bestimmter kanadischer Eigentumsanteile ist es einer 

Gesellschaft gestattet, Anteile von Anteilseignern ohne deren 

Zustimmung zu verkaufen und ihre eigenen Anteile auf dem 

freien Markt zu kaufen.  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 14 

 2. Nach dem Canada Cooperatives Act können die Begebung 

oder die Übertragung von Investitionsanteilen an einer 

Genossenschaft an bzw. auf nicht in Kanada ansässige 

(resident) Personen beschränkt werden, damit 

Genossenschaften die kanadischen Eigentumsanforderungen 

erfüllen können, um eine Gewerbezulassung zu erhalten, um 

Verleger einer kanadischen Zeitung oder Zeitschrift zu 

werden oder um Investitionsanteile an einem 

Finanzintermediär und in Sektoren zu erwerben, in denen 

Eigentum oder Kontrolle als Bedingung für die Erteilung bzw. 

Gewährung von Lizenzen, Erlaubnissen, Beihilfen, Zahlungen 

oder anderen Vergünstigungen vorgeschrieben ist. Für den 

Fall, dass das Eigentum an Investitionsanteilen oder die 

Kontrolle darüber die Fähigkeit einer Genossenschaft, einen 

kanadischer Eigentums- oder Kontrollanteil 

aufrechtzuerhalten, beeinträchtigen würde, ist im Canada 

Cooperatives Act vorgesehen, dass die Zahl der 

Investitionsanteile, die als Eigentum gehalten werden dürfen, 

begrenzt oder das Eigentum an Investitionsanteilen verboten 

wird.  

3. Für die Zwecke dieses Vorbehalts bezeichnet kanadisch den 

Begriff „kanadisch“ („Canadian“) im Sinne der Canada 

Business Corporations Regulations, 2001 oder der Canada 

Cooperatives Regulations. 
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Vorbehalt I-C-4 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Canada Business Corporations Act, R.S.C. 1985, c. C-44  

Canada Business Corporations Regulations, 2001, S.O.R./2001-

512 

Canada Cooperatives Act, S.C. 1998, c. 1 

Canada Cooperatives Regulations, S.O.R./99-256 

Canada Corporations Act, R.S.C. 1970, c. C-32 

Besondere Gesetze des Parlaments zur Gründung spezifischer 

Gesellschaften  

Beschreibung: Investitionen 

1. Im Canada Business Corporations Act wird für die meisten 

nach Bundesrecht gegründeten Kapitalgesellschaften 

vorgeschrieben, dass 25 Prozent der Personen mit Leitungs- 

bzw. Kontrollfunktionen (Directors) in Kanada ansässig 

(resident) sein müssen und dass bei Kapitalgesellschaften mit 

weniger als vier Personen mit Leitungs- bzw.  

Kontrollfunktionen (Directors) mindestens eine dieser 

Personen in Kanada ansässig (resident) sein muss. Gemäß 

den Canada Business Corporations Regulations, 2001, muss 

bei Kapitalgesellschaften in den folgenden Sektoren eine 

einfache Mehrheit der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) in Kanada ansässig (resident) 

sein: Uranabbau; Herausgabe und Vertrieb von Büchern; 

Verkauf von Büchern, wenn dieser Verkauf den 

hauptsächlichen Teil der Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens bildet, sowie Verleih und Vertrieb von Filmen 

und Videofilmen. Gleichermaßen muss bei 

Kapitalgesellschaften, die aufgrund eines Rechtsakts des 

Parlaments oder einer Verordnung auf individueller Basis 

Mindestanforderungen in Bezug auf kanadisches Eigentum 

unterliegen, eine Mehrheit der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) in Kanada ansässig (resident) 

sein.  
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2. Für die Zwecke des Canada Business Corporations Act 

bezeichnet der Begriff Gebietsansässiger Kanadas 

(„resident Canadian“) eine Person, bei der es sich um einen 

Bürger Kanadas mit gewöhnlichem Aufenthalt (ordinarily 

resident) in Kanada, einen Bürger Kanadas ohne 

gewöhnlichem Aufenthalt (not ordinarily resident) in Kanada, 

der einer in den Canada Business Corporations Regulations, 

2001 genannten Kategorie angehört, oder einen dauerhaft 

Gebietsansässigen (Permanent resident) im Sinne des 

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, 

handelt, mit Ausnahme von dauerhaft Gebietsansässigen 

(Permanent resident), die seit mehr als einem Jahr nach 

Erfüllung der Voraussetzungen für die Beantragung der 

kanadischen Staatsbürgerschaft ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt (ordinarily resident) in Kanada haben.  

3. Im Falle einer Holdinggesellschaft muss höchstens ein Drittel 

der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Directors) in Kanada ansässig (resident) sein, wenn die 

Einnahmen der Holdinggesellschaft und ihrer 

Tochtergesellschaften in Kanada weniger als fünf Prozent der 

Bruttoeinnahmen der Holdinggesellschaft und ihrer 

Tochtergesellschaften betragen.  

4. Nach dem Canada Cooperatives Act müssen mindestens zwei 

Drittel der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Directors) Mitglieder der Genossenschaft sein. Mindestens 

25 Prozent der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) einer Genossenschaft müssen 

in Kanada ansässig (resident) sein; hat eine Genossenschaft 

nur drei Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Directors), muss mindestens eine dieser Personen in Kanada 

ansässig (resident) sein.  

5. Für die Zwecke des Canada Cooperatives Act bezeichnet der 

Begriff Gebietsansässiger Kanadas („resident of Canada“) 

gemäß den Canada Cooperatives Regulations eine Person, 

bei der es sich um einen Bürger Kanadas mit gewöhnlichem 

Aufenthalt (Ordinarily resident) in Kanada, einen Bürger 

Kanadas ohne gewöhnlichen Aufenthalt (not Ordinarily 

resident) in Kanada, der einer in den Canada Cooperatives 

Regulations genannten Kategorie angehört, oder einen 

dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent resident) im Sinne 

des Immigration and Refugee Protection Act handelt, mit 

Ausnahme von dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent 

residents), die seit mehr als einem Jahr nach Erfüllung der 

Voraussetzungen für die Beantragung der kanadischen 

Staatsbürgerschaft ihren gewöhnlichen  Aufenthalt 

(Ordinarily resident) in Kanada haben. 
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Vorbehalt I-C-5 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene  

Maßnahmen: Citizenship Act, R.S.C. 1985, c. C-29 

Foreign Ownership of Land Regulations, S.O.R./79-416  

Beschreibung: Investitionen 

1. Die Foreign Ownership of Land Regulations richten sich 

nach dem Citizenship Act und dem Agricultural and 

Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 1980, c. A-9. In 

Alberta darf eine nicht infrage kommende Person oder eine in 

ausländischem Eigentum oder unter ausländischer Kontrolle 

stehende Gesellschaft nur mit höchstens zwei Parzellen, 

deren Gesamtfläche höchstens 20 Acre beträgt, an 

kontrolliertem Land („controlled land“) beteiligt sein.  
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2. Für die Zwecke dieses Vorbehalts  

bezeichnet der Begriff nicht infrage kommende Person  

a) eine natürliche Person, die weder ein Bürger Kanadas 

noch ein dauerhaft Gebietsansässiger (Permanent 

resident) in Kanada ist,  

b) eine ausländische Regierung oder ausländische 

staatliche Stelle oder  

c) eine in einem anderen Land als Kanada gegründete 

Gesellschaft, und 

bezeichnet der Begriff kontrolliertes Land („controlled land“) 

Land in Alberta, jedoch mit Ausnahme von  

a) Land der Krone, die durch Alberta vertreten wird („land 

of the Crown in right of Alberta“);  

b) Land innerhalb von Orten, die den Gemeindestatus 

City, Town, New Town, Village oder Summer Village 

haben, und  

c) Bergwerke oder Mineralvorkommen. 
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Vorbehalt I-C-6 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Air Canada Public Participation Act, R.S.C. 1985, c. 35 (4th 

Supp.)  

Canadian Arsenals Limited Divestiture Authorization Act, S.C. 

1986, c. 20  

Eldorado Nuclear Limited Reorganization and Divestiture Act, 

S.C. 1988, c. 41  

Nordion and Theratronics Divestiture Authorization Act, S.C. 

1990, c. 4  

Beschreibung: Investitionen 

1. Ein Gebietsfremder (Non-resident) bzw. mehrere 

Gebietsfremde (Non-residents) darf bzw. dürfen nicht mehr 

als einen bestimmten Prozentsatz der stimmberechtigten 

Anteile der Gesellschaft besitzen, für die das jeweilige Gesetz 

gilt. Bei einigen Gesellschaften gelten die Beschränkungen 

für einzelne Anteilseigner, bei anderen hingegen können sie 

für sämtliche Anteilseigner gelten. Ist der Prozentsatz, den 

ein einzelner kanadischer Investor besitzen darf, 

Beschränkungen unterworfen, so gelten diese 

Beschränkungen auch für Gebietsfremde (Non-residents). Es 

gelten folgende Beschränkungen:  

Air Canada: 25 Prozent insgesamt;  

Cameco Limited (früher Eldorado Nuclear Limited): 15 

Prozent pro gebietsfremde (non-resident) natürliche Person, 

25 Prozent insgesamt;  
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Nordion International Inc.: 25 Prozent insgesamt; 

Theratronics International Limited: 49 Prozent insgesamt, 

und  

Canadian Arsenals Limited: 25 Prozent insgesamt. 

2. Für die Zwecke dieses Vorbehalts erstreckt sich der Begriff 

Gebietsfremder (Non-resident) auf  

a) natürliche Personen, die keine Bürger Kanadas sind und 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt (not Ordinarily resident) 

nicht in Kanada haben;  

b) außerhalb Kanadas eingetragene, gegründete oder 

anderweitig errichtete Gesellschaften;  

c) die Regierungen ausländischer Staaten oder ihre  

politischen Untereinheiten oder Personen, die befugt 

sind, eine Aufgabe oder Pflicht im Namen dieser 

Regierungen zu erfüllen;  

d) Gesellschaften, die unmittelbar oder mittelbar durch 

eine unter den Buchstaben a bis c genannte natürliche 

oder juristische Person kontrolliert werden;  

e) Treuhandgesellschaften,  

i) die von einer Person oder einer unter den 

Buchstaben b bis d genannten juristischen Person 

begründet werden, mit Ausnahme von 

Treuhandgesellschaften für die Verwaltung eines 

Pensionsfonds zugunsten natürlicher Personen, 

die mehrheitlich in Kanada ansässig (resident) 

sind, oder  

ii) an denen eine unter den Buchstaben a bis d 

genannte natürliche oder juristische Person einen 

materiellen Eigentumsanspruch von über 50 

Prozent hat, und  

f) Gesellschaften, die unmittelbar oder mittelbar durch 

eine unter Buchstabe e genannte Treuhandgesellschaft 

kontrolliert werden. 
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Vorbehalt I-C-7 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Export and Import Permits Act, R.S.C. 1985, c. E-19 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine Einfuhr- bzw. Ausfuhrgenehmigung oder 

Durchfuhrgenehmigung für eine Ware oder eine damit verbundene 

Dienstleistung, die Kontrollen aufgrund des Export and Import 

Permits Act unterliegt, können nur natürliche Personen, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt (Ordinarily resident) in Kanada haben, 

Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada oder kanadische 

Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen beantragen und 

erhalten. 
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Vorbehalt I-C-8 

Sektor: Soziale Dienstleistungen 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Leistungsanforderungen  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene  

Maßnahmen:  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Kanada behält sich das Recht vor, hinsichtlich der 

Erbringung sozialer Dienstleistungen, die nicht anderweitig 

im Rahmen des Vorbehalts II-C-9 bezüglich sozialer 

Dienstleistungen berücksichtigt werden, jedwede Maßnahme 

aufrechtzuerhalten. 

2. Dieser Vorbehalt gegen die Meistbegünstigung gilt nicht für 

die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des privaten 

Bildungswesens. 
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Vorbehalt I-C-9 

Sektor: Kommunikationsdienstleistungen 

Teilsektor:  Telekommunikationsnetze und -dienste 

Funkverkehr 

Zuordnung nach Branche: CPC 752 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Telecommunications Act, S.C. 1993, c. 38  

Canadian Telecommunications Common Carrier Ownership and 

Control Regulations, S.O.R./94-667  

Radiocommunications Act, R.S.C. 1985, c. R-2  

Radiocommunication Regulations, S.O.R./96-484  

Beschreibung: Investitionen 

1. Ausländische Investitionen in Erbringer infrastrukturbasierter 

Telekommunikationsdienste sind auf einen kumulierten 

Gesamtanteil von höchstens 46,7 Prozent der Stimmrechte 

beschränkt, basierend auf einem Anteil von 20 Prozent bei 

den direkten Investitionen und von 33,3 Prozent bei den 

indirekten Investitionen. 
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2. Erbringer infrastrukturbasierter Telekommunikationsdienste 

müssen de facto durch Kanadier kontrolliert werden.  

3. Mindestens 80 Prozent der der Mitglieder der Leitungs- bzw. 

Kontrollorgane von Erbringern infrastrukturbasierter 

Telekommunikationsdienste müssen Kanadier sein. 

4. Ungeachtet der obengenannten Beschränkungen  

a) sind für Anbieter, die Arbeiten im Rahmen einer 

internationalen Seekabel-Lizenz durchführen, 

ausländische Investitionen von bis zu 100 Prozent 

gestattet;  

b) dürfen Satellitenmobilfunksysteme eines ausländischen 

Dienstleisters von einem kanadischen Dienstleister 

genutzt werden, um Dienstleistungen in Kanada zu 

erbringen;  

c) dürfen Festsatellitensysteme eines ausländischen 

Dienstleisters genutzt werden, um Dienstleistungen 

zwischen Standorten in Kanada und allen Standorten 

außerhalb Kanadas zu erbringen; 

d) sind für Anbieter, die Arbeiten im Rahmen einer 

Satelliten-Genehmigung durchführen, ausländische 

Investitionen von bis zu 100 Prozent gestattet, und 

e) sind für Erbringer infrastrukturbasierter 

Telekommunikationsdienste, deren Einnahmen –

 einschließlich der Einnahmen der mit ihnen 

verbundenen Unternehmen – aus der Erbringung von 

Telekommunikationsdiensten in Kanada weniger als 10 

Prozent der gesamten Einnahmen aus 

Telekommunikationsdiensten in Kanada ausmachen, 

ausländische Investitionen von bis zu 100 Prozent 

gestattet. 
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Vorbehalt I-C-10 

Sektor: Verkehrsdienstleistungen 

Teilsektor:  Zollagenten  

Sonstige Unterstützungs- und Hilfsdienstleistungen für den 

Verkehr  

Zuordnung nach Branche: CPC 749 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Customs Act, R.S.C. 1985, c. 1 (2nd Supp.)  

Customs Brokers Licensing Regulations, S.O.R./86-1067  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um als Zollagent in Kanada zugelassen werden zu können,  

a) muss eine natürliche Person kanadischer 

Staatsangehöriger sein;  

b) muss eine juristische Person in Kanada gegründet sein 

und müssen ihre Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) mehrheitlich kanadische 

Staatsangehörige sein, und  

c) muss sich eine Personengesellschaft aus Personen, die 

kanadische Staatsangehörige sind, oder in Kanada 

gegründeten juristischen Personen, deren Personen mit 

Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) 

mehrheitlich kanadische Staatsangehörige sind, 

zusammensetzen. 
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Vorbehalt I-C-11 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen 

Teilsektor:  Duty-free-Shops  

Zuordnung nach Branche: CPC 631, 632 (begrenzt auf Duty-free-Shops) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Customs Act, R.S.C. 1985, c. 1 (2nd Supp.)  

Duty Free Shop Regulations, S.O.R./86-1072 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Um als Betreiber eines Duty-free-Shops an einem  

Landgrenzübergang in Kanada zugelassen werden zu können, 

muss eine natürliche Person  

a) kanadischer Staatsangehöriger sein;  

b) einen guten Leumund haben;  

c) ihren Hauptwohnsitz in Kanada haben und  

d) sich in dem Jahr, das dem Jahr der Beantragung der 

Zulassung vorausgeht, mindestens 183 Tage in Kanada 

aufgehalten haben.  

2. Um als Betreiber eines Duty-free-Shops an einem  

Landgrenzübergang in Kanada zugelassen werden zu können, 

muss eine juristische Person  

a) in Kanada gegründet sein und  

b) müssen sich alle ihre Anteile im wirtschaftlichen 

Eigentum kanadischer Staatsangehöriger befinden, 

welche die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.  
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Vorbehalt I-C-12 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Prüfungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Aus- und 

Einfuhr kulturellen Eigentums  

Dienstleistungen von Museen, mit Ausnahme von Leistungen für 

historische Stätten und Gebäude (begrenzt auf 

Prüfungsdienstleistungen betreffend kulturelles Eigentum) 

Zuordnung nach Branche: CPC 96321, 87909 (begrenzt auf Prüfungsdienstleistungen 

betreffend kulturelles Eigentum) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Cultural Property Export and Import Act, R.S.C. 1985, c. C-51 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nur ein Gebietsansässiger (Resident) Kanadas oder eine 

Einrichtung in Kanada kann als sachverständiger Prüfer 

kulturellen Eigentums für die Zwecke des Cultural Property 

Export and Import Act benannt werden.  

2. Für die Zwecke dieses Vorbehalts  

a) bezeichnet der Begriff Einrichtung eine im Eigentum 

der öffentlichen Hand stehende und ausschließlich 

zugunsten der Allgemeinheit betriebene Stelle, die für 

Bildungs- oder kulturelle Zwecke geschaffen wird und 

Gegenstände aufbewahrt und ausstellt, und 

b) bezeichnet der Begriff Gebietsansässiger (Resident) 

Kanadas eine natürliche Person, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt (Ordinarily resident) in 

Kanada hat, oder eine juristische Person, die ihren 

Hauptsitz in Kanada hat oder eine Niederlassung in 

Kanada unterhält, in der sich die im Zusammenhang 

mit der Geschäftstätigkeit der juristischen Person 

beschäftigten Arbeitnehmer normalerweise zur Arbeit 

einfinden. 
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Vorbehalt I-C-13 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Patentanwälte  

Patentanwälte, die Rechtsberatungs- und -

vertretungsdienstleistungen erbringen  

Zuordnung nach Branche: CPC 8921 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4  

Patent Rules, S.O.R./96-423  

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um eine Person bei der Bearbeitung einer Patentanmeldung oder in 

anderen Angelegenheiten vor dem Patentamt vertreten zu können, 

muss ein Patentanwalt in Kanada ansässig (resident) und beim 

Patentamt registriert sein. 
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Vorbehalt I-C-14 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Warenzeichenmakler  

Warenzeichenmakler, die Rechtsberatungs- und -

vertretungsdienstleistungen im Rahmen gesetzlicher Verfahren 

erbringen  

Zuordnung nach Branche: CPC 8922 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13  

Trade-marks Regulations, S.O.R./96-195  

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um eine Person bei der Bearbeitung einer Warenzeichenanmeldung 

oder in anderen Angelegenheiten vor dem Warenzeichenamt 

vertreten zu können, muss ein Warenzeichenmakler in Kanada 

ansässig (resident) und beim Warenzeichenamt registriert sein. 
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Vorbehalt I-C-15 

Sektor: Energie (Öl und Gas) 

Teilsektor:  Erdöl- und Erdgasindustrie  

Leistungen im Bereich Bergbau  

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 883 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Canada Petroleum Resources Act, R.S.C. 1985, c. 36 (2nd
 

Supp.)  

Territorial Lands Act, R.S.C. 1985, c. T-7  

Federal Real Property and Federal Immovables Act, S.C. 1991, c. 

50  

Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 

1987, c. 3  

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord 

Implementation Act, S.C. 1988, c. 28  

Beschreibung: Investitionen 

1. Dieser Vorbehalt gilt für Förderlizenzen, die für „frontier 

lands“ und „Offshore-Gebiete“ (nicht in die Zuständigkeit der 

Provinzen fallende Gebiete) im Sinne der geltenden 

Maßnahmen erteilt werden.  

2. Inhaber einer Lizenz zur Förderung von Erdöl und Erdgas 

oder von Anteilen daran muss eine in Kanada gegründete 

juristische Person sein.  
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Vorbehalt I-C-16 

Sektor: Energie (Öl und Gas) 

Teilsektor:  Erdöl- und Erdgasindustrie  

Leistungen im Bereich Bergbau  

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 883 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Canada Oil and Gas Production and Conservation Act, R.S.C. 

1985, c. O-7, as amended by the Canada Oil and Gas Operations 

Act, S.C. 1992, c. 35  

Canada - Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord 

Implementation Act, S.C. 1988, c. 28  

Canada - Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 

1987, c. 3  

Maßnahmen zur Durchführung der zwischen Kanada und Yukon 

geschlossenen Vereinbarung über Erdöl und Erdgas („Canada-

Yukon Oil and Gas Accord“), einschließlich des Canada-Yukon Oil 

and Gas Accord Implementation Act, 1998, c.5, s. 20 und des Oil 

and Gas Act, RSY 2002, c. 162  

Maßnahmen zur Durchführung der Vereinbarung über Erdöl und 

Erdgas in den Nordwest-Territorien („Northwest Territories Oil and 

Gas Accord“), einschließlich Durchführungsmaßnahmen, die für 

Nunavut als Nachfolgeterritorium der früheren Nordwest-

Territorien gelten oder von Nunavut eingeführt werden 

Maßnahmen zur Durchführung der Vereinbarung zwischen Kanada 

und Quebec über die Erdölressourcen im Sankt-Lorenz-Golf 

(„Canada-Quebec Gulf of St. Lawrence Petroleum Resources 

Accord“) 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nach dem Canada Oil and Gas Operations Act muss ein 

Nutzenplan („benefits plan“) vom Minister gebilligt werden, 

damit eine Genehmigung zur Einleitung eines Vorhabens zur 

Entwicklung der Öl- und Gasförderung erteilt werden kann.  

2. Ein Nutzenplan ist ein Plan für die Beschäftigung von 

Kanadiern und zur Bereitstellung umfassender und fairer 

Möglichkeiten für kanadische Hersteller, Berater, 

Auftragnehmer und Dienstleistungsunternehmen hinsichtlich 

ihrer Beteiligung auf Wettbewerbsbasis an der Lieferung von 

Waren und der Erbringung von Dienstleistungen, die für die 

vorgesehenen, im Nutzenplan genannten Arbeiten oder 

Tätigkeiten bestimmt sind.  
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3. Nach dem im Canada Oil and Gas Operations Act 

vorgesehenen Nutzenplan kann der Minister vom 

Antragsteller zusätzlich verlangen, dass dieser sicherstellt, 

dass benachteiligte Einzelpersonen oder Gruppen Zugang zu 

Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten oder 

sich an der Lieferung von Waren und der Erbringung von 

Dienstleistungen, die für die vorgesehenen, im Nutzenplan 

genannten Arbeiten bestimmt sind, beteiligen können.  

4. Vorschriften, mit denen die im Canada Oil and Gas 

Operations Act enthaltenen Vorschriften weiter ausgeführt 

werden, sind in den Gesetzen zur Durchführung der zwischen 

Kanada und Yukon geschlossenen Vereinbarung über Erdöl 

und Erdgas niedergelegt. 

5. Vorschriften, mit denen die im Canada Oil and Gas 

Operations Act enthaltenen Vorschriften weiter ausgeführt 

werden, werden in Gesetze oder Verordnungen zur 

Durchführung der Vereinbarungen mit verschiedenen 

Provinzen und Territorien aufgenommen, einschließlich der 

von Provinzen und Territorien erlassenen 

Durchführungsvorschriften (wie beispielsweise der 

Vereinbarung über Erdöl und Erdgas in den Nordwest-

Territorien, der Vereinbarung zwischen Kanada und Quebec 

über die Erdölressourcen im Sankt-Lorenz-Golf und der 

Vereinbarung über Erdöl und Erdgas in New Brunswick). Für 

die Zwecke dieses Vorbehalts sind diese Vereinbarungen und 

Durchführungsvorschriften nach ihrem Abschluss bzw. Erlass 

als bestehende  Maßnahmen zu betrachten. 
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 6. Nach dem Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum 

Resources Accord Implementation Act und dem Canada-

Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act ist 

ebenfalls ein Nutzenplan aufzustellen, wobei diesen Gesetzen 

zufolge der Nutzenplan außerdem gewährleisten muss, dass  

a) die den Plan vorlegende juristische Person oder 

sonstige Körperschaft in der betreffenden Provinz ein 

Büro einrichtet, in dem eine Beschlussfassung auf der 

geeigneten Ebene zu erfolgen hat, bevor Arbeiten oder 

Tätigkeiten im Offshore-Gebiet durchgeführt werden;  

b) Ausgaben für die durchzuführende Forschung und 

Entwicklung und die zu vermittelnde allgemeine und 

berufliche Bildung in der Provinz getätigt werden und  

c) die in der Provinz hergestellten Waren oder dort 

erbrachten Dienstleistungen bevorzugt berücksichtigt 

werden, sofern sie zu fairen Marktpreisen angeboten 

werden und auch in Bezug auf ihre Qualität und die 

Lieferung wettbewerbsfähig sind.  

7. Die aufgrund dieser Gesetze den Nutzenplan ausführenden 

Ausschüsse können auch verlangen, dass der Plan 

Vorschriften enthält, mit denen dafür gesorgt wird, dass 

benachteiligte Einzelpersonen oder Gruppen oder in deren 

Eigentum stehende juristische Personen bzw. von ihnen 

betriebene Genossenschaften an der Lieferung von Waren 

und der Erbringung von Dienstleistungen, die für die 

vorgesehenen, im Nutzenplan genannten Arbeiten oder 

Tätigkeiten bestimmt sind, teilhaben.  

8. Außerdem kann Kanada im Zusammenhang mit der Billigung 

von Entwicklungsprojekten nach den geltenden Gesetzen eine 

Anforderung auferlegen oder eine Verpflichtung oder Zusage 

durchsetzen, die den Transfer von Technologie, 

Herstellungsverfahren oder sonstigem gesetzlich geschütztem 

Wissen an eine kanadische Person betrifft. 
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Vorbehalt I-C-17 

Sektor: Energie (Öl und Gas) 

Teilsektor:  Erdöl- und Erdgasindustrie  

Leistungen im Bereich Bergbau  

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 883 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 

1987, c. 3  

Hibernia Development Project Act, S.C. 1990, c. 41  

Beschreibung: Investitionen 

1. Nach dem Hibernia Development Project Act können Kanada 

und die Träger des Projekts Hibernia Vereinbarungen 

schließen. Diesen Vereinbarungen zufolge können die 

Projektträger verpflichtet sein, bestimmte Arbeiten in Kanada 

und Neufundland durchzuführen und sich nach Kräften 

darum zu bemühen, spezifische kanadische und 

neufundländische Zielvorgaben in Bezug auf die 

Bestimmungen eines im Canada-Newfoundland Atlantic 

Accord Implementation Act vorgeschriebenen Nutzenplans 

(„benefits plan“) zu erfüllen. Nähere Erläuterungen zu den 

„Nutzenplänen“ finden sich in Kanadas Vorbehalt I-C-16.  

2. Außerdem kann Kanada im Zusammenhang mit dem Projekt 

Hibernia eine Anforderung auferlegen oder eine 

Verpflichtung oder Zusage durchsetzen, die den Transfer von 

Technologie, Herstellungsverfahren oder sonstigem 

gesetzlich geschütztem Wissen an einen Staatsangehörigen 

oder ein Unternehmen in Kanada betrifft. 
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Vorbehalt I-C-18 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen  

Teilsektor:  Uranbergwerke  

Leistungen im Bereich Bergbau  

Zuordnung nach Branche: CPC 883 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Investment Canada Act, R.S.C. 1985, c. 28 (1st Supp.)  

Investment Canada Regulations, S.O.R./85-611  

Non-Resident Ownership Policy in the Uranium Mining Sector, 

1987  Regelung für von Gebietsfremden gehaltenes Eigentum im 

Bereich des Uranabbaus)  

Beschreibung: Investitionen 

1. Bei der Erstproduktion dürfen höchstens 49 Prozent der 

Anteile an einem Uranbergwerksgelände im Eigentum von 

Nichtkanadiern („non-Canadians“) im Sinne des Investment 

Canada Act stehen. Ausnahmen von dieser Beschränkung 

sind zulässig, wenn nachgewiesen werden kann, dass das 

Gelände de facto unter kanadischer Kontrolle („Canadian 

controlled“) im Sinne des Investment Canada Act steht.  
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2. Befreiungen von der Non-Resident Ownership Policy in the 

Uranium Mining Sector  (Regelung für von Gebietsfremden 

gehaltenes Eigentum  im Bereich des Uranabbaus) sind 

zulässig, bedürfen jedoch der Genehmigung durch den 

Governor in Council und dürfen nur dann gewährt werden, 

wenn kein Kanadier Eigentumsanteile an dem Gelände 

erwerben will. Entsprechende Investitionen durch 

Nichtkanadier, die vor dem 23. Dezember 1987 erfolgt sind 

und den zulässigen Eigentumsanteil überschreiten, können 

bestehen bleiben. Aufstockungen der von Nichtkanadiern 

gehaltenen Eigentumsanteile sind nicht zulässig.  

3. Bei der Prüfung eines vom einem Investor der Europäischen 

Union gestellten Antrags auf Befreiung von der 

obengenannten Eigentumsregelung wird Kanada keinen 

Nachweis darüber verlangen, dass kein kanadischer Partner 

gefunden werden kann. 
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Vorbehalt I-C-19 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen  

Teilsektor:  Rechnungsprüfung 

Zuordnung nach Branche: CPC 862 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Bank Act, S.C. 1991, c. 46  

Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47  

Cooperative Credit Associations Act, S.C. 1991, c. 48  

Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c. 45  

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Banken müssen eine Rechnungslegungsgesellschaft mit der 

Prüfung ihrer Bücher beauftragen. Eine 

Rechnungslegungsgesellschaft muss die im Bank Act 

genannten Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört, dass 

mindestens zwei Mitglieder der Firma ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt (Ordinarily resident) in Kanada haben müssen und 

dass das Mitglied der Firma, das von der Firma und der Bank 

gemeinsam mit der Durchführung der Prüfung beauftragt 

wird, seinen gewöhnlichen Aufenthalt (Ordinarily resident) in 

Kanada haben muss.  
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2. Versicherungsgesellschaften, Kreditgenossenschaften und 

Treuhand- oder Kreditgesellschaften benötigen einen Prüfer, 

der eine natürliche Person oder eine 

Rechnungslegungsgesellschaft sein kann. Der Prüfer einer 

solchen Einrichtung muss die im Insurance Companies Act, 

im Cooperative Credit Associations Act oder im Trust and 

Loan Companies Act genannten Voraussetzungen erfüllen. 

Wird eine natürliche Person als Prüfer eines solchen 

Finanzinstituts bestellt, ist unter anderem die Voraussetzung 

zu erfüllen, dass die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

(Ordinarily resident) in Kanada hat. Wird eine 

Rechnungslegungsgesellschaft als Prüfer eines solchen 

Finanzinstituts bestellt, muss das Mitglied der Gesellschaft, 

das von der Gesellschaft und dem Finanzinstitut gemeinsam 

mit der Durchführung der Prüfung beauftragt wird, seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt (Ordinarily resident) in Kanada 

haben. 
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Vorbehalt I-C-20 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Luftverkehrsdienstleistungen (Personen- und Güterbeförderung)  

„Spezielle Flugdienste“ (wie nachstehend in der Rubrik 

Beschreibung dargelegt)  

Kurierdienste 

Zuordnung nach Branche: CPC 73, 7512, „Spezielle Flugdienste“ (wie nachstehend  

in der Rubrik Beschreibung dargelegt) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Maßnahmen: Canada Transportation Act, S.C. 1996, c. 10 

Aeronautics Act, R.S.C. 1985, c. A-2 

Canadian Aviation Regulations, S.O.R./96-433: 

Teil II, Abschnitt 2 - „Kennzeichnung und Registrierung von 

Luftfahrzeugen“; 

Teil IV „Erteilung von Lizenzen für Luftfahrtpersonal und 

Ausbildung dieses Personals“ und 

Teil VII „Gewerbliche Flugdienste“ 

Beschreibung: Investitionen 

1. In Abschnitt 55 des Canada Transportation Act ist der 

Begriff „Kanadier“ („Canadian“) wie folgt definiert:  
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2. „… bezeichnet der Ausdruck "Kanadier" einen Bürger 

Kanadas oder einen dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent 

resident) im Sinne von Unterabschnitt 2 Absatz 1 des 

Immigration and Refugee Protection Act, eine Regierung in 

Kanada oder einen Vertreter einer solchen Regierung oder 

eine gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder einer 

Provinz eingetragene oder gegründete juristische Person oder 

andere Körperschaft, die de facto durch Kanadier kontrolliert 

wird und bei der mindestens 75 Prozent oder ein geringerer 

Prozentsatz der Stimmrechte, den der Governor in Council 

durch Verordnung festlegen kann, im Eigentum und unter 

Kontrolle von Kanadiern stehen ...“ 

3. Verordnungen, die aufgrund des Aeronautics Act erlassen 

werden, enthalten einen Verweis auf die im Canada 

Transportation Act enthaltene Definition des Begriffs 

„Kanadier“. Nach diesen Verordnungen müssen in Kanada 

registrierte Luftfahrzeuge von einem kanadischen Betreiber 

gewerblicher Flugdienste betrieben werden. Nach diesen 

Verordnungen muss ein Betreiber Kanadier sein, damit er ein 

kanadisches Luftverkehrsbetreiberzeugnis erhalten und 

Luftfahrzeuge als „kanadisch“ registrieren lassen kann. 
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 4. Die folgenden gewerblichen Luftverkehrsdienstleistungen 

dürfen nur von Kanadiern erbracht werden: 

a) inländische Dienstleistungen (Luftverkehrsdienste 

zwischen Orten oder von und nach demselben Ort im 

Gebiet von Kanada oder zwischen einem Ort im Gebiet 

von Kanada und einem nicht im Gebiet eines anderen 

Landes gelegenen Ort); 

b) internationale Dienstleistungen im Linienluftverkehr 

(Luftverkehrsdienste im Linienluftverkehr zwischen 

einem Ort im Gebiet von Kanada und einem Ort im 

Gebiet eines anderen Landes), sofern diese 

Dienstleistungen aufgrund bestehender oder künftiger 

Luftverkehrsabkommen kanadischen 

Luftverkehrsunternehmen vorbehalten sind bzw. sein 

werden; 

c) internationale Dienstleistungen im 

Gelegenheitsluftverkehr (Luftverkehrsdienste im 

Gelegenheitsluftverkehr zwischen einem Ort im Gebiet 

von Kanada und einem Ort im Gebiet eines anderen 

Landes), sofern diese Dienstleistungen aufgrund des 

Canada Transportation Act kanadischen 

Luftverkehrsunternehmen vorbehalten sind, und  

d) spezielle Flugdienste, darunter Luftbildvermessung, 

Luftbilderhebung, Luftbildfotographie, 

Waldbrandmanagement, Brandbekämpfung, 

Luftwerbung, Schleppen von Seglern, Absetzen von 

Fallschirmspringern, Bauen aus der Luft, Heli-Logging 

(Abtransport von Baumstämmen mittels 

Hubschrauber), Inspektion aus der Luft, 

Luftüberwachung, Flugausbildung, Sightseeing-Flüge 

und Schädlingsbekämpfung aus der Luft. 

5. Ausländische Einzelpersonen können sich nicht als 

Eigentümer eines in Kanada registrierten Luftfahrzeugs 

registrieren lassen. 
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6. Nach den Canadian Aviation Regulations kann eine 

Gesellschaft, die zwar in Kanada gegründet wurde, aber die 

kanadischen Eigentums- und Kontrollanforderungen nicht 

erfüllt, ein Luftfahrzeug nur dann zur privaten Verwendung 

registrieren lassen, wenn die Verwendung des Luftfahrzeugs 

überwiegend (mindestens zu 60 Prozent) in Kanada erfolgt. 

7. Die Canadian Aviation Regulations wirken sich auch dahin 

gehend aus, dass sie die Präsenz von im Ausland registrierten 

privaten Luftfahrzeugen, die auf nichtkanadische 

Gesellschaften zugelassen sind, in Kanada auf höchstens 90 

Tage während eines Zeitraums von zwölf Monaten 

beschränken. Im Ausland registrierte private Luftfahrzeuge 

dürfen nur für private Zwecke genutzt werden, wie es bei in 

Kanada registrierten Luftfahrzeugen der Fall wäre, für die ein 

Betreiberzeugnis für private Zwecke benötigt wird. 
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Vorbehalt I-C-21 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Luftfahrzeugreparatur- und -wartungsdienstleistungen 

Bodenabfertigungsdienstleistungen (nur als „Line Maintenance“ 

bezeichnete Dienstleistungen) im Sinne der Kapitel über den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel und Investitionen 

Zuordnung nach Branche: „Luftfahrzeugreparatur- und -wartungsdienstleistungen“ und 

„Bodenabfertigungsdienstleistungen“ (nur als „Line Maintenance“ 

bezeichnete Dienstleistungen) im Sinne der Artikel 8.1 

(Begriffsbestimmungen) und 9.1 (Begriffsbestimmungen) 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Maßnahmen: Aeronautics Act, R.S.C. 1985, c. A-2 

Canadian Aviation Regulations, S.O.R./96-433: 

Teil IV „Erteilung von Lizenzen für Luftfahrtpersonal und 

Ausbildung dieses Personals“; 

Teil V „Lufttüchtigkeit“; 

Teil VI „Allgemeine Betriebs- und Flugvorschriften“ und 

Teil VII „Gewerbliche Flugdienste“ 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Tätigkeiten betreffend die Reparatur, Überholung oder Wartung 

von Luftfahrzeugen und anderen luftfahrttechnischen Erzeugnissen 

(einschließlich der als „Line Maintenance“ bezeichneten 

Tätigkeiten), die zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von in 

Kanada registrierten Luftfahrzeugen und anderen 

luftfahrttechnischen Erzeugnissen erforderlich sind, müssen von 

Personen durchgeführt werden, welche die regulatorischen 

Anforderungen Kanadas für den Luftverkehr erfüllen (d.h. von 

zugelassenen Wartungsorganisationen und Ingenieuren für die 

Wartung von Luftfahrzeugen). Zertifizierungen werden nicht für 

außerhalb Kanadas ansässige Personen erteilt, mit Ausnahme von 

Unterorganisationen zugelassener Wartungsorganisationen, die 

ihren Sitz in Kanada haben. 
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Vorbehalt I-C-22 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Fahrplanmäßige und nicht fahrplanmäßige Personen- und 

Güterbeförderung im Straßenverkehr, einschließlich Kurierdienste 

Zuordnung nach Branche: CPC 7121, 7122, 7123, 7512 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Maßnahmen: Motor Vehicle Transport Act, R.S.C. 1985, c. 29 (3rd Supp.), as 

amended by S.C. 2001, c. 13. 

Canada Transportation Act, S.C. 1996, c. 10 

Customs Tariff, S.C. 1997, c. 36 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ausschließlich kanadische Personen, die in Kanada registrierte und 

entweder in Kanada gebaute oder verzollte Lastkraftwagen oder 

Busse verwenden, dürfen Dienstleistungen mit Lastkraftwagen oder 

Bussen zwischen Orten im Gebiet von Kanada erbringen. 
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Vorbehalt I-C-23 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Schifffahrtsdienstleistungen (Personen- und Güterbeförderung) mit 

Seefahrzeugen und Binnenschiffen  

Hilfstätigkeiten und andere Dienstleistungen für den 

Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Jede andere auf See von einem Wasserfahrzeug aus betriebene 

kommerzielle Tätigkeit  

Zuordnung nach Branche: CPC 721, 722, 745, 5133, 5223 und jede andere auf See von einem 

Wasserfahrzeug aus betriebene kommerzielle Tätigkeit  

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Maßnahmen: Canada Shipping Act, 2001, S.C. 2001, c. 26 
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Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

und Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

1. Um ein Wasserfahrzeug in Kanada registrieren zu können, 

muss der Eigentümer dieses Wasserfahrzeugs oder die 

Person, in deren alleinigem Besitz sich dieses 

Wasserfahrzeug befindet, 

a) ein Bürger Kanadas oder ein dauerhaft 

Gebietsansässiger (Permanent resident) im Sinne von 

Unterabschnitt 2 Absatz 1 des Immigration and Refugee 

Protection Act, 

b) eine gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder einer 

Provinz oder eines Territoriums gegründete juristische 

Person oder  

c) – wenn das Wasserfahrzeug noch nicht in einem 

anderen Land eingetragen ist – eine gemäß den 

Rechtsvorschriften eines anderen Landes als Kanada 

gegründete Gesellschaft sein, wenn eine der folgenden 

Personen hinsichtlich aller das Wasserfahrzeug 

betreffenden Angelegenheiten handlungsberechtigt ist, 

und zwar 

i) eine gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder 

einer Provinz oder eines Territoriums gegründete 

Tochtergesellschaft der Gesellschaft; 

ii) ein in Kanada ansässiger Arbeitnehmer oder eine 

in Kanada ansässige Person mit Leitungs- oder 

Kontrollfunktionen (Director) einer beliebigen, in 

Kanada geschäftlich tätigen Zweigniederlassung 

der Gesellschaft oder  

iii) eine gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder 

einer Provinz oder eines Territoriums gegründete 

Schiffsverwaltungsgesellschaft. 
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2. Ein im Ausland registriertes Wasserfahrzeug, das unter 

Bareboat-Charter fährt, kann in Kanada für die Dauer des 

Chartervertrags in ein einschlägiges Verzeichnis 

aufgenommen werden, wobei gleichzeitig die Registrierung 

des Wasserfahrzeugs in dessen Registrierungsland ausgesetzt 

wird, wenn der Charterer 

a) ein Bürger Kanadas oder ein dauerhaft 

Gebietsansässiger (Permanent resident) im Sinne von 

Unterabschnitt 2 Absatz 1 des Immigration and Refugee 

Protection Act oder 

b) eine gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder einer 

Provinz oder eines Territoriums eingetragene 

Gesellschaft ist. 
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Vorbehalt I-C-24 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Schifffahrtsdienstleistungen (Personen- und Güterbeförderung) mit 

Seefahrzeugen und Binnenschiffen  

Hilfstätigkeiten und andere Dienstleistungen für den 

Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Jede andere auf See von einem Wasserfahrzeug aus betriebene 

kommerzielle Tätigkeit 

Zuordnung nach Branche: CPC 721, 722, 745, 5133, 5223 und jede andere auf See von einem 

Wasserfahrzeug aus betriebene kommerzielle Tätigkeit  

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Maßnahmen: Canada Shipping Act, 2001, S.C. 2001, c. 26 

Marine Personnel Regulations, S.O.R./2007-115 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

Kapitäne, Offiziere, Ingenieure und bestimmte andere Seeleute 

müssen im Besitz einer vom Verkehrsminister erteilten 

Bescheinigung sein, damit sie auf in Kanada registrierten 

Wasserfahrzeugen Dienst tun können. Diese Bescheinigungen 

dürfen nur Bürgern Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässigen 

(Permanent residents) erteilt werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 50 

Vorbehalt I-C-25 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Lotsen- und Festmachdienstleistungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 74520 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Maßnahmen: Pilotage Act, R.S.C. 1985, c. P-14 

General Pilotage Regulations, S.O.R./2000-132 

Atlantic Pilotage Authority Regulations, C.R.C. c. 1264 

Laurentian Pilotage Authority Regulations, C.R.C. c. 1268 

Great Lakes Pilotage Regulations, C.R.C. c. 1266 

Pacific Pilotage Regulations, C.R.C. c. 1270 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

Vorbehaltlich Kanadas Vorbehalt II-C-15 ist eine Lizenz oder ein 

Lotsenzeugnis, die bzw. das von der zuständigen regionalen 

Lotsbehörde ausgestellt wurde, erforderlich, damit Lotsdienste in 

den Gewässern des Gebiets von Kanada, in denen Lotsenpflicht 

besteht, erbracht werden können. Eine Lizenz oder ein 

Lotsenzeugnis dürfen nur Bürger Kanadas oder dauerhaft 

Gebietsansässige (Permanent residents) erhalten. Ein dauerhaft 

Gebietsansässiger (Permanent resident) in Kanada, dem eine 

Lotsenlizenz oder ein Lotsenzeugnis erteilt wurde, muss binnen 

fünf Jahren nach Erhalt dieser Lizenz bzw. dieses Lotsenzeugnisses 

Bürger Kanadas werden, damit das Dokument seine Gültigkeit 

behält. 
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Vorbehalt I-C-26 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Beförderungsleistungen mit Seefahrzeugen und Binnenschiffen  

Zuordnung nach Branche: CPC 721, 722 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Pflichten 

Maßnahmen: Coasting Trade Act, S.C. 1992, c. 31 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

Die in Kanadas Vorbehalt II-C-14 dargelegten Verbote aufgrund 

des Coasting Trade Act gelten nicht für Wasserfahrzeuge, die 

Eigentum der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika sind, 

wenn diese Fahrzeuge ausschließlich dazu verwendet werden, im 

Eigentum der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

stehende Güter aus dem Gebiet von Kanada zu befördern und an 

Fernwarnstationen („Distant Early Warning sites“) zu liefern. 
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Vorbehalt I-C-27 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Fahrplanmäßige oder nicht fahrplanmäßige Personenbeförderung 

im Straßenverkehr  

Zuordnung nach Branche: CPC 7121, 7122 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung  

Maßnahmen: Motor Vehicle Transport Act, R.S.C. 1985, c. 29 (3
rd

 Supp.), as 

amended by S.C. 2001, c. 13 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

Provinzämter sind dazu ermächtigt worden, Personen die Erlaubnis 

zu erteilen, extraprovinzielle (interprovinzielle und 

grenzüberschreitende) Busverkehrsdienstleistungen in ihren 

jeweiligen Provinzen und Territorien auf derselben Grundlage wie 

lokale Busverkehrsdienstleistungen zu erbringen. Die meisten 

Provinzämter knüpfen die Erlaubnis zur Erbringung lokaler 

Busverkehrsdienstleistungen an eine Prüfung des öffentlichen 

Bedarfs und der Notwendigkeit.  
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Vorbehalt I-C-28 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Sämtliche Teilsektoren des Verkehrs 

Zuordnung nach Branche: CPC 7 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Maßnahmen: Canada Transportation Act, S.C. 1996, c. 10 

Beschreibung: Investitionen 

Nach dem Canada Transportation Act bedarf jede geplante 

Transaktion, die ein Verkehrsunternehmen betrifft und gemäß der 

Entscheidung des Ministers Fragen des öffentlichen Interesses im 

Zusammenhang mit dem nationalen Verkehrswesen aufwirft, der 

Zustimmung des Governor in Council. 
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Vorbehalt I-C-29 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Postdienstleistungen, Beförderung von Post mit beliebigen 

Transportmitteln 

Zuordnung nach Branche: CPC 71124, 71235, 7321, 7511 

Zuständigkeitsebene: Nationale Ebene 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Maßnahmen: Canada Post Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-10 

Letter Definition Regulations, S.O.R./83-481 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Das alleinige und ausschließliche Vorrecht der Abholung, des 

Versendens und der Zustellung von Briefen („letters“) innerhalb 

Kanadas im Sinne der Letter Definition Regulations fällt unter das 

Postmonopol. 

Im Interesse größerer Sicherheit können Tätigkeiten, die mit dem 

alleinigen und ausschließlichen Vorrecht zusammenhängen, 

ebenfalls beschränkt werden, einschließlich der Ausgabe von 

Postwertzeichen und der an öffentlichen Orten erfolgenden 

Aufstellung, Montage und Verlegung von Briefkästen oder 

Vorrichtungen, die zur Abholung, Zustellung oder Lagerung von 

Post bestimmt sind. 
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Liste Kanadas – Provinz- und Territoriumsebene 

 

In Alberta geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-1 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Rechnungslegern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 862 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Regulated Accounting Profession Act, R.S.A. 2000, c. R-12 

Certified General Accountants Regulation, Alta. Reg. 176/2001 

Certified Management Accountants Regulation, Alta. Reg. 177/2001 

Chartered Accountants Regulation, Alta. Reg. 178/2001 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ein Antragsteller, der die Eintragung als reglementiertes Mitglied 

beantragt, muss den Nachweis liefern, dass er ein Bürger Kanadas 

ist, oder den Nachweis, dass er rechtmäßig nach Kanada eingereist ist 

und eine Arbeitserlaubnis für dieses Land hat. In Alberta muss jedes 

Büro einer die Eintragung beantragenden Person, die an einem 

öffentlichen Rechnungslegungsverfahren beteiligt ist, der 

persönlichen Verantwortung und Leitung eines Mitglieds unterstellt 

sein, das üblicherweise zur Verfügung steht, um während der 

Öffnungszeiten des Büros auf die Bedürfnisse von Kunden 

einzugehen. 
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Vorbehalt I-PT-2 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Veterinary Profession Act, R.S.A. 2000, c. V-2 

General Regulation, Alta. Reg. 44/86 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur Bürger Kanadas oder Personen, die rechtmäßig nach Kanada 

eingereist sind und eine Arbeitserlaubnis für dieses Land haben, 

können nach Vorlage entsprechender zufriedenstellender Nachweise 

für eine Eintragung durch den Eintragungsausschuss zugelassen 

werden. 
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Vorbehalt I-PT-3 

Sektor: Immobilien 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Immobilienmaklern betreffend Eigentum 

oder gemietete/gepachtete Objekte oder auf Honorar- oder 

Vertragsbasis 

Zuordnung nach Branche: CPC 821, 822, 81331 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Real Estate Act, R.S.A. 2000, c. R–5 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Handel mit Dienstleistungen 

Die Dienstleister werden durch eine Maklergesellschaft 

bevollmächtigt, die einen satzungsmäßigen Sitz in der Provinz 

unterhalten muss. Der satzungsmäßige Sitz muss der Ort sein, 

von dem aus die Person der Geschäftstätigkeit nachgeht; er muss 

unter der Kontrolle des Dienstleisters stehen; und er muss der 

Ort sein, an dem sich die nach dem Real Estate Act 

aufzubewahrenden Aufzeichnungen befinden. 
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Vorbehalt I-PT-4 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Landvermessung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8675 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Land Surveyors Act, R.S.A. 2000, c. L-3 

Beschreibung: Investitionen 

Werden die Dienstleistungen durch eine Gesellschaft erbracht, muss 

die kommerzielle Präsenz die Form einer Vermessungsgesellschaft 

erhalten. 
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Vorbehalt I-PT-5 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, 

Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, c. G-1 

Gaming and Liquor Regulation, Alta. Reg. 143/96 

Politik des Ausschusses von Alberta für Glücksspiel und Spirituosen 

(Alberta Gaming and Liquor Commission Board Policies) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten Alberta die Kontrolle der 

Herstellung, der Einfuhr, des Verkaufs, des Erwerbs, des Besitzes, 

der Lagerung, der Beförderung, der Verwendung und des Konsums 

von Spirituosen, einschließlich durch Erlaubnisse und Lizenzen, 

welche Beschränkungen hinsichtlich der Staatsbürgerschaft oder der 

Ansässigkeit (Residency) und andere Beschränkungen hinsichtlich 

Ansiedlung, Verwaltung und Ausübung dieser Tätigkeiten vorsehen 

können.  
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Vorbehalt I-PT-6 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Grund und Boden 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8811 (mit Ausnahme der Vermietung von landwirtschaftlichen 

Geräten mit Bedienungspersonal), 531 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Provincial Parks Act, R.S.A. 2000, c. P-35 

Provincial Parks (Dispositions) Regulations, Alta. Reg. 241/77 

Provincial Parks (General) Regulation, Alta. Reg. 102/85 

Dispositions and Fees Regulation, Alta. Reg. 54/2000 

Special Areas Disposition Regulation, Alta. Reg. 137/2001 

Declaration Regulation, Alta. Reg. 195/2001 

Forest Reserves Regulation, Alta. Reg. 42/2005 

Beschreibung: Investitionen 

Verfügungen betreffend die Überlassung von Kronland 

(„Dispositions of Crown land“), auch innerhalb von Parks der 

Provinz, sind auf Ansässige (Residents) in Alberta beschränkt, die 

Bürger Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige (Permanent 

residents) im Sinne des Immigration and Refugee Protection Act, 

S.C. 2001, c. 27, sind. 
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Vorbehalt I-PT-7 

Sektor: Jagd 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Leistungen selbständiger Jagdführer 

Sonstige kulturelle Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 0297, 8813, 96419, 9633 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Wildlife Act, R.S.A. 2000, c. W-10 

Wildlife Regulation, Alta. Reg. 143/97 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für Ernennungen, Erlaubnisse oder Lizenzen für das Führen bei der 

Jagd auf wildlebende Tiere und die Ausrüstung dafür können 

Anforderungen hinsichtlich der Staatsbürgerschaft oder des 

Daueraufenthaltsrechts (Permanent residency) zur Voraussetzung 

gemacht werden. Für Erlaubnisse oder Lizenzen für Zootierhaltung, 

Präparieren und Ausstopfen von Tieren, Gerben, Pelzhandel oder 

Pelzbewirtschaftung können ebenfalls Anforderungen hinsichtlich 

der Staatsbürgerschaft oder des Daueraufenthaltsrechts (Permanent 

residency) zur Voraussetzung gemacht werden. 
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Vorbehalt I-PT-8 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Straßenverkehrsdienstleistungen 

Passagierverkehrsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121, 7122 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Motor Transport Act, R.S.A. 2000, c. M-21 

Motor Vehicle Administration Act, R.S.A. 2000, c. M-23 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine öffentliche Bedarfs- und Bedürfnisprüfung kann vor Erteilung 

einer Lizenz zur Erbringung von Dienstleistungen des Städte 

verbindenden Busverkehrs und von 

Bedarfsbusverkehrsdienstleistungen/ 

Linienbusverkehrsdienstleistungen zur Auflage gemacht werden, 

einschließlich der Anwendung aller oder eines Teils der folgenden 

Kriterien: Angemessenheit der derzeitigen Leistungsniveaus; 

Marktbedingungen, die ein erweitertes Leistungsangebot 

rechtfertigen; Auswirkung des Markteintritts neuer Marktteilnehmer 

auf den öffentlichen Bedarf, einschließlich der 

Dienstleistungskontinuität und -qualität, und die Eignung, 

Bereitschaft und Fähigkeit des Antragstellers zur Erbringung der 

angemessenen Dienstleistung. 
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Vorbehalt I-PT-9 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Politik des industriellen Nutzens 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Bei allen Großvorhaben, die Erlaubnisse für industrielle 

Entwicklung, für Waldbewirtschaftung, für die Ausbeutung von 

Ölsand oder für den Betrieb eines Elektrizitätswerks, eines 

Gaskraftwerks oder einer Kohlemine erfordern, können den 

Antragstellern Leistungsanforderungen zur Auflage gemacht werden 

(z.B. dass Dienstleister aus Alberta oder Kanada bevorzugt 

berücksichtigt werden, sofern sie in Bezug auf Preise und Qualität 

wettbewerbsfähig sind). 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 64 

Vorbehalt I-PT-10 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Business Corporations Act, R.S.A. 2000, c. B-9 

Business Corporations Regulation, Alta. Reg. 118/2000 

Companies Act, R.S.A. 2000, c. C-21 

Cooperatives Act, S.A. 2001, c. C-28.1 

Partnership Amendment Act, R.S.A. 2000 (Supp.), c. P-25 

Societies Act, R.S.A. 2000, c. S-14 

Beschreibung: Investitionen 

1. Mindestens 25 % der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) einer Gesellschaft Albertas 

müssen Gebietsansässige (Residents) Kanadas sein. 

2. Für die Zwecke dieser Maßnahmen bezeichnet der Begriff 

„Gebietsansässiger Kanadas“ (resident Canadian) eine 

Einzelperson, die 

a) ein Bürger Kanadas ist, der seinen gewöhnlichem 

Aufenthalt (Ordinarily resident) in Kanada hat; 

b) ein Bürger Kanadas ist, der seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt nicht (not Ordinarily resident) in Kanada hat 

und einer vorgeschriebenen Kategorie von Personen 

angehört; oder 

c) ein dauerhaft Gebietsansässiger (Permanent resident) im 

Sinne des Immigration and Refugee Protection Act, S.C.  

 2001, c. 27, ist und ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

(Ordinarily resident) in Kanada hat. 
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Vorbehalt I-PT-11 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Land Titles Act, R.S.A. 2000, c. L-4 

Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 2000, 

c. A-9 

Regulations Respecting the Ownership of Agricultural and 

Recreational Land in Alberta, Alta. Reg. 160/79 

Public Lands Act, R.S.A. 2000, c. P-40 

Beschreibung: Investitionen 

Staatseigenes Land („Public lands“) darf nicht verkauft werden an  

a) eine Person, die kein Bürger Kanadas oder kein dauerhaft 

Gebietsansässiger (Permanent resident) im Sinne des 

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ist; 

b) eine Gesellschaft, die keine kanadische Gesellschaft ist oder 

c) eine Person oder eine Gesellschaft, die als Treuhänder handelt 

für eine Person, die nicht Bürger Kanadas oder nicht dauerhaft 

gebietsansässig (Permanent resident) im Sinne des Immigration 

and Refugee Protection Act ist, oder für eine Gesellschaft, die 

keine kanadische Gesellschaft ist.  
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Vorbehalt I-PT-12 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, c. G-1 

Horse Racing Alberta Act, RSA 2000, c. H-11.3 

Gaming and Liquor Regulation, Alta. Reg. 143/1996 

Politik des Ausschusses von Alberta für Glücksspiel und Spirituosen 

(Alberta Gaming and Liquor Commission Board Policies) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten Alberta die Regelung der 

Dienstleistungen, der Dienstleister, des verarbeitenden Gewerbes, der 

Lieferanten von Material, der Verfahren und Reparaturarbeiten im 

Zusammenhang mit Lotterien, Spiele-Terminals, Glücksspielen, 

Rennen, Bingo und Kasinos sowie ähnlicher Tätigkeiten und die 

Erteilung von diesbezüglichen Genehmigungen, einschließlich durch 

Erlaubnisse und Lizenzen, welche Beschränkungen hinsichtlich der 

Staatsbürgerschaft oder der Ansässigkeit (Residency) und andere 

Beschränkungen hinsichtlich Ansiedlung, Verwaltung und Ausübung 

dieser Tätigkeiten vorsehen können. 
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Vorbehalt I-PT-13 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Tierzucht 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8812 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Stray Animals Act, R.S.A. 2000, c. S-20 

Horse Capture Regulation, Alta. Reg. 59/94 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur ein Bürger Kanadas oder eine als dauerhaft Gebietsansässiger 

(Permanent residence) rechtmäßig nach Kanada eingereiste Person 

kann eine Lizenz zum Fangen, Anlocken, Jagen, Treiben und 

Verfolgen von Pferden oder ihrer Spur oder zum Heranpirschen an 

sie auf staatseigenem Land („public land“) in Alberta, das für das 

Fangen von Pferden mit Lizenz ausgewiesen ist, beantragen, erhalten 

oder innehaben. 
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In British Columbia geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-14 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Forstwirtschaft und des Holzeinschlags 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Beschreibung: Investitionen 

Alles auf Flächen der Provinz geschlagene Nutzholz muss entweder 

in der Provinz verwendet oder innerhalb der Provinz zu anderen 

Waren weiterverarbeitet werden. Die Provinz kann jedoch eine 

Ausnahme von dieser Anforderung genehmigen, wenn die 

Nutzholzmenge den Bedarf der Verarbeitungsanlagen in der Provinz 

übersteigt, wenn das Nutzholz in der Nähe des Holzschlaggebiets 

nicht kostengünstig verarbeitet und nicht kostengünstig zu einer 

anderen Anlage in der Provinz befördert werden kann oder wenn eine 

Ausnahme der Holzverschwendung vorbeugen oder die Holznutzung 

verbessern würde. 
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Vorbehalt I-PT-15 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8611 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Evidence Act, R.S.B.C. 1996, c. 124 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für die Ernennung zum Bevollmächtigten für die Entgegennahme 

eidesstattlicher Erklärungen ist es Voraussetzung, dass eine Person 

Bürger Kanadas oder dauerhaft gebietsansässig (Permanent resident) 

ist. 
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Vorbehalt I-PT-16 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Rechnungslegern, Rechnungsprüfern und 

Buchhaltern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 862 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Accountants (Certified General) Act, R.S.B.C. 1996. c. 2 

Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, c. 3 

Accountants (Management) Act, R.S.B.C. 1996, c. 4 

Beschreibung: Investitionen 

Rechnungslegungsbüros müssen der Leitung eines Gebietsansässigen 

(Resident) British Columbias unterstellt sein. 
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Vorbehalt I-PT-17 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, c. 28 

Society Act, R.S.B.C. 1996, c. 433 

Beschreibung: Investitionen 

1. Nach dem Cooperative Association Act müssen die Personen 

mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) einer gemäß 

diesem Gesetz gegründeten Genossenschaft mehrheitlich 

Gebietsansässige (Residents) Kanadas sein und muss 

mindestens eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Director) Gebietsansässiger (Resident) der Provinz sein. 

2. Nach dem Society Act muss mindestens eine Person mit 

Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) in einer gemäß 

diesem Gesetz gegründeten Gesellschaft Gebietsansässiger 

(Resident) der Provinz sein. 
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Vorbehalt I-PT-18 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Rechtsanwälten und Notaren 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Notaries Act, R.S.B.C. 1996, c. 334 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur Bürger Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige (Permanent 

residents) in Kanada können in British Columbia als Notare 

zugelassen werden. Die Fähigkeit von Notaren zur Erbringung von 

Dienstleistungen durch ein Notariat unterliegt den im Notaries Act 

vorgesehenen Beschränkungen. Treuhandfonds müssen von 

reglementierten Finanzinstituten der Provinz- oder der Bundesebene 

geführt werden. 
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Vorbehalt I-PT-19 

Sektor: Fremdenverkehr 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Jagd (Jagdführer; Ausrüster; 

Angelführer) 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Leistungen von Reisebüros, Reiseveranstaltern und Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8813, 882, 96419 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c. 488 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur Bürger Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige (Permanent 

residents) in Kanada kommen dafür infrage, eine Jagdführer-, 

Ausrüster- oder Angelführerlizenz zu erhalten. 
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Vorbehalt I-PT-20 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Andere freiberufliche Dienstleistungen 

Erzeugnisse der Forstwirtschaft und des Holzeinschlags 

Dienstleistungen im Bereich Forstwirtschaft und Holzeinschlag 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03, 8814 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Foresters Act, S.B.C. 2003, c. 19 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um die Eintragung als freiberuflicher Förster zu erhalten, muss 

zunächst einschlägige Berufserfahrung von mindestens 24 Monaten 

in British Columbia erworben werden. In einigen Fällen sind 

freiberufliche Förster, die bereits in anderen kanadischen 

Zuständigkeitsgebieten eingetragen sind, von dieser Anforderung 

befreit. 
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Vorbehalt I-PT-21 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe 

Erlaubnisse für den Anbau und die Ernte von Weihnachtsbäumen 

Erlaubnisse für das Einsammeln von Fallholz 

Lizenzen für die Bewirtschaftung von Waldparzellen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03, 8814 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Beschreibung: Investitionen 

1. Nur Bürger Kanadas, dauerhaft Gebietsansässige (Permanent 

residents) oder eine Gesellschaft, die von Personen kontrolliert 

wird, die Bürger Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige 

(Permanent residents) in Kanada sind, können eine Erlaubnis 

für den Anbau und die Ernte von Weihnachtsbäumen erhalten. 

2. Nur Bürger Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige (Landed 

immigrants) in Kanada können eine Erlaubnis für das 

Einsammeln von Fallholz beantragen. 

3. Nur Bürger Kanadas, dauerhaft Gebietsansässige (Permanent 

residents) oder eine Kapitalgesellschaft, die kein Verein 

(society) ist und von Personen kontrolliert wird, die Bürger 

Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige (Permanent 

residents) in Kanada sind, können eine Lizenz für die 

Bewirtschaftung von Waldparzellen beantragen. 

4. Zwei der bei der Erteilung einer solchen Lizenz 

anzuwendenden Kriterien sind die Nähe des privaten 

Wohnorts zu der betreffenden Waldparzelle sowie die 

Entfernung und Flächengröße des privaten Grundstücks, das in 

die betreffende Waldparzelle einbezogen werden soll. 
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Vorbehalt I-PT-22 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Forstwirtschaft und Holzeinschlag 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Beschreibung: Investitionen 

1. Nur die folgenden juristischen Personen können eine 

Vereinbarung über die Bewirtschaftung eines 

Gemeinschaftsforsts schließen: 

a) eine Gesellschaft ohne Erwerbscharakter, die gemäß dem 

Society Act, R.S.B.C. 1996, c. 433, gegründet wurde; 

b) eine Genossenschaft im Sinne des Cooperative 

Association Act, S.B.C. 1999, c. 28; 

c) eine Kapitalgesellschaft, sofern sie durch ein Gesetz oder 

gemäß einem Gesetz gegründet oder gemäß dem 

Business Corporations Act, S.B.C. 2002, c. 57, als ein 

Unternehmen außerhalb der Provinz eingetragen ist; 

d) eine Partnerschaftsgesellschaft, sofern sie aus städtischen 

Gemeinden oder regionalen Distrikten, Vereinen, 

Vereinigungen, Unternehmen oder Unternehmen 

außerhalb der Provinz oder einer Kombination der 

genannten besteht oder 

e) eine städtische Gemeinde oder ein regionaler Distrikt. 

2. Vereinbarungen über die Bewirtschaftung eines 

Gemeinschaftsforsts können unmittelbar geschlossen werden. 
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Vorbehalt I-PT-23 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Gartenbau und Marktgärtnerei 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft (mit Ausnahme der 

Vermietung von landwirtschaftlichen Geräten mit 

Bedienungspersonal) 

Dienstleistungen im Bereich Tierzucht 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 8811 (mit Ausnahme der Vermietung von 

landwirtschaftlichen Geräten mit Bedienungspersonal), 8812 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Range Act, S.B.C. 2004, c. 71 

Beschreibung: Investitionen 

Weidelizenzen und -erlaubnisse werden in erster Linie den 

Antragstellern erteilt, die eine kommerzielle Präsenz nachweisen 

können.  
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Vorbehalt I-PT-24 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Forstwirtschaft und Holzeinschlag 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen  

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Beschreibung: Investitionen 

Ein Antragsteller muss sich möglicherweise verpflichten, eine 

Fabrikationsanlage zu errichten, um die Voraussetzungen für eine 

Forstbetriebslizenz zu erfüllen. 
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Vorbehalt I-PT-25 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Forstwirtschaft und Holzeinschlag 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Beschreibung: Investitionen 

Die Erteilung einer Gemeinschaftslizenz zum Einsammeln von 

Fallholz ist auf bestimmte Gruppen, insbesondere Gesellschaften 

ohne Erwerbscharakter und Genossenschaften, beschränkt und dient 

Zwecken wie beispielsweise der Erzielung eines sozialen und 

wirtschaftlichen Nutzens für British Columbia, der Leistung von 

Beiträgen zu den staatlichen Einnahmen, der Schaffung von 

Möglichkeiten für die Verwirklichung einer Reihe von Zielen der 

Gemeinschaft, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen und 

der Erzielung eines anderen sozialen, ökologischen und 

wirtschaftlichen Nutzens, der Unterstützung der Zusammenarbeit 

innerhalb der Gemeinschaft und unter den Beteiligten, der 

Ermöglichung der Verwendung von die Voraussetzungen 

erfüllendem Nutzholz und der Berücksichtigung anderer Faktoren, 

die vom Minister oder einer von ihm ermächtigen Person in der 

Einladung oder der Anzeige genannt werden. 
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Vorbehalt I-PT-26 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Forstwirtschaft und Holzeinschlag 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Leistungsanforderungen  

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Beschreibung: Investitionen 

Es wird nur eine begrenzte Zahl von eingeschränkten 

Forstbetriebslizenzen erteilt. Die Erteilung dieser Lizenzen kann 

Leistungsanforderungen unterliegen, einschließlich der Anforderung, 

Verarbeitungsanlagen in der Provinz zu besitzen oder zu mieten. 
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Vorbehalt I-PT-27 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen  

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Land Act, R.S.B.C. 1996, c. 245 

Politik des Ministeriums für Wälder und Weideland - Politik in 

Bezug auf die Weidepacht vom 15. November 2004 (Ministry of 

Forest and Range Policy - Grazing Lease Policy dated November 15, 

2004) 

Beschreibung: Investitionen 

1. Nach dem Land Act ist die entgeltliche schriftliche 

Eigentumsübertragung von Kronland („Crown grants“) auf 

Bürger Kanadas und dauerhaft Gebietsansässige (Permanent 

residents) beschränkt. Unter bestimmten Umständen kann 

Kronland („Crown land“) auch einer staatlichen Körperschaft, 

einer städtischen Gemeinde, einem regionalen Distrikt, einem 

Krankenhausverwaltungsrat, einer Universität, einem Kolleg, 

einem Bildungsrat, einer frankophonen Bildungsbehörde im 

Sinne des School Act, R.S.B.C. 1996, c. 412, einer anderen 

dem Staat zugeordneten Stelle oder der gemäß dem South 

Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 

1998, c. 30, fortgeführten South Coast British Columbia 

Transportation Authority oder jeder ihrer Nebeneinrichtungen 

übertragen werden. 

2. Nur Bürger Kanadas dürfen Weidepachtbesitz haben. Als 

Voraussetzung für die entgeltliche schriftliche Übertragung 

von Weidepachtbesitz werden den Unternehmen 

Leistungsanforderungen zur Auflage gemacht. 
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Vorbehalt I-PT-28 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor: Fische und Fischereierzeugnisse 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Grund und Boden 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 04, 531, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, c. 149 

Land Act, R.S.B.C. 1996, c. 245 

Beschreibung: Investitionen 

Nur ein Bürger Kanadas oder ein dauerhaft Gebietsansässiger 

(Permanent resident) in Kanada hat ein Anrecht auf eine entgeltliche 

schriftliche Eigentumsübertragung von Kronland („Crown grant“) für 

die Ausübung von Aquakulturtätigkeiten, es sei denn, der Antrag der 

Person auf eine Überlassung von Kronland wurde vor dem 1. Mai 

1970 genehmigt. 
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Vorbehalt I-PT-29 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 04, 62112, 62224, 882  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, c. 149 

Kommerzielle Fischerei und Marikultur (Commercial Fisheries and 

Mariculture): Eine Politik für die 1980er Jahre (A Policy for the 

1980s) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Als Voraussetzung für die Erteilung einer Lizenz für den Fischfang 

und das Ernten von Meerespflanzen oder Wildaustern oder einer 

Lizenz für die Verarbeitung oder den Einkauf oder das Makeln von 

Fisch können Anforderungen hinsichtlich der Ansässigkeit 

(Residency) oder der Staatsbürgerschaft sowie 

Leistungsanforderungen zur Auflage gemacht werden. Die Offshore-

Verarbeitung oder die Verarbeitung auf See ist auf die Fischer 

beschränkt, die ihre eigenen Fänge verarbeiten, wenn die Fischarten 

in bestehenden Anlagen an der Küste nicht kostengünstig verarbeitet 

werden können. 
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Vorbehalt I-PT-30 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Straßenverkehrsdienstleistungen 

Passagierverkehrsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121, 7122 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Passenger Transportation Act, S.B.C. 2004, c. 39 

Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318 

Beschreibung: Investitionen 

1. Nach dem Passenger Transportation Act muss eine Person für 

die Erbringung von Taxidienstleistungen oder von Städte 

verbindenden Busverkehrsdienstleistungen in British Columbia 

eine Passagierverkehrslizenz vom Passagierverkehrsausschuss 

("Passenger Transportation Board") erhalten. Der 

Passagierverkehrsausschuss kann einen Antrag auf Erteilung 

einer Lizenz genehmigen, wenn er der Ansicht ist, dass 

a) ein öffentlicher Bedarf an der Dienstleistung besteht; 

b) der Antragsteller fachlich qualifiziert und persönlich 

zuverlässig sowie fähig ist, die Dienstleistung zu 

erbringen, und 

c) der Antrag, falls er genehmigt wird, einem soliden 

wirtschaftlichen Umfeld im Passagierverkehrsgeschäft in 

British Columbia zuträglich wäre. 

2. Der Passagierverkehrsausschuss hat die Befugnis, eine Lizenz 

an Bedingungen zu knüpfen. Soll die Lizenz eine 

Genehmigung zum Betrieb von Kraftfahrzeugen als Städte 

verbindende Busse umfassen, so müssen zu den an diese 

Lizenz geknüpften Bedingungen die bedienten Strecken und 

die Mindestfrequenzen der Streckenbedienung gehören. Soll 

die Lizenz eine Genehmigung zum Betrieb von 

Kraftfahrzeugen als Fahrzeuge, deren Bestimmungsort vom 

Passagier bestimmt wird (wie Taxis oder Limousinen), 

umfassen, so müssen zu den an diese Lizenz geknüpften 

Bedingungen die Größe des Fuhrparks, die Beförderungstarife 

und das abgedeckte geografische Gebiet gehören. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 85 

Vorbehalt I-PT-31 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Straßenverkehrsdienstleistungen: öffentliche Verkehrsmittel  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121, 7122 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: British Columbia Transit Act, R.S.B.C. 1996, c. 38 

South Coast British Columbia Transportation Authority Act, 

S.B.C. 1998, c. 30 

Beschreibung: Investitionen 

1. British Columbia Transit ist ein Unternehmen der Krone ("Crown 

corporation") mit der ausschließlichen Vollmacht, öffentliche 

Passagierverkehrssysteme zu planen, zu erwerben und zu 

errichten, die regionale Wachstumsstrategien, offizielle 

Raumordnungspläne und die wirtschaftliche Entwicklung der 

öffentlichen Verkehrsdienste in allen Gebieten von British 

Columbia unterstützen; hiervon ausgenommen ist die 

Verkehrsdienstregion, die von der South Coast British Columbia 

Transportation Authority bedient wird. 

2. Die South Coast British Columbia Transportation Authority hat 

die ausschließliche Vollmacht, ein regionales Verkehrssystem für 

alle Gemeinden und ländlichen Gebiete im Greater Vancouver 

Regional District bereitzustellen, das Personen und Güter 

befördert und die regionale Wachstumsstrategie, 

Umweltschutzziele der Provinz- und der regionalen Ebene 

(einschließlich Luftqualität und 

Treibhausgasemissionsminderungsziele) sowie die wirtschaftliche 

Entwicklung der Verkehrsdienstregion unterstützt. 
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Vorbehalt I-PT-32 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Elektrizität 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 171, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: BC Hydro Public Power Legacy and Heritage Contract Act, 

S.B.C. 2003. c. 86 

Clean Energy Act, S.B.C. 2010, c. 22 

Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, c. 473 

Hydro and Power Authority Act, R.S.B.C. 1996, c. 212 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. In British Columbia arbeiten die 

Stromversorgungsunternehmen als reglementierte 

Stromversorgungsmonopole innerhalb des Gebiets, das sie 

bedienen. 

2. Die British Columbia Hydro and Power Authority ("BC 

Hydro") ist ein Unternehmen der Krone ("Crown corporation"), 

das Eigentümer der meisten Erzeugungs-, Weiterleitungs- und 

Verteilungsanlagen in British Columbia ist. BC Hydro erfährt 

im Rahmen des Provinzrechts eine abweichende Behandlung 

und ist in manchen Fällen von der Überprüfung durch den 

Ausschuss von British Columbia für Versorgungsunternehmen 

("British Columbia Utilities Commission") ausgenommen. BC 

Hydro ist es untersagt, sich von seinen Vermögenswerten zu 

trennen (einschließlich durch Verkauf), es sei denn, diese 

werden nicht mehr genutzt oder bringen keinen Nutzen mehr. 

3. Vorbehaltlich von Anweisungen des Lieutenant Governor in 

Council werden die Stromtarife innerhalb der Provinz durch 

den Ausschuss von British Columbia für 

Versorgungsunternehmen geregelt. 
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Vorbehalt I-PT-33 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Leistungen des freien Bergmanns ("free miner") 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8675 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – British Columbia 

Maßnahmen: Mineral Tenure Act, R.S.B.C. 1996, c. 292 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um das Zertifikat eines freien Bergmanns ("free miner certificate") 

zu erhalten, muss eine Person ein Gebietsansässiger (Resident) 

Kanadas sein, der sich mindestens 183 Tage pro Kalenderjahr in 

Kanada aufhält, oder eine Arbeitserlaubnis für dieses Land haben 

oder eine kanadische Gesellschaft sein oder eine Personen- oder 

Partnerschaftsgesellschaft, die aus die Voraussetzungen erfüllenden 

Einzelpersonen oder kanadischen Gesellschaften besteht. 
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In Manitoba geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-34 

Sektor: Öffentliche und persönliche Dienstleistungen 

Teilsektor: Bestattungsdienstleistungen 

Krematorien- und Bestattungsdienstleistungen  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9703 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Prearranged Funeral Services Act, C.C.S.M. c. F-200 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Jede Person, die mit Gewinnerzielungsabsicht im Voraus geplante 

Bestattungsdienstleistungen anbietet, muss eine Lizenz haben. Für 

eine solche Lizenz kann sich nur eine Person bewerben, die 

regelmäßig und gewerbsmäßig Bestattungsdienstleistungen erbringt 

und zu diesem Zweck eine Niederlassung in Manitoba unterhält. Im 

Voraus geplante Bestattungsdienstleistungen können nur durch die 

mit der Lizenz verbundene Niederlassung angeboten werden. 
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Vorbehalt I-PT-35 

Sektor: Dienstleistung von Interessenvertretungen 

Teilsektor: Anfertigung und Beglaubigung von rechtlichen Dokumenten  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8613, 95910 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Marriage Act, C.C.S.M. c. M-50 

Politik in Bezug auf die Ansässigkeit (Residency) oder die 

Staatsbürgerschaft der ernannten Bevollmächtigten (Policy 

Respecting Residency or Citizenship of Appointees) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nach dem Marriage Act kann der zuständige Minister eine Person 

zum Bevollmächtigten für Eheschließungen für die Provinz oder 

jeden von dem Minister benannten Teil davon ernennen, und diese 

Person darf nach Maßgabe dieser Ernennung Eheschließungen 

feierlich vollziehen. Der Minister kann Bürgern Kanadas oder 

dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent residents) in Manitoba eine 

Vorzugsbehandlung gewähren. 
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Vorbehalt I-PT-36 

Sektor: Bildung 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich sonstiger Unterricht 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9290 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Manitoba Registered Music Teachers' Association 

Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 100  

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine Person darf nur dann als Mitglied der Vereinigung der 

eingetragenen Musiklehrer von Manitoba zugelassen werden und 

damit den Titel „Eingetragener Musiklehrer“ (Registered Music 

Teacher) verwenden, wenn sie nachweisen kann, dass sie für die 

Dauer von sechs Monaten vor Antragstellung in Manitoba ansässig 

(resident) war. 
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Vorbehalt I-PT-37 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des 

Vorbehalts: 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitseb

ene: 

Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Community Development Bonds Act, C.C.S.M. c. C-160 
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Beschreibung: Investitionen 

1. Alle Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) einer 

Körperschaft, die Schuldverschreibungen für kommunale Entwicklung 

emittiert, müssen in Manitoba ansässig (Residents) sein. Die Gründer der 

Körperschaft müssen in der städtischen Gemeinde, in der sich der 

Gesellschaftssitz der Körperschaft befindet, oder in einer benachbarten 

städtischen Gemeinde ansässig (Residents) sein. 

2. Hat die Regierung von Manitoba eine Bürgschaft für die 

Schuldverschreibungen gestellt, so darf diese Bürgschaft nur von infrage 

kommenden Schuldverschreibungsinhabern in Anspruch genommen werden. 

Infrage kommende Schuldverschreibungsinhaber sind diejenigen, die zum 

Zeitpunkt des Erwerbs der Schuldverschreibung eine Verbindung zu 

Manitoba oder Kanada hatten: zum Beispiel Einzelpersonen, die 

Gebietsansässige (Residents) Manitobas sind, eine Kapitalgesellschaft 

Manitobas, die gemäß dem Canada Business Corporations Act, R.S.C., 

1985, c. C-44, gegründet wurde, eine Kapitalgesellschaft mit 

Gesellschaftssitz in Manitoba, eine Treuhandgesellschaft, sofern die 

Treuhänder oder die Begünstigten mehrheitlich Gebietsansässige (Residents) 

Manitobas sind, oder eine Gemeinde Manitobas. 

3. Der Erlös aus der Emission von Schuldverschreibungen für kommunale 

Entwicklung muss in „infrage kommende Unternehmen“ investiert werden. 

Dabei handelt es sich um Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften,  

a) die – je nach Einzelfall – gemäß dem Corporations Act, C.C.S.M., c. 

C225, oder dem Canada Business Corporations Act oder dem 

Co-operatives Act, C.C.S.M., c. C223, gegründet wurden; 

b) die eine Geschäftstätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht in Manitoba 

ausüben oder im Begriff sind, dies zu tun; und 

c) deren Vermögenswerte in Manitoba von Gebietsansässigen (Residents) 

Manitobas kontrolliert werden (oder kontrolliert werden sollen, wenn die 

Einrichtung ihre Geschäftstätigkeit aufnimmt) (unter anderen Kriterien, 

bei denen es nicht um eine Geschäftspräsenz in Manitoba oder die 

Kontrolle durch Gebietsansässige (Residents) Manitobas oder die 

Tatsache, dass Gebietsansässige (Residents) Manitobas Eigentümer sind, 

geht). 
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Vorbehalt I-PT-38 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Flächen 

Waldflächen und sonstige bewaldete Flächen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 531 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Farm Lands Ownership Act, C.C.S.M. c. F-35 

Beschreibung: Investitionen 

Nur Einzelpersonen, die Bürger Kanadas oder dauerhaft 

Gebietsansässige (Permanent residents) in Kanada im Sinne des 

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, ("infrage 

kommende Einzelpersonen") sind, Körperschaften, 

Treuhandgesellschaften, Personengesellschaften oder andere 

Wirtschaftsunternehmen, die ganz im Eigentum von aktiven 

Landwirten oder von Landwirten im Ruhestand oder infrage 

kommenden Einzelpersonen oder einer Kombination aus diesen 

stehen, Verwaltungen (städtische Gemeinde- oder Provinzebene) 

oder staatliche Agenturen oder die Voraussetzungen erfüllende 

Einwanderer, die berechtigt sind, innerhalb von zwei Jahren nach 

Erwerb der landwirtschaftlichen Flächen infrage kommende 

Einzelpersonen zu werden und dies beabsichtigen, dürfen 

Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen Manitobas mit einer 

Größe von mehr als 40 Acre sein. 
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Vorbehalt I-PT-39 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, 

C.C.S.M. c. L-12 

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225 

Beschreibung: Investitionen 

1. Risikokapitalgesellschaften von Arbeitnehmern ("Labour-

sponsored Venture Capital Corporations") müssen in aktive 

Unternehmen (mit Vermögenswerten, die auf weniger als 50 

Mio. CAD bewertet werden) investieren, bei denen mindestens 

50 v. H. der Vollzeitbeschäftigten in Manitoba beschäftigte 

Angestellte sind, oder bei denen mindestens 50 v. H. der Löhne 

und Gehälter der Beschäftigten auf von den Beschäftigten in 

Manitoba erbrachte Dienstleistungen entfallen. 

2. Die Kapitalgesellschaften müssen gemäß dem Gesetz 

eingetragen sein und nur die gemäß dem Corporations Act 

gegründeten Kapitalgesellschaften können die Eintragung 

beantragen. Dies bedeutet, dass nach dem Corporations Act 

mindestens 25 % der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) der Kapitalgesellschaft (oder 

mindestens eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen, 

wenn es drei oder weniger solche Personen gibt) 

Gebietsansässige (Residents) Kanadas sein müssen. 
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Vorbehalt I-PT-40 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Cooperatives Act, C.C.S.M. c. C-223 

Beschreibung: Investitionen 

Die Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) 

einer Genossenschaft müssen mehrheitlich Gebietsansässige 

(Residents) Kanadas sein. Damit eine Sitzung der Personen mit 

Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) einer Genossenschaft 

ordnungsgemäß konstituiert ist, müssen die an der Sitzung 

teilnehmenden Personen mehrheitlich Gebietsansässige (Residents) 

Kanadas sein. Eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Director), die Gebietsansässiger (Resident) Kanadas, aber nicht in 

der Sitzung anwesend ist, kann die in einer Sitzung verhandelten 

Geschäfte billigen, wenn die erforderliche Mehrheit bei Anwesenheit 

dieser Person zustande gekommen wäre. Der Geschäftsführer einer 

Genossenschaft muss Gebietsansässiger (Resident) Kanadas sein.  
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Vorbehalt I-PT-41 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Flächen 

Waldflächen und sonstige bewaldete Flächen 

Pachtverträge und Nutzungsgenehmigungen für Kronland ("Crown land")  

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Tierzucht 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 531, 8811 (mit Ausnahme der Vermietung von landwirtschaftlichen 

Geräten mit Bedienungspersonal), 8812 

Art des 

Vorbehalts: 

Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitse

bene: 

Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C-340 

Agricultural Crown Land Leases Regulation, 168/2001 

Agricultural Crown Land Grazing and Hay Permits Regulation, 288/88 
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Beschreibung: Investitionen 

1. Um für einen Futtermittelpachtvertrag für landwirtschaftlich genutztes 

Kronland („Crown lands“) infrage zu kommen, muss der Pächter Bürger 

Kanadas sein oder den Status eines dauerhaft Gebietsansässigen (Landed 

immigrant) in Kanada haben und in Manitoba ansässig (Resident) sein. 

Ist der Pächter eine Personengesellschaft oder eine 

Futtermittelgenossenschaft, so muss jeder Partner oder jedes Mitglied je 

nach Einzelfall Bürger Kanadas sein oder den Status eines dauerhaft 

Gebietsansässigen (Landed immigrant) in Kanada haben und in Manitoba 

ansässig (Resident) sein. Ist der Pächter eine Kapitalgesellschaft, so muss 

jeder Anteilseigner kanadischer Bürger sein oder den Status eines 

dauerhaft Gebietsansässigen (Landed immigrant) in Kanada haben und in 

Manitoba ansässig (Resident) sein, und die Kapitalgesellschaft muss für 

die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit in Manitoba registriert sein. 

2. Eine Weideerlaubnis oder eine Heuernteerlaubnis auf landwirtschaftlich 

genutztem Kronland („Crown lands“) darf nur einer Person erteilt 

werden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Ordinarily resident) auf dem 

Land, das in der Erlaubnis beschrieben wird, oder in dessen Nähe hat. 
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Vorbehalt I-PT-42 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Flächen 

Waldflächen und sonstige bewaldete Flächen 

Erholungsflächen und andere unbebaute Grundstücke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 531, 533 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C-340 

Politik in Bezug auf die Zuweisung, den Verkauf und die 

Verpachtung von Ferienhausgrundstücken und die Entwicklung von 

kommerziellen Niederlassungen in den Parks der Provinz und auf 

anderen Flächen des Kronlands (Policy respecting allocation, sale 

and lease of cottage lots and development of commercial 

establishments in provincial parks and on other Crown land) 

Beschreibung: Investitionen 

Der Minister kann bei der Zuweisung, dem Verkauf und der 

Verpachtung von Ferienhausgrundstücken und bei der Entwicklung 

von kommerziellen Niederlassungen in den Parks der Provinz und 

auf anderen Flächen des Kronlands („Crown land“) 

Gebietsansässigen Manitobas (Residents) den Vorzug gegenüber 

Gebietsfremden (Non-residents) geben. 
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Vorbehalt I-PT-43 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 04, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Fisheries Act, C.C.S.M. c. F-90 

Fishing Licensing Regulation, Man. Reg. 124/97 

Policy respecting the allocation of commercial fishing licences 

(Politik in Bezug auf die Zuteilung kommerzieller Fanglizenzen) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Sofern im Verordnungsweg nicht anderes genehmigt wurde 

oder die Absatzstelle für Süßwasserfisch (Freshwater Fish 

Marketing Corporation, im Folgenden "Absatzstelle") keine 

anderslautende Genehmigung erteilt hat, und außer unter 

bestimmten, genau festgelegten Umständen darf in Manitoba 

gefangener Fisch, der für Lieferungen in Manitoba bestimmt 

ist, nur über die Absatzstelle ver- oder gekauft werden. 

2. Es liegt im uneingeschränkten Ermessen des Ministers, 

kommerzielle Fanglizenzen auszustellen und Bedingungen an 

diese Lizenzen zu knüpfen. Gemäß der derzeitigen Politik 

erfolgt die Zuteilung, Neuzuweisung und Verlängerung 

kommerzieller Fanglizenzen in Abhängigkeit vom Wert des 

erwirtschafteten Nutzens für die Wirtschaft der folgenden 

Ebenen in der angegebenen Reihenfolge: 

a) lokale Ebene, 

b) regionale Ebene und  

c) Provinzebene. 
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Vorbehalt I-PT-44 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Landvermesser  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8675 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Land Surveyors Act, C.C.S.M. c. L-60 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Ein in Manitoba tätiger Landvermesser („Manitoba land 

surveyor“) muss eine natürliche Person sein. In Manitoba tätige 

Landvermesser dürfen Vermessungsleistungen nicht über eine 

Körperschaft erbringen. Die kommerzielle Präsenz eines in 

Manitoba tätigen Landvermessers muss die Form einer 

Einpersonengesellschaft oder einer Partnerschaftsgesellschaft 

haben. 

2. Ein Vermesser, der in Manitoba als Landvermesser tätig war 

und in der Folge Bürger eines anderen Staates wurde, muss 

gemäß dem Citizenship Act R.S.C., 1985, c. C-29, 

wiedereingebürgert werden, bevor er seine Tätigkeit in 

Manitoba wiederaufnehmen kann. 
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Vorbehalt I-PT-45 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Rechtsberatungs- und -vertretungsleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8612 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Legal Profession Act, C.C.S.M. c. L-107 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die Erbringung von juristischen Dienstleistungen für die 

Öffentlichkeit in Manitoba im Zusammenhang mit den in Manitoba 

geltenden Gesetzen durch in mehreren Zuständigkeitsgebieten tätige 

Anwaltskanzleien ist nur dann zulässig, wenn die Kanzlei unter 

anderem ein Büro in Manitoba und in mindestens einem anderen 

kanadischen oder ausländischen Zuständigkeitsgebiet unterhält und 

wenn mindestens ein Mitglied der Kanzlei eine Zulassung zur 

hauptsächlichen Berufsausübung in Manitoba hat und den 

Rechtsberuf auch tatsächlich dort ausübt. 
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Vorbehalt I-PT-46 

Sektor: Großhandel 

Teilsektor: Pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 62251 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Hearing Aid Act, C.C.S.M. c. H-38 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Der Hörhilfenausschuss (Hearing Aid Board) ist befugt, 

Hörgerätehändler zu zertifizieren und bei Antragstellern, die ein 

Zertifikat wünschen und in Manitoba oder Kanada ansässig (resident) 

sind, bevorzugten Zugang und günstigere Bedingungen 

vorzuschreiben. 
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Vorbehalt I-PT-47 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Personenverkehrssysteme 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71213, 71223 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H-60  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Der Verkehrsausschuss Manitoba (Manitoba Transport Board) kann 

die Zahl der Bescheinigungen einschränken, die öffentlichen 

Personenverkehrsunternehmen für öffentliche Straßen in Manitoba 

ausgestellt werden. Der Ausschuss kann den Zugang neuer 

öffentlicher Personenverkehrsunternehmen zum Markt für 

öffentliche Verkehrsdienste beschränken oder von 

Verkehrsunternehmen verlangen, weniger rentable Strecken zu 

übernehmen, wenn er die öffentliche Verfügbarkeit des Dienstes für 

grundlegend hält. 
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Vorbehalt I-PT-48 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Rechnungslegern, Wirtschaftsprüfern und 

Buchhaltern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 862 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Chartered Accountants Act; C.C.S.M. c. C-70 

The Certified General Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46 

The Certified Management Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46.1 

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225 

Beschreibung: Investitionen 

Gemäß den ersten drei oben angeführten Gesetzen kann einer 

Kapitalgesellschaft, die Dienstleistungen von Rechnungslegern, 

Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern erbringt, keine 

Unternehmenserlaubnis zur Erbringung von Dienstleistungen in 

Manitoba erteilt werden, wenn sie nicht gemäß dem Corporations 

Act eingetragen ist. Dies bedeutet, dass mindestens 25 % der 

Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) der 

Kapitalgesellschaft (oder mindestens eine Person mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Director), wenn es drei oder weniger solche 

Personen gibt) in Kanada ansässig (resident) sein müssen. 
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Vorbehalt I-PT-49 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung 

nach Branche: 

CPC 8621 

Art des 

Vorbehalts: 

Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeits

ebene: 

Provinz – Manitoba 
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Maßnahmen: The Chartered Accountants Act, C.C.S.M. c. C-70 

The Certified General Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46 

The Certified Management Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46.1 

The Addictions Foundation Act, C.C.S.M. c. A-60 

The Convention Centre Act, S.M. 1988-89 c. 39 amended 

The Crown Corporations Public Review and Accountability Act, C.C.S.M. c. 

C-336 amended 

The Insurance Act, C.C.S.M. c. 140 

The Municipal Act, C.C.S.M. c. M-225 

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N-100 amended 

The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P-250 amended 

The Trustee Act, C.C.S.M. c. T-160 amended 

The City of Winnipeg Charter, S.M. 2002, c. 39 amended 

The Concordia Hospital Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 39 

The Hudson Bay Mining Employees' Health Association Incorporation Act, 

R.S.M. 1990, c. 68 

The Investors Syndicate Limited Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 77 

The Mount Carmel Clinic Act, R.S.M. 1990, c. 120 

L'Œuvre des bourses du Collège de Saint-Boniface Incorporation Act, R.S.M. 

1990, c. 132 

The Seven Oaks General Hospital Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 180 

The United Health Services Corporation Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 

201 

The Winnipeg Art Gallery Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 216 

The Winnipeg Clinic Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 220 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Gemäß den oben angeführten Gesetzen müssen Dienstleistungen von 

Wirtschaftsprüfern von einer Person durchgeführt werden, die aufgrund des 

Chartered Accountants Act, des Certified General Accountants Act oder des 

Certified Management Accountants Act zur Ausübung des Berufs des 

Rechnungslegers berechtigt ist. 
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Vorbehalt I-PT-50 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225 

Beschreibung: Investitionen 

Mindestens 25 % der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) einer Kapitalgesellschaft (oder 

mindestens eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Director), wenn es drei oder weniger solche Personen gibt) müssen 

in Kanada ansässig (resident) sein. Die Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) dürfen in einer Vorstandssitzung 

keine Rechtsgeschäfte tätigen, es sei denn, mindestens 25 % der 

anwesenden Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Directors) (oder mindestens eine anwesende Person mit Leitungs- 

bzw. Kontrollfunktionen (Director), wenn es drei oder weniger 

solche Personen gibt) sind in Kanada ansässig (resident). Wenn die 

Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) ihre 

Befugnisse einem Geschäftsführer oder einem Ausschuss übertragen, 

müssen der Geschäftsführer bzw. die Mehrheit der Mitglieder des 

Ausschusses in Kanada ansässig (resident) sein. 
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Vorbehalt I-PT-51 

Sektor: Jagd 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Jagd, Fischerei und Fallenstellerei 

Fremdenführeragenturen 

Leistungen von selbständigen Jagdführern 

Zuordnung nach Branche: CPC 7472, 8813, 96419 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W–130 

Allocation of Hunting Licences Regulation, Man. Reg. 77/2006 

Captive Wild Animal Regulation, Man. Reg. 23/98 

Exotic Wildlife Regulation, Man. Reg. 78/99 

General Hunting Regulation, Man. Reg. 351/87 

Hunting Dogs Regulation, Man. Reg. 79/95 

Hunting Seasons and Bag Limits Regulation, Man. Reg. 165/91 

Miscellaneous Licences and Permits Regulation, Man. Reg. 

53/2007 

Trapping Areas and Zones Regulation, Man. Reg. 149/2001 

Hunting Guides Regulation, Man. Reg. 110/93 

Manitoba Trapping Guide 2011/2012 

The Resource Tourism Operators Act, C.C.S.M. c. R119.5 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

Nach den oben angeführten Gesetzen und Verordnungen liegt es 

im Ermessen des Ministers und des vom Minister ernannten 

Verwaltungsleiters, einer Person die nach diesen Gesetzen 

erforderlichen Erlaubnisse oder Lizenzen zu den Bedingungen 

auszustellen, die der Minister oder der Verwaltungsleiter für 

angebracht halten, und begleitende Verordnungen zu erlassen. 

Gemäß diesen Verordnungen kann Personen, die in Manitoba 

oder Kanada ansässig (resident) sind, ein bevorzugter Zugang zu 

Erlaubnissen und Lizenzen gewährt werden oder es können für 

diese Personen günstigere Bedingungen im Zusammenhang mit 

diesen Erlaubnissen und Lizenzen gelten. 
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Vorbehalt I-PT-52 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 8811 (mit Ausnahme der Vermietung von 

landwirtschaftlichen Maschinen mit Bedienungspersonal) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Wild Rice Act, C.C.S.M. c. W-140 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur Personen, die seit mindestens einem Jahr in Manitoba ansässig 

(resident) sind, können eine Lizenz, eine Erlaubnis, einen Frachtbrief 

oder eine Ausfuhrbescheinigung nach diesem Gesetz beantragen. 
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Vorbehalt I-PT-53 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohholz 

Dienstleistungen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 0311, 0312, 8843 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Forest Act, C.C.S.M. c. F-150 

Forest Use and Management Regulation, Man. Reg. 227/88R 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nach dem oben angeführten Gesetz und der oben angeführten 

Verordnung ist der Minister für die Regelung aller 

forstwirtschaftlichen Angelegenheiten gemäß diesen 

Rechtsvorschriften zuständig und es liegt in seinem Ermessen, einer 

Person die nach dem Gesetz erforderlichen Konzessionen bzw. 

Erlaubnisse oder Lizenzen zu den Bedingungen zu erteilen, die der 

Minister für angebracht hält. Holzschlagrechte müssen in der Art und 

Weise gewährt werden, die nach Auffassung des Ministers den 

größtmöglichen Nutzen für die Forstwirtschaft in Manitoba 

gewährleistet. Personen, die in Manitoba ansässig (resident) sind, 

oder Bürger Kanadas können bei der Erteilung dieser Konzessionen 

bzw. Erlaubnisse oder Lizenzen vorrangig behandelt werden. 
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Vorbehalt I-PT-54 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Personenbeförderungsleistungen im Straßenverkehr (Taxis) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71221 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Taxicab Act, C.C.S.M. c. T-10 

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H-60 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Im Taxicab Act ist vorgesehen, dass alle Personen, die ein 

Taxiunternehmen betreiben wollen, eine entsprechende 

Gewerbelizenz beim Taxiausschuss (Taxicab Board) beantragen 

und von diesem erhalten müssen. Dieser Ausschuss ist befugt, 

eine von ihm ausgestellte Gewerbelizenz für Taxis an bestimmte 

Bestimmungen und Bedingungen zu knüpfen. Bei der 

Entscheidung, ob eine Lizenz erteilt wird oder nicht, muss der 

Ausschuss Prüfungen hinsichtlich des öffentlichen Bedarfs und 

der Notwendigkeit im Hinblick auf die Anzahl der in Winnipeg 

erforderlichen Taxis durchführen. 

2. Im Highway Traffic Act ist vorgesehen, dass alle Personen, die ein 

Taxi über die Stadtgemeindegrenzen hinweg betreiben oder dies 

anstreben, eine Bescheinigung beim Kraftfahrzeuge-Ausschuss 

(Motor Transport Board) beantragen und von diesem erhalten 

müssen. Dieser Ausschuss ist befugt, eine von ihm ausgestellte 

Bescheinigung an bestimmte Bestimmungen und Bedingungen zu 

knüpfen. Bei der Entscheidung, ob eine Bescheinigung ausgestellt 

wird oder nicht, muss der Ausschuss prüfen, ob die bestehende 

Verkehrsinfrastruktur unzureichend ist und ob dem öffentliche 

Bedarf dadurch Rechnung getragen wird, dass der vorgeschlagene 

Transportdienst eingerichtet oder von einem Jahr zum nächsten 

beibehalten wird. 
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Vorbehalt I-PT-55 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Lebende Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs 

Fleisch und Milcherzeugnisse 

Sonstige Nahrungsmittel, a.n.g. 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 02, 21, 22, 239, 8811 (mit Ausnahme der Vermietung von 

landwirtschaftlichen Maschinen mit Bedienungspersonal) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F-47 

Dairy Farmers of Manitoba Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 89/2004 

Manitoba Egg and Pullet Producers Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 70/2005 

Manitoba Chicken Broiler Producers Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 246/2004 

Manitoba Turkey Producers Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 38/2004 

Manitoba Vegetable Producers Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 117/2009 

The Milk Prices Review Act, C.C.S.M. c. M-130 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die im Rahmen der obenstehenden Maßnahmen eingesetzten Ämter 

und Ausschüsse können dauerhaft Gebietsansässigen Manitobas 

(Permanent residents) oder Bürgern Kanadas Vorrechte gewähren. 
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Vorbehalt I-PT-56 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Elektrischer Strom 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 17, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Manitoba Hydro Act, C.C.S.M. c. H-190 

The Public Utilities Board Act, C.C.S.M. c. P-280 

The Water Power Act, C.C.S.M. c. W-60 

The Environment Act, C.C.S.M. c. E-125 

The Crown Corporations Public Review and Accountability Act, 

C.C.S.M. c. C336 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung der 

Provinz Manitoba oder "Manitoba Hydro" unter anderem 

Folgendes: 

a) Regelung der Erzeugung, Weiterleitung, Verteilung, 

Einfuhr, Ausfuhr und Lieferung sowie des Verkaufs von 

elektrischem Strom, sofern er aus erneuerbaren 

Energiequellen oder aus anderen Stoffen, Kräften oder 

Quellen, aus denen elektrischer Strom gewonnen werden 

kann, erzeugt wurde, und Erteilung von diesbezüglichen 

Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen; 

b) Regelung der Entwicklung, des Baus oder der 

Instandhaltung von Kraftwerken, 

Stromerzeugungsanlagen, Unterwerken, 

Übertragungsleitungen, Sendemasten und anderer 

Einrichtungen oder Strukturen oder Ausrüstungen, die im 

Zusammenhang mit einer der in Buchstabe a 

beschriebenen Tätigkeiten erforderlich sind; und 

c) Übertragung oder Erteilung von Konzessionen für 

Immobilien oder Rechte an Immobilien in Manitoba oder 

Übertragung von beweglichen Sachen oder Rechten an 

beweglichen Sachen im Zusammenhang mit einer der in 

den Buchstaben a oder b beschriebenen Tätigkeiten. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen eine Diskriminierung zugunsten von 

Personen, die in Manitoba ansässig (resident) sind, oder von 

Unternehmen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas 

gegründet worden sind (und einen Geschäftssitz in Manitoba 

haben), einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-57 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, 

Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (other than 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Liquor and Gaming Control Act, C.C.S.M. c. L-160 

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die Erteilung von Lizenzen für den Verkauf von alkoholischen 

Getränken liegt im Ermessen der Spirituosen- und Glücksspiel-

Kontrollbehörde von Manitoba (Liquor and Gaming Control 

Authority of Manitoba). Handelt es sich bei dem Antragsteller um 

eine natürliche Person, so kann die Lizenz nur einem Erwachsenen 

erteilt werden, der Bürger Kanadas ist oder über den Status eines 

dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent resident) verfügt und in 

Kanada ansässig (resident) ist. Handelt es sich bei dem Antragsteller 

um eine Personengesellschaft, so müssen alle ihre Mitglieder diese 

Anforderung erfüllen. Handelt es sich bei dem Antragsteller um eine 

Kapitalgesellschaft, so muss sie gemäß dem Recht von Manitoba 

gegründet oder zur Ausübung ihrer Tätigkeit in der Provinz 

Manitoba zugelassen sein. Wenn der Antragsteller gemäß dem Recht 

von Manitoba gegründet ist, müssen mindestens 25 Prozent der 

Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) der 

Kapitalgesellschaft (oder mindestens eine Person mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Director), wenn es drei oder weniger solche 

Personen gibt) in Kanada ansässig (resident) sein. 
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Vorbehalt I-PT-58 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Liquor and Gaming Control Act, C.C.S.M. c. G-5 

The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act, C.C.S.M. 

c. L-210 

The Manitoba Horse Racing Commission Act, C.C.S.M. c. H-90 

Rules of Thoroughbred Racing and Commission Directives, 2011 

Rules of Standardbred Racing and Commission Directives, 2010 

Commission Quarterhorse Directives, 2011 

Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations, SOR 91-365 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Glücksspieltätigkeiten von gemeinnützigen und kirchlichen 

Organisationen, Messen und Ausstellungen sowie von 

Konzessionären und Betreibern von Vergnügungsparks 

1. Gemeinnützige und kirchliche Organisationen, Messen und 

Ausstellungen sowie Konzessionäre und Betreiber von 

Vergnügungsparks dürfen in Manitoba keine 

Glückspieltätigkeiten durchführen, es sei denn, sie verfügen 

über eine Lizenz der Spirituosen- und Glücksspiel-

Kontrollbehörde (Liquor and Gaming Control Authority) von 

Manitoba oder von einer anderen von der Provinz Manitoba 

ermächtigten Stelle. Es liegt im Ermessen der Spirituosen- und 

Glücksspiel-Kontrollbehörde, diese Lizenzen – gemäß den 

Bestimmungen und Bedingungen, die sie für angemessen 

erachtet – zu erteilen; sie kann Antragstellern mit einer Präsenz 

in Manitoba eine Vorzugsbehandlung gewähren. 

2. Niemand darf für die Körperschaft für Spirituosen und 

Lotterien in Manitoba (Manitoba Liquor and Lotteries 

Corporation) oder für einen Glücksspielbetreiber in Manitoba 

arbeiten oder sich regelmäßig in deren Räumlichkeiten in 

Manitoba aufhalten, wenn die Glücksspieltätigkeit zum Zweck 

der Erbringung eines Glücksspieldienstes stattfindet, es sei 

denn, die betroffene Person wurde zu diesem Zweck von der 

Spirituosen- und Glücksspiel-Kontrollbehörde registriert. Es 

liegt im Ermessen der Spirituosen- und Glücksspiel-

Kontrollbehörde, eine Person – gemäß den Bestimmungen und 

Bedingungen, die sie für angemessen erachtet – zu registrieren; 

sie kann Bürgern Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässigen 

(Permanent residents) Manitobas eine Vorzugsbehandlung 

gewähren. 

3. Kein Eigentümer, kein Unternehmen oder keine Vereinigung 

kann in Manitoba Glückspielbetreiber, Inhaber eines Lokals 

mit Videolotterie-Terminals, Lotterielos-Verkäufer oder 

Lieferant von Glücksspielmaterialien bzw. Anbieter von 

Glücksspieldiensten werden, es sei denn, sie wurden zu diesem 

Zweck von der Spirituosen- und Glücksspiel-Kontrollbehörde 

registriert. Es liegt im Ermessen der Spirituosen- und 

Glücksspiel-Kontrollbehörde, einen Eigentümer, ein 

Unternehmen oder eine Vereinigung – gemäß den 

Bestimmungen und Bedingungen, die sie für angemessen 

erachtet – zu registrieren; sie kann Bürgern Kanadas oder 

dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent residents) Manitobas 

oder Unternehmen oder Vereinigungen mit einer Präsenz in 

Manitoba eine Vorzugsbehandlung gewähren. 
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 Glücksspieltätigkeiten – Lotterien 

4. Nur die Regierung der Provinz Manitoba ist zur Durchführung 

und Verwaltung von Lotterien in Manitoba befugt, die nicht 

unter die Zuständigkeit der Spirituosen- und Glücksspiel-

Kontrollbehörde oder anderer Stellen fallen, die zur Erteilung 

von Lizenzen für die Durchführung und Verwaltung von 

Lotterien in Manitoba befugt sind. Die Provinz Manitoba führt 

über die Körperschaft für Spirituosen und Lotterien in 

Manitoba (Manitoba Liquor and Lotteries Corporation), die als 

Agent der Provinz Manitoba agiert, Lotterien in Manitoba 

durch und verwaltet diese. Darüber hinaus betreibt und 

verwaltet die Provinz Manitoba über die Körperschaft für 

Lotterien in Westkanada (Western Canada Lottery 

Corporation) und die Körperschaft für interprovinzielle 

Lotterien (Interprovincial Lottery Corporation) Lotterien in 

Manitoba und einem oder mehreren anderen kanadischen 

Zuständigkeitsgebieten in Zusammenarbeit mit den 

Regierungen dieser anderen Zuständigkeitsgebiete. Die 

Körperschaft für Spirituosen und Lotterien in Manitoba, die 

Körperschaft für Lotterien in Westkanada und die Körperschaft 

für interprovinzielle Lotterien werden nachstehend gemeinsam 

als "Körperschaften" bezeichnet. 

5. Die Provinz Manitoba und die Körperschaften können Bürgern 

Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent 

residents) Manitobas oder Unternehmen mit einer Präsenz in 

Manitoba im Zusammenhang mit den obengenannten 

Tätigkeiten eine Vorzugsbehandlung gewähren. 

Pferderennen und -wetten 

6. Niemand darf in Manitoba ein Wettbüro für Pferdewetten oder 

Totalisatorwetten betreiben oder als Konzessionär auf einer 

Rennstrecke oder in einem Wettbüro agieren, wenn er nicht 

über eine entsprechende Lizenz der Pferderennkommission 

(Horse Racing Commission) verfügt. Es liegt im Ermessen der 

Kommission, einer Person oder einem Unternehmen – gemäß 

den Bestimmungen und Bedingungen, die sie für angemessen 

erachtet – eine Lizenz zu erteilen; sie kann Bürgern Kanadas 

oder dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent residents) 

Manitobas oder Unternehmen mit einem Büro in Manitoba eine 

Vorzugsbehandlung gewähren. 
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In New Brunswick geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-59 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen und sonstige bewaldete 

Fläche 

Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohholz 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03, 531 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen  

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Crown Lands and Forest Act, S.N.B. 1980, c. C-38.1 

Beschreibung: Investitionen 

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen werden Lizenzen oder 

Erlaubnisse zum Schlagen von Nutzholz der Krone ("Crown timber") 

nur unter der Voraussetzung erteilt, dass sämtliches Holz, das in 

deren Rahmen geschlagen wird, in New Brunswick zu Schnittholz, 

Holz- und Zellstoff oder anderen Holzprodukten verarbeitet wird. 
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Vorbehalt I-PT-60 

Sektor: Bergbau 

Teilsektor: Bergbau 

Gewinnung von Steinen und Erden und Erdölförderung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Mining Act, S.N.B. 1985, c. M-14.1 

Beschreibung: Investitionen 

Ordnet der Minister dies zum Zeitpunkt der Erteilung einer 

Bergwerkspacht oder zu einem späteren Zeitpunkt an, so verarbeitet 

der Pächter die im Rahmen einer Bergwerkspacht in der Provinz 

abgebauten Mineralien in der Provinz (weiter). 
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Vorbehalt I-PT-61 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, 

Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (other than 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Liquor Control Act, R.S.N.B. 1973, c. L-10 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die Spirituosenkommission New Brunswick (New Brunswick 

Liquor Commission, "ANBL") ist als Kronagentur der 

Regierung der Provinz New Brunswick der einzige Importeur 

und Großhändler, Einzelhändler und Vertreiber alkoholischer 

Getränke in New Brunswick. Die obengenannten Maßnahmen 

gestatten der Regierung von New Brunswick die Regelung und 

Genehmigung der Einfuhr, des Kaufs, der Herstellung, des 

Vertriebs, der Lieferung, der Vermarktung und des Verkaufs 

von alkoholischen Getränken in New Brunswick. Die ANBL 

legt nach eigenem Ermessen Leistungsanforderungen fest, die 

erfüllt oder übertroffen werden müssen, damit die Einfuhr, der 

Vertrieb und der Einzelhandel mit einem bestimmten – in- oder 

ausländischen – Anbieter fortgesetzt werden. 

2. Die ANBL behält sich das Recht vor, lokal hergestellte 

alkoholische Getränke bevorzugt zu bewerben und zu 

vermarkten. 
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In Neufundland und Labrador geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-62 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Erdöl und Erdgas 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang (nur CPC 71232 und 7422) 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, 

c. C-2 

Canada-Newfoundland Atlantic Accord – February 11, 1985 

Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, c. E-11.01 

Petroleum and Natural Gas Act, RSNL 1990, c. P-10 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Neufundland und Labrador die Regelung der Exploration, 

Gewinnung, Förderung, Entwicklung und Beförderung von 

Kohlewasserstoffen und die Gewährung ausschließlicher Rechte für 

den Betrieb von Verteilernetzen und Speicheranlagen für 

Kohlewasserstoffe, einschließlich der damit zusammenhängenden 

Rohrleitungen für Kohlewasserstoffe, des Transports auf dem 

Seeweg, der Umschlaganlagen und der Beförderungsleistungen, und 

die Erteilung verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. 

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden können diese 

Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der Grundlage 

verschiedener Faktoren, Beschränkungen des Marktzugangs, die 

Auferlegung von Leistungsanforderungen oder die Diskriminierung 

zugunsten von Personen, die in Neufundland und Labrador ansässig 

(resident) sind, oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in Neufundland 

und Labrador haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-63 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Elektrischer Strom 

Dienstleistungen im Bereich Elektrizitätsverteilung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 171, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Electric Power Control Act, 1994, S.N.L. 1994, c. E-5.1 

Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, c. E-11.01 

Energy Corporation of Newfoundland and Labrador Water Rights 

Act, S.N.L. 2008, c. E-11.02 

Hydro Corporation Act, 2007, SNL 2007, c. H-17 

Lower Churchill Development Act, RSNL 1990, c. L-27 

Lands Act, SNL 1991, c. 36 

Water Resources Act, SNL 2002, c. W-401 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Neufundland und Labrador unter anderem Folgendes: 

a) Regelung der Gewinnung, Erzeugung, Entwicklung, 

Übertragung (einschließlich der Systemkontrolle), 

Verteilung, Lieferung, Versorgung und Ausfuhr von 

elektrischem Strom und Erteilung verschiedener 

diesbezüglicher Genehmigungen sowie Bau und 

Instandhaltung der damit zusammenhängenden 

Einrichtungen; 

b) Verpachtung von Land oder Gewässern im Hoheitsgebiet 

der Provinz für Stoffe, Quellen oder Kräfte, aus denen 

elektrischer Strom gewonnen werden kann, einschließlich 

der Installation von Windturbinen und 

Wasserkraftanlagen; und 

c) Festlegung und Änderung der Strompreise. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder die Diskriminierung zugunsten 

von Personen, die in Neufundland und Labrador ansässig 

(resident) sind, oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in 

Neufundland und Labrador haben, einschließen. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 126 

Vorbehalt I-PT-64 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Rohholz 

Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren 

Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohholz 

Holz- und Zellstoff, Papier, Pappe und Waren daraus 

Herstellung von Holz und von Holz- und Korkwaren (ohne Möbel) 

Herstellung von Flechtwaren auf Honorar- oder Vertragsbasis 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 031, 31, 321, 88430 

Art des Vorbehalts: Marktzugang (nur CPC 31) 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Forestry Act, R.S.N.L. 1990, c. F-23 

Forest Protection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-22 

Plant Protection Act, R.S.N.L. 1990, c. P-16 
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Beschreibung: Investitionen 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Neufundland und Labrador die Regelung der Gewinnung, Extraktion 

und Entwicklung von forstwirtschaftlichen Ressourcen und damit 

zusammenhängenden Erzeugnissen in der Provinz und die Erteilung 

verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. Unbeschadet der 

Allgemeingültigkeit des Vorstehenden können diese Maßnahmen 

Ermessensentscheidungen auf der Grundlage verschiedener Faktoren, 

Beschränkungen des Marktzugangs, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder die Diskriminierung zugunsten von 

Personen, die in Neufundland und Labrador ansässig (resident) sind, 

oder von Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas 

oder einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten in Neufundland und Labrador haben, 

einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-65 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Forstwirtschaft und Fischerei 

Dienstleistungen von Großhändlern mit landwirtschaftlichen 

Rohstoffen und lebenden Tieren 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und 

Forstwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (mit Ausnahme der 

Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen mit 

Bedienungspersonal und 8814), 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Farm Products Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. F-5 

Natural Products Marketing Act, R.S.N.L. 1990, c. N-2 

Poultry and Poultry Products Act, R.S.N.L. 1990, c. P-18 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Neufundland und Labrador die Regelung der Erzeugung und 

Vermarktung von Agrarprodukten und Lebensmitteln und der 

Vermarktung von Fischereierzeugnissen und Wildfellen in der 

Provinz, einschließlich Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Angebotssteuerung für Milch-, Ei- und Geflügelerzeugnisse, und die 

Erteilung verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. 

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden können diese 

Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der Grundlage 

verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder die Diskriminierung zugunsten von 

Personen, die in Neufundland und Labrador ansässig (resident) sind, 

oder von Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas 

oder einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten in Neufundland und Labrador haben, 

einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-66 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor: Fische und Fischereierzeugnisse 

Fische, zubereitet und haltbar gemacht 

Dienstleistungen von Großhändlern mit Fischerzeugnissen 

Dienstleistungen für die Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 04, 212, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Fisheries Act, S.N.L. 1995, c. F-12.1 

Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, c. A-13 

Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-12 

Fishing Industry Collective Bargaining Act, R.S.N.L. 1990, c. F-18 

Fish Processing Licensing Board Act, S.N.L. 2004, c. F-12.01 

Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, c. P-26.1 

Lands Act, S.N.L. 1991, c. 36 

Water Resources Act, S.N.L. 2002 c. W-4.01 

Beschreibung: Investitionen 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Neufundland und Labrador die Regelung der Herstellung, 

Verarbeitung oder Vermarktung von Fischerei- und 

Aquakulturfischereierzeugnissen, einschließlich des Transfers, der 

Lieferung oder der Beförderung von Meereserzeugnissen durch 

Fischer, Aquakulturbetreiber und nachfolgende Käufer, und die 

Erteilung verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. Diese 

Maßnahmen sehen unter bestimmten Umständen die Auferlegung 

von Leistungsanforderungen vor. 
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Vorbehalt I-PT-67 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Corporations Act, R.S.N.L 1990, c. C-36 

Beschreibung: Investitionen 

1. Mindestens 25 Prozent der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) aller gemäß dem Corporations 

Act gegründeten Kapitalgesellschaften müssen in Kanada 

ansässig (resident) sein, mit Ausnahme von 

a) juristischen Personen, die nach dem Companies Act 

gegründeten und im Rahmen des Corporation Act 

weitergeführt wurden und die nach dem 1. Januar 1987 

den gleichen Anteil an gebietsfremden (Non-resident) 

Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Directors) aufweisen wie vor dem 1. Januar 1987; oder 

b) Kapitalgesellschaften, die in Kanada keine Einnahmen 

erwirtschaften. 

2. Die Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Directors) einer gemäß dem Corporations Act gegründeten 

Kapitalgesellschaft dürfen in einer Vorstandssitzung keine 

Rechtsgeschäfte tätigen, wenn nicht mindestens 25 Prozent der 

anwesenden Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Directors) in Kanada ansässig (resident) sind, es sei denn, eine 

Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director), die in 

Kanada ansässig (resident) ist und die nicht anwesend sein 

kann, billigt das getätigte Rechtsgeschäft schriftlich oder über 

Telefon oder andere Kommunikationsmittel und mindestens 

25 Prozent der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors), die an der Sitzung teilnehmen, 

wären in Kanada ansässig (resident) gewesen, wenn diese 

Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) 

anwesend gewesen wäre. 
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Vorbehalt I-PT-68 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Vermessungsarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86753 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Land Surveyors Act, 1991, S.N.L. 1991, c. C-37 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Das Daueraufenthaltsrecht (Permanent residency) in Kanada ist 

Voraussetzung dafür, dass einem Unternehmen, einer 

Partnerschaftsgesellschaft oder einer juristischen Person eine 

Genehmigung für Vermessungsarbeiten in der Provinz erteilt wird. 
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Vorbehalt I-PT-69 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen  

Teilsektor: Detektei- und Sicherheitsleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 873 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Private Investigation and Security Services Act, R.S.N.L. 1990, 

c. P-24  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Der Inhaber einer Lizenz zur Ausübung von Detektei- oder 

Sicherheitsleistungen muss ein Bürger Kanadas oder ein 

dauerhaft Ansässiger (Permanent resident) in Kanada sein, und 

der Leiter des Unternehmens muss seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt (Ordinarily resident) in Kanada haben. 

2. Die Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans müssen 

mehrheitlich dauerhaft gebietsansässig (Permanent residents) in 

Kanada sein. 
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Vorbehalt I-PT-70 

Sektor: Fremdenverkehr 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Jagd, Leistungen von Reiseführern 

Selbständige Jagdführer 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472, 8813, 96419 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, c. W-8 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Personen, die in der Provinz Gebietsfremde sind, dürfen 

bestimmten lizenzpflichtigen Jagdtätigkeiten in der Provinz nur 

mit einem zugelassenen Führer nachgehen. 

2. Personen, die in der Provinz Gebietsfremde sind, dürfen 

bestimmte Arten von Lizenzen nicht erwerben und benötigen 

Lizenzen für Gebietsfremde, um bestimmten Fischereitätigkeiten 

in der Provinz nachzugehen. 

3. Die Ansässigkeit in Kanada ist Voraussetzung für die Zulassung 

als Führer. 
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Vorbehalt I-PT-71 

Sektor: Bodennutzung 

Teilsektor: Erholungsflächen und andere unbebaute Grundstücke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 5330 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Lands Act, S.N.L. 1991, c. 36 

Policy Directive FT. 004 (Amendment 1), 2001 

Beschreibung: Investitionen 

Nur dauerhaft Gebietsansässige (Permanent residents) der Provinz 

kommen dafür infrage, Lizenzen zum Bau eines Wohnhauses 

(residential cottage licences) auf Kronland zu erhalten. 
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Vorbehalt I-PT-72 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Beförderungsleistungen im Eisenbahnverkehr  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 711 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Rail Service Act, 2009, S.N.L. 2009, c. R-1.2 

Beschreibung: Investitionen 

Eine Person, die Infrastrukturen für Schienenverkehrsdienste in der 

Provinz kaufen oder bauen bzw. solche Dienste betreiben will, muss 

zuerst eine Zulassung bei der Provinzverwaltung beantragen. Diese 

Zulassung kann gemäß den Bestimmungen und Bedingungen erteilt 

werden, die die Provinzverwaltung für angemessen erachtet. 

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann diese 

Zulassung Ermessensentscheidungen auf der Grundlage 

verschiedener Faktoren, einschließlich der Auferlegung von 

Leistungsanforderungen, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-73 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Andere Landverkehrsleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Leistungsanforderungen  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, c. A-13 

Fisheries Act, S.N.L. 1995, c. F-12.1 

Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-12 

Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. L-19 

Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, c. L-18 

Motor Carrier Act, R.S.N. 1990, c. M-19 

Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, c. P-26.1 

Beschreibung: Investitionen 

Öffentliche Bedarfs- und Bedürfnisprüfungen werden für die 

Personenbeförderung und einige Teilsektoren der Güterbeförderung 

in der Provinz angewandt. Die Kriterien in Bezug auf die Zulassung 

umfassen: die Angemessenheit des derzeitigen 

Dienstleistungsniveaus, die Marktbedingungen im Hinblick auf das 

Erfordernis der erweiterten Dienstleistung, die Auswirkungen von 

neuen Marktteilnehmern auf den öffentlichen Bedarf und die 

Eignung, Bereitschaft und Fähigkeit des Antragstellers, eine 

angemessene Dienstleistung zu erbringen. Die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen ist möglich. 
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Vorbehalt I-PT-74 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, c. L-1 

Beschreibung: Investitionen 

Die obengenannte Maßnahme gestatten dem Lieutenant-Governor in 

Council von Neufundland und Labrador die Erteilung von 

Sonderprojektaufträgen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des 

Vorstehenden können diese Aufträge Ermessensentscheidungen auf 

der Grundlage verschiedener Faktoren und Beschränkungen von 

Investitionen und des Marktzugangs bzw. die Knüpfung von 

Investitionen und Marktzugang an bestimmte Bedingungen, die 

Auferlegung von Leistungsanforderungen oder die Diskriminierung 

zugunsten von Personen, die in Neufundland und Labrador ansässig 

(resident) sind, oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in Neufundland 

und Labrador haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-75 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport und 

damit verbundene Dienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens 

Dienstleistungen im Bereich der Herstellung von Metallerzeugnissen, 

Maschinen und Ausrüstung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8844, 885, 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang (nur CPC 8844 und 885) 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Lotteries Act, S.N.L. 1991, c. 53 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannte Maßnahme gestattet der Regierung von 

Neufundland und Labrador die Regelung der Dienstleistungen, 

der Dienstleister, des verarbeitenden Gewerbes, der Lieferanten 

von Material und der Verfahren und Reparaturarbeiten im 

Zusammenhang mit Lotterien, Spielautomaten, Videolotterie-

Terminals, Glücksspielen, Rennen, Wettbüros, Bingo, Kasinos 

und Preisausschreiben sowie die Erteilung verschiedener 

diesbezüglicher Genehmigungen. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, Beschränkungen des 

Marktzugangs, die Auferlegung von Leistungsanforderungen 

oder eine Diskriminierung zugunsten von Personen, die in 

Neufundland und Labrador ansässig (resident) sind, oder von 

Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder 

einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten in Neufundland und Labrador haben, 

einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-76 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, 

Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107, 643 und 88411 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. L-19 

Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, c. L-18 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Neufundland und Labrador die Regelung der Erzeugung, des 

Vertriebs, der Lieferung, des Verkaufs und der Vermarktung 

von alkoholischen Getränken und die Erteilung verschiedener 

diesbezüglicher Genehmigungen. 

2. Die Neufundländische Körperschaft für Spirituosen 

(Newfoundland Liquor Corporation) hält das Monopol für den 

Vertrieb, die Lieferung, den Transport, den Verkauf und die 

Vermarktung alkoholischer Getränke. 

3. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, Beschränkungen des 

Marktzugangs, die Auferlegung von Leistungsanforderungen 

oder eine Diskriminierung zugunsten von Personen, die in 

Neufundland und Labrador ansässig (resident) sind, oder von 

Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder 

einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten in Neufundland und Labrador haben, 

einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-77 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen (Notare) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Notaries Public Act, R.S.N.L. 1990, c. N-5 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur ein in der Provinz ansässiger (resident) Bürger Kanadas kommt 

dafür infrage, Notar für die Provinz werden. 
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In den Nordwest-Territorien geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-78 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen (Notare) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nordwest-Territorien 

Maßnahmen: Evidence Act, R.S.N.W.T. 1988, c. E-8, s. 79 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine Person, die sich um eine Ernennung zum Notar bewirbt, muss in 

den Nordwest-Territorien ansässig (resident) sein und entweder 

Bürger Kanadas oder den Status der dauerhaften Gebietsansässigkeit 

(Permanent resident) in Kanada haben. 
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In Nova Scotia geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-79 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Rechnungslegern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 862 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Certified General Accountants Act, S. N.S. 1998, c. 10 

Certified Management and Accountants of Nova Scotia Act, 

S.N.S. 2005, c. 35 

Public Accountants Act, R.S.N.S. 1989, c. 369 

Chartered Accountants Act, S.N.S. 1994, c. 14 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur in Kanada ansässige (resident) Personen kommen dafür infrage, 

als Rechnungsleger in Nova Scotia zugelassen zu werden und dürfen 

die Bezeichnung „Public Accountant“ (Rechnungsleger) verwenden. 
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Vorbehalt I-PT-80 

Sektor: Fremdenverkehrs- und Erholungsdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistung im Bereich Jagd 

Fremdenführeragenturen 

Leistungen von selbständigen Jagdführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472, 8813, 96419 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Wildlife Act, R.S.N.S. 1989, c. 504 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur in Nova Scotia ansässige Personen (Residents) können eine 

Lizenz für die Pelztierjagd oder Elchjagd erhalten. Gebietsfremde 

(Non-residents) können während der Jagd oder des Fischens in 

bestimmten Flüssen der Aufsicht eines qualifizierten Jagdführers 

unterstehen. 
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Vorbehalt I-PT-81 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Straßengüterverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7123 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: The Public Utilities Act, R.S., c. 380, s. 1 

Beschreibung: Investitionen 

Öffentliche Bedarfs- und Bedürfnisprüfungen werden in einigen 

Teilsektoren der Güterbeförderung in der Provinz vorgenommen. Die 

Kriterien in Bezug auf die Zulassung umfassen die Angemessenheit 

des derzeitigen Dienstleistungsniveaus, die Marktbedingungen, die 

ein erweitertes Leistungsangebot rechtfertigen, die Auswirkung 

neuer Marktteilnehmer auf den öffentlichen Bedarf und die Eignung, 

Bereitschaft und Fähigkeit des Antragstellers zur Erbringung einer 

angemessenen Dienstleistung. Leistungsanforderungen können 

auferlegt werden. 
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Vorbehalt I-PT-82 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Städte verbindender Busverkehr und Linienbusverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die Zulassung neuer Marktteilnehmer für diese Dienstleistung 

unterliegt öffentlichen Bedarfs- und Bedürfnisprüfungen, die 

Folgendes umfassen: die Prüfung der Angemessenheit des 

derzeitigen Dienstleistungsniveaus; die Marktbedingungen, die ein 

erweitertes Leistungsangebot rechtfertigen; die Auswirkung neuer 

Marktteilnehmer auf den öffentlichen Bedarf, einschließlich 

Kontinuität und Qualität der Dienstleistung; und die Eignung, 

Bereitschaft und Fähigkeit des Antragstellers zur Erbringung einer 

angemessenen Dienstleistung. Leistungsanforderungen können 

auferlegt werden. 
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Vorbehalt I-PT-83 

Sektor: Grund und Boden 

Teilsektor: Grund und Boden, Sonstiges 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 539 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Land Titles Clarification Act, R.S.N.S. 1989, c. 250 

Beschreibung: Investitionen 

Ein Antragsteller, der aufgrund einer Ersitzung in der Vergangenheit 

Anspruch auf Grundeigentum in einem Gebiet erhebt, in dem das 

Grundeigentum noch zu klären ist, muss in Nova Scotia ansässig 

(Resident) sein. 
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Vorbehalt I-PT-84 

Sektor: Kredit- und Inkassoleistungen 

Teilsektor: Auskunfteidienstleistungen und Inkassoagenturleistungen 

Wirtschaftsauskunfteien 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87901, 87902, 87909 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Consumer Creditors' Conduct Act, R.S.N.S., c. 91 

Consumer Protection Act, R.S.N.S., c. 92 

Consumer Reporting Act, R.S.N.S., c. 93 

Consumer Services Act, R.S.N.S., c. 94 

Direct Sellers Licensing and Regulation Act, R.S.N.S. 1989, c. 129 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Sofern es sich beim Antragsteller um eine Einzelperson oder 

eine Personengesellschaft handelt, muss ein Antragsteller, der 

die Eintragung als Wirtschaftsauskunftei beantragt, ein Bürger 

Kanadas sein oder rechtmäßig zur Einreise in Kanada 

zugelassen sein und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Kanada 

haben (ordinarily resident). Handelt es sich beim Antragsteller 

um eine Kapitalgesellschaft, so muss diese in Kanada 

eingetragen und für die Ausübung von Geschäftstätigkeiten in 

Nova Scotia registriert sein. Eine Wirtschaftsauskunftei, 

unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelperson, 

Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft handelt, ist von 

ihrem festen Geschäftssitz in Nova Scotia aus tätig, der für die 

Öffentlichkeit während der üblichen Geschäftszeiten 

zugänglich ist. 

2. Auskunfteidienstleistungen und Inkassoagenturleistungen 

müssen mittels einer kommerziellen Präsenz erbracht werden. 

3. Dauerhafte Gebietsansässigkeit (Permanent residency) ist 

Voraussetzung für die Erbringung von Dienstleistungen einer 

Wirtschaftsauskunftei. 

4. Voraussetzung für einen Zulassungsantrag ist eine 

Zustellungsanschrift in Nova Scotia mit Direktverkäufern, die 

ihren ständigen Geschäftssitz in Nova Scotia haben. 
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Vorbehalt I-PT-85 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, 

Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Liquor Control Act, R.S.N.S. 1989, c. 260 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannte Maßnahme gestattet der Provinz im Rahmen 

des Monopols der Lizenzierungsgesellschaft für Spirituosen 

von Nova Scotia (Nova Scotia Liquor License Corporation) die 

Regelung des Erwerbs, der Einfuhr, des Besitzes, der Lieferung 

und des Verkaufs von Spirituosen und Waren und die Erteilung 

von diesbezüglichen Genehmigungen. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann 

diese Maßnahme Ermessensentscheidungen auf der Grundlage 

verschiedener Faktoren, Beschränkungen des Marktzugangs, 

die Auferlegung von Leistungsanforderungen oder eine 

Diskriminierung zugunsten von in Nova Scotia ansässigen 

Personen (Residents) oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten innerhalb 

Nova Scotias haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-86 

Sektor: Gemeinschaftliche und persönliche Dienstleistungen 

Teilsektor: Religiöse Vereinigungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 95910 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Solemnization of Marriage Act, R.S.N.S. 1989, c. 436 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur in Nova Scotia ansässige Personen (Residents) können als 

Personen registriert werden, die zur Durchführung von Trauungen 

berechtigt sind. 
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Vorbehalt I-PT-87 

Sektor: Bergbau 

Teilsektor: Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden und Erdölförderung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16, 883 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Mineral Resources Act, S.N.S. 1990, c. 18 

Beschreibung: Investitionen 

1. Außer zu Testzwecken darf niemand ohne vorherige 

Zustimmung des Ministers Produkte aus Bergwerken in der 

Provinz zu Verarbeitungszwecken aus der Provinz an einen Ort 

außerhalb Kanadas ausführen. 

2. Wird keine derartige Zustimmung eingeholt, so kann eine 

Geldbuße in Höhe der dreifachen Gebühr, die ein Betreiber 

ansonsten zahlen müsste, verhängt werden. 

3. Für Bergbauprodukte, die außerhalb von Nova Scotia 

verarbeitet werden, gelten auch gestaffelte Gebühren. 
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Vorbehalt I-PT-88 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Dienstleistungen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8844, 885, 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang (nur für CPC 8844 und 885) 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Gaming Control Act, S.N.S. 1994-95, c. 4 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannte Maßnahme gestattet der Provinz die 

Regelung der Dienstleistungen, der Dienstleister, des 

verarbeitenden Gewerbes, der Lieferanten von Materialien und 

der Verfahren und Reparaturarbeiten im Zusammenhang mit 

Lotterien, Spielautomaten, Videolotterie-Terminals, 

Glücksspielen, Rennen, Wettbüros, Bingo, Kasinos und 

Preisausschreiben und die Erteilung von diesbezüglichen 

Genehmigungen. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, Beschränkungen des 

Marktzugangs, die Auferlegung von Leistungsanforderungen 

oder eine Diskriminierung zugunsten von in Nova Scotia 

ansässigen Personen (Residents) oder von Einrichtungen, die 

gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder 

eines Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten innerhalb 

Nova Scotias haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-89 

Sektor: Gemeinschaftliche und persönliche Dienstleistungen 

Teilsektor: Bestattungswesen, Dienstleistungen von Krematorien und 

Bestattungsinstituten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9703 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Embalmers and Funeral Directors Act, R.S.N.S., c. 144 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Der Minister ist befugt, die Erteilung oder neuerliche Erteilung 

einer Lizenz für ein Bestattungsunternehmen aus vernünftigen 

Gründen abzulehnen. 

2. In den Rechtsvorschriften ist vorgesehen, dass eine Person, die 

eine Lizenz als Einbalsamierer-Lehrling beantragt, einen von 

zwei Ausbildungsgängen in Nova Scotia absolviert haben 

muss. Hat eine Person einen Ausbildungsgang in einem 

anderen Zuständigkeitsgebiet als Nova Scotia absolviert, so 

liegt es im Ermessen des Ausschusses, den Ausbildungsgang 

nicht anzuerkennen oder zu akzeptieren. 
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Vorbehalt I-PT-90 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Erdöl und Erdgas 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang (nur CPC 71232 und 7422) 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord 

Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, c. 3 

Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114 

Gas Distribution Act, S.N.S. 1997, c. 4 

Offshore Petroleum Royalty Act, S.N.S. 1987, c. 9 

Petroleum Resources Act, R.S.N.S. 1989, c. 342 

Petroleum Resources Removal Permit Act, S.N.S. 1999, c. 7 

Pipeline Act, R.S.N.S. 1989, c. 345 

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die Regierung von Nova Scotia regelt die Exploration, 

Erzeugung, Gewinnung, Verarbeitung, Erschließung und den 

Transport von Kohlenwasserstoffen und die Gewährung 

ausschließlicher Rechte zum Betrieb von Verteilernetzen und 

Speicheranlagen für Kohlenwasserstoffe, einschließlich der damit 

zusammenhängenden Rohrfernleitungen für Kohlenwasserstoffe, 

der Verteilung auf dem Seeweg, der Umschlaganlagen und der 

Beförderungsleistungen, und erteilt die diesbezüglichen 

Genehmigungen. 

2. Die Vergabe von Genehmigungen kann 

Ermessensentscheidungen auf der Grundlage verschiedener 

Faktoren, Beschränkungen des Marktzugangs, die Auferlegung 

von Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung 

zugunsten von in Nova Scotia ansässigen Personen (Residents) 

oder von Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften 

Kanadas oder einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas 

gegründet worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten innerhalb Nova Scotias haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-91 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor: Fische und Fischereierzeugnisse 

Fische, zubereitet und haltbar gemacht 

Dienstleistungen von Großhändlern mit Fischerzeugnissen 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 04, 212, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Fisheries and Coastal Resources Act, R.S.N.S. 1996, c. 25 

Fisheries Organizations Support Act, S.N.S., 1995-96, c. 6 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Provinz die 

Regelung der Herstellung, der Verarbeitung oder der 

Vermarktung von Fischerei- und 

Aquakulturfischereierzeugnissen, einschließlich des Transfers, 

der Lieferung oder der Beförderung von Meereserzeugnissen 

durch Fischer, Aquakulturbetreiber und nachfolgende Käufer, 

und die Erteilung von diesbezüglichen Genehmigungen. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von in Nova Scotia ansässigen Personen (Residents) oder von 

Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder 

einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten innerhalb Nova Scotias haben, 

einschließen. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 157 

Vorbehalt I-PT-92 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren 

Forstwirtschaft und Holzeinschlag 

Holz- und Zellstoff, Papier, Pappe und Waren daraus 

Herstellung von Holz und Holz- und Korkwaren (ohne Möbel) 

Herstellung von Flechtwaren auf Honorar- oder Vertragsbasis 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 031, 31, 321, 88430 

Art des Vorbehalts: Marktzugang (nur CPC 31) 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114 

Forests Act, R.S.N.S. 1989, c. 179 

Primary Forests Products Marketing Act, R.S.N.S. 1989, c. 355 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Provinz die 

Regelung der Erzeugung, Gewinnung und Erschließung von 

forstwirtschaftlichen Ressourcen und der damit 

zusammenhängenden Erzeugnisse und die Erteilung von 

diesbezüglichen Genehmigungen in der Provinz. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, Beschränkungen des 

Marktzugangs, die Auferlegung von Leistungsanforderungen 

oder eine Diskriminierung zugunsten von in Nova Scotia 

ansässigen Personen (Residents) oder von Einrichtungen, die 

gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder 

eines Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten innerhalb 

Nova Scotias haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-93 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Forstwirtschaft und Fischerei 

Dienstleistungen von Großhändlern mit landwirtschaftlichen 

Rohstoffen und lebenden Tieren 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und 

Forstwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 881 (mit Ausnahme der 

Vermietung von landwirtschaftlichen Geräten mit 

Bedienungspersonal und 8814), 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Natural Products Act, R.S.N.S. 1989, c. 308 

Dairy Industry Act, S.N.S. 2000, c. 24 

Agriculture and Rural Credit Act, R.S.N.S. 1989, c. 7 

Agriculture and Marketing Act, R.S.N.S., c. 6 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Provinz die 

Regelung der Herstellung und der Vermarktung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Lebensmitteln und 

Fischereierzeugnissen in der Provinz, einschließlich 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Angebotssteuerung für 

Milch-, Ei- und Geflügelerzeugnisse, und die Erteilung von 

diesbezüglichen Genehmigungen. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von in Nova Scotia ansässigen Personen (Residents) oder von 

Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder 

einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten innerhalb Nova Scotias haben, 

einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-94 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Strom 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 17, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114 

Electricity Act, S.N.S. 2004, c. 25 

Nova Scotia Power Privatization Act, S.N.S. 1992, c. 8 

Nova Scotia Power Reorganization (1998) Act, S.N.S. 1998, c. 19 

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380 

Renewable Electricity Regulations, O.I.C. 2010-381 

(October 12, 2010), N.S. Reg. 155/2010 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Nova Scotia unter anderem 

a) die Regelung der Erzeugung und Erschließung, , des 

Betriebs und der Instandhaltung von 

Stromerzeugungsanlagen, der Weiterleitung 

(einschließlich der Systemkontrolle), der Verteilung, der 

Lieferung, der Einfuhr, der Ausfuhr von Strom und der 

Stromversorgung, einschließlich von Strom, der aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurde, und die 

Erteilung von diesbezüglichen Genehmigungen; 

b) die Verpachtung von Land oder Gewässern in der 

Provinz für Stoffe, Quellen oder Kräfte, aus denen Strom 

erzeugt werden kann, einschließlich der Installation von 

Windturbinen und Wasserkraftanlagen; und 

c) die Festlegung und Änderung der Strompreise, 

einschließlich Einspeisetarife. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von in Nova Scotia ansässigen Personen (Residents) oder von 

Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder 

einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten innerhalb Nova Scotias haben, 

einschließen. 
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In Nunavut geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-95 

Sektor: Tourismus, Landwirtschaft 

Teilsektor: Sonstiges – Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Jagd, Fischerei und Fallenstellerei 

Fremdenführeragenturen (Tourismus in der Wildnis) 

Leistungen von selbständigen Jagdführern 

Lebende Tiere 

Häute, Felle und Pelzfelle 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 021, 0297, 7472, 8813, 96419 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nunavut 

Maßnahmen: Wildlife Act, S. Nu. 2003, c. 26, s. 113 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Bei der Zuteilung von Lizenzen für Händler, Fremdenführer, 

Pelztierfarmen, die Haltung von Wildtieren, die Gerbung oder das 

Präparieren und Ausstopfen von Tieren wird ein Antragsteller, der 

seinen Hauptwohnsitz (Principal residence) über einen Zeitraum von 

mindestens 18 Monaten ohne Unterbrechung vor Antragstellung im 

Siedlungsgebiet Nunavut (Nunavut Settlement Area) hatte, bevorzugt 

behandelt. Ferner werden Antragsteller bevorzugt behandelt, die 

voraussichtlich direkte Vorteile für die Wirtschaft von Nunavut 

bringen, insbesondere durch die Beschäftigung von lokalen 

Humanressourcen und den Einsatz von lokalen wirtschaftlichen 

Ressourcen. 
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Vorbehalt I-PT-96 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen (Notare) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nunavut 

Maßnahmen: Evidence Act, R.S.N.W.T. 1988, c. E-8, s. 79 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Jede Person, die sich um eine Bestellung zum Notar bewirbt, muss in 

Nunavut ansässig sein und entweder ein Bürger Kanadas sein oder 

den Status eines dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent resident) in 

Kanada haben. 
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In Ontario geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-97 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Business Corporations Act, R.S.O. 1990, c. B.16, ss. 118(3), 126(2), 

und 45(1)b) 

Sondergesetze des Gesetzgebers zur Gründung bestimmter 

Gesellschaften 

Beschreibung: Investitionen 

1. Mindestens 25 Prozent der Personen mit Leitungs- und 

Kontrollfunktionen (Directors) von Gesellschaften (mit 

Ausnahme von gebietsfremden Gesellschaften) müssen in Kanada 

ansässig (resident) sein. Bei weniger als vier Personen mit 

Leitungs- und Kontrollfunktionen (Directors) muss mindestens 

eine dieser Personen in Kanada ansässig (resident) sein. Die 

Mehrheit der jährlichen Sitzungen der Leitungs- und 

Kontrollorgane muss in Kanada stattfinden. 

2. Die Übertragung von Anteilen an Gesellschaften sowie das 

Eigentum daran können beschränkt werden. Gesellschaften 

können die Anteile von Anteilseignern ohne deren Zustimmung 

verkaufen und Anteile kaufen, um Anspruch auf bestimmte 

Leistungen zu haben, die sich auf die Mindestanforderungen in 

Bezug auf kanadisches Eigentum stützen. 
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Vorbehalt I-PT-98 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 884, 885 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Technical Standards and Safety Act, 2000, S.O. 2000, c. 16 

Upholstered and Stuffed Articles, O. Reg. 218/01 ss. 8, und 17 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Mit Ausnahme von Gebrauchtwaren darf niemand einen gepolsterten 

oder ausgestopften Artikel verkaufen oder zum Verkauf anbieten, der 

nicht von einem in Ontario zugelassenen Hersteller oder in einem 

benannten Zuständigkeitsgebiet verarbeitet wurde. 
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Vorbehalt I-PT-99 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Gaming Control Act, 1992, S.O. 1992, c. 24 

General O. Reg. 78/12 

Order in Council 1413/08, ss. 3b) und 16(i) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ontario ist für die Regelung der Glückspielassistenten sowie der 

Dienstleister und der Lieferanten von Geräten im Zusammenhang mit 

Lotterien, einschließlich Glücksspielen, Wetten, Bingo, Kasinos und 

Preisausschreiben, zuständig, einschließlich über Provinzmonopole. 

Erlöse müssen so verwendet werden, dass sie direkte Vorteile für in 

Ontario ansässige Personen (Residents) bringen. 
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Vorbehalt I-PT-100 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Inkassobeauftragte 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87902 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Collection and Debt Settlement Services Act, R.S.O. 1990, c. C-14 

General, R.R.O. 1990, Reg. 74, ss. 12(2)a), und 19.1 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nur Bürger Kanadas und dauerhaft Gebietsansässige 

(Permanent residents) oder Personen mit gewöhnlichem 

Aufenthalt (ordinarily resident) in Kanada können als 

Inkassobeauftragte registriert werden und 

Inkassoagenturleistungen in Ontario erbringen. 

2. Eine Gesellschaft muss gemäß der kanadischen Gesetzgebung 

(auf Bundes- oder Provinzebene) eingetragen sein, um die 

Geschäftstätigkeiten einer Inkassoagentur in Ontario 

wahrzunehmen. Ausnahmen sind gemäß dem obenstehenden 

Rechtsakt und den Rechtsvorschriften für nicht 

gewinnorientierte Kreditberatungsdienste vorgesehen. 
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Vorbehalt I-PT-101 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Immobilienmaklern (auf Honorar- oder 

Vertragsbasis) 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern betreffend Eigentum oder 

gemietete / gepachtete Objekte 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, 822 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Real Estate and Business Brokers Act, 2002, S.O. 2002, c. 30, 

Sched. C 

General, O. Reg. 567/05 para.2 of ss. 4(1) und ss. 24(1) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern müssen mittels einer 

kommerziellen Präsenz in Ontario erbracht werden. 
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Vorbehalt I-PT-102 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Weinbauerzeugnisse 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 242 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Wine Content and Labelling Act, S.O 2000, c. 26, Sched. P 

Content of Wine, O. Reg. 659/00 

Beschreibung: Investitionen 

Eine Kellerei in Ontario kann Wein verkaufen, der aus einer 

Mischung importierter und inländischer Weintrauben hergestellt 

wurde, wobei mindestens 25 Prozent des Traubeninhalts pro Flasche 

aus Ontario stammen müssen. 
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Vorbehalt I-PT-103 

Sektor: Fremdenverkehr 

Teilsektor: Dienstleistungen von Reiseagenturen, Reiseveranstaltern und 

Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7471 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Travel Industry Act, 2002, S.O. 2002, c. 30, Sched. D, s. 4(1) 

General, O. Reg. 26/05, para.1 of s. 5, und ss. 10(1) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Eine Person muss in Kanada ansässig (resident) sein, um als 

Reisevermittler und Reisegroßhändler in Ontario registriert zu 

werden. 

2. Die Registrierung beantragende Personen dürfen ihre 

Geschäftstätigkeiten nur ausüben, wenn sich ihr ständiger 

Geschäftssitz in Ontario befindet. 
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Vorbehalt I-PT-104 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 8811 (mit Ausnahme der Vermietung von 

landwirtschaftlichen Geräten mit Bedienungspersonal) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Wild Rice Harvesting Act, R.S.O., 1990, c. W. 7, ss. 1 und 3(2) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine Person, die Wildreis in Kronland ernten will, muss eine Lizenz 

beantragen. Nur Personen, die über einen Zeitraum von 12 

aufeinanderfolgenden Monaten unmittelbar vor der Antragstellung in 

Ontario ansässig waren, können eine Lizenz erhalten. 
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Vorbehalt I-PT-105 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Landvermessung (Katastervermessung) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86753 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Surveyors Act, R.S.O. 1990, c. S.29, ss. 3(6), 5(1), 12(1), 14(2) 

und (3) 

General, O. Reg. 1026, s. 23 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nur eine in Kanada ansässige Person (Resident) kann eine 

Lizenz zur Durchführung von Katastervermessungen erhalten. 

Nur Bürger Kanadas können Mitglieder im Rat des Verbands 

der Landvermesser von Ontario (Association of Ontario Land 

Surveyors, „AOLS“) werden. 

2. Eine juristische Person muss in erster Linie professionelle 

Vermessungsleistungen anbieten und 50 Prozent der Mitglieder 

des Leitungs- und Kontrollorgans müssen Mitglieder des 

AOLS sein, um eine Genehmigung zur Erbringung von 

Katastervermessungsleistungen zu erhalten. Bietet die 

juristische Person Katastervermessungen an, so muss 

mindestens eine Person mit Leitungs- und Kontrollfunktionen 

(Director) oder ein Vollzeitbeschäftigter vom AOLS 

zugelassen sein. 
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Vorbehalt I-PT-106 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8813 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, s. 1(1) 

Hunting, O.Reg. 665/98, s. 37 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur Gebietsansässigen (Residents) darf eine Lizenz für den Fang von 

Ochsenfröschen für den Verkauf oder Tausch erteilt werden. Ein 

Gebietsansässiger (Resident) ist eine Person mit 

Daueraufenthaltsrecht (Permanent resident) oder mit Hauptwohnsitz 

(Primary residence) in Ontario, die in sechs der vorhergehenden 

12 Monate in Ontario ansässig war. 
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Vorbehalt I-PT-107 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8813 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, s. 1(1) 

Trapping, O. Reg. 667/98, s. 11(1) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur einem Bürger Kanadas oder einer in Ontario ansässigen Person 

(Resident) darf eine Lizenz für die Jagd oder den Fang von Pelztieren 

erteilt werden. Eine in Ontario ansässige Person (Resident) ist 

definiert als Person mit Hauptwohnsitz (Primary residence) in 

Ontario, die in sechs von den 12 Monaten vor Stellung des 

Lizenzantrags in Ontario ansässig war. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 174 

Vorbehalt I-PT-108 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Sport 

Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9641, 8813 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41 

Hunting, O. Reg. 665/98, s. 12 

Standards des Ausbildungsprogramms für Jäger von Ontario, 

Abschnitt über die Politik zum Schutz wildlebender Arten, 2014 

(Ontario Hunter Education Program Standards, Wildlife Policy 

Section, 2014) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur in Ontario ansässige Personen (Residents) dürfen 

Jagdausbildungskurse abhalten. 
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Vorbehalt I-PT-109 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8813 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, ss. 1(1), und 32 

Hunting, O. Reg. 665/98, ss. 94 und 95 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um eine Lizenz als Jagdführer im Territorial District of Rainy River 

und für die Jagd auf Zugvögel am Lake St. Clair erhalten zu können, 

muss der Antragsteller in Ontario oder Kanada ansässig (resident) 

sein. Ein Gebietsansässiger (Resident) ist eine Person, die über einen 

Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Monaten unmittelbar vor 

Beantragung der Lizenz in Ontario ansässig war. 
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Vorbehalt I-PT-110 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Großhändlern mit Fischerzeugnissen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 62224 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Freshwater Fish Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.33 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Niemand darf den Kauf oder Verkauf von Fisch in Ontario 

kontrollieren, es sei denn, dies wird in dem einschlägigen Rechtsakt 

genehmigt. 
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Vorbehalt I-PT-111 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor: Rohholz von Nadelholz 

Rohholz von anderem Holz (nicht von Nadelholz) 

Herstellung von Holz und Holz- und Korkwaren (ohne Möbel) 

Herstellung von Flechtwaren auf Honorar- oder Vertragsbasis 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 0311, 0312, 8843 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Crown Forest Sustainability Act, S.O. 1994, c. 25, ss. 30 und 34 

General, O. Reg. 167/95 

Beschreibung: Investitionen 

1. Forstlizenzen, mit denen die Ernte von Bäumen in Kronland 

genehmigt wird, unterliegen der Bedingung, dass alle gefällten 

Bäume in Kanada zu Schnittholz, Holz- und Zellstoff oder 

anderen Produkten verarbeitet werden. 

2. Forstlizenzen werden für bestimmte Landflächen erteilt. Daher 

ist die Anzahl der Lizenzen, die erteilt werden können, 

beschränkt. 

3. Der Minister kann eine Forstlizenz gemäß der Verordnung 

167/95, nach der ein Waldbewirtschaftungsplan in Bezug auf 

soziale und wirtschaftliche Ziele vorgelegt werden muss, 

ändern. Den Bedürfnissen der lokalen Gemeinschaften und den 

Vorteilen, die für diese Gemeinschaften entstehen, wird bei der 

Planungsarbeit und Zielsetzung und -erreichung gegenüber den 

weiter gefassten nicht lokalen Gemeinschaften Priorität 

eingeräumt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 178 

Vorbehalt I-PT-112 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Veterinarians Act, R.S.O. 1990, c. V. 3 

General, O. Reg. 1093/90 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur ein Bürger Kanadas, ein dauerhaft Gebietsansässiger (Permanent 

resident) oder eine Person, die gemäß dem Immigration and Refugee 

Protection Act, S.C. 2001, c. 27 einen anderen Status hat, der der 

beantragten Lizenzklasse entspricht, kann als Tierarzt in Ontario 

zugelassen werden. 
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Vorbehalt I-PT-113 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen 

Teilsektor: Einzelhandel mit Arzneimitteln, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Livestock Medicines Act, R.S.O. 1990, c. L.-23 

General, O. Reg. 730/90 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur Personen, die ihren Geschäftssitz in Ontario haben, können zum 

Verkauf von Tierarzneimitteln in Ontario zugelassen werden. 

Lizenzen können Verkäufern mit einem vorübergehenden 

Geschäftssitz bei Veranstaltungen wie Wettrennen und 

Landwirtschaftsmessen oder -ausstellungen erteilt werden. 
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Vorbehalt I-PT-114 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen (Dienstleistungen der Anfertigung und 

Beglaubigung von rechtlichen Dokumenten) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86130 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Notaries Act, R.S.O. 1990, c. N.6, s. 2(1) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Personen, die keine Anwälte (Barrister oder Solicitor) sind, müssen 

für eine Bestellung zum Notar in Ontario die kanadische 

Staatsbürgerschaft haben. 
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Vorbehalt I-PT-115 

Sektor: Erze und Mineralien, Strom, Gas und Wasser 

Teilsektor: Erdgas 

Elektrische Energie  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 120, 17, 334, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Ontario Energy Board Act, S.O. 1998, c. 15, Sched. B 

Electricity Act, S.O. 1998, c. 15, Sched. A 

Green Energy Act, S.O. 2009, c. 12, Sched. A 

Green Energy and Green Economy Act, 2009, S.O. 2009, c. 12 

Municipal Franchises Act, R.S.O. 1990, c. M-55 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die Regierung von Ontario und ihre 

Energiebehörden, -einrichtungen und -agenturen, einschließlich 

des unabhängigen Stromsystembetreibers, Ontario Power 

Generation Inc., Hydro One Inc. und des Energieausschusses von 

Ontario und deren Nachfolger und Bevollmächtige, können einer 

oder mehreren Personen oder Einrichtungen erlauben, Leitungen 

und Strom- und Gasinfrastrukturen einzurichten und auszubauen 

oder Energie (einschließlich Strom, Erdgas oder erneuerbare 

Energie) in jeder Region in Ontario, auch in Korridorgebieten, zu 

erzeugen, weiterzuleiten, zu verteilen, einzusparen, zu verwalten 

(Nachfrage und Bedarf), zu speichern, zu verkaufen, 

weiterzuverkaufen oder zu vermarkten. Außerdem können die 

Regierung von Ontario oder eine ihrer Energiebehörden, der 

Energieausschuss von Ontario oder ihre Nachfolger und 

Bevollmächtigen, die Preise, die Lagerung, die Standards oder die 

Dienstleistungen regulieren, die von den Energieerzeugungs-, -

weiterleitungs- und -übertragungsunternehmen, 

Energieverkäufern, -einzelhändlern, -vermarktern und 

Energiespeicherungsunternehmen in Ontario angeboten werden. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden können 

die von Ontario und den obengenannten Energiebehörden, -

einrichtungen und -agenturen und deren Nachfolgern und 

Bevollmächtigten getroffenen Maßnahmen und Handlungen 

Ermessensentscheidungen auf der Grundlage verschiedener 

Faktoren einschließen, die folgenden Personen und Einrichtungen 

eine Vorzugsbehandlung ermöglichen: 

a) in Ontario ansässigen Personen (Residents) oder 

b) Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas 

oder einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz in Ontario haben. 

3. Zur Klarstellung: Jedes Unternehmen, das gemäß den 

Rechtsvorschriften von Ontario gegründet worden ist und einen 

Geschäftssitz in Ontario hat, wird in der gleichen Weise behandelt 

wie ein Unternehmen, das in Ontario ansässig (resident) ist. 
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Vorbehalt I-PT-116 

Sektor: Bergbau 

Teilsektor: Metallerze, andere Mineralien 

Metallerzeugung und -bearbeitung auf Honorar- oder Vertragsbasis 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 14, 16, 8851 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Mining Act, R.S.O. 1990, c. M.14, 1990, s. 91 

Beschreibung: Investitionen 

Alle Erze und Mineralien, die aus Gebieten oder im Rahmen von 

Claims oder Schürfrechten in Ontario gewonnen oder abgebaut 

wurden, müssen in Kanada so aufbereitet und veredelt werden, dass 

sie veredelte Metalle oder andere Produkte hervorbringen, die im 

Bereich der Kunst ohne weitere Aufbereitung direkt verwendet 

werden können, es sei denn, der Lieutenant Governor in Council 

nimmt Gebiete, Claims oder Schürfrechte von dieser Anforderung 

aus. 
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Vorbehalt I-PT-117 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Städte verbindender Verkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71213 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Public Vehicles Act, R.S.O 1990, c. P-54 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die Erteilung einer Betriebsgenehmigung für öffentliche Fahrzeuge 

unterliegt einer Bedarfs- und Bedürfnisprüfung durch den 

Straßenverkehrsausschuss von Ontario (Ontario Transport Highway 

Board). 
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Vorbehalt I-PT-118 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich der Zertifizierung von Fahrern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9290 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8, s. 32 (5) Ausgabe von 

Führerscheinen, Vermerke 

Drivers' Licences, O. Reg. 340/94 

Licences for Driving Instructors and Driving School, O. Reg. 473/07 

Maßnahmen des Zertifizierungsprogramms für Fahrer (Driver 

Certification Program Policy) 

Ausbildungsprogramm für Fahranfänger (Beginner Driver Education 

Program) 

Fortbildungskurs für Schulbusfahrer (School Bus Driver 

Improvement Course) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um eine Lizenz für die Abhaltung von Aus- und 

Fortbildungsprogrammen für Fahrer, einschließlich des 

Zertifizierungsprogramms für Fahrer, des Fortbildungskurses für 

Schulbusfahrer und des Ausbildungsprogramms für Fahranfänger, in 

Ontario zu erhalten, muss der Antragsteller Räumlichkeiten in 

Ontario besitzen oder mieten, die als Büro und Klassenzimmer der 

Fahrschule genutzt werden. 
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Vorbehalt I-PT-119 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Co-operative Corporations Act, R.S.O. 1990, c. C. 35, ss. 14(1) 

und 85 (3) 

Beschreibung: Investitionen 

1. Die Mehrheit der Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen 

(Directors) in einer Genossenschaft muss in Kanada ansässig 

(resident) sein. 

2. Genossenschaften müssen einen Hauptsitz in Ontario haben. 
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Vorbehalt I-PT-120 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, 

Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Liquor Control Act, R.S.O. 1990, c. L. 18 

General, O. Reg. 717/90 

Alcohol and Gaming Regulation and Public Protection Act, R.S.O. 

1996, c. 26, Sched. 

Assignment of Powers and Duties, O. Reg. 141/01 

Maßnahmen und Praktiken der Registrierstelle des Alkohol- und 

Glücksspiel-Ausschusses von Ontario (Registrar of the Alcohol and 

Gaming Commission of Ontario) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten Ontario die Regelung 

der Einfuhr, des Kaufs, der Herstellung, des Vertriebs, der 

Lieferung, der Vermarktung und des Verkaufs von alkoholischen 

Getränken und die Erteilung von diesbezüglichen 

Genehmigungen in Ontario sowie die Ausübung dieser 

Tätigkeiten, einschließlich über Provinzmonopole. Bier darf 

ausschließlich in zugelassenen staatlichen Geschäften verkauft 

werden. 

2. Die Registrierstelle für Alkohol und Glücksspiel (Registrar of 

Alcohol and Gaming) erlaubt den Wein-, Spirituosen- und 

Bierherstellern von Ontario, Geschäfte zum Verkauf ihrer eigenen 

Weine, Spirituosen und Biere zu betreiben. Der Alkohol- und 

Glücksspiel-Ausschuss von Ontario (Alcohol and Gaming 

Commission) gestattet ferner nur der Kette „The Beer Store“ den 

Verkauf von inländischem und importiertem Bier. 
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Vorbehalt I-PT-121 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen und sonstige bewaldete 

Fläche 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 5310 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Municipal Act, S.O 2001, c. 25, s. 308.1 

Assessment Act, R.S.O. 1990, c. A.31, s. 7 

General, O. Reg. 282/98 

Beschreibung: Investitionen 

Landwirtschaftliche Flächen und bewirtschaftete Waldflächen, die 

im Eigentum eines Bürgers Kanadas oder einer Person stehen, die als 

dauerhaft Gebietsansässiger (Permanent residence) rechtmäßig nach 

Kanada eingereist ist, oder die im Eigentum einer Gesellschaft 

stehen, deren Stimmrechte zu über 50 % von Bürgern Kanadas oder 

einer Person kontrolliert werden, die als dauerhaft Gebietsansässiger 

(Permanent residence) rechtmäßig nach Kanada eingereist ist, 

unterliegen niedrigeren Immobiliensteuern. 
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Vorbehalt I-PT-122 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 862 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Credit Unions and Caisses Populaires Act, S.O 1994, c. 11, s. 160 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ein Rechnungsleger oder eine Rechnungslegungsgesellschaft erfüllt 

die Voraussetzungen, um Wirtschaftsprüfer einer 

Kreditgenossenschaft zu sein, falls der Rechnungsleger oder – im 

Fall einer Rechnungslegungsgesellschaft – das Mitglied oder der 

Angestellte seinen gewöhnlichen Aufenthalt (ordinarily resident) in 

Kanada hat. 
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Vorbehalt I-PT-123 

Sektor: Dienstleistung von Interessenvertretungen 

Teilsektor: Anfertigung und Beglaubigung von rechtlichen Dokumenten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8613, 95910 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: The Marriage Act, R.S.O 1990, c. M.3, ss. 11 und 20 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ontario behält sich das Recht vor, die Kategorie von Personen, die 

für die Ausstellung von Eheschließungslizenzen infrage kommen, 

einschließlich aufgrund der Ansässigkeit zu beschränken und die 

Anforderung zu stellen, dass eine Person, die gemäß dem Marriage 

Act als für den feierlichen Vollzug von Eheschließungen 

bevollmächtigt eingetragen ist, Gebietsansässiger (Resident) Ontarios 

sein und ein ganz oder teilweise in Ontario befindliches Pfarramt 

oder Pastorenamt innehaben muss. 
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Vorbehalt I-PT-124 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 

Forstwirtschaft und Fischerei 

Dienstleistungen von Großhändlern mit landwirtschaftlichen 

Rohstoffen und lebenden Tieren 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und 

Forstwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 881 (mit Ausnahme der Vermietung 

von landwirtschaftlichen Geräten mit Bedienungspersonal und 8814), 

882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Farm Products Marketing Act, R.S.O., c. F-9 

Milk Act, R.S.O. 1990, c. M. 12 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Provinz die 

Regelung der Produktion und der Vermarktung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmittelerzeugnissen 

innerhalb der Provinz und die Erteilung verschiedener 

diesbezüglicher Genehmigungen, einschließlich von Maßnahmen 

in Bezug auf die Angebotssteuerung bei Milch-, Ei- und 

Geflügelerzeugnissen. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden können 

die von Ontario und den obengenannten Einrichtungen und 

Agenturen getroffenen Maßnahmen und Handlungen 

Ermessensentscheidungen auf der Grundlage von Faktoren 

einschließen, die eine Vorzugsbehandlung zur Folge haben 

können für 

a) Gebietsansässige (Residents) Ontarios oder 

b) Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas 

oder einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

wurden und einen Geschäftssitz in Ontario haben. 
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Vorbehalt I-PT-125 

Sektor: Dienstleistungen von Händlern 

Teilsektor: Verkaufs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftwagen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 611, 612 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Motor Vehicle Dealers Act, S.O. 2002, c. 30, Sched. B 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ein Kraftfahrzeughändler muss eingetragen sein und darf 

ausschließlich von dem im Rahmen seiner Eintragung genehmigten 

Ort aus tätig sein. Der genehmigte Ort muss sich in Ontario befinden. 
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In Prince-Edward-Island geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-126 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Architekten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8671 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Architects Acts, R.S.P.E.I. 1988, c. A-18.1 

Satzung der Architektenvereinigung von Prince-Edward-Island 

("Architects Association of Prince Edward Island By-laws") 

Beschreibung: Investitionen 

Mindestens zwei Drittel der Partner, Geschäftsführer oder der 

Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) eines 

gebietsfremden (non-resident) Einzelunternehmens, einer 

gebietsfremden (non-resident) Personengesellschaft oder einer 

gebietsfremden (non-resident) Kapitalgesellschaft, die ein Zertifikat 

für die Ausübung des Architektenberufs in Prince-Edward-Island 

beantragt, müssen Architekten sein, und nicht weniger als die 

Mehrheit der ausgegebenen Anteile jeder Klasse stimmberechtigter 

Anteile der Kapitalgesellschaft müssen im wirtschaftlichen Eigentum 

von Architekten stehen und auf den Namen von Architekten 

eingetragen sein. 
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Vorbehalt I-PT-127 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Versicherungs- und Immobilienmaklern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, 822 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Real Estate Trading Act, R.S.P.E.I. 1988, R -2 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um Immobilien verkaufen zu können, muss eine natürliche Person 

eine Maklerlizenz von Prince-Edward-Island haben. Die 

Registrierstelle darf einer Einzelperson nur dann eine Lizenz erteilen, 

wenn diese Bürger Kanadas ist oder den Status eines dauerhaft 

Gebietsansässigen (Permanent resident) in Kanada hat. 
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Vorbehalt I-PT-128 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen 

Teilsektor: Einzelhandel mit Kraftstoff 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 613 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Petroleum Products Act, R.S.P.E.I. 1988, P-5.1 

Beschreibung: Investitionen 

Zum Zeitpunkt der Erteilung einer Lizenz für den Betrieb einer 

Tankstelle durch einen Einzelhändler trägt der Ausschuss dem 

öffentlichen Interesse, dem öffentlichen Bedarf und den Bedürfnissen 

Rechnung, indem er Kriterien anwendet, die seiner Ansicht nach den 

jeweiligen Umständen angemessen sind. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 197 

Vorbehalt I-PT-129 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Prince Edward Island Lands Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, L-5 

Gebühren- und Flächenausweisungsverordnungen (Fees Regulations 

and Lands Identification Regulations) 

Beschreibung: Investitionen 

1. Gebietsfremde (Non-residents) müssen einen Antrag stellen, 

um mehr als fünf Acre Land oder ein Grundstück mit einer 

Uferseite, die mehr als 165 Fuß misst, zu erwerben, und die 

Bewilligung des Lieutenant Governor in Council erhalten. 

Uferseiten haben unter anderem die Grundstücke, die an 

Meere, Flüsse, Seen, Teiche und Moore angrenzen. 

2. Die Regierung von Prince-Edward-Island erteilt gemäß dem 

genannten Gesetz Erlaubnisse an Gebietsfremde und kann 

strengere Bedingungen zur Auflage machen, einschließlich der 

Bedingung, dass das Land nach dem 

Flächenausweisungsprogramm für die landwirtschaftliche 

Nutzung oder die Nichterschließung ausgewiesen sein muss. 

3. Nur Gebietsansässige (Residents) von Prince-Edward-Island 

kommen für einen Immobiliensteuernachlass für nicht 

kommerziell genutzte Immobilien infrage. 
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Vorbehalt I-PT-130 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Wirtschaftsauskunfteien  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87901 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Consumer Reporting Act, R.S.P.E.I. 1988, C-20 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Jede gemäß dem genannten Gesetz eingetragene 

Wirtschaftsauskunftei muss ihre Geschäftstätigkeit von einem festen 

Geschäftssitz in Prince-Edward-Island aus betreiben. 
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Vorbehalt I-PT-131 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Legal Profession Act, 1992 c. 39, R.S.P.E.I. 1988, L-6.1 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um für die Zulassung zur Anwaltskammer ("Law Society") von 

Prince-Edward-Island und für die Ausübung des Anwaltsberufs 

infrage zu kommen, muss eine Einzelperson Bürger Kanadas oder 

dauerhaft gebietsansässig (Permanent resident) in Kanada sein. 
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Vorbehalt I-PT-132 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Lebende Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs 

Fleisch 

Milcherzeugnisse 

Nahrungsmittel, a.n.g. 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 02, 21, 22, 239, 6221, 62112 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3 

Dairy Industry Act, R.S.P.E.I. 1988, D-1 

Agricultural Products Standards Act, R.S.P.E.I. 1988, A-9 

Dairy Producers Act, R.S.P.E.I. 1988, D-2 

Agricultural Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, A-8,2 

Animal Health and Protection Act, R.S.P.E.I., A-11.1 

Grain Elevators Corporation Act, R.S.P.E.I. 1993, c. 8 

Plant Health Act, R.S.P.E.I. 1990, c. 45 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten Prinz-Edward-Insel 

die Regelung jeder Angelegenheit im Zusammenhang mit der 

Vermarktung, einschließlich des Einkaufs, des Verkaufs, der 

Verpackung, der Einstufung, der Lagerung, der Verarbeitung, 

der Beförderung zum Zweck des Verkaufs oder der Lagerung, 

der Werbung, der Forschung und des Feilbietens zum Verkauf 

unter anderem in Bezug auf Geflügel, Eier, Milcherzeugnisse, 

Schweine, Rinder, Kartoffeln und Truthühner, und 

einschließlich der Produktion und der Beförderung, sowie die 

Erteilung diesbezüglicher Genehmigungen, um die 

Zielsetzungen der obengenannten Gesetze zu verwirklichen. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von Personen, die Gebietsansässige (Residents) von Prinz-

Edward-Insel sind, oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in Prinz-

Edward-Insel haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-133 

Sektor: Fischerei und Aquakultur 

Teilsektor: Dienstleistungen von Großhändlern mit Fischerzeugnissen 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 04, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Fisheries Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13.01 

Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13 

Certified Fisheries Organizations Support Act, R.S.P.E.I. 1988, 

C-2.1 

Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten Prinz-Edward-Insel 

die Regelung jeder Angelegenheit im Zusammenhang mit 

Fischereiressourcen und -erzeugnissen, einschließlich in Bezug 

auf die Erhaltung und Entwicklung der Fischereiressourcen, 

den Einkauf und die Verarbeitung von Fisch, und jeder anderen 

Angelegenheit oder Sache, um den Zielsetzungen der 

obengenannten Gesetze uneingeschränkte Wirksamkeit zu 

verleihen, sowie die Erteilung diesbezüglicher 

Genehmigungen. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von Personen, die Gebietsansässige (Residents) von Prince-

Edward-Island sind, oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in Prince-

Edward-Island haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-134 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Elektrizität, Erdöl und Erdgas 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 17, 120, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Energy Corporation Act, R.S.P.E.I. 1988, E-7 

Renewable Energy Act, R.S.P.E.I. 2004, C-16 

Oil and Natural Gas Act, R.S.P.E.I. 1988, O-5 

Electric Power Act, R.S.PE.I. 1988, E-4 

Description: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten Prince-Edward-

Island die Regelung jeder Angelegenheit im Zusammenhang 

mit Energie und Energiesystemen, Erdöl und Erdgas sowie 

erneuerbaren Energiequellen und die Erteilung diesbezüglicher 

Genehmigungen, einschließlich in Bezug auf die Erzeugung, 

die Akkumulation, die Übertragung, die Verteilung, die 

Lieferung, den Erwerb, die Nutzung und die Veräußerung von 

Energie, das Bohren von Bohrlöchern und die Förderung und 

Aufbewahrung von Erdöl und Erdgas, und generell zur 

Erreichung aller Zwecke oder zur Durchführung aller 

Bestimmungen dieser Gesetze. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von Personen, die Gebietsansässige (Residents) von Prince-

Edward-Island sind, oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in Prince-

Edward-Island haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-135 

Sektor: Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei  

Teilsektor:  Erzeugnisse der Forstwirtschaft und des Holzeinschlags 

Dienstleistungen im Bereich Forstwirtschaft und Holzeinschlag 

Zuordnung nach Branche: CPC 03, 8814 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinzebene – Prinz-Edward-Insel 

Maßnahmen: Forest Management Act, R.S.P.E.I. 1988, F-14 

Public Forest Council Act, R.S.P.E.I. 2001, C-48 

Description: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

1. Die obengenannten Maßnahmen gestatten Prince-Edward-

Island die Regelung jeder Angelegenheit im Zusammenhang 

mit forstwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie die Erteilung 

diesbezüglicher Genehmigungen, einschließlich in Bezug 

auf die Erhaltung, den Schutz, die Ernte, die Gewinnung 

und den Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, die 

Erteilung von Lizenzen, die Zertifizierung von 

forstwirtschaftlichen Erzeugern, die Einfuhr von Pflanzen 

oder Pflanzenstoffen, die Gebühren und sonstigen Abgaben, 

und generell zur Durchführung der Bestimmungen der 

Gesetze. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung 

zugunsten von Personen, die Gebietsansässige (Residents) 

von Prince-Edward-Island sind, oder von Einrichtungen, die 

gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz 

oder eines Territoriums Kanadas gegründet worden sind und 

einen Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in 

Prince-Edward-Island haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-136 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, 

Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Liquor Control Act, R.S.P.E.I. 1988, L-14 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Der Spirituosenkontrollausschuss von Prince-Edward-Island 

(„Prince Edward Island Liquor Control Commission“) ist ein 

Regierungsorgan der Kronagentur von Prince-Edward-Island 

(„Prince Edward Island Crown agency“), welche der einzige 

Einführer ist und Erwerb, Vertrieb und Verkauf von 

alkoholischen Getränken in Prince-Edward-Island kontrolliert. 

Der Spirituosenkontrollausschuss betreibt Lager- und 

Bürogebäude und ein Zentrum für den Vertrieb an die 

Lizenznehmer. Er beliefert und verwaltet die 

Spirituosenhandlungen und das Zentrum für den Vertrieb an 

die Lizenznehmer. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von Personen, die Gebietsansässige (Residents) von Prince-

Edward-Island sind, oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in Prince-

Edward-Island haben, einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-137 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince-Edward-Island 

Maßnahmen: Lotteries Commission Act, R.S.P.E.I. 1988, L-17 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Der Lotterieausschuss von Prince-Edward-Island ("Prince Edward 

Island Lotteries Commission") ist gemäß dem Gesetz 

bevollmächtigt, Lotterien, Wettsysteme im Wettbüro und Online-

Spiele im Namen der Regierung der Provinz oder der 

Regierungen anderer Provinzen, die eine Vereinbarung mit dieser 

Provinz hinsichtlich solcher Lotterien oder Wettsysteme im 

Wettbüro haben, zu entwickeln, zu organisieren, einzuführen, 

durchzuführen und zu verwalten. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden können 

diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der Grundlage 

verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von Personen, die Gebietsansässige (Residents) von Prince-

Edward-Island sind, oder von Einrichtungen, die gemäß den 

Rechtsvorschriften Kanadas oder einer Provinz oder eines 

Territoriums Kanadas gegründet worden sind und einen 

Geschäftssitz und wesentliche Geschäftstätigkeiten in Prince-

Edward-Island haben, einschließen. 
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In Québec geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-138 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the acquisition of farm land by non-residents, 

C.Q.L.R., c. A-4.1 

Regulation respecting the declaration of non-resident status in the 

application for registration of the acquisition of farm land; C.Q.L.R., 

c. A-4.1, r. 1 

Regulation respecting an application for authorization and the 

information and documents required for the application, C.Q.L.R., 

chapter A-4.1, r. 2 

Regulation respecting the tariff of duties, fees, costs made under the 

Act respecting the acquisition of farm land by non-residents, 

C.Q.L.R., c. A-4.1, r. 3 

An Act respecting the preservation of agricultural land and 

agricultural activities, C.Q.L.R., c. P-41.1, and regulations 

An Act respecting the lands in the domain of the State, C.Q.L.R., 

c. T-8.1 

Regulation respecting the sale, lease and granting of immovable 

rights on lands in the domain of the State, C.Q.L.R., c. T-8.1, r. 7 
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Beschreibung: Investitionen 

1. Jeder unmittelbare oder mittelbare Erwerb landwirtschaftlicher 

Flächen durch in Québec Gebietsfremde (Non-residents) muss 

vom Ausschuss für den Schutz der landwirtschaftlichen 

Flächen von Québec (Commission de protection du territoire 

agricole du Québec) genehmigt werden. Erhält der Ausschuss 

einen Antrag von in Québec Gebietsfremden auf Erteilung 

einer Genehmigung, so trägt der Ausschuss den möglichen 

Nutzungen der Flächen für landwirtschaftliche Zwecke und den 

wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Nutzungen Rechnung. 

2. In einer ausgewiesenen landwirtschaftlichen Region darf keine 

Person eine Parzelle für einen anderen Zweck als die 

Landwirtschaft nutzen, wenn dies nicht von dem Ausschuss 

genehmigt wurde, der bei seiner Beschlussfassung spezifischen 

sozioökonomischen Faktoren Rechnung trägt. 

3. In Québec ansässige Personen (Residents) erhalten Vorrang 

beim Erwerb oder bei der Pacht von Flächen in Staatsbesitz. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 209 

Vorbehalt I-PT-139 

Sektor: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischereiwirtschaft 

Teilsektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Gartenbau und Marktgärtnerei 

Lebende Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs 

Rohholz 

Fische und Fischereierzeugnisse 

Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Öle und Fette 

Milcherzeugnisse 

Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse 

Stärke und Stärkeerzeugnisse 

Sonstige Nahrungsmittel 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Tierzucht 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 02, 031, 04, 21, 22, 23, 8811 (mit Ausnahme der 

Vermietung von landwirtschaftlichen Geräten mit 

Bedienungspersonal), 8812, 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Professional Syndicates Act, C.Q.L.R., c. S-40 

An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish 

products, C.Q.L.R., c. M-35.1 

Règlement des producteurs d'œufs d'incubation sur le 

contingentement, C.Q.L.R., c. M-35.1, r. 223 

Règlement sur les quotas des producteurs d'œufs de consommation 

du Québec, C.Q.L.R., c. M-35.1, r. 239 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Gemeinsame Pläne für die Produktion und Vermarktung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 

Vermarktungsausschüsse der Produzenten dürfen durch 

Berufsgenossenschaften verwaltet werden. Nur Bürger 

Kanadas dürfen beantragen, eine Berufsgenossenschaft zu 

bilden, und Mitglieder ihres Verwaltungsrats sein. 

2. Nur Bürger Kanadas dürfen Zugang zur Reserve für neue 

Bruteiproduzenten erhalten, kommen für bestimmte 

Programme infrage und können Eierquotentransfers außerhalb 

des zentralisierten Systems nutzen. 
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Vorbehalt I-PT-140 

Sektor: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischereiwirtschaft 

Teilsektor: Fischereierzeugnisse 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 04, 882 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Marine Products Processing Act, C.Q.L.R., c. T-11.01 

Beschreibung: Investitionen 

Der Minister kann im Verordnungsweg die 

Mindestverarbeitungsnormen vorschreiben, die ein Betriebsinhaber 

bei der Zubereitung und dem Eindosen eines Meereserzeugnisses 

einhalten muss. Die Standards können je nach Meereserzeugnis 

unterschiedlich sein. 
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Vorbehalt I-PT-141 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Kulturgüter und kulturelles Eigentum 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 963 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Cultural Heritage Act, C.Q.L.R., c. P-9.002 

Beschreibung: Investitionen 

1. Kulturelles Eigentum können Dokumente, unbewegliche 

Sachen, Gegenstände oder Orte sein, die zum kulturellen Erbe 

zählen. Nach Stellungnahme des Conseil du Patrimoine 

Culturel kann der Minister für Kultur und Kommunikation 

kulturelles Eigentum, das zum kulturellen Erbe zählt und 

dessen Kenntnis, Schutz, Verbesserung oder Weitergabe im 

öffentlichen Interesse liegt, ganz oder teilweise als Kulturgut 

unter Schutz stellen. 

2. Eine Genehmigung des Ministers ist erforderlich, wenn eine 

natürliche oder juristische Person ein Dokument oder einen 

Gegenstand, das bzw. der zum kulturellen Erbe zählt und als 

Kulturgut geschützt ist, an eine Regierung oder eine 

Dienststelle oder Einrichtung einer Regierung, bei der es sich 

nicht um das Gouvernement du Québec handelt, an eine 

natürliche Person, die kein Bürger Kanadas bzw. kein 

dauerhaft Gebietsansässiger (Permanent resident) ist, oder an 

eine juristische Person, die nicht über einen Hauptgeschäftssitz 

in Québec verfügt, verkaufen oder verschenken will. Das als 

Kulturgut geschütztes kulturelles Eigentum in Staatsbesitz, das 

zum kulturellen Erbe zählt, darf nicht ohne Genehmigung des 

Ministers verkauft, verpachtet oder verschenkt werden. In 

anderen Fällen der Veräußerung ist eine vorherige schriftliche 

Benachrichtigung erforderlich. 
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Vorbehalt I-PT-142 

Sektor: Öffentliche und persönliche Dienstleistungen 

Teilsektor: Bestattungswesen, Dienstleistungen von Krematorien und 

Bestattungsinstituten  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9703 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting medical laboratories, organ and tissue 

conservation and the disposal of human bodies, C.Q.L.R., c. L-0.2 

Regulation respecting the application of the Act respecting medical 

laboratories, organ and tissue conservation and the disposal of 

human bodies, C.Q.L.R., c. L-0.2, r. 1 

An Act respecting prearranged funeral services and sepultures, 

C.Q.L.R., c. A-23.001 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Eine natürliche Person, die in ihrem Namen oder für eine 

juristische Person, eine Personengesellschaft oder eine 

Vereinigung mit Hauptsitz in Québec eine Erlaubnis zur 

Leitung eines Bestattungsunternehmens beantragt, muss 

mindestens 12 Monate vor Antragstellung in Québec ansässig 

(resident) gewesen sein. 

2. Eine Person, die eine Erlaubnis zur Durchführung von 

Einbalsamierungen, Einäscherungen oder Thanatopraxie 

beantragt, unterliegt nicht der Anforderung hinsichtlich der 

Ansässigkeit (residence) in Québec, sofern sie in Kanada 

ansässig (resident) ist. 
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Vorbehalt I-PT-143 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Dienstleistungen des Taxibetriebs 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71221 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting transportation services by taxi, C.Q.L.R., c. S-6.01 

Taxi Transportation Regulation, C.Q.L.R., c. S-6.01, r. 3, Highway 

Safety Code, C.Q.L.R., c. C-24.2 

Regulation respecting road vehicle registration, C.Q.L.R., c. C-24.2, 

r. 29 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Erlaubnisse für Taxieigentümer werden vom 

Verkehrsausschuss von Québec (Commission des Transports 

du Québec) nur natürlichen Personen, die Bürger Kanadas oder 

dauerhaft Gebietsansässige (Permanent residents) sind, 

ausgestellt, zugeteilt oder übertragen. Erlaubnisse für 

Taxifahrer werden von der 

Automobilversicherungsgesellschaft von Québec (Société de 

l’Assurance automobile du Québec) nur natürlichen Personen, 

die Bürger Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige 

(Permanent residents) sind, ausgestellt. 

2. Es gilt eine Höchstgrenze von 20 Erlaubnissen für 

Taxieigentümer pro Person. 
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Vorbehalt I-PT-144 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Sondertransportleistungen im Fernverkehr 

Sonstige Güterbeförderung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71214, 71239 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Highway Safety Code, C.Q.L.R., c. C-24.2 

Regulation respecting road vehicle registration, C.Q.L.R., c. C-24.2, 

r. 29 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Im Rahmen des Internationalen Registrierungsplans („International 

Registration Plan“ (IRP)) zahlen Verkehrsunternehmer nur einmal 

die Registrierungsgebühr an das Zuständigkeitsgebiet, in dem sie ihre 

Niederlassung haben; dieses Zuständigkeitsgebiet gewährleistet 

wiederum, dass Fahrzeuge mit einer entsprechenden Zulassung in 

anderen Zuständigkeitsgebieten verkehren können. Dieses System 

der umlegbaren Gebühren basiert auf der in jedem 

Zuständigkeitsgebiet zurückgelegten Strecke. Die IRP-

Registrierungsbescheinigung wird von den kanadischen Provinzen 

und den US-amerikanischen Bundesstaaten anerkannt. Eine Person 

kann nur dann eine umlegbare Registrierung beantragen, wenn sie 

einen Geschäftssitz in Québec hat und mindestens für eines ihrer 

Fahrzeuge Kilometer anfallen. 
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Vorbehalt I-PT-145 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Busdienste 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71211, 71212, 71213, 71214, 71222 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12 

Bus Transportation Regulation, C.Q.L.R., c. T-12, r. 16 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Bei der Erteilung von Erlaubnissen für den Busverkehr kann der 

Verkehrsausschuss von Québec (Commission des Transports du 

Québec) Kriterien im Zusammenhang mit dem öffentlichen Bedarf in 

dem jeweiligen Gebiet anwenden. Der Ausschuss kann auch prüfen, 

ob es wahrscheinlich ist, dass die Erteilung der vom Antragsteller 

beantragten Erlaubnis zum Verschwinden anderer 

Busverkehrsdienste führt oder sich deutlich auf deren Qualität 

auswirkt. 
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Vorbehalt I-PT-146 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Straßenverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71231, 71232, 71233, 71234 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the Ministère des Transports, C.Q.L.R., c. M-28 

Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12 

Regulation respecting the brokerage of bulk trucking services, 

C.Q.L.R., c. T-12, r. 4 

An Act respecting owners, operators and drivers of heavy vehicles, 

C.Q.L.R., c. P-30.3 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Der Verkehrsminister legt die Bedingungen fest, die ein 

außerhalb von Québec, jedoch im Gebiet einer Vertragspartei der 

Binnenhandelsvereinbarung (Agreement on Internal Trade) 

niedergelassener Betreiber von Schwerfahrzeugen erfüllen muss, 

um im Register der Rollfuhrunternehmen für Schüttgut registriert 

zu werden. Die Gesamtzahl der zulässigen Registrierungen ist 

begrenzt. Ein außerhalb von Québec niedergelassener Betreiber 

von Schwerfahrzeugen muss seine Hauptniederlassung außerhalb 

von Québec behalten und seine Registrierung kann nicht 

übertragen werden. 

2. Die Beteiligung an der Ausführung von vom Verkehrsminister 

vergebenen Aufträgen für Straßenbau-, -reparatur- 

oder -instandhaltungsarbeiten ist – für mindestens 50 Prozent der 

erforderlichen Transportdienste, die dem Inhaber einer 

Vermittlungsgenehmigung angeboten werden müssen – auf kleine 

Rollfuhrunternehmen für Schüttgut beschränkt, die einen 

Vermittlungsdienst einer Vereinigung in Anspruch nehmen, die 

über eine Vermittlungsgenehmigung verfügt. 

Rollfuhrunternehmen für Schüttgut, die nicht im Register 

registriert sind, haben nur Zugang zu den restlichen 50 Prozent 

der erforderlichen Transportdienste, wenn der Inhaber der 

Vermittlungsgenehmigung das Angebot, 50 Prozent der 

erforderlichen Transportdienste zu erbringen, annimmt. 

3. Um eine Vermittlungsgenehmigung zu erhalten, muss eine 

gemeinnützige juristische Person oder eine Genossenschaft 

nachweisen, dass sie mindestens 35 Prozent der Betreiber von 

Schwerfahrzeugen repräsentiert, die im Register der 

Rollfuhrunternehmen für Schüttgut registriert sind und ihre 

Hauptniederlassung in dem Gebiet haben, für das die 

Genehmigung beantragt wird. Ein Betreiber muss 

Vermittlungsdienste in dem Vermittlungsgebiet, in dem er seine 

Hauptniederlassung hat, oder in dem durch eine Verordnung 

festgelegten Gebiet in Anspruch nehmen. 
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Vorbehalt I-PT-147 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Seeverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 72211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the Société des Traversiers du Québec, C.Q.L.R., 

c. S-14 

Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Der Verkehrsausschuss von Québec (Commission des 

Transports du Québec) erteilt oder überträgt eine Genehmigung 

für die Personenbeförderung im Schiffsverkehr nur dann einer 

Person, die dies in einem Formular der Kommission beantragt 

hat, wenn diese Person seiner Ansicht nach für jedes Schiff, 

das gegebenenfalls dort eingesetzt werden soll, wo sie 

Passagieren einen Fährdienst anbietet, der mit einem anderen 

Fährdienst konkurriert, die tatsächliche und dringende 

Notwendigkeit eines zusätzlichen Dienstes nachweisen kann. 

2. Eine Personen darf nur dann Mitglied des Leitungs- bzw. 

Kontrollorgans sein, wenn sie ihren Wohnsitz (domiciled) in 

Québec hat. 
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Vorbehalt I-PT-148 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Sport- und sonstige Erholungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 964 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinzebene – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting safety in sports, C.Q.L.R., c. S-3.1 

Regulation respecting combat sports, C.Q.L.R., c. S-3.1, r. 11 

Regulation respecting combat sports licensing, C.Q.L.R., c. S-3.1, 

r. 7 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Im professionellen Kampfsport kann einer Person, die keinen 

Wohnsitz (not domiciled) in Kanada hat, keine Jahresgenehmigung 

als Schiedsrichter oder Kampfrichter erteilt werden, sondern nur eine 

Genehmigung für ein bestimmtes Sportereignis. 
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Vorbehalt I-PT-149 

Sektor: Dienstleistungen von Reiseagenturen, Reiseveranstaltern und 

Fremdenführern 

Teilsektor: Reiseagenturen 

Dienstleistungen von Reiseveranstaltern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7471 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Travel Agents Act, C.Q.L.R., c. A-10 

Regulation respecting travel agents, C.Q.L.R., c. A-10, r. 1 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine natürliche Person, die in eigenem Namen eine Lizenz für eine 

Reiseagentur beantragt, muss eine Hauptniederlassung in Québec 

einrichten und unterhalten. Eine Vereinigung, eine 

Personengesellschaft oder eine Person, in deren Namen eine Lizenz 

beantragt wird, muss eine Hauptniederlassung in Québec einrichten 

und unterhalten. Als Hauptniederlassung gilt eine Niederlassung, in 

der die Tätigkeiten des Lizenzinhabers hauptsächlich durchgeführt 

werden. 
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Vorbehalt I-PT-150 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Cooperatives Act, C.Q.L.R., c. C-67.2 

Regulation under the Cooperatives Act, C.Q.L.R., c. C-67.2, r. 1 

Beschreibung: Investitionen 

1. Mit dem Cooperatives Act werden die Begebung und 

Übertragung von Anteilen sowie das Eigentum daran 

beschränkt. Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft setzt 

voraus, dass das Mitglied die von der Genossenschaft 

angebotenen Dienstleistungen tatsächlich in Anspruch nimmt 

und die Genossenschaft in der Lage ist, sie ihm bereitzustellen. 

Im Cooperatives Act ist zudem festgelegt, dass jedes Mitglied 

der Genossenschaft oder Vertreter einer juristischen Person 

oder Personengesellschaft, das bzw. der Mitglied ist, eine 

Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) sein 

kann. Der Hauptsitz einer Genossenschaft, eines Verbands oder 

eines Dachverbands muss sich stets in Québec befinden. 

2. Eine Genossenschaft, ein Verband oder ein Dachverband muss 

einen Teil ihrer bzw. seiner gesamten Geschäftstätigkeit nach 

einem in einer Regierungsverordnung festgelegten Prozentsatz 

mit den eigenen Mitgliedern durchführen. Im Falle einer 

Solidargenossenschaft wird dieser Anteil für die Mitglieder, die 

Nutzer der Genossenschaft sind, und für diejenigen, die 

Arbeitnehmer der Genossenschaft sind, getrennt berechnet. 
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Vorbehalt I-PT-151 

Sektor: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 

Teilsektor: Erzeugnisse der Forstwirtschaft und des Holzeinschlags 

Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren 

Holz- und Zellstoff, Papier, Pappe und Waren daraus 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 031, 31, 32 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the Ministère des Ressources Naturelles et de la 

Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2 

Sustainable Forest Development Act, C.Q.L.R., c. A-18.1 

Beschreibung: Investitionen 

1. Die gesamte Nutzholzernte aus Wäldern in Staatsbesitz, 

einschließlich des Biomassenvolumens, muss vollständig in 

Québec verarbeitet werden. Die Regierung kann jedoch zu den 

von ihr festgelegten Bedingungen die Verbringung von 

unvollständig verarbeitetem Nutzholz aus Wäldern in 

Staatsbesitz außerhalb Québecs gestatten, wenn es nicht im 

öffentlichen Interesse wäre, dies nicht zu tun. 

2. Der Minister kann Maßnahmen zur Erschließung von Land 

oder forstwirtschaftlichen Ressourcen in Staatsbesitz treffen, 

die ihm unterstehen, um die regionale Entwicklung zu fördern 

oder eine andere damit zusammenhängende Politik 

umzusetzen. 
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Vorbehalt I-PT-152 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Pferderennen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 02113, 96492 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting racing, C.Q.L.R., c. C-72.1 

Rules respecting the breeding of Québec Standardbred race horses, 

C.Q.L.R., c. C-72.1, r. 6 

Rules respecting Certification, C.Q.L.R., c. C-72.1, r. 1 

Rules respecting betting houses, CQLR, c. C-72.1, r. 8 

Rules respecting Standardbred horse racing, C.Q.L.R., c. C-72.1, 

r. 3 

Regulation respecting betting horses, C.Q.L.R., c. C-72.1, r.7 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nur ein Bürger Kanadas kann eine Lizenz für den Betrieb einer 

Rennstrecke, zur Veranstaltung von Wettrennen oder zum 

Betrieb eines Wettbüros beantragen. 

2. Eine Person, die die Registrierung eines Standardbred-

Hengstes bei der Régie des alcools, des courses et des jeux 

("RACJ") beantragt, muss seit mindestens 183 Tagen in 

Québec ansässig (resident) sein. 

3. Nur ein aus Québec stammendes Rennpferd im Sinne der Rules 

respecting the breeding of Québec Standardbred race horses 

kann für Vorrechte oder Vorteile infrage kommen. 
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Vorbehalt I-PT-153 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the Société des loteries du Québec, C.Q.L.R., 

c. S-13.1 

An Act respecting the Régie des alcools des courses et des jeux, 

C.Q.L.R. chapter R-6.1 

An Act respecting lotteries, publicity contests and amusement 

machines, C.Q.L.R., c. L-6 

Lottery Scheme Rules, C.Q.L.R., c. L-6, r. 12 

Rules respecting amusement machines, C.Q.L.R., c. L-6, r. 2 

Rules respecting publicity contests, C.Q.L.R., c. L-6, r. 6 

Rules respecting video lottery machines, C.Q.L.R., c. L-6, r. 3 

Bingo Rules, C.Q.L.R., c. L-6, r. 5 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Eine Person, die eine Lizenz zum Betrieb einer Lotterie beantragt, 

muss Bürger Kanadas sein oder, im Fall von 

Kapitalgesellschaften, ein Büro in Québec haben. 

2. Eine Person, die eine Lizenz als Spielautomatenbetreiber oder 

Händler erhalten will, muss Bürger Kanadas sein oder, im Fall 

einer Kapitalgesellschaft, ihren Hauptsitz oder ihre 

Hauptniederlassung in Kanada und ein Büro in Québec haben. 

3. In Bezug auf Videolotterie-Terminals, die an einem anderen Ort 

als in einem staatlichen Casino betrieben werden, kann die Régie 

des alcools, des courses et des jeux („RACJ“) die kanadische 

Staatsbürgerschaft oder die Ansässigkeit (residence) in Kanada 

bei der Formulierung von Regeln für die Festlegung der 

Bedingungen für die Erteilung der vorgeschriebenen Lizenzen 

sowie der Betriebsnormen, Beschränkungen oder Verbote 

berücksichtigen. Die RACJ kann die Bedingungen für die 

Teilnahme der Spieler oder Normen, Beschränkungen oder 

Verbote in Bezug auf die Verkaufsförderung und Werbung oder 

Bildungsprogramme im Zusammenhang mit Videolotterie-

Terminals festlegen, die – zur Gänze oder teilweise – nur für 

bestimmte Kategorien von Personen gelten können. 

4. Was Bingo angeht, so müssen Projekte, für die eine wohltätige 

oder kirchliche Organisation eine Lizenz für die Veranstaltung 

von Bingospielen in einer Halle, in den Medien oder in Form von 

Freizeitbingo beantragt, vollständig in Québec durchgeführt 

werden. Einzelpersonen oder Unternehmen, die eine Lizenz als 

Bingoanbieter beantragen, müssen eine Niederlassung in Québec 

haben. 

5. Eine Person darf nur dann Mitglied des Leitungs- bzw. 

Kontrollorgans sein, wenn sie ihren Wohnsitz (domiciled) in 

Québec hat. 
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Vorbehalt I-PT-154 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern 

Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the Société des alcools du Québec, C.Q.L.R., 

c. S-13 

Regulation respecting cider and other apple-based alcoholic 

beverages, C.Q.L.R., c. S-13, r. 4 

Regulation respecting wine and other alcoholic beverages made or 

bottled by holders of a wine maker's permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 7 

Regulation respecting alcoholic beverages made and bottled by 

holders of a distiller's permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 3 

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by 

holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6 

An Act respecting offences relating to alcoholic beverages, C.Q.L.R., 

c. I-8.1 

An Act respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1 

Regulation respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1, r. 5 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die Société des alcools du Québec hält das Monopol für die 

Einfuhr, den Vertrieb, die Lieferung, den Transport, den 

Verkauf, die Vermarktung alkoholischer Getränke und den 

Handel damit. 

2. Eine Person darf nur dann Mitglied des Leitungs-bzw. 

Kontrollorgans sein, wenn sie ihren Wohnsitz (domiciled) in 

Québec hat. 
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Vorbehalt I-PT-155 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern 

Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the Société des alcools du Québec, C.Q.L.R., 

c. S-13 

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by 

holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6 

An Act respecting offences relating to alcoholic beverages, C.Q.L.R., 

c. I-8.1 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nur wer eine Niederlassung in Québec hat, kann eine Erlaubnis 

für Bierhändler, Brauer, Brenner, Weinerzeuger oder 

Mosterzeuger, für ein Lager oder für die Erzeugung in 

geringem Umfang oder für kleine Biererzeuger erhalten. 

2. Inhaber einer Erlaubnis für Brenner dürfen die Erzeugnisse, die 

sie herstellen oder abfüllen, nur an die Société des alcools du 

Québec ("SAQ") verkaufen, sofern sie diese Erzeugnisse nicht 

aus Québec verbringen. 

3. Inhaber einer Erlaubnis für die Erzeugung in geringem Umfang 

können die von ihnen hergestellten alkoholischen Getränke in 

ihrer Produktionsstätte verkaufen. 
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Vorbehalt I-PT-156 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern 

Getränke 

Dienstleistungen von Hotels und Restaurants 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107, 641, 642, 643 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1 

Regulation respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1, r. 5 

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by 

holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Um eine Erlaubnis für alkoholische Getränke nach dem Act 

respecting liquor permits zu erhalten, muss eine Person, die 

kein Bürger Kanadas ist, dauerhaft gebietsansässig (Permanent 

resident) in Kanada und in Québec ansässig (resident) sein, es 

sei denn, sie beantragt als bevollmächtigter Vertreter einer 

Regierung, eines Landes, einer Provinz oder eines Staates eine 

Erlaubnis zum Verkauf von Alkohol bei Veranstaltungen oder 

eine Erlaubnis im Rahmen von „Man and his World“. 

2. Kapitalgesellschaften, die nicht an einer kanadischen Börse 

notiert sind, können nur dann eine Erlaubnis für den Verkauf 

von Alkohol erhalten, wenn alle ihre Partner oder Personen mit 

Leitungs- bzw. Kontrollbefugnissen (Directors) und 

Anteilseigner, die mindestens zehn Prozent der Anteile mit 

vollen Stimmrechten halten, Bürger Kanadas sind oder als 

dauerhaft Gebietsansässige (Permanent resident) Kanadas in 

Québec ansässig (resident) sind. 
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 3. Für bestimmte Produktkategorien erfolgt die Vermarktung 

durch Inhaber einer von der Régie des alcools, des courses et 

des jeux ("RACJ") ausgestellten Lizenz für ein 

Lebensmittelgeschäft. Lebensmittelhändler müssen 

zugelassene alkoholische Getränke bei einem zugelassenen 

Händler erwerben. 

4. Personen, die eine Erlaubnis für alkoholische Getränke 

beantragen und keine Bürger Kanadas sind, müssen 

nachweisen, dass sie seit mindestens einem Jahr in Québec 

leben. Wenn eine Kapitalgesellschaft, die nicht an einer 

kanadischen Börse notiert ist, Antragsteller ist, muss sie für 

jeden ihrer Partner oder Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) und Anteilseigner, die 

mindestens 10 Prozent der Anteile mit vollen Stimmrechten 

halten und keine Bürger Kanadas sind, nachweisen, dass sie 

seit mindestens einem Jahr in Québec leben. 

5. Die Person, die mit der Leitung der Niederlassung für den 

Inhaber einer Erlaubnis für den Verkauf oder den Ausschank 

alkoholischer Getränke zum Konsum in einer Betriebsstätte 

betraut ist, muss eine kanadische Sozialversicherungsnummer 

haben. 

6. Was Erlaubnisse zum Verkauf von Alkohol bei 

Veranstaltungen betrifft, so muss die gemeinnützige 

Körperschaft eine Niederlassung in Québec haben, wenn die 

Einnahmen aus der Veranstaltung für die Zwecke einer anderen 

gemeinnützigen Einrichtung als der die Erlaubnis 

beantragenden verwendet werden sollen. 
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Vorbehalt I-PT-157 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Elektrischer Strom 

Dienstleistungen im Bereich Elektrizitätsverteilung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 171, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act Respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01 

Hydro-Québec Act, C.Q.L.R., c. H-5 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Die Provinz Québec kann (auch über die Régie de l'énergie und 

Hydro-Québec) die Sätze, Tarife, Preise, und andere 

Bedingungen für die Erzeugung, den Kauf, die Beförderung, 

Weiterleitung und Lieferung, die Verteilung und den Verkauf 

von elektrischem Strom festlegen und ändern. 

2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden 

können diese Maßnahmen Ermessensentscheidungen auf der 

Grundlage verschiedener Faktoren, die Auferlegung von 

Leistungsanforderungen oder eine Diskriminierung zugunsten 

von Personen, die in Québec ansässig (resident) sind, oder von 

Einrichtungen, die gemäß den Rechtsvorschriften Kanadas oder 

einer Provinz oder eines Territoriums Kanadas gegründet 

worden sind und einen Geschäftssitz und wesentliche 

Geschäftstätigkeiten innerhalb von Québec haben, 

einschließen. 
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Vorbehalt I-PT-158 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Elektrischer Strom 

Dienstleistungen im Bereich Elektrizitätsverteilung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 171, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the exportation of electric power, C.Q.L.R., 

c. E-23 

An Act Respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R, c. R-6.01 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Hydro-Québec, kommunale und private Stromnetze sind 

Inhaber ausschließlicher Rechte der Stromverteilung. 

2. Die Ausfuhr von elektrischem Strom aus Québec ist verboten. 

Die Regierung von Québec kann Verträge über die Ausfuhr 

von elektrischem Strom aus Québec dennoch zu den von ihr 

festgelegten Bedingungen und in den von ihr festgelegten 

Fällen im Wege einer Verordnung genehmigen. 

3. Verträge über die Ausfuhr von elektrischem Strom durch 

Hydro-Québec, einschließlich der Durchleitung im Rahmen 

einer Beförderungsvereinbarung, müssen in den von der 

Regierung festgelegten Fällen der Regierung zur Genehmigung 

vorgelegt werden und unterliegen den von der Regierung 

festgelegten Bedingungen. 
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Vorbehalt I-PT-159 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Immobilienmaklern betreffend eigene oder 

gepachtete Gebäude und Grundstücke 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern (auf Honorar- oder 

Vertragsbasis) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, 822 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Real Estate Brokerage Act, C.Q.L.R., c. C-73.2 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Mit dem Real Estate Brokerage Act werden Maklern und Agenturen 

Anforderungen hinsichtlich der Ansässigkeit (residency) zur Auflage 

gemacht. Ein Makler muss daher eine Niederlassung in Québec 

haben. Im Fall eines Maklers, der im Namen einer Agentur handelt, 

ist die Niederlassung des Maklers die Niederlassung der Agentur. 

Eine Agentur muss eine Niederlassung in Québec haben. 
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In Saskatchewan geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-160 

Sektor: Handelsleistungen mit Kraftfahrzeugen und Motorrädern, 

Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen und 

Motorrädern 

Teilsektor: Dienstleistungen von Großhändlern 

Einzelhandelsleistungen mit Kraftfahrzeugen, einschließlich 

Kraftwagen und anderer Straßenfahrzeuge 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 61111, 61112 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Motor Dealers Act, R.S.S. 1978, c. M-22 

The Motor Dealers Regulations, R.R.S. c. M-22 Reg. 1 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine Lizenz für Kraftfahrzeughändler wird nur erteilt, wenn der 

Antragsteller einen Geschäftssitz in der Provinz hat, der für die 

Registrierstelle zufriedenstellend ist und von dem aus er seine 

Geschäfte als Kraftfahrzeughändler ganz oder teilweise abwickelt. 
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Vorbehalt I-PT-161 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994, c. F-16.1 

The Fisheries Regulations, c. F-16.1 Reg. 1 

Anforderungen für die Erteilung von kommerziellen Fanglizenzen 

(Commercial Fishing Licensee Eligibility Requirements) Maßnahme 

Nummer 3420.02 

Genossenschaften für den kommerziellen Fischfang (Commercial 

Fishing Co-operatives) Maßnahme Nummer F & W 2003.2 

Leitlinien in Bezug auf die Anforderungen für die Lizenzerteilung 

für den kommerziellen Fischfang mit Netz (Commercial Net Fishing 

Licence Eligibility Requirements Guidelines) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur eine in Saskatchewan ansässige Person (Resident) kann eine 

kommerzielle Fanglizenz erhalten. Lizenzen können auf Personen 

beschränkt werden, die in der Region einer lokalen Fischerei ansässig 

(resident) sind. 
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Vorbehalt I-PT-162 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Legal Profession Act, 1990, S.S. 1990-91, c. L-10.1 

Vorschriften der Anwaltskammer von Saskatchewan (Rules of the 

Law Society of Saskatchewan) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nur Bürger Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige 

(Permanent residents) in Kanada können als Praktikanten oder 

Anwälte Mitglieder der Anwaltskammer (Law Society) von 

Saskatchewan werden. Nur Mitglieder der Anwaltskammer 

(Law Society) von Saskatchewan, die über eine gültige 

Bescheinigung über die Berechtigung zur Berufsausübung 

verfügen, dürfen einen juristischen Beruf in Saskatchewan 

ausüben. 

2. Eine Person, die in einem anderen Zuständigkeitsgebiet 

Kanadas aktiv einen juristischen Beruf ausübt, kann, wenn 

bestimmte Bedingungen erfüllt sind, als Mitglied zugelassen 

werden, auch wenn sie die normalen Anforderungen nicht 

erfüllt. Eine Mitgliedschaft für Personen, die gelegentlich als 

Anwalt praktizieren, steht nur Bürgern Kanadas oder dauerhaft 

Gebietsansässigen (Permanent residents)in Kanada offen, die in 

einem anderen Gebiet Kanadas zur Ausübung eines juristischen 

Berufs qualifiziert sind. 
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Vorbehalt I-PT-163 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Notaries Public Act, R.S.S. 1978, c. N-8 

The Commissioners for Oaths Act, R.S.S. 1978, c. C-16 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nur Bürger Kanadas, die in Saskatchewan ansässig sind, 

können zum Notar für Saskatchewan bestellt werden. 

2. Nur Bürger Kanadas können zur Urkundsperson 

(Commissioner for Oaths) in und für Saskatchewan bestellt 

werden. 
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Vorbehalt I-PT-164 

Sektor: Fremdenverkehr 

Teilsektor: Sonstiges – Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Dienstleistungen von Fremdenführeragenturen 

Leistungen von selbständigen Jagdführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472, 8813, 8820, 96419 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Wildlife Act, 1998, S.S. c. W-13.12 

The Wildlife Regulations, c. W13.1 Reg. 1 

The Outfitter and Guide Regulations, 2004, c. N-3.1 Reg. 3 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine Person, die eine Ausrüsterlizenz erhalten will, muss in 

Saskatchewan ansässig (resident) sein und einen Hauptsitz in 

Saskatchewan haben. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 239 

Vorbehalt I-PT-165 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Immobilienmaklern betreffend Eigentum oder 

gemietete / gepachtete Objekte 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern (auf Honorar- oder 

Vertragsbasis) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8210, 822 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Real Estate Act, S.S. 1995, c. R-1.3 

Maßnahmen und Statut des Immobilienausschusses (The Real Estate 

Commission policies and bylaws) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine Maklergesellschaft wie auch eine in einer 

Registrierungsbescheinigung einer Maklergesellschaft benannte 

Person muss ein Büro in Saskatchewan haben und Treuhandkonten 

in einem Finanzinstitut in Saskatchewan führen, auf das das gesamte 

im Zusammenhang mit dem Immobilienhandel erhaltene Geld 

eingezahlt wird. 
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Vorbehalt I-PT-166 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Fremdenführeragenturen 

Leistungen von selbständigen Jagdführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472, 8813, 96419 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Wildlife Act, 1998, S.S. c. W-13.12 

The Wildlife Regulations, c. W13.1 Reg. 1 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Ein Inhaber einer Pelzlizenz muss in Saskatchewan ansässig 

(resident) sein. 

2. Ein Gebietsansässiger von Saskatchewan (Resident) ist eine in 

Kanada ansässige Person (Resident), die ihren Hauptwohnsitz 

(Principal residence) in Saskatchewan hat und in den drei 

Monaten vor Beantragung der Lizenz in der Provinz ansässig 

war. 
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Vorbehalt I-PT-167 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Alcohol and Gaming Regulation Act, S.S. 1997, c. A-18.011 

Maßnahmen der Spirituosen- und Glücksspielbehörde von 

Saskatchewan (Saskatchewan Liquor and Gaming Authority Policy) 

The Slot Machine Act, R.S.S. 1978, c. S-50 

The Saskatchewan Gaming Corporation Act, S.S. 1994, c. S-18.2 

The Interprovincial Lotteries Act, 1984, S.S. 1983-84, c. I-12.01 

Beschreibung: Investitionen 

Nur Spielgeräte, einschließlich Videolotterie-Terminals und 

Geldspielautomaten, die im Eigentum der Regierung von 

Saskatchewan stehen oder von dieser gemietet/gepachtet werden, 

dürfen in Saskatchewan betrieben werden. 
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Vorbehalt I-PT-168 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Passagierverkehr 

Städte verbindender Linienbusverkehr 

Omnibusse im Gelegenheitsverkehr, Charterbusse, Reisebusse und 

Busse für Stadtrundfahrten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71213, 71222, 71223 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Traffic Safety Act, S.S. 2004, c. T-18.1 

The Operating Authority Regulations, 1990, c. M-21.2 Reg. 1 

Maßnahmen des Ausschusses für Sicherheit im Straßenverkehr 

(Highway Safety Board) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Personen, die Leihfahrzeuge zur gewerblichen oder beruflichen 

Verwendung zur Personenbeförderung in oder außerhalb der 

Provinz betreiben, benötigen eine Betriebsgenehmigung 

(Operating Authority Certificate). 

2. Bei der Prüfung eines Antrags für eine Betriebsgenehmigung 

oder einer Änderung einer Betriebsgenehmigung kann der 

Ausschuss für Sicherheit im Straßenverkehr berücksichtigen, 

ob die vorgeschlagenen Tätigkeiten im öffentlichen Interesse 

liegen. 

3. Das öffentliche Interesse kann anhand einer öffentlichen 

Bedarfs- und Bedürfnisprüfung gemessen werden, die 

Folgendes umfasst: 

a) Prüfung der Angemessenheit des derzeitigen 

Dienstleistungsniveaus; 

b) Marktbedingungen, die ein erweitertes Leistungsangebot 

rechtfertigen; 

c) Auswirkungen von neuen Marktteilnehmern auf die 

öffentlichen Bedürfnisse, einschließlich Kontinuität und 

Qualität der Dienstleistung; und 

d) Eignung, Bereitschaft und Fähigkeit des Antragstellers 

zur Erbringung einer angemessenen Dienstleistung. 
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Vorbehalt I-PT-169 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, c. B-10 

Spezialgesetze des Gesetzgebers von Saskatchewan zur Gründung 

von Gesellschaften (Private Acts of the Legislature of Saskatchewan 

establishing corporate bodies) 
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Beschreibung: Investitionen 

1. Mindestens 25 Prozent der Personen mit Leitungs- und 

Kontrollfunktionen (Directors) einer Gesellschaft müssen in 

Kanada ansässig (resident) sein (z. B. ein Bürger Kanadas oder 

ein dauerhaft Gebietsansässiger (Permanent resident)); im Fall 

von Gesellschaften mit weniger als vier Personen mit Leitungs- 

und Kontrollfunktionen (Directors) muss mindestens eine 

dieser Personen in Kanada ansässig (resident) sein. 

2. Ist keine der Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen 

(Director) einer Gesellschaft in Saskatchewan ansässig, so 

ernennt die Gesellschaft gemäß dem genannten Rechtsakt einen 

Anwalt (Attorney), als ob es sich um eine Gesellschaft aus 

einer anderen Provinz handeln würde. 

3. Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen (Directors) 

einer Gesellschaft können aus ihrer Mitte einen in Kanada 

ansässigen (resident) Geschäftsführer oder einen Ausschuss 

von Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen 

(Committee of Directors) benennen und diesem 

Geschäftsführer oder Ausschuss ihre Befugnisse übertragen. 

4. Benennen die Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen 

(Directors) einen Ausschuss von Personen mit Leitungs- und 

Kontrollfunktionen, so müssen mindestens 25 Prozent der 

Mitglieder des Ausschusses in Kanada ansässig (resident) sein. 

5. Die Übertragung von Anteilen an Gesellschaften sowie das 

Eigentum daran können beschränkt werden. Damit soll es 

Gesellschaften ermöglicht werden, die Anforderungen in 

Bezug auf kanadisches Eigentum gemäß bestimmten Gesetzen 

auf Bundes- und Provinzebene in Sektoren zu erfüllen, in 

denen Eigentum als Bedingung für den Betrieb oder für die 

Erteilung von Lizenzen, Erlaubnissen, Beihilfen, Zahlungen 

oder anderen Leistungen vorgeschrieben ist. Zur 

Aufrechterhaltung bestimmter kanadischer Eigentumsanteile ist 

es einer Gesellschaft gestattet, Anteile von Anteilseignern ohne 

deren Zustimmung zu verkaufen und ihre eigenen Anteile auf 

dem freien Markt zu kaufen. 
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Vorbehalt I-PT-170 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Co-operatives Act, 1996, S.S. 1998, c. C-37.3 

Spezialgesetze des Gesetzgebers von Saskatchewan zur Gründung 

von Gesellschaften (Private Acts of the Legislature of Saskatchewan 

establishing corporate bodies) 

Praktiken und Maßnahmen der Registrierstelle für Genossenschaften 

(Practice and Policy of the Registrar of Co-operatives) 

Beschreibung: Investitionen 

1. Eine Genossenschaft muss einen satzungsmäßigen Sitz in 

Saskatchewan haben. 

2. Die Mitgliedschaft kann in Saskatchewan ansässigen (resident) 

Kanadiern vorbehalten sein. 

3. Die Genossenschaft muss mindestens fünf Personen mit 

Leitungs- und Kontrollfunktionen (Directors) aufweisen, und 

die Mehrheit dieser Personen muss in Kanada ansässig 

(Residents) sein. Die Personen mit Leitungs- und 

Kontrollfunktionen (Directors) werden aus dem Kreis der 

Mitglieder der Genossenschaft benannt. 

4. Die Registrierstelle kann die Geschäftstätigkeiten, die eine 

Genossenschaft in der Provinz ausüben darf, beschränken. 
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Vorbehalt I-PT-171 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Non-profit Corporations Act, S.S. 1995, c. N-4.2 

Spezialgesetze des Gesetzgebers von Saskatchewan zur Gründung 

von Gesellschaften (Private Acts of the Legislature of Saskatchewan 

establishing corporate bodies) 

Beschreibung: Investitionen 

1. Mindestens eine Person mit Leitungs- und Kontrollfunktionen 

(Director) eines Unternehmens muss in Saskatchewan ansässig 

sein. 

2. Mindestens 25 Prozent der Personen mit Leitungs- und 

Kontrollfunktionen (Directors) einer Gesellschaft müssen in 

Kanada ansässig (resident) sein (z. B. ein Bürger Kanadas); im 

Fall von Gesellschaften mit weniger als vier Personen mit 

Leitungs- und Kontrollfunktionen (Directors) muss jedoch 

mindestens eine dieser Personen in Kanada ansässig (resident) 

sein. 

3. Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen (Directors) 

einer gemeinnützigen Gesellschaft dürfen in einer 

Vorstandssitzung keine Rechtsgeschäfte tätigen, es sei denn die 

Mehrheit der anwesenden Personen mit Leitungs- und 

Kontrollfunktionen (Directors) ist in Kanada ansässig 

(resident). 

4. Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen (Directors) 

einer Gesellschaft können aus ihrer Mitte einen in Kanada 

ansässigen (resident) Geschäftsführer oder einen Ausschuss 

von Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen 

(Committee of Directors) benennen und dem Geschäftsführer 

oder Ausschuss ihre Befugnisse übertragen. Benennen die 

Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen (Directors) 

einen Ausschuss von Personen mit Leitungs- und 

Kontrollfunktionen (Committee of Directors), so muss die 

Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses in Kanada ansässig 

(resident) sein. 
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Vorbehalt I-PT-172 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, S.S. 1986, 

c. L-0.2 

The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Regulations, 

R.R.S. c. L-0.2 Reg 1 

Beschreibung: Investitionen 

1. Eine von einer Arbeitnehmerorganisation geförderte 

Risikokapitalgesellschaft (labour-sponsored venture capital 

corporation) muss die Erlöse aus der Emission von Anteilen in 

erster Linie in Kapitalanteile von infrage kommenden 

Unternehmen investieren. Infrage kommende Unternehmen 

dürfen nicht mehr als 500 Arbeitnehmer in Saskatchewan 

beschäftigen und müssen mindestens 25 Prozent der Löhne und 

Gehälter an in Saskatchewan ansässige Personen (Residents) 

auszahlen. 

2. Steuervergünstigungen sind Personen vorbehalten, die in der 

Provinz Saskatchewan und auf Bundesebene 

einkommensteuerpflichtig sind. 
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Vorbehalt I-PT-173 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, c. C-16.1 

Beschreibung: Investitionen 

Alle Personen mit Leitungs- und Kontrollfunktionen (Directors) 

der vorgeschlagenen Gemeinschaftsanleihen (Community 

Bonds) begebenden Gesellschaft müssen in Saskatchewan 

ansässig (Residents) sein. 
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Vorbehalt I-PT-174 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Flächen 

Erzeugnisse der Landwirtschaft 

Lebende Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 02, 531 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988-89, c. S-17.1 

Kronland-Pachtpolitik (Crown Land Lease Policy (93-10-01)) 

Politik zur Regelung von Gemeindeweiden (Community Pasture 

Policy (93-12-01)) 

Beschreibung: Investitionen 

1. Nur in Kanada ansässige Personen (Residents) und 

eingetragene landwirtschaftliche Gesellschaften unterliegen 

keinen Beschränkungen in Bezug auf Betriebe mit 

landwirtschaftlichen Flächen, die in ihrem Eigentum stehen 

oder von ihnen unmittelbar oder mittelbar kontrolliert werden 

oder mit denen sie auf andere Weise Geschäfte abwickeln 

können. 

2. Ein „Gebietsansässiger“ (Resident person) ist eine 

Einzelperson, die 

a) mindestens 183 Tage im Jahr in Kanada ansässig ist 

(resides), oder 

b) ein Bürger Kanadas ist. 

3. Nichtkanadische Gebietsansässige (Non-Canadian residents) 

und nichtlandwirtschaftliche Kapitalgesellschaften dürfen nur 

Grundbesitz von bis zu zehn Acre Gesamtfläche haben oder 

erwerben und unterliegen eingeschränkten Bedingungen 

hinsichtlich des Eigentums an, der direkten oder indirekten 

Kontrolle von oder sonstiger Geschäftstätigkeiten in 

Zusammenhang mit Betrieben mit landwirtschaftlichen Flächen 

in Saskatchewan. 

4. Gebietsfremde (Non-residents) dürfen durch die Beteiligung an 

Kommanditgesellschaften keine Beteiligung an Grundflächen 

erwerben. 

5. Viehzüchter müssen Bürger Kanadas oder dauerhaft 

Gebietsansässige (Landed immigrants) sein und einen 

landwirtschaftlichen Betrieb aktiv bewirtschaften oder 

verwalten und über Land in Saskatchewan verfügen, um 

Weideland zu pachten. 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 250 

Vorbehalt I-PT-175 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor: Landwirtschaft, Bergbau und verarbeitendes Gewerbe 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Erzeugung und Vertriebsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 0291, 0292, 02122, 22, 8811 (mit Ausnahme der Vermietung 

von landwirtschaftlichen Geräten mit Bedienungspersonal) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Agri-Food Act, S.S. 2004, c. A-15.21 

The Broiler Hatching Egg Marketing Plan Regulations, 1985, c. N-3, 

Reg. 1 

The Commercial Egg Marketing Plan Regulations, 2006, c. A-15.21, 

Reg. 2 

The Milk Marketing Plan Regulations, 2010, c. A-15.21, Reg. 12 

The Saskatchewan Chicken Marketing Plan, 1978, S.R. 387/78 

The Saskatchewan Turkey Producers' Marketing Plan, 1975, 

S.R. 275/75 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Produzenten benötigen eine Lizenz, um Bruteier von Masthühnern, 

Hühner, kommerzielle Eier, Milch und Truthähne zu erzeugen oder 

zu vermarkten. Nur zugelassene Produzenten dürfen die mit der 

jeweiligen Quote einhergehenden Waren besitzen und erzeugen. 

Unter dieser Quote erzeugte Produkte müssen in Saskatchewan 

erzeugt werden. 
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In Yukon geltende Vorbehalte 

 

Vorbehalt I-PT-176 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Income Tax Act, R.S.Y. 2002, c. 118 

Beschreibung: Investitionen 

1. Gemäß dem Yukon Income Tax Act wird in Yukon ansässigen 

Personen (Residents), die in infrage kommende Gesellschaften 

investieren, eine Steuervergünstigung der Provinz Yukon für 

Investitionen in kleine Unternehmen (Yukon Small Business 

Investment Tax Credit) in Höhe von 25 Prozent des 

erworbenen Anteilsbetrags gewährt. Yukon stellt dafür jährlich 

1 Mio. CAD bereit, die in der Reihenfolge des Eingangs der 

Anträge verteilt werden. 

2. Infrage kommende kleine Gesellschaften müssen bestimmte 

Kriterien erfüllen, unter anderem müssen sie eine Betriebsstätte 

in Yukon haben, mindestens 50 Prozent ihrer Vermögenswerte 

in Yukon halten und mindestens 50 Prozent der Gehälter in 

Yukon auszahlen. 
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Vorbehalt I-PT-177 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Legal Profession Act, R.S.Y. 2002, c. 134 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die folgenden Personen können einen Antrag auf Zulassung zur 

Anwaltskammer (Law Society) von Yukon und auf Eintragung als 

Mitglied zur Ausübung des Rechtsberufs in der Provinz stellen: 

a) eine Person, die ordnungsgemäß zur Anwaltschaft oder zur 

Ausübung der Tätigkeit eines Anwalts (Attorney, Advocate, 

Barrister oder Solicitor) in einer Provinz zugelassen ist, oder 

b) eine Person, die ein vom Vorstand genehmigtes 12-monatiges 

Praktikum bei einem Anwalt in Yukon absolviert hat. 
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Vorbehalt I-PT-178 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Notar 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Notaries Act, R.S.Y. 2002, c. 158 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Jede Person, die sich um eine Eintragung als Notar bewirbt, muss ein 

Bürger Kanadas sein oder den Status eines dauerhaft 

Gebietsansässigen (Permanent resident) in Kanada haben. 
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Vorbehalt I-PT-179 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Dienstleistungen von Immobilienmaklern betreffend Eigentum oder 

gemietete / gepachtete Objekte 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern (auf Honorar- oder 

Vertragsbasis) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, 822 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Real Estate Agents Act, R.S.Y. 2002, c. 188 

Regulation, O.I.C., 1977/158, 1981/14, und 1990/136 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Antragsteller als Immobilienmakler müssen 

a) über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten unmittelbar 

vor Antragstellung in Yukon ansässig (resident) sein und 

b) mindestens ein Jahr vor Stellung des Antrags in Yukon als 

Verkäufer zugelassen worden sein. 
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Vorbehalt I-PT-180 

Sektor: Dienstleistungen von Reiseagenturen, Reiseveranstaltern und 

Fremdenführern 

Teilsektor: Dienstleistungen von Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Wilderness Tourism Licensing Act, R.S.Y. 2002, c. 228 

General Regulation, O.I.C. 1999/69 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Lizenzen, die dem 

Gebiet Glacier Bay National Park and Preserve zugeteilt sind. 

Lizenzen, die Yukon zugeteilt sind, werden bevorzugt an in 

Yukon ansässige Personen (Residents) vergeben. 

2. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Yukon die Regelung des Tourismus in der Wildnis und die 

Erteilung von diesbezüglichen Genehmigungen. Dies kann 

unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) den Zugang zum Eigentum auf der Grundlage der 

Staatsangehörigkeit oder der Gebietsansässigkeit 

(Residence) zu beschränken; 

b) den Marktzugang zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben. 
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Vorbehalt I-PT-181 

Sektor: Fremdenverkehr 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Jagd, Fallenstellerei, Ausrüstung und 

Fremdenführer 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8813, 7472, 96419 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229 

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84 

Trapping Regulation, O.I.C. 1983/283 

Parks and Land Certainty Act, R.S.Y. 2002, c. 165 

Hershel Island Park Regulation, O.I.C. 1990/038 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Personen, die eine Konzession für Ausrüstung oder für die 

Fallenstellerei bzw. eine Lizenz für Tourismus in der Wildnis 

beantragen, müssen Bürger Kanadas oder dauerhaft 

Gebietsansässige (Permanent residents) mit gewöhnlichen 

Aufenthalt (Ordinarily resident) in Kanada sein. Ausrüster 

müssen sich während des Zeitraums, in dem jemand unter ihrer 

Konzession jagt, in Yukon aufhalten. 

2. Ein Ausrüstungszertifikat ist eine jährliche Genehmigung, die 

den Inhaber berechtigt, unter einer spezifischen 

Ausrüstungskonzession eine Geschäftstätigkeit als Ausrüster 

auszuüben. Ein Ausrüstungsbescheinigung wird einer Person 

ausgestellt, die Inhaber einer Konzession ist, oder auf Ersuchen 

einer infrage kommenden vom Ausrüster benannten 

Gesellschaft. Die Gesellschaft kann dann Jägern 

Dienstleistungen von Jagdführern anbieten. Lizenzen für 

Fallensteller und Konzessionen für die Fallenstellerei werden 

ausschließlich in Yukon ansässigen Personen (Residents) 

erteilt. 

3. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Yukon die Regelung des Fremdenverkehrssektors, 

einschließlich der Dienstleistungen im Bereich Jagd, 

Fallenstellerei, Ausrüstung und Fremdenführer, und die 

Erteilung verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. Dies 

kann unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

b) den Marktzugang zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben. 
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Vorbehalt I-PT-182 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und 

Forstwirtschaft 

Teilsektor: Häute, Felle und Pelzfelle, roh 

Dienstleistungen im Bereich Tierzucht 

Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 0297, 8812, 8813 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229 

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84 

Trapping Regulations, O.I.C. 1982/283 

Game Farm Regulations, O.I.C. 1995/15 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Für den Betrieb einer Pelztierfarm in Yukon ist eine Lizenz 

erforderlich. Lizenzen werden nur in Yukon ansässigen 

Personen (Residents) erteilt. Gemäß dem Wildlife Act gilt die 

Ansässigkeit (Residency) als nachgewiesen, wenn die Person 

seit einem Jahr in Yukon niedergelassen ist. 

2. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Yukon die Regelung der Tierzucht, einschließlich der 

Erzeugung von rohen Häuten, Fellen und Pelzfellen, 

Dienstleistungen im Bereich Tierzucht und Dienstleistungen im 

Bereich Jagd, und die Erteilung verschiedener diesbezüglicher 

Genehmigungen. Dies kann unter anderem den Erlass von 

Maßnahmen umfassen, die darauf abstellen, 

a) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

b) den Marktzugang zu beschränken; und 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben. 
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Vorbehalt I-PT-183 

Sektor: Grund und Boden 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen und sonstige bewaldete 

Flächen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 531, 8811 (mit Ausnahme der Vermietung von Geräten mit 

Bedienungspersonal), 8812 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Lands Titles Act, R.S.Y. 2002, c. 130 

Lands Act, R.S.Y. 2002, c. 132 

Lands Regulation, O.I.C. 1983/192 

Lands Act – Regulation to Amend the Lands Regulation, 

O.I.C. 2012/159 

Agrarpolitik im Territorium Yukon 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 260 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Kapitalgesellschaften, die die Nutzung von 

landwirtschaftlichen Flächen beantragen, müssen in Kanada 

oder Yukon gegründet sein und die Anteilseigner müssen 

mehrheitlich Bürger Kanadas oder dauerhaft Gebietsansässige 

(Landed immigrants) sein und seit einem Jahr ununterbrochen 

in Yukon ansässig sein. 

2. Um die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen beantragen 

zu können, muss eine Gesellschaft in Yukon eingetragen sein 

und ihre Mitarbeiter müssen Bürger Kanadas oder dauerhaft 

Gebietsansässige (Landed immigrants) sein und seit einem Jahr 

ununterbrochen in Yukon ansässig sein. 

3. Eine Mehrheit der Mitglieder einer landwirtschaftlichen 

Vereinigung oder Genossenschaft als Antragsteller muss in 

Yukon ansässig (Residents) sein. 

4. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Yukon die Regelung des Landwirtschaftssektors, einschließlich 

landwirtschaftlicher Flächen, Waldflächen und sonstiger 

bewaldeter Flächen, und die Erteilung verschiedener 

diesbezüglicher Genehmigungen. Dies kann unter anderem den 

Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

b) Leistungsanforderungen aufzuerlegen; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des 

höheren Managements und der Leitungs- und 

Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-184 

Sektor: Grund und Boden 

Teilsektor: Landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen und sonstige bewaldete 

Flächen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8811 (mit Ausnahme der Vermietung von landwirtschaftlichen 

Geräten mit Bedienungspersonal), 8812, 531 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Land Titles Act, R.S.Y. 2002, c. 130 

Lands Act, R.S.Y. 2002, c. 132 

Lands Regulation, O.I.C. 1983/192 

Lands Act – Regulation to Amend the Lands Regulation, 

O.I.C. 2012/159 

Grazing Regulations, O.I.C. 1988/171 

Politik der Weidepacht im Territorium Yukon 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Um eine Weidevereinbarung beantragen zu können,  

a) müssen natürliche Personen Bürger Kanadas sein oder 

den Status eines dauerhaft Gebietsansässigen (Permanent 

resident) haben und vor der Antragstellung seit einem 

Jahr in Yukon ansässig gewesen sein; 

b) muss eine Mehrheit der Anteilseigner einer 

Kapitalgesellschaft in Yukon ansässig (Residents) sein; 

oder 

c) muss eine Mehrheit der Mitglieder einer 

landwirtschaftlichen Vereinigung oder Genossenschaft in 

Yukon ansässig (Residents) sein. 

2. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Yukon die Regelung des Landwirtschaftssektors, einschließlich 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Dienstleistungen 

im Bereich Tierzucht, landwirtschaftlicher Flächen, 

Waldflächen und sonstiger bewaldeter Flächen und 

Pachtverträgen und Nutzungserlaubnissen für Kronland 

(Crown land leases and permits), sowie die Erteilung 

verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. Dies kann 

unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen zu stellen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des 

höheren Managements und der Leitungs- und 

Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-185 

Sektor: Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei 

Teilsektor: Erzeugung, Verarbeitung und Beförderung von landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen 

Lebensmittel und Meereserzeugnisse 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 

Jagd 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 01, 02, 04, 531, 881 (mit Ausnahme der Vermietung von 

landwirtschaftlichen Geräten mit Bedienungspersonal und 8814), 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Agricultural Products Act, R.S.Y. 2002, c. 3 

Meat Inspection and Abattoir Regulations, O.I.C. 1988/104 

Agrarpolitik im Territorium Yukon 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von Yukon 

die Regelung des Landwirtschaftssektors, einschließlich der 

Erzeugung, Vermarktung, Verarbeitung und Beförderung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Lebensmitteln und 

Meereserzeugnissen und Dienstleistungen im Bereich Fischerei, und 

die Erteilung verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. Dies 

kann unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen aufzuerlegen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern den 

Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des höheren 

Managements und der Leitungs- und Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-186 

Sektor: Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei 

Teilsektor: Land- und forstwirtschaftliche und sonstige bewaldete Flächen 

Erzeugnisse der Forstwirtschaft und des Holzeinschlags 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 03, 531 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Forest Resources Act, S.Y. 2008, c. 15 

Forest Resources Regulation, O.I.C. 2010/171 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von Yukon 

die Regelung des Forstwirtschaftssektors, einschließlich 

landwirtschaftlicher Flächen, Waldflächen und sonstiger bewaldeter 

Flächen und Erzeugnissen der Forstwirtschaft und des 

Holzeinschlags, und die Erteilung verschiedener diesbezüglicher 

Genehmigungen. Dies kann unter anderem den Erlass von 

Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen zu stellen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern den 

Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des höheren 

Managements und der Leitungs- und Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-187 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Elektrische Energie 

Dienstleistungen im Bereich Elektrizitätsverteilung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 171, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Waters Act, S.Y. 2003, c. 19 

Waters Regulation, O.I.C. 2003/58 

Environment Act, R.S.Y. 2002, c. 76 

Quartz Mining Act, S.Y. 2003, c. 14 

Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C. 2003/64 

Security Regulation, O.I.C. 2007/77 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Yukon behält sich das Recht vor, die Tarife für Elektrizität 

festzusetzen oder zu ändern. 

2. Yukon kann der Entwicklungsgesellschaft von Yukon ("Yukon 

Development Corporation") – oder einer Tochter- oder 

Nachfolgegesellschaft – für operative Zwecke alle Anlagen 

oder allen Strom aus Wasserkraft zur Verfügung stellen, die im 

Eigentum von Yukon oder unter seiner Kontrolle stehen.  

3. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Yukon die Regelung in Bezug auf Energie, einschließlich in 

Bezug auf elektrische Energie und Dienstleistungen im Bereich 

Energieversorgung, sowie die Erteilung verschiedener 

diesbezüglicher Genehmigungen. Dies kann unter anderem den 

Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen zu stellen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) zu beschränken;  

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des 

höheren Managements und der Leitungs- und 

Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-188 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Strom 

Gas, Dampf und Warmwasser 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 171, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Corporate Governance Act, R.S.Y. 2002, c. 45 

Public Utilities Act, R.S.Y. 2002, c. 186 

Yukon Power Corporation Regulations, O.I.C. 1987/71 

Yukon Development Corporation Act, R.S.Y. 2002, c. 236 

Energy Conservation Fund, O.I.C. 1997/91 

Energy Conservation Fund Use Regulation, O.I.C. 1998/204 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, S.C. 

2003, c. 7 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von Yukon 

die Regelung in Bezug auf Energie, einschließlich in Bezug auf 

Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Strom, Gas, Dampf 

und Warmwasser und Dienstleistungen im Bereich 

Energieversorgung, sowie die Erteilung verschiedener 

diesbezüglicher Zulassungen. Dies kann unter anderem den Erlass 

von Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen zu stellen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des 

höheren Managements und der Leitungs- und 

Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-189 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor: Transport in Rohrfernleitungen 

Transport von Brennstoff 

Transport anderer Güter 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 17, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Public Utilities Act, R.S.N.S. 2002, c. 186 

Yukon Power Corporation Regulations, O.I.C. 1987/71 

Oil and Gas Act, R.S.Y. 2002, c. 162 

Oil and Gas Pipeline Regulations 

Oil and Gas Disposition Regulations, O.I.C. 1999/147 

Oil and Gas Licence Administration Regulations, O.I.C. 2004/157 

Oil and Gas Drilling and Production Regulations, O.I.C. 2004/158 

Oil and Gas Geoscience and Exploration Regulations, 

O.I.C. 2004/156 

Oil and Gas Royalty Regulations, O.I.C. 2008/25 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Der Commissioner in Executive Council kann jedes 

„Energieprojekt“ (das definitionsgemäß jede Erdöl- oder 

Erdgasrohrleitung einschließt) als „reguliertes Projekt“ 

ausweisen und gestattet dem Minister, in Bezug auf das Projekt 

Bedingungen zur Auflage zu machen. Der Commissioner in 

Executive Council kann dem Ausschuss für 

Versorgungsunternehmen in Yukon („Yukon Utilities Board“) 

unter anderem in Bezug auf die Tarife für 

Versorgungsleistungen und den Betrieb der öffentlichen 

Versorgungsunternehmen Weisungen erteilen. 

2. Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von 

Yukon die Regelung in Bezug auf den Transport, einschließlich 

in Bezug auf den Transport in Rohrleitungen, den Transport 

von Brennstoff und den Transport anderer Güter und 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung, sowie die 

Erteilung verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. Dies 

kann unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen zu stellen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des 

höheren Managements und der Leitungs- und 

Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-190 

Sektor: Energie 

Teilsektor: Öl und Gas 

Dienstleistungen im Bereich Elektrizitätsverteilung 

Erdöl und Erdgas 

Transport in Rohrleitungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 120, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Canada-Yukon Oil and Gas Accord 

Oil and Gas Act, R.S.Y. 2002, c. 162 

Oil and Gas Pipeline Regulation 

Oil and Gas Disposition Regulations, O.I.C. 1999/147 

Oil and Gas Licence Administration Regulations, O.I.C. 2004/157 

Oil and Gas Drilling and Production Regulations, O.I.C. 2004/158 

Oil and Gas Geoscience and Exploration Regulations, 

O.I.C. 2004/156 

Oil and Gas Royalty Regulations, O.I.C. 2008/25 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von Yukon 

die Regelung in Bezug auf Energie, einschließlich in Bezug auf Öl 

und Gas, Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung, Erdöl und 

Erdgas und den Transport in Rohrleitungen, sowie die Erteilung 

verschiedener diesbezüglicher Zulassungen. Dies kann unter 

anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen zu stellen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern 

den Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder 

der Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des 

höheren Managements und der Leitungs- und 

Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-191 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor: Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern 

Dienstleistungen von Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier-, 

Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen) 

Herstellung und Transport von alkoholischen Getränken 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (außer 71231, 

71232, 71233, 71234), 8841 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Liquor Act, R.S.Y. 2002, c. 140 

Liquor Regulations, O.I.C. 1977/37 

Regulations to Amend the Liquor Regulations, O.I.C. 2010/157, 

O.I.C. 2012/96 

Yukon Act, S.C. 2002, c. 7 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von Yukon 

die Regelung in Bezug auf alkoholische Getränke, einschließlich in 

Bezug auf Dienstleistungen von Großhändlern, 

Einzelhandelsleistungen mit Lebensmitteln, Spirituosen-, Wein- und 

Bierhandlungen, Spirituosen, Wein und Bier, Dienstleistungen von 

Kommissionären, Erzeugung, Herstellung und Transport von 

alkoholischen Getränken und Einzelhandelsleistungen, sowie die 

Erteilung verschiedener diesbezüglicher Zulassungen. Dies kann 

unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

b) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern den 

Vorzug zu geben; 

c) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des höheren 

Managements und der Leitungs- und Kontrollorgane zu 

stellen. 
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Vorbehalt I-PT-192 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor: Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Public Lotteries Act, R.S.Y. 2002, c. 179 

Lottery Licensing Act, R.S.Y. 2002, c. 143 

Lotteries and Games of Chance Regulations and the Diamond Tooth 

Gerties Regulations, O.I.C. 1987/180 

Lottery Licensing Act – Regulation to Amend the Lottery and Games 

of Chance Regulations, O.I.C. 2012/102 

Slot Machine Management Regulations, O.I.C. 2205/32 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von Yukon 

die Regelung in Bezug auf das Spiel-, Wett- und Lotteriewesen, 

einschließlich in Bezug auf Regelungsdienstleistungen, Dienstleister, 

das verarbeitende Gewerbe, Materialienanbieter und Verfahren und 

Reparaturarbeiten im Zusammenhang mit Lotterien, Spielautomaten, 

Videolotterie-Terminals, Glücksspielen, Rennen, Wettbüros, Bingo, 

Kasinos und Preisausschreiben, sowie die Erteilung verschiedener 

diesbezüglicher Genehmigungen und die Ausübung solcher 

Tätigkeiten, einschließlich durch Monopole mit territorialer Geltung. 

Dies kann unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen zu stellen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern den 

Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des höheren 

Managements und der Leitungs- und Kontrollorgane zu stellen. 
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Vorbehalt I-PT-193 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor: Tierärztliche Behandlungsleistungen an Haustieren 

Sonstige Dienstleistungen des Veterinärwesens 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Animal Protection Act, R.S.Y. 2002, c. 6 

Animal Health Act, R.S.Y. 2002, c. 5 

Occupational Training Act, R.S.Y. 2002, c. 160 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von Yukon 

die Regelung in Bezug auf tierärztliche Behandlungsleistungen an 

Haustieren und sonstige Dienstleistungen des Veterinärwesens sowie 

die Erteilung verschiedener diesbezüglicher Zulassungen. Dies kann 

unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

b) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern den 

Vorzug zu geben. 
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Vorbehalt I-PT-194 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung 

Teilsektor: Forschungs- und Entwicklungsleistungen in den Bereichen Natur-, 

Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin 

Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Bereich Rechts-, 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sozial- und 

Geisteswissenschaften 

Leistungen der interdisziplinären Forschung und experimentellen 

Entwicklung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 851, 852 (nur Sprachwissenschaft und Sprachen), 853 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Scientists and Explorers Act, R.S.Y. 2002, c. 200 

Historic Resources Act, R.S.Y. 2002, c. 109 

Archaeological Sites Regulation, O.I.C. 2003/73 

Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229 

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84 

Languages Act, R.S.Y. 2002, c. 133 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die obengenannten Maßnahmen gestatten der Regierung von Yukon 

die Regelung in Bezug auf Forschungs- und Entwicklungsleistungen 

in den Bereichen Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und 

Medizin, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie 

Sozial- und Geisteswissenschaften und Leistungen der 

interdisziplinären Forschung und experimentellen Entwicklung sowie 

die Erteilung verschiedener diesbezüglicher Genehmigungen. Dies 

kann unter anderem den Erlass von Maßnahmen umfassen, um 

a) Leistungsanforderungen zu stellen; 

b) Eigentum auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) zu beschränken; 

c) kanadischen Personen und kanadischen Dienstleistern den 

Vorzug zu geben; 

d) Anforderungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder der 

Ansässigkeit (Residence) von Angehörigen des höheren 

Managements und der Leitungs- und Kontrollorgane zu stellen. 
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Liste der EU-Vertragspartei 

In der Europäischen Union geltende Vorbehalte 

(anwendbar in allen Mitgliedstaaten, sofern nicht anders angegeben) 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene – National 

Maßnahmen: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Beschreibung: Investitionen 

 Alle nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der EU 

gegründeten Unternehmen oder Gesellschaften, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz oder Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz 

in der EU haben, einschließlich derjenigen, die von kanadischen 

Investoren in den Mitgliedstaaten der EU gegründet wurden, haben 

Anspruch auf die Behandlung gemäß Artikel 54 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union. Diese Behandlung gilt nicht für 

Zweigniederlassungen oder Vertretungen von außerhalb der EU 

gegründeten Gesellschaften. 
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 Im Einklang mit Kapitel acht (Investitionen) lässt die Behandlung, 

welche Unternehmen oder Gesellschaften gewährt wird, die von 

kanadischen Investoren nach den Rechtsvorschriften eines 

Mitgliedstaats der EU gegründet wurden und die ihren 

satzungsmäßigen Sitz oder Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz 

in der EU haben, alle Bedingungen oder Verpflichtungen unberührt, 

die diesen Gesellschaften bei der Gründung in der EU auferlegt 

worden sein könnten und die weiterhin gelten. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung 

Teilsektor:  Forschung und experimentelle Entwicklungsleistungen in den 

Bereichen Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, interdisziplinäre 

Forschung und experimentelle Entwicklungsleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 851, CPC 853 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene - National - Regional 

Maßnahmen: Alle derzeit bestehenden und künftigen EU-Rahmenprogramme für 

Forschung und Innovation, einschließlich der Beteiligungsregeln für 

das 7. RP und Verordnungen über gemeinsame Technologieinitiativen 

(JTI), Beschlüsse nach Artikel 185, das Programm für 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) und das Europäische 

Innovations- und Technologieinstitut (EIT) sowie bestehende und 

künftige nationale, regionale oder lokale Forschungsprogramme. 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen für aus öffentlichen 

Mitteln finanzierte FuE-Dienstleistungen, die von der EU auf EU-

Ebene finanziert werden, können nur Staatsangehörigen der 

Mitgliedstaaten der EU und juristischen Personen der EU, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz oder Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz 

in der EU haben, gewährt werden. 
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 Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen für aus öffentlichen 

Mitteln finanzierte FuE-Dienstleistungen, die von einem Mitgliedstaat 

finanziert werden, können nur Staatsangehörigen des betreffenden 

Mitgliedstaats der EU und juristischen Personen des betreffenden 

Mitgliedstaats, die ihren Hauptsitz in diesem Mitgliedstaat haben, 

gewährt werden. 

 Dieser Vorbehalt gilt unbeschadet des Ausschlusses von der 

Auftragsvergabe durch eine Vertragspartei, von Subventionen oder 

staatlicher Unterstützung im Zusammenhang mit dem Handel mit 

Dienstleistungen gemäß Artikel 8.15 Absatz 5 Buchstaben a und b 

bzw. Artikel 9.2 Absatz 2 Buchstaben f und g. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, Soziales und Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 92, CPC 93 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene - National - Regional 

Maßnahmen: Wie in der Beschreibung dargelegt 
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Beschreibung: Investitionen 

Jeder EU-Mitgliedstaat kann beim Verkauf seines Eigenkapitals an 

bzw. der Vermögenswerte von einem bestehenden Staatsunternehmen 

oder einer bestehenden staatlichen Stelle, die Dienstleistungen im 

Bereich Gesundheit, Soziales und Bildung erbringen, oder bei der 

Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über diese Vermögenswerte 

das Eigentum von Investoren aus Kanada oder einem Drittland oder 

von deren Investitionen an diesem Eigenkapital oder diesen 

Vermögenswerten untersagen oder beschränken oder die Fähigkeit der 

Eigentümer dieses Eigenkapitals und dieser Vermögenswerte, ein 

daraus entstehendes Unternehmen zu kontrollieren, beschränken. Mit 

Bezug auf einen solchen Verkauf oder eine solche sonstige Verfügung 

kann jeder EU-Mitgliedstaat jede Maßnahme im Zusammenhang mit 

der Staatsangehörigkeit des höheren Managements oder von 

Mitgliedern von Leitungs- und Kontrollorganen sowie jede Maßnahme 

zur Begrenzung der Zahl der Anbieter einführen oder aufrechterhalten. 

 Für die Zwecke dieses Vorbehalts gilt Folgendes: 

a) Alle nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens 

aufrechterhaltenen oder eingeführten Maßnahmen, mit denen zur 

Zeit des Verkaufs oder der sonstigen Verfügung das Eigentum 

am Eigenkapital oder an Vermögenswerten untersagt oder 

beschränkt wird oder Staatsangehörigkeitserfordernisse auferlegt 

oder die Zahl der in diesem Vorbehalt beschriebenen Anbieter 

begrenzt werden, gelten als eine bestehende Maßnahme; und 

 b) der Begriff „Staatsunternehmen“ bezeichnet ein Unternehmen, 

das Eigentum eines EU-Mitgliedstaats ist oder durch 

Beteiligungen von einem solchen kontrolliert wird, und schließt 

Unternehmen ein, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Abkommens ausschließlich zu dem Zweck des Verkaufs 

von Eigenkapital an einem bestehenden Staatsunternehmen oder 

einer bestehenden staatlichen Stelle, des Verkaufs der 

Vermögenswerte dieser Einheiten oder der Verfügung über dieses 

Eigenkapital bzw. über diese Vermögenswerte gegründet werden. 

 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor:   
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Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Leistungsanforderungen 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene 

Maßnahmen: Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 

über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 

Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 

(Verordnung über die einheitliche GMO) 

Beschreibung: Investitionen 

Die von den Mitgliedstaaten bestimmten Interventionsstellen kaufen in 

der EU geerntetes Getreide an. 

Auf aus Kanada oder einem Drittland eingeführten und dorthin 

wiederausgeführten Reis wird keine Ausfuhrerstattung gewährt. Nur 

EU-Reiserzeuger können Ausgleichszahlungen beantragen. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern und Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8621 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene - National - Regional 

Maßnahmen: Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 

Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 

bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 

2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 

Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die zuständigen Behörden eines EU-Mitgliedstaats können die 

Gleichwertigkeit der Qualifikationen von Wirtschaftsprüfern, die 

Staatsangehörige Kanadas oder eines Drittlands sind, anerkennen, 

damit sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit als Abschlussprüfer in 

der EU agieren können. 

 

Sektor: Kommunikationsdienstleistungen 

Teilsektor:  Postdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 71235, Teil von CPC 73210, Teil von 751 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene - National - Regional 

Maßnahmen: Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die 

Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und 

die Verbesserung der Dienstequalität, geändert durch die Richtlinie 

2002/39/EG und die Richtlinie 2008/06/EG 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

In der EU können die Aufstellung von Postbriefkästen auf öffentlichen 

Wegen, die Ausgabe von Postwertzeichen und der Dienst, der die 

Zustellung von Einschreibesendungen im Rahmen von Gerichts- oder 

Verwaltungsverfahren ausführt, gemäß innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften eingeschränkt werden. 

Für diejenigen Dienstleistungen, für die eine allgemeine 

Universaldienstverpflichtung besteht, können Lizenzverfahren 

eingeführt werden. Die Lizenzen können von besonderen 

Universaldienstverpflichtungen oder einem Finanzbeitrag zu einem 

Ausgleichsfonds abhängig gemacht werden. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienste für den Luftverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

Vermietung von Luftfahrzeugen 

Art des Vorbehalts: CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104 

Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene - National – Regional 

Maßnahmen: Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 vom 24. September 2008 über 

gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 

Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft 

Richtlinie 96/67/EG vom 15. Oktober 1996 über den Zugang zum 

Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der 

Gemeinschaft 

Verordnung (EG) Nr. 80/2009 vom 14. Januar 2009 über einen 

Verhaltenskodex in Bezug auf Computerreservierungssysteme 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die von EU-Luftverkehrsunternehmen benutzten Luftfahrzeuge 

müssen in dem Mitgliedstaat der EU, der die Lizenz für das 

Luftverkehrsunternehmen erteilt, oder (sofern der Mitgliedstaat, der 

die Lizenz erteilt, dies gestattet) in einem anderen Mitgliedstaat der 

EU eingetragen sein. Damit ein Luftfahrzeug eingetragen werden 

kann, muss es entweder im Eigentum natürlicher Personen, die 

bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer Staatsangehörigkeit erfüllen, 

oder von Unternehmen, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des 

Eigentums am Kapital und der Kontrolle erfüllen, stehen. 
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 In Ausnahmefällen kann ein EU-Luftverkehrsunternehmen unter 

bestimmten Umständen in Kanada eingetragene Luftfahrzeuge von 

einem kanadischen Luftverkehrsunternehmen anmieten, beispielsweise 

zur Deckung eines außergewöhnlichen Bedarfs eines Landes der EU, 

zur Deckung eines saisonalen Kapazitätsbedarfs oder zur Bewältigung 

betrieblicher Schwierigkeiten, was durch das Anmieten von in der EU 

registrierten Luftfahrzeugen nicht angemessen möglich ist; hierfür 

muss eine befristete Genehmigung von dem Mitgliedstaat der EU 

erlangt werden, der dem EU-Luftverkehrsunternehmen die Lizenz 

erteilt. 

 Für Bodenabfertigungsdienste kann eine Niederlassung im Gebiet der 

EU erforderlich sein. Der Öffnungsgrad bei 

Bodenabfertigungsdiensten hängt von der Größe des Flughafens ab. 

Die Zahl der Dienstleister in den einzelnen Flughäfen kann beschränkt 

werden. Bei „großen Flughäfen“ darf diese Grenze nicht unter zwei 

Anbietern liegen. Zur Klarstellung: Dies berührt nicht die Rechte und 

Pflichten der EU im Rahmen des Luftverkehrsabkommens zwischen 

Kanada und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 

Mitgliedstaaten. 

 Für Flughafenbetriebsleistungen ist eine Niederlassung in der EU 

erforderlich. Für Flughafenbetriebsleistungen können individuelle 

Konzessionen oder Lizenzen von Behörden erforderlich sein. Der 

Inhaber der Lizenz oder der Konzession kann für die vollständige oder 

teilweise Übertragung der Betriebslizenz oder der Konzession an eine 

dritte Partei eine besondere Genehmigung der zuständigen Behörde 

benötigen. 
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 Wenn EU-Luftverkehrsunternehmen von außerhalb der EU tätigen 

Anbietern von Dienstleistungen computergesteuerter 

Buchungssysteme (CRS) keine gleichwertige (d. h. 

diskriminierungsfreie) Behandlung im Vergleich mit der Behandlung 

in der Europäischen Union gewährt wird oder wenn Anbietern von 

CRS-Dienstleistungen aus der Europäischen Union von Nicht-EU-

Luftfahrtunternehmen keine gleichwertige Behandlung im Vergleich 

mit der Behandlung in der Europäischen Union gewährt wird, können 

die Anbieter von CRS-Dienstleistungen aus der Europäischen Union 

in Bezug auf die Nicht-EU-Luftverkehrsunternehmen bzw. können die 

EU-Luftverkehrsunternehmen in Bezug auf die von außerhalb der EU 

tätigen Anbieter von CRS-Dienstleistungen Maßnahmen zur 

Gewährung einer gleichwertigen Behandlung ergreifen. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Binnenschiffsverkehr 

Unterstützungsdienste für den Binnenschiffsverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 722, Teil von CPC 745 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene 

Maßnahmen: Verordnung (EWG) Nr. 3921/91 vom 16. Dezember 1991 über die 

Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum 

Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr innerhalb eines 

Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind 

Verordnung (EG) Nr. 1356/96 des Rates vom 8. Juli 1996 über 

gemeinsame Regeln zur Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit im 

Binnenschiffsgüter- und -personenverkehr zwischen Mitgliedstaaten 
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 Verordnung (EWG) Nr. 2919/85 vom 17. Oktober 1985 zur 

Festlegung der Bedingungen für die Inanspruchnahme der Regelung, 

die aufgrund der Revidierten Rheinschiffahrtsakte den Schiffen der 

Rheinschiffahrt vorbehalten ist 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

Die Güter- oder Personenbeförderung auf Binnenwasserstraßen darf 

nur von Betreibern durchgeführt werden, die folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

a) sie sind in einem Mitgliedstaat der EU ansässig, 

b) sie sind berechtigt, die (internationale) Güter- und 

Personenbeförderung auf Binnenwasserstraßen durchzuführen 

und 

c) sie benutzen Wasserfahrzeuge, die in einem Mitgliedstaat der 

EU registriert sind oder über eine Bescheinigung der 

Angehörigkeit zur Flotte eines Mitgliedstaats der EU verfügen. 

Eigentümer der Wasserfahrzeuge müssen darüber hinaus natürliche 

Personen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU, die 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU sind, oder in einem 

Mitgliedstaat der EU eingetragene juristische Personen sein, bei denen 

die Mehrheit Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU sind. In 

Ausnahmefällen sind Abweichungen von dem Erfordernis der 

Mehrheitsbeteiligung möglich. 

In Spanien, Schweden und Finnland gibt es keine rechtliche 

Unterscheidung zwischen Meeres- und Binnenwasserstraßen. Die 

Verordnung über den Seeverkehr gilt ebenfalls für 

Binnenwasserstraßen. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Eisenbahnverkehr 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 711 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene - National - Regional  

Maßnahmen: Richtlinie 95/18/EG des Rates vom 19. Juni 1995 über die Erteilung 

von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen 

Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004 über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und 

zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung 

von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 

2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, 

die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 

Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung (Richtlinie 

über die Eisenbahnsicherheit) 

Richtlinie 2006/103/EG des Rates vom 20. November 2006 zur 

Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Verkehrspolitik 

anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens 

Richtlinie 2007/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Oktober 2007 zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des 

Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft 

sowie der Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von 

Fahrwegkapazität der Eisenbahn und die Erhebung von Entgelten für 

die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für die Erbringung von Eisenbahnverkehrsdienstleistungen ist eine 

Lizenz erforderlich, die nur einem in einem EU-Mitgliedstaat 

niedergelassenen Eisenbahnunternehmen erteilt werden kann. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Sonstige Verkehrsdienstleistungen (Erbringung kombinierter 

Verkehrsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 711,CPC 712, CPC 7212, CPC 7222, CPC 741, CPC 742, 

CPC 743, CPC 744, CPC 745, CPC 748, CPC 749 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene - National - Regional  

Maßnahmen: Richtlinie 92/106/EWG vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung 

gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im kombinierten 

Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Mit Ausnahme Finnlands dürfen nur in einem Mitgliedstaat der EU 

niedergelassene Verkehrsunternehmer, welche die Voraussetzungen 

für den Zugang zum Beruf und für den Zugang zum Markt für den 

Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten der EU erfüllen, im Rahmen 

des kombinierten Verkehrs zwischen Mitgliedstaaten der EU 

Beförderungen im Zu- und Ablauf auf der Straße durchführen, die 

Bestandteil des kombinierten Verkehrs sind und bei denen auch eine 

Grenze überschritten werden kann. 

Es gelten Beschränkungen für einzelne Verkehrsträger. 

Es können die notwendigen Maßnahmen getroffen werden, um 

sicherzustellen, dass die für Straßenfahrzeuge im kombinierten 

Verkehr geltenden Kraftfahrzeugsteuern reduziert oder erstattet 

werden. 
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Sektor: Unterstützungsdienste für alle Verkehrsträger 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zollabfertigung 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 748 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: EU-Ebene - National - Regional  

Maßnahmen: Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 vom 12. Oktober 1992 zur 

Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften und alle späteren 

Änderungen 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zollabfertigung dürfen 

nur von in der EU ansässigen Personen erbracht werden. 
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In Österreich geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb, Kauf, Miete oder Pacht von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Regional (subnational) 

Maßnahmen: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007 

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004 

NÖ-Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800 

OÖ-Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994 

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002 

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993 

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996 

Vorarlberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004 

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998 

Beschreibung: Investitionen 

Für den Erwerb, den Kauf, das Mieten oder Pachten von Immobilien 

benötigen natürliche Personen und Unternehmen aus Drittstaaten eine 

Genehmigung der zuständigen Landesbehörde. Die Genehmigung 

wird nur erteilt, wenn ein öffentliches Interesse des Erwerbs 

(insbesondere in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht) 

erkannt wird. 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   
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Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2) 

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2) 

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a) 

Beschreibung: Investitionen 

 Für den Betrieb einer Zweigniederlassung müssen Nicht-EWR-

Gesellschaften mindestens eine für ihre Vertretung zuständige Person 

benennen, die in Österreich ansässig ist. Executives (Geschäftsführer, 

natürliche Personen), die für die Einhaltung der österreichischen 

Gewerbeordnung verantwortlich sind, müssen einen Wohnsitz in 

Österreich haben. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Rechtsanwaltsordnung - RAO, RGBl. Nr. 96/1868, Artikel 1 und 21c 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die uneingeschränkte Zulassung als Anwalt 

erforderlich. Für die uneingeschränkte Zulassung als Anwalt ist ein 

Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Nach der Rechtsanwaltsordnung dürfen nur Anwälte aus dem EWR 

oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft juristische 

Dienstleistungen durch kommerzielle Präsenz erbringen. Kanadische 

Anwälte (die in Kanada voll qualifiziert sein müssen) dürfen nur 

juristische Dienstleistungen in Bezug auf das Völkerrecht oder auf 

kanadisches Recht erbringen. 

Voraussetzung für die Zulassung als Anwalt, die für die Erbringung 

juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-Rechts und des 

Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der Vertretung vor 

Gericht erforderlich ist, ist die Staatsangehörigkeit eines EWR-

Mitgliedstaats oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 

Eine Kapitalbeteiligung oder ein Anteil am Geschäftsergebnis einer 

Anwaltskanzlei kanadischer Anwälte (die in Kanada voll qualifiziert 

sein müssen) ist bis zu 25 % erlaubt; der Rest muss von voll 

qualifizierten Anwälten aus dem EWR oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft gehalten werden, und nur letztere dürfen 

entscheidenden Einfluss auf die Beschlussfassungsprozesse der 

Anwaltskanzlei ausüben, die gemäß Artikel 1a der 

Rechtsanwaltsordnung in Österreich im Allgemeinen auf bestimmte 

Rechtsformen begrenzt ist. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Dienstleistungen von Steuerberatern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 862, CPC 863 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, 

§ 67, § 68 (1) 4 

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG, BGBl. I Nr. 11/2008, § 7, § 11, 

§ 56 und § 59 (1) 4 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Kapitalanteile und Stimmrechte ausländischer Rechnungsleger, 

Buchhalter, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, die nach dem Recht 

ihres Heimatlandes qualifiziert sein müssen, an einem österreichischen 

Unternehmen dürfen 25 % nicht übersteigen. 

Der Dienstleister muss ein Büro oder eine Geschäftsniederlassung im 

EWR haben, um Buchhaltungsdienste erbringen zu können und um die 

Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit eines Wirtschaftsprüfers 

oder Steuerberaters nach österreichischem Recht zu haben. 

Ist der Arbeitgeber eines ausländischen Wirtschaftsprüfers kein 

Staatsangehöriger eines EU-Mitgliedstaats, so müssen sie Mitglied der 

betreffenden Berufsorganisation in ihrem Heimatland sein, sofern dort 

eine solche Organisation besteht. 
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Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Tierärztegesetz, BGBl. Nr. 16/, § 3 (3) 1 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR dürfen 

tierärztliche Dienstleistungen erbringen. Bei Staatsangehörigen eines 

Landes, das nicht Mitglied des EWR ist, wird auf das 

Staatsangehörigkeitserfordernis verzichtet, wenn es ein Abkommen 

mit dem betreffenden Land gibt, das in Bezug auf Investitionen und 

grenzüberschreitenden Handel mit tierärztlichen Dienstleistungen 

Inländerbehandlung vorsieht. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Ärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 9312 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Ärztegesetz, BGBl. I Nr. 169/1998, § 4  (2) und § 5 (b), §§ 8 (5), 32, 

33 und 35 

Bundesgesetz: Regelung der gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste (MTD-Gesetz), BGBl. Nr. 460/1992 

Bundesgesetz über die Berufe und die Ausbildungen zum 

medizinischen Masseur und zum Heilmasseur, BGBl. Nr. 169/2002 
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Beschreibung: Investitionen 

Für die Erbringung medizinischer Leistungen ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft erforderlich. 

Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des 

EWR besitzen, können in Bezug auf medizinische Dienstleistungen 

folgende Genehmigungen beantragen: Postgraduiertenausbildung, 

Tätigkeit als Arzt für Allgemeinmedizin oder als Facharzt in 

Krankenhäusern oder Justizvollzugsanstalten, Tätigkeit als 

niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin und ärztliche Tätigkeiten 

zu Bildungszwecken. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für zahnmedizinische Leistungen und 

Dienstleistungen von Psychologen und Psychotherapeuten. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit Tabak 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63108 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Tabakmonopolgesetz 1996, § 5 und § 27 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur natürliche Personen können eine Genehmigung für die Tätigkeit 

als Tabakwarenhändler beantragen. Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaats des EWR wird Priorität eingeräumt. 

 

Sektor: Vertrieb und Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln 

Sonstige Dienstleistungen von Apothekern 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Apothekengesetz, RGBl. Nr. 5/1907, § 3 

Arzneimittelgesetz, BGBL. Nr. 185/1983, § 57-63 

Beschreibung: Investitionen 

Der Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und bestimmten 

medizinischen Artikeln darf nur in einer Apotheke stattfinden. 

Für den Betrieb einer Apotheke ist die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

erforderlich. 

Pächter und für die Leitung einer Apotheke verantwortliche Personen 

müssen die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft besitzen. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 923 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge, BGBl I Nr. 340/1993, 

§ 2 

Bundesgesetz über die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen als 

Privatuniversitäten, BGBL. I Nr. 168/1999, § 2 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für die Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 

Fachhochschulbildung ist eine Genehmigung der zuständigen 

Behörde, dem Fachhochschulrat, erforderlich. Ein Investor, der ein 

Fachhochschul-Studienprogramm anbieten will, muss die 

Durchführung solcher Programme als seine Hauptgeschäftstätigkeit 

betreiben und eine Bedarfsanalyse sowie eine Markterhebung zur 

Akzeptanz des vorgeschlagenen Studienprogramms vorlegen. Das 

zuständige Ministerium kann die Genehmigung verweigern, wenn das 

Programm für unvereinbar mit nationalen Bildungsinteressen 

befunden wird. 

Wer eine private Hochschule beantragt, benötigt eine Genehmigung 

der zuständigen Behörde (des Österreichischen Akkreditierungsrats). 

Der zuständige Minister kann die Genehmigung verweigern, wenn der 

Beschluss der Akkreditierungsbehörde nicht mit den nationalen 

Bildungsinteressen im Einklang steht. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Österreichisches Versicherungsaufsichtsgesetz, § 5 (1) 3 (VAG) 
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Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

Für die Erlangung einer Lizenz zur Eröffnung einer 

Zweigniederlassung müssen ausländische Versicherer eine Rechtsform 

besitzen, die der einer Aktiengesellschaft oder einem 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit in ihrem Heimatland 

entspricht oder damit vergleichbar ist. 

Eine Zweigniederlassung muss von mindestens zwei in Österreich 

ansässigen natürlichen Personen geleitet werden. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), BGBI. Nr. 569/1978, § 1 (2) 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

Werbungs- und Vermittlungsleistungen im Auftrag einer nicht in der 

EU niedergelassenen Tochtergesellschaft oder einer nicht in Österreich 

niedergelassenen Zweigniederlassung sind (außer bei der 

Rückversicherung und Folgerückversicherung) verboten. 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Skischulen 

Dienstleistungen von Bergführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 96419 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 301 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Regional (subnational) 

Maßnahmen: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97  

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98  

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710  

OÖ- Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997  

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89 

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81  

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr.58/97  

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76 

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95 

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98 

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a 

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02 

Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. 

Nr. 37/02 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die Erbringung von Dienstleistungen von Skischulen und Bergführern 

unterliegt den Gesetzen der Bundesländer. Für die Erbringung dieser 

Dienstleistungen kann die Staatsangehörigkeit eines EWR-

Mitgliedstaats erforderlich sein. Von Unternehmen kann verlangt 

werden, dass sie einen Geschäftsführer ernennen, der 

Staatsangehöriger eines EWR-Mitgliedstaats ist. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Wasserverkehr 

Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7221, CPC 7222, CPC 7223, CPC 7224, Teil von CPC 745 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Schifffahrtsgesetz, BGBl. I Nr. 62/1997, §75f 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

Für die Gründung einer Schifffahrtsgesellschaft für den 

Binnenschiffsverkehr durch natürliche Personen ist die 

Staatsangehörigkeit eines EWR-Mitgliedstaats erforderlich. Die 

Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder jedes Unternehmens muss die 

Staatsangehörigkeit eines EWR-Mitgliedstaats haben. Eine 

eingetragene Gesellschaft oder Betriebsstätte in Österreich ist 

erforderlich. Mehr als 50 % der Geschäftsanteile und des 

Betriebskapitals müssen von Staatsangehörigen eines EWR-

Mitgliedstaats gehalten werden. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Passagierverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Güterbeförderungsgesetz, BGBl. Nr. 593/1995; § 5 

Gelegenheitsverkehrsgesetz, BGBl. Nr. 112/1996; § 6 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen für die Personen- und 

Frachtbeförderung können nur Staatsangehörigen von EU-

Mitgliedstaaten oder juristischen Personen der EU mit Hauptsitz in der 

EU erteilt werden. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Transport in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 713 

Art des Vorbehalts: Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Rohrleitungsgesetz, BGBl. Nr. 411/1975, § 5 (1) und (2), §§ 5 (1) und 

(3), 15, 16 

Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, § 14, 15 und 16 

 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Genehmigungen werden natürlichen Personen nur dann erteilt, wenn 

sie Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaats sind und einen 

Wohnsitz im EWR haben. Unternehmen und Partnerschaften müssen 

ihren Sitz im EWR haben. Der Netzbetreiber muss einen 

Geschäftsführer und einen technischen Leiter ernennen, der für die 

technische Kontrolle des Betriebs des Netzes verantwortlich ist; beide 

müssen Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaats sein. 
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 Die zuständige Behörde kann auf das Staatsangehörigkeits- und 

Wohnsitzerfordernis verzichten, wenn für den Betrieb des Netzes ein 

öffentliches Interesse erkannt wird. 

Für die Beförderung anderer Waren als Gas und Wasser gilt 

Folgendes: 

1. Genehmigungen werden natürlichen Personen nur dann erteilt, 

wenn sie Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaats sind und 

einen Wohnsitz in Österreich haben, und 

2. Unternehmen und Partnerschaften müssen ihren Firmensitz in 

Österreich haben. Es wird eine Prüfung des wirtschaftlichen 

Bedürfnisses oder Interesses durchgeführt. Grenzüberschreitende 

Rohrfernleitungen dürfen die Sicherheitsinteressen Österreichs 

und seinen Status als neutrales Land nicht gefährden. 

Unternehmen und Partnerschaften müssen einen Geschäftsführer 

ernennen, der Staatsangehöriger eines EWR-Mitgliedstaats sein 

muss. Die zuständige Behörde kann auf die Erfordernisse in 

Bezug auf Staatsangehörigkeit und Firmensitz verzichten, wenn 

für den Betrieb des Netzes ein öffentliches Interesse erkannt 

wird. 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 40, CPC 887  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Regional 

Maßnahmen: Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 

(ElWOG), LGBl. Nr. 70/2005; Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und 

Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. Nr. 24/2006  
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

Genehmigungen werden natürlichen Personen nur dann erteilt, wenn 

sie Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaats sind und einen 

Wohnsitz im EWR haben. Ernennt ein Betreiber einen Geschäftsführer 

oder einen Pächter, so wird auf das Wohnsitzerfordernis verzichtet. 

Juristische Personen (Unternehmen) und Partnerschaften müssen ihren 

Firmensitz im EWR haben. Sie müssen einen Geschäftsführer oder 

einen Pächter ernennen, die beide Staatsangehörige eines EWR-

Mitgliedstaats sein und einen Wohnsitz im EWR haben müssen. 

Die zuständige Behörde kann auf das Ansässigkeits- und 

Staatsangehörigkeitserfordernis verzichten, wenn für den Betrieb des 

Netzes ein öffentliches Interesse erkannt wird. 
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In Belgien geltende Vorbehalte 

 
Für die Zwecke der Vorbehalte Belgiens deckt die Ebene der nationalen Regierung die 

Föderalregierung und die Regierungen der Regionen und der Gemeinschaften ab, da jede von 

ihnen gleichwertige Legislativbefugnisse besitzt. 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Teilsektor:  Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 14 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National (Föderalstaat) 

Maßnahmen: Arrêt Royal du 1
er

 septembre 2004 relatif aux conditions, à la 

délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions 

d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres 

ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental 

Beschreibung: Investitionen 

Exploration und Förderung von Bodenschätzen und anderen 

unbelebten Ressourcen im Küstenmeer und auf dem Festlandsockel 

sind konzessionspflichtig. Der Konzessionär muss seinen Sitz in 

Belgien haben. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National (Föderalstaat) 

Maßnahmen: Belgisches Gerichtsgesetzbuch (Artikel 428-508); Königlicher Erlass 

vom 24. August 1970 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

belgischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die 

uneingeschränkte Zulassung als Anwalt erforderlich. Für die 

uneingeschränkte Zulassung als Anwalt ist ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

Für die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt muss ein 

ausländischer Rechtsanwalt ein Ansässigkeitserfordernis von 

mindestens sechs Jahren, unter bestimmten Bedingungen von drei 

Jahren, erfüllen. Er muss über eine vom belgischen Außenminister 

ausgestellte Bescheinigung verfügen, wonach das nationale Recht oder 

ein internationales Übereinkommen Gegenseitigkeit erlaubt 

(Gegenseitigkeitsbedingung). Die Vertretung vor dem „Cour de 

Cassation“ ist an Quoten gebunden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National (Föderalstaat) 

Maßnahmen: Gesetz vom 22. Juli 1953 zur Gründung eines Instituts der 

Betriebsrevisoren und zur Organisation der öffentlichen Aufsicht über 

den Beruf des Betriebsrevisors, koordiniert am 30. April 2007 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Voraussetzung für die Qualifikation, in amtlicher Eigenschaft als 

„Betriebsrevisor“ tätig zu sein, ist die Unterhaltung einer 

Niederlassung in Belgien, wo die Berufsausübung stattfinden wird und 

wo mit ihr verbundene Akten, Unterlagen und Korrespondenz geführt 

werden; ferner muss mindestens ein Geschäftsführer oder eine 

Führungskraft des Unternehmens Betriebsrevisor sein und für die 

Leitung einer Niederlassung in Belgien verantwortlich sein. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Architekten 

Dienstleistungen von Städteplanern und Landschaftsarchitekten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8671,CPC 8674 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National (Föderalstaat) 

Maßnahmen: Gesetz vom 20. Februar 1939 über den Schutz des Architektentitels 

und -berufs 

Gesetz vom 26. Juni 1963 zur Gründung der Architektenkammer 

Verordnungen über Ethik vom 16. Dezember 1983, aufgestellt durch 

den nationalen Rat der Architektenkammer (genehmigt durch Artikel 1 

des Königlichen Erlasses vom 18. April 1985, M.B. 8. Mai 1985). 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die Erbringung von Dienstleistungen von Architekten in Belgien 

erfordert die Kontrolle über die Erfüllung der Aufträge. 

Ausländische Architekten, die in ihren Gastländern zugelassen sind 

und ihren Beruf gelegentlich in Belgien ausüben wollen, müssen eine 

vorherige Genehmigung des Rates der Kammer in dem geografischen 

Gebiet einholen, in dem sie ihre Tätigkeit ausüben wollen. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Personalvermittlungsdienste 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87202 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National (Regionen) 

Maßnahmen: Region Flandern: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 

2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private 

arbeidsbemiddeling 

Region Wallonien: Décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou 

à l’agrément des agences de placement (Erlass vom 3. April 2009 über 

die Registrierung von Personalvermittlungsagenturen), Art. 7; Arrêté 

du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du 

décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des 

agences de placement (Beschluss der wallonischen Regierung vom 

10. Dezember 2009 zur Durchführung des Dekrets vom 3. April 2009 

über die Registrierung von Personalvermittlungsagenturen), Art. 4 
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 Deutschsprachige Gemeinschaft: Dekret vom 11. Mai 2009 über die 

Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten 

Arbeitsvermittler, Artikel 6 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Region Flandern: Ein Unternehmen mit Hauptsitz außerhalb des EWR 

muss nachweisen, dass es Vermittlungsdienstleistungen in seinem 

Ursprungsland erbringt. 

Region Wallonien: Ein bestimmter Typ einer juristischen Person 

(régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant 

une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du 

droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme 

juridique) ist erforderlich, um Vermittlungsdienstleistungen zu 

erbringen. Ein Unternehmen mit Hauptsitz außerhalb des EWR muss 

nachweisen, dass es die im Dekret festgelegten Bedingungen erfüllt 

(z. B. in Bezug auf die Rechtsform) und dass es 

Vermittlungsdienstleistungen in seinem Ursprungsland erbringt. 

Deutschsprachige Gemeinschaft: Ein Unternehmen mit Hauptsitz 

außerhalb des EWR muss nachweisen, dass es 

Vermittlungsdienstleistungen in seinem Ursprungsland erbringt, und 

muss die im genannten Dekret festgelegten Zulassungskriterien 

erfüllen. 
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Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National (Föderalstaat) 

Maßnahmen: La Loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, 

telle que modifiée par la loi du 3 mai 1999  

L'Arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et 

l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à 

l'enregistrement des navires, tel que modifié 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

Um ein Schiff im nationalen Register eintragen lassen zu können, 

muss der Eigentümer oder Betreiber nach den Bestimmungen des 

belgischen Gesetzes und Erlasses über die Registrierung von Schiffen 

a) Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der EU sein, 

b) seinen Wohnsitz in Belgien haben oder dort ansässig sein oder 
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 c)  eine juristische Person/Körperschaft sein/seinen tatsächlichen 

Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der EU haben. 

Ausländische Investoren müssen ihren Hauptgeschäftssitz in Belgien 

haben, um ein Wasserfahrzeug im nationalen Schiffsregister eintragen 

lassen zu können. 

Die Schiffe müssen von Belgien aus betrieben werden, d. h. der 

Eigentümer-Betreiber oder der Betreiber (falls nicht identisch mit dem 

Eigentümer) muss eine belgische Unternehmensnummer haben. 

Ein in ausländischem Eigentum stehendes Schiff kann auf Antrag 

eines belgischen Betreibers vorbehaltlich der Zustimmung des 

Eigentümers und der belgischen Behörden (Generaldirektion 

Seeverkehr in Brüssel) registriert werden. 

Ein in ausländischem Eigentum stehendes Schiff kann vorbehaltlich 

der Zustimmung der Behörden des Primärregisters, des Eigentümers 

und der zuständigen belgischen Behörden auch im Bareboat-Charter-

Register (zweites belgisches Register) registriert werden. 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienste für den Luftverkehr 

Vermietung von Luftfahrzeugen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 83104 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National (Föderalstaat) 

Maßnahmen: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 313 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Private (zivile) Luftfahrzeuge, die natürlichen Personen gehören, die 

keine Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der EU oder des EWR 

sind, können nur registriert werden, wenn diese Personen mindestens 

ein Jahr lang ununterbrochen ihren Wohnsitz in Belgien haben oder 

dort ansässig sind. 

Private (zivile) Luftfahrzeuge, die ausländischen juristischen Personen 

gehören, die nicht nach dem Recht eines Mitgliedstaats der EU oder 

des EWR gegründet wurden, können nur registriert werden, wenn 

diese juristischen Personen mindestens ein Jahr lang ununterbrochen 

eine Betriebsstätte, eine Vertretung oder ein Büro in Belgien haben. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Luftverkehrsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 73 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National (Föderalstaat) 

Maßnahmen: Arrêté ministériel du 3 août 1994 fixant les conditions de délivrance 

des licences d'exploitation aux transporteurs aériens 

Beschreibung: Investitionen 

Für die Erbringung von Luftverkehrsleistungen ist eine Lizenz 

erforderlich. Voraussetzung für die Erlangung der Lizenz ist, dass das 

Luftverkehrsunternehmen über mindestens ein in seinem Namen im 

belgischen Register registriertes Luftfahrzeug verfügt, das in seinem 

Eigentum steht oder das es geleast hat. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienste für den Luftverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National (Föderalstaat und Regionen) 

Maßnahmen: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de 

l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (art. 18)  

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de 

grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (art. 14) 

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de 

l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne 

(art.14) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für Bodenabfertigungsdienste ist Gegenseitigkeit erforderlich. 
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In Bulgarien geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Handelsgesetz, Artikel 17a 

Investitionsförderungsgesetz, Artikel 24 

Beschreibung: Investitionen 

Ausländische juristische Personen dürfen, sofern sie nicht nach dem 

Recht eines Mitgliedstaats der EU oder des EWR gegründet wurden, 

einer Geschäftstätigkeit nachgehen und eine Erwerbstätigkeit ausüben, 

wenn sie in der Republik Bulgarien in Form eines im Handelsregister 

registrierten Unternehmens gegründet wurden. Die Gründung von 

Zweigniederlassungen ist genehmigungspflichtig. 

Vertretungsbüros ausländischer Unternehmen müssen bei der 

bulgarischen Industrie- und Handelskammer registriert werden und 

dürfen keine Wirtschaftstätigkeit ausüben, sondern nur für ihren 

Eigentümer werben und als Vertreter oder Agenten handeln. 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Teilsektor:  Alle Sektoren außer Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev. 3.112, ISIC Rev. 3.1 

13, ISIC Rev. 3.1 14 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene:  

Maßnahmen: Gesetz über Bodenschätze 

Konzessionsgesetz 

Gesetz über Privatisierung und Kontrolle nach der Privatisierung 

Beschreibung: Investitionen 

Für bestimmte Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Nutzung oder Verwendung staatlichen oder öffentlichen Eigentums ist 

eine Konzession nach dem Konzessionsgesetz oder anderen speziellen 

Konzessionsgesetzen erforderlich. 

Die Tätigkeiten der Prospektion oder Exploration unterirdischer 

Bodenschätze im Gebiet der Republik Bulgarien, auf dem 

Festlandsockel und in der ausschließlichen Wirtschaftszone im 

Schwarzen Meer sind genehmigungspflichtig, während die Tätigkeiten 

der Gewinnung und Förderung einer Konzession bedürfen, die nach 

dem Gesetz über unterirdische Bodenschätze erteilt wird. 

In Gebieten mit steuerlicher Vorzugsbehandlung (d. h. in Offshore-

Gebieten) registrierte Unternehmen oder mittelbar oder unmittelbar mit 

diesen verbundene Unternehmen dürfen weder an offenen Verfahren zur 

Erteilung von Genehmigungen oder Konzessionen für die Prospektion, 

Exploration oder Gewinnung von Bodenschätzen, einschließlich Uran- 

und Thoriumerze, teilnehmen noch eine bestehende Genehmigung oder 

eine erteilte Konzession nutzen, da diese Vorgänge sowie die 

Möglichkeit zur Registrierung der Entdeckung einer geologischen oder 

wirtschaftlich relevanten Lagerstätte durch Exploration ausgeschlossen 

sind. 
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 Kommerzielle Unternehmen, an denen der Mitgliedstaat oder eine 

Gemeinde einen Anteil am Kapital von mehr als 50 % hält, dürfen 

keine Rechtsgeschäfte zur Verfügung über Anlagevermögen des 

Unternehmens tätigen, um Verträge für den Erwerb von 

Beteiligungen, für Vermietung, gemeinsame Aktivitäten, Kredite und 

die Sicherung von Forderungen abzuschließen sowie Verpflichtungen 

aus Wechseln einzugehen, es sei denn, dies ist durch die 

Privatisierungsagentur oder den Gemeinderat gestattet, je nachdem, 

welche Behörde zuständig ist. 

Gemäß dem Beschluss der Nationalversammlung der Republik 

Bulgarien vom 18. Januar 2012 ist unbeschadet des Artikels 8.4 

Absätze 1 und 2 jede Anwendung der Fracking-Technologie für 

Tätigkeiten der Prospektion, Exploration oder Gewinnung von Erdöl 

oder Erdgas durch Beschluss des Parlaments verboten. Exploration 

und Gewinnung von Schiefergas sind verboten. 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Teilsektor:  Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 12  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über die sichere Nutzung von Kernenergie, Gesetz über 

wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen mit in Gebieten mit 

steuerlicher Vorzugsbehandlung registrierten Unternehmen, den mit 

diesen Unternehmen verbundenen Parteien und ihren wirtschaftlichen 

Eigentümern, Gesetz über Bodenschätze 
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Beschreibung: Investitionen 

Der Bergbau auf Uranerz ist durch Erlass Nr. 163 des Ministerrats 

vom 20. August 1992 verboten. 

Für den Bergbau auf Thoriumerz gilt die allgemeine Regelung für 

Bergbaukonzessionen. Ein kanadisches Unternehmen kann nur dann 

an Konzessionen für den Bergbau auf Thoriumerz teilnehmen, wenn 

es nach dem bulgarischen Handelsgesetz gegründet und im 

Handelsregister eingetragen ist. Entscheidungen über die 

Genehmigung des Bergbaus auf Thoriumerz werden 

diskriminierungsfrei auf Einzelfallbasis getroffen. 

Das für in Gebieten mit steuerlicher Vorzugsbehandlung (d. h. in 

Offshore-Gebieten) registrierte Unternehmen oder mittelbar oder 

unmittelbar mit diesen verbundene Unternehmen geltende Verbot, an 

offenen Verfahren zur Erteilung von Bergbaukonzessionen 

teilzunehmen, schließt auch den Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 

ein. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Anwaltsgesetz 

Gesetz über Mediation 

Gesetz über die Notare und die notariellen Tätigkeiten 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die uneingeschränkte Zulassung als Anwalt 

erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Insofern Kanada und seine Territorien und Provinzen bulgarischen 

Rechtsanwälten erlauben, bulgarische Staatsangehörige nach internem 

Recht zu vertreten, erlaubt Bulgarien kanadischen Rechtsanwälten, 

Staatsangehörige Kanadas nach internem Recht unter denselben 

Bedingungen und in Zusammenarbeit mit einem bulgarischen 

Rechtsanwalt zu vertreten. Zu diesem Zweck müssen ausländische 

Rechtsanwälte durch einen Beschluss des Obersten Rates der 

Anwaltschaft für die Tätigkeit als Anwalt zugelassen und im 

Einheitlichen Register ausländischer Rechtsanwälte eingetragen sein. 

Unternehmen müssen in Bulgarien als Anwaltspartnerschaft 

(„advokatsko sadrujie“) oder als Anwaltskanzlei („advokatsko 

drujestvo“) eingetragen sein. Da der Name der Anwaltskanzlei nur die 

Namen der Partner enthalten darf, kann eine ausländische Kanzlei 

ihren Namen nur dann verwenden, wenn die genannten Partner auch in 

Bulgarien eingetragen sind. 

 Die uneingeschränkte anwaltliche Zulassung ist nur Staatsangehörigen 

eines EU-Mitgliedstaats oder ausländischen Staatsangehörigen 

zugänglich, die qualifizierte Juristen sind und ihr Diplom, auf dem ihr 

Recht zur Ausübung des Berufs beruht, in einem EU-Mitgliedstaat 

erworben haben. Bei der Vertretung vor Gericht müssen sie von einem 

bulgarischen Anwalt begleitet werden. 

Für die Erbringung von Rechtsvermittlungsleistungen ist ein 

dauerhafte Gebietsansässigkeit erforderlich. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über unabhängige Rechnungsprüfungen 

Beschreibung: Investitionen 

Eine „spezialisierte Prüfungsgesellschaft“ ist ein gemäß dem 

bulgarischen Handelsgesetz oder nach dem Recht eines anderen 

Mitgliedstaats der EU oder des EWR registriertes Unternehmen, 

dessen Haupttätigkeit die unabhängige Rechnungsprüfung der 

Abschlüsse von Unternehmen ist, und bei dem drei Viertel seiner 

Mitglieder zuverlässige zugelassene Wirtschaftsprüfer, 

Wirtschaftsprüfer oder Prüfungsgesellschaften aus einem EU-

Mitgliedstaat sind und das eine der folgenden Rechtsformen hat: 

a) offene Handelsgesellschaft, bei der mehr als die Hälfte der 

Gesellschafter zugelassene Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfer 

oder Prüfungsgesellschaften aus einem anderen EU-

Mitgliedstaat sind, 

b) Kommanditgesellschaft, bei der mehr als die Hälfte der 

unbegrenzt haftenden Gesellschafter zugelassene 

Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfer oder 

Prüfungsgesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten sind 

oder 

c) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bei der mehr als die 

Hälfte der Stimmen in der Gesellschafterversammlung und des 

Kapitals zugelassenen Wirtschaftsprüfern, Wirtschaftsprüfern 

oder Prüfungsgesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten 

gehören. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Steuerberatern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 863 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Rechnungslegungsgesetz 

Gesetz über unabhängige Rechnungsprüfungen 

Einkommenssteuergesetz 

Körperschaftsteuergesetz 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Steuerberater müssen Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats sein. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Architekten 

Dienstleistungen von Städteplanern und Landschaftsarchitekten 

Ingenieurdienstleistungen 

Integrierte Ingenieurdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, 8674 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Raumordnungsgesetz, Artikel 230 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Bei Projekten von nationaler oder regionaler Bedeutung können 

kanadische Investoren nur als Partner oder Subunternehmer lokaler 

Investoren fungieren. 

Ausländische Spezialisten müssen über eine mindestens zweijährige 

Erfahrung im Baubereich verfügen, die von einheimischen 

Spezialisten nicht verlangt wird. 

Für Dienstleistungen von Städteplanern und Landschaftsarchitekten 

gilt das Erfordernis der bulgarischen Staatsangehörigkeit. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Verbundene wissenschaftliche und technische 

Beratungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8675 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Kataster- und Grundbuchgesetz 

Geodäsie- und Kartografiegesetz 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Eine fachlich zuständige Stelle ist die (natürliche oder juristische) 

Person, die Funktionen im Zusammenhang mit Katastervermessung, 

Geodäsie und Kartografie ausüben kann. Für Untersuchungen zu 

Bewegungen der Erdkruste benötigt eine natürliche Person, die 

Tätigkeiten auf den Gebieten Geodäsie, Katastervermessung und 

Kartografie ausübt, eine Niederlassung sowie die bulgarische 

Staatsangehörigkeit. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87905 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Verordnung über die Legalisierung, Beglaubigung und Übersetzung 

von Dokumenten 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Übersetzungsbüros benötigen für amtliche Übersetzungen einen 

Vertrag mit dem Außenministerium. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Technische Tests und Analysen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8676 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über technische Anforderungen an Produkte 

Gesetz über das Messwesen 

Gesetz über die nationale Akkreditierung von für die Überprüfung der 

Einhaltung von Vorschriften zuständigen Behörden 

Gesetz über saubere Umgebungsluft 

Wassergesetz, Verordnung N-32 über die regelmäßige Inspektion zum 

Nachweis des technischen Zustands von Straßengüterfahrzeugen 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Um Prüf- und Analysedienstleistungen zu erbringen, muss ein 

Staatsangehöriger Kanadas in Bulgarien nach dem bulgarischen 

Handelsgesetz niedergelassen und im Handelsregister eingetragen sein. 

Für die regelmäßige Inspektion zum Nachweis des technischen 

Zustands von Straßengüterfahrzeugen muss die betreffende Person 

gemäß dem bulgarischen Handelsgesetz oder dem Gesetz über 

gemeinnützige juristische Personen oder in einem anderen Mitgliedstaat 

der EU oder einem EWR-Land eintragen sein. 

Prüfung und Analyse der Zusammensetzung und Reinheit von Luft und 

Wasser dürfen nur vom bulgarischen Ministerium für Umwelt und 

Wasser oder seinen Agenturen in Zusammenarbeit mit der Bulgarischen 

Akademie der Wissenschaften durchgeführt werden. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären 

Dienstleistungen von Großhändlern und Einzelhändlern 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, Teil von 

CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, Teil von CPC 6329 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Gesetz über tierärztliche Tätigkeiten, Artikel 343, 363, 373 

Gesetz über das Verbot von Chemiewaffen und zur Kontrolle über 

toxische chemische Stoffe und ihre Ausgangsstoffe, Artikel 6 

Gesetz über die Kontrolle der Ausfuhr von Waffen sowie von Gütern 

und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, Artikel 46 

Gesetz über Tabak und Tabakerzeugnisse, Artikel 21, 27, 30 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Der Vertrieb (Groß- und Einzelhandel) von Erdöl und 

Erdölerzeugnissen, Erdgas, Edelmetallen, Tabak und 

Tabakerzeugnissen, ist genehmigungspflichtig und darf nur nach 

Eintragung im Handelsregister durchgeführt werden. Die 

Genehmigung darf nur Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats des 

EWR oder in Bulgarien dauerhaft ansässigen ausländischen Bürgern 

erteilt werden. 

Für Kaufhäuser kann, je nach den Vorschriften der Gemeinde eine 

wirtschaftliche Bedürfnisprüfung vorgeschrieben sein. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Humanarzneimittel, Artikel 146, 161, 195, 222, 228 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Der Versandhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen ist verboten. 

Der Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und bestimmten 

medizinischen Artikeln darf nur über eine Apotheke stattfinden. 

Führungskräfte von Apotheken müssen qualifizierte Apotheker sein und 

dürfen nur eine Apotheke leiten, in der sie selbst arbeiten. Apotheker 

müssen dauerhaft gebietsansässig sein. Es gibt eine Quote für die Zahl 

der Apotheken, die im Eigentum einer Person stehen dürfen. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Primar- und Sekundarschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über die öffentliche Bildung, Artikel 12 

Hochschulbildungsgesetz, Absatz 4 der Zusatzbestimmungen 

Beschreibung: Investitionen 

Dieser Vorbehalt gilt für die Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Primar- und Sekundarschulbildung, die nur 

von zugelassenen bulgarischen Unternehmen angeboten werden darf 

(kommerzielle Präsenz ist erforderlich). 
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 Bulgarische Kindergärten und Schulen mit ausländischer Beteiligung 

dürfen auf Antrag von Vereinigungen oder Körperschaften oder 

Unternehmen bulgarischer und ausländischer natürlicher oder 

juristischer Personen, die in Bulgarien ordnungsgemäß registriert sind, 

durch Beschluss des Ministerrates auf Antrag des Ministers für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft gegründet oder umgewandelt 

werden. 

In ausländischem Eigentum stehende Kindergärten und Schulen dürfen 

auf Antrag ausländischer juristischer Personen im Einklang mit 

internationalen Abkommen und Übereinkommen sowie nach den 

obigen Bestimmungen gegründet oder umgewandelt werden. 

 Ausländische Hochschulen dürfen im Gebiet Bulgariens keine 

Tochtergesellschaften gründen. Ausländische Hochschulen dürfen 

Fakultäten, Abteilungen, Institute und Colleges in Bulgarien nur 

innerhalb der Struktur bulgarischer Hochschulen und in 

Zusammenarbeit mit ihnen errichten. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Versicherungsgesetz, Artikel 8, 41, 47b 
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Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

Vor der Errichtung einer Zweigniederlassung oder Agentur in 

Bulgarien für die Erbringung von Versicherungsdienstleistungen 

müssen ausländische Versicherer oder Rückversicherer in ihrem 

Herkunftsstaat zur Erbringung derselben Arten von 

Versicherungsdienstleistungen zugelassen sein, die sie in Bulgarien 

erbringen wollen. 

Versicherungsvermittler müssen eine juristische Person nach 

nationalem Recht gründen (keine Zweigniederlassungen). 

 Erfordernis der Ansässigkeit für die Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder von (Rück-)Versicherungsunternehmen und 

jede Person, die zur Geschäftsführung oder Vertretung des 

(Rück-)Versicherungsunternehmens befugt ist. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Kreditinstitutsgesetz, Artikel 2, 17 

Sozialversicherungskodex, Artikel 121e 

Währungsgesetz, Artikel 3 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

Eine Bank ist als Aktiengesellschaft zu gründen. 

Geschäftsführung und Vertretung der Bank sind von mindestens zwei 

Personen, von denen mindestens eine die bulgarische Sprache 

beherrscht, gemeinsam auszuüben. 
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 Die mit der Geschäftsführung und Vertretung der Bank betrauten 

Personen nehmen ihre Aufgaben war, indem sie an ihrer 

Verwaltungsanschrift persönlich anwesend sind. 

Um Einlagen vom Publikum oder andere erneuerbare Ressourcen 

entgegenzunehmen sowie andere Dienstleistungen zu erbringen, muss 

eine Bank mit Hauptsitz in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat bei der 

bulgarischen Nationalbank eine Lizenz für die Aufnahme und die 

Ausübung von Geschäftstätigkeiten in Bulgarien durch eine 

Zweigniederlassung einholen. 

 Das Finanzinstitut ist als Aktiengesellschaft, als Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung oder als Kommanditgesellschaft auf Aktien zu 

gründen und muss seinen Hauptgeschäftssitz im Gebiet Bulgariens 

haben. 

 Nur in Bulgarien registrierte Finanzinstitute und ausländische 

Finanzinstitute mit einem Sitz in einem Mitgliedstaat der EU dürfen 

eine Tätigkeit im Gebiet Bulgariens ausüben. 

Eine Rentenversicherung wird als Aktiengesellschaft betrieben, die 

nach dem Sozialversicherungsgesetz zugelassen und gemäß dem 

Handelsgesetz oder den Rechtsvorschriften eines anderen EU-

Mitgliedstaats eingetragen ist (keine Zweigniederlassungen). 

 Die Gesellschaftsgründer und Anteilseigner von 

Rentenversicherungsgesellschaften können gebietsfremde juristische 

Personen sein, die als Sozialversicherung, als gewerbliche 

Versicherung oder als anderes Finanzinstitut nach dem jeweiligen 

nationalem Recht eingetragen sind, wenn sie von der bulgarischen 

Nationalbank bestätigte Referenzen einer erstrangigen ausländischen 

Bank vorlegen. Gebietsfremde Personen können nicht 

Gesellschaftsgründer und Anteilseigner von 

Rentenversicherungsgesellschaften sein. 
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 Die Einnahmen des freiwilligen Zusatzrentenfonds sowie ähnliche 

Einnahmen, die unmittelbar mit freiwilligen Rentenversicherungen 

zusammenhängen, die von Personen betrieben werden, die nach den 

Rechtsvorschriften eines anderen EU-Mitgliedstaats eingetragen sind 

und die im Einklang mit dem betreffenden Recht freiwillige 

Rentenversicherungstätigkeiten betreiben dürfen, sind nach dem mit 

dem Körperschaftsteuergesetz festgelegten Verfahren nicht zu 

besteuern. 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, der Vorsitzende des Leitungs- 

und Kontrollorgans, der geschäftsführende Direktor und der 

Bankbevollmächtigte müssen eine ständige Anschrift haben oder einen 

Daueraufenthaltstitel für Bulgarien besitzen. 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Hotels, Restaurants und Catering 

Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern 

Dienstleistungen von Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 641, CPC 642, CPC 643, CPC 7471, CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Fremdenverkehrsgesetz, Artikel 17 und 45 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Es muss eine juristische Person nach nationalem Recht gegründet 

werden (keine Zweigniederlassungen). 

Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern können 

von einer in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR 

niedergelassenen Person erbracht werden, wenn diese bei der 

Niederlassung im Gebiet Bulgariens eine Kopie eines Dokuments, mit 

dem ihr Recht zur Ausübung dieser Tätigkeit bescheinigt wird, sowie 

eine Bescheinigung oder ein anderes Dokument vorlegt, das von 

einem Kreditinstitut oder einem Versicherer ausgestellt wurde und das 

Angaben über das Bestehen einer Versicherung enthält, welche die 

Haftung der betreffenden Person für Schäden deckt, die bei einer 

schuldhaften Nichterfüllung beruflicher Pflichten auftreten könnten. 

Bei bulgarischen Unternehmen, bei denen die öffentliche (staatliche 

oder kommunale) Beteiligung am Eigenkapital mehr als 50 % beträgt, 

darf die Zahl der ausländischen Führungskräfte nicht höher sein als die 

Zahl der bulgarischen Führungskräfte. 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Fremdenführer. 

 

Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1: 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC5233, 

CPC 721,CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Handelsschifffahrtsgesetz, Artikel 6, 27, 28 

Gesetz über die Meeresgewässer, die Binnenwasserstraßen und die 

Häfen der Republik Bulgarien, Artikel 116, 116a, 117, 117a 

Verordnung Nr. 17/22.01.2013 über die Warenbeförderung auf 

Binnenwasserstraßen 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ein Seeschiff ist berechtigt, unter bulgarischer Flagge zu fahren, wenn 

a) es im Eigentum des Staates steht, 

b) es im Eigentum einer bulgarischen natürlichen oder juristischen 

Person steht, 

c) es zu mehr als der Hälfte im Eigentum bulgarischer natürlicher 

oder juristischer Personen steht oder 

d) es im Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person eines 

EU-Mitgliedstaats steht, vorausgesetzt, dass der Schiffseigner für 

die Erfüllung der technischen, administrativen und sonstigen 

Anforderungen bulgarischer Rechtsvorschriften in Bezug auf 

Seeschiffe bulgarische natürliche oder juristische Personen oder 

in Bulgarien ansässige natürliche oder juristische Personen aus 

einem EU-Mitgliedstaat zugelassen hat, die für die Durchführung 

dieser Tätigkeiten im Namen des Schiffseigners verantwortlich 

sind. 

Was Unterstützungsdienste für den öffentlichen Verkehr in 

bulgarischen Häfen betrifft, so wird das Recht zur Erbringung von 

Unterstützungsdiensten in Häfen von nationaler Bedeutung durch einen 

Konzessionsvertrag gewährt. In Häfen von regionaler Bedeutung wird 

dieses Recht durch einen Vertrag mit dem Eigentümer des Hafens 

gewährt. 
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Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Schiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit Seefahrzeugen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit Binnenschiffen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.10502, CPC 5133, CPC5223, 

CPC 721, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Handelsschifffahrtsgesetz 

Gesetz über die Meeresgewässer, die Binnenwasserstraßen und die 

Häfen der Republik Bulgarien 

Verordnung über die Bedingungen und die Reihenfolge der Auswahl 

bulgarischer Beförderer für die Beförderung von Passagieren und 

Fracht gemäß internationalen Verträgen 

Verordnung 3 über die Wartung unbemannter Wasserfahrzeuge 
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Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

Die Beförderung und alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

Wasserbauvorhaben und Unterwasserarbeiten, Prospektion und 

Gewinnung mineralischer und anderer anorganischer Ressourcen, 

Lotsendiensten, Bunkern, Übernahme von Abfällen, Wasser-und-Öl-

Mischungen und dergleichen durch Wasserfahrzeuge auf den inneren 

Gewässern, im Küstenmeer und auf den Binnenwasserstraßen 

Bulgariens dürfen nur von Wasserfahrzeugen unter bulgarischer Flagge 

oder unter der Flagge eines anderen Mitgliedstaats der EU 

durchgeführt werden. 

Dienstleistungen für unbemannte Wasserfahrzeuge in bulgarischen 

Häfen und Lagern an der Donau werden nur durch bulgarische 

Unternehmen erbracht (Gründung einer juristischen Person 

erforderlich). 

 Die Zahl der Dienstleister in den Häfen kann je nach objektiver 

Kapazität des Hafens, die von einer vom Minister für Verkehr, 

Informationstechnologie und Kommunikation eingesetzten 

Sachverständigenkommission bestimmt wird, begrenzt werden. 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Unterstützungsdienste. Der Kapitän 

und der leitende Ingenieur des Wasserfahrzeugs müssen 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU oder des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft sein. Mindestens 25 % der 

Positionen auf Leitungs- und operativer Ebene und mindestens 25 % 

der Positionen auf untergeordneter Ebene müssen mit bulgarischen 

Staatsangehörigen besetzt sein. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Eisenbahnverkehr 

Unterstützungsdienste für den Eisenbahnverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 711 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz für den Eisenbahnverkehr, Artikel 37, 48 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU dürfen 

Eisenbahnverkehrsdienstleistungen oder Unterstützungsdienste für den 

Eisenbahnverkehr in Bulgarien erbringen. Der Verkehrsminister erteilt 

als Händler eingetragenen Eisenbahnunternehmen eine Lizenz für die 

Beförderung von Personen oder Fracht im Eisenbahnverkehr. 
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In Kroatien geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Gesetz über Eigentum und andere materielle Rechte (OG 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 und 

153/09) 

Gesetz über landwirtschaftliche Nutzflächen (OG 152/08, 25/09, 

153/09, 21/10, 31/11 und 63/11), Artikel 2 

Beschreibung: Investitionen  

Ausländische Unternehmen dürfen nur dann Immobilien für die 

Erbringung von Dienstleistungen erwerben, wenn sie in Kroatien als 

juristische Personen niedergelassen und gegründet sind. Für den Erwerb 

von Immobilien für die Erbringung von Dienstleistungen durch 

Zweigniederlassungen ist die Genehmigung des Justizministeriums 

erforderlich. Ausländer können keine landwirtschaftlichen Nutzflächen 

erwerben. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Rechtsberufe, (OG 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11) 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Die Vertretung von Parteien vor Gericht kann nur durch Mitglieder der 

kroatischen Rechtsanwaltskammer wahrgenommen werden (kroatische 

Bezeichnung „odvjetnici“). Staatsangehörigkeitserfordernis für 

Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer. 

In Verfahren unter Beteiligung internationaler Parteien können diese vor 

Schiedsgerichten oder Ad-hoc-Gerichtshöfen nur durch Anwälte 

vertreten werden, die in anderen Ländern als Anwälte zugelassen sind. 

Die uneingeschränkte Zulassung als Anwalt, die für 

Rechtsvertretungsleistungen erforderlich ist, steht unter dem Vorbehalt 

des Staatsangehörigkeitserfordernisses (Staatsangehörigkeit eines EU-

Mitgliedstaats). 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern, Wirtschaftsprüfern und 

Buchhaltern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 862 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Wirtschaftsprüfungsgesetz (OG 146/05, 139/08, 144/12), Artikel 3 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Ausländische Prüfungsgesellschaften dürfen Prüfungsleistungen im 

Gebiet Kroatiens erbringen, wenn sie eine Zweigniederlassung errichtet 

haben. Wirtschaftsprüfungsdienste dürfen nur von in Kroatien 

niedergelassenen juristischen Personen oder von in Kroatien ansässigen 

natürlichen Personen durchgeführt werden. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Architekten und von Ingenieuren 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Gesetz über Architektur- und Ingenieurleistungen in Raumordnung 

und Bauwesen (OG 152/08, 49/11, 25/13) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Von einem ausländischen Architekten oder Ingenieur erstellte Pläne 

oder Projekte müssen von einer in Kroatien zugelassenen natürlichen 

oder juristischen Person im Hinblick auf die Einhaltung kroatischer 

Rechtsvorschriften anerkannt (validiert) werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Tierärztegesetz (OG 41/07, 55/11), Artikel 89, 106 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Nur juristische und natürliche Personen, die zwecks Ausübung 

tierärztlicher Tätigkeiten in einem Mitgliedstaat der EU 

niedergelassen sind, dürfen in Kroatien grenzüberschreitende 

tierärztliche Dienstleistungen erbringen (Tierärztegesetz; OG 41/07, 

55/11, Artikel 89). 

Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU können in Kroatien 

eine Tierarztpraxis errichten (Tierärztegesetz, OG 41/07; 55/11, 

Artikel 106). 

 

Sektor: Vertrieb  

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und Einzelhandel 

mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Gesundheitsvorsorgegesetz (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 

12/12, 70/12, 144/12) 

Beschreibung: Investitionen 

Die Genehmigung wird nur nach wirtschaftlicher Bedürfnisprüfung 

erteilt. Hauptkriterien: Bevölkerungszahl und derzeitige 

Apothekendichte. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, CPC 822 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Immobilienvermittlungsgesetz (OG 107/07 und 144/12), Artikel 2 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

Für die Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern ist 

eine kommerzielle Präsenz erforderlich. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Verbundene wissenschaftliche und technische 

Beratungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8675 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Verordnung über die Anforderungen für die Erteilung von 

Genehmigungen an juristische Personen für die Durchführung 

professioneller Umweltschutzmaßnahmen (OG Nr. 57/10), 

Artikel 32-35 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Dienstleistungen im Bereich der grundlegenden geologischen, 

geodätischen und Bergbauberatung sowie verwandte 

Umweltschutzberatungsdienstleistungen im Gebiet Kroatiens können 

gemeinsam mit/oder über inländische juristische Personen erbracht 

werden. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales 

Teilsektor:  Krankenhausleistungen 

Krankentransportdienstleistungen 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193, CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Gesundheitsvorsorgegesetz (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 

12/12, 70/12, 144/12) 

Beschreibung: Investitionen  

 Die Errichtung einiger privat finanzierter sozialer Einrichtungen kann in 

bestimmten geografischen Gebieten auf Basis der Bedürfnisse begrenzt 

werden. 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Hotels und Restaurants 

Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern 

(einschließlich Reiseleitern) 

Dienstleistungen von Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 641, CPC 642, CPC 643, CPC 7471, CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Hotel- und Gaststättengesetz (OG 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 

50/12) 

Gesetz über die Erbringung von Fremdenverkehrsdienstleistungen 

(OG Nr. 68/07 und 88/10) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Staatsangehörigkeitserfordernis für Bewirtungs- und Catering-

Dienstleistungen in privaten Haushalten und ländlichen Heimstätten. 
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Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Schifffahrtsgesetz (Pomorski zakonik), Artikel 187 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ein Seefahrzeug, das im Eigentum einer natürlichen oder juristischen 

Person steht, die außerhalb der EU ansässig ist bzw. dort einen 

Firmensitz hat, kann im kroatischen nationalen Register registriert 

werden und die kroatische Flagge führen, wenn der Schiffer/das 

Unternehmen, der bzw. das die Registrierung des Wasserfahrzeugs 

beantragt, eine kommerzielle Präsenz in Kroatien hat. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Seeverkehrsdienstleistungen: Schub- und Schleppdienstleistungen 

Unterstützungsdienste für den Seeverkehr 

Hilfsdienstleistungen für alle Arten der Erbringung von 

Dienstleistungen 

Frachtumschlagleistungen 

Lagerdienstleistungen 

Dienstleistungen von Gütertransportagenturen 

Sonstige Unterstützungs- und Hilfsdienstleistungen für den Verkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7214, CPC 741, CPC 742, 745, CPC 741, CPC 742, CPC 748, 

CPC 749 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Hoheitsgewässer und Seehäfen, OG 158/03, 100/04, 

141/06 i 38/09 (Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama). (NN 

158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) 

Beschreibung: Investitionen  

 Ausländische juristische Personen müssen in Kroatien ein 

Unternehmen gründen, dem die Hafenbehörde nach öffentlicher 

Ausschreibung eine Konzession erteilt haben muss. 
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In Zypern geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über den Erwerb von Immobilien (Ausländer) (Kapitel 109), 

geändert durch die Gesetze Nrn. 52 von 1969, 55 von 1972, 50 von 

1990 und 54(I) von 2003 

Beschreibung: Investitionen 

 Zyprer, Personen zyprischen Ursprungs und Staatsangehörige eines 

Mitgliedstaats der EU dürfen in Zypern ohne Einschränkung 

Grundbesitz erwerben. 

Ausländer dürfen Immobilien außer von Todes wegen nur mit 

Genehmigung des Ministerrates erwerben. 

Überschreitet der Erwerb von Immobilien durch Ausländer die für die 

Errichtung eines Hauses oder beruflich genutzter Räume erforderliche 

Größe des Geländes oder anderweitig die Fläche von zwei Donum 

(2676 m
2
), so gelten für alle Genehmigungen des Ministerrates die 

Bestimmungen, Beschränkungen, Bedingungen und Kriterien, die in 

Verordnungen des Ministerrates festgelegt und vom 

Repräsentantenhaus gebilligt worden sind. 
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 Ausländer ist jede Person, die nicht Bürger der Republik Zypern ist, 

einschließlich ausländisch kontrollierter Unternehmen. Der Begriff 

umfasst weder Ausländer zyprischen Ursprungs noch nichtzyprische 

Ehegatten von Bürgern der Republik Zypern. 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Teilsektor:  Gewinnung von Erdöl und Erdgas 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 1110 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Kohlenwasserstoffe (Prospektion, Exploration und 

Gewinnung) von 2007, (Gesetz 4(I)/2007), geändert durch die Gesetze 

Nrn. 126(I) von 2013 und 29(I) von 2014 

Beschreibung: Investitionen 

 Der Ministerrat kann jeder Stelle, die von Kanada oder 

Staatsangehörigen Kanadas tatsächlich kontrolliert wird, aus Gründen 

der Energieversorgungssicherheit den Zugang zu und die Ausübung 

von Tätigkeiten der Prospektion, Exploration und Gewinnung von 

Kohlenwasserstoffen verweigern. 

Nachdem einer Stelle eine Genehmigung für die Prospektion, 

Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen erteilt wurde, 

darf sie nur mit vorheriger Genehmigung des Ministerrates der 

mittelbaren oder unmittelbaren Kontrolle Kanadas oder eines 

Staatsangehörigen Kanadas unterstellt werden. 
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 Der Ministerrat kann die Erteilung einer Genehmigung für die 

Prospektion, Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen an 

eine Einrichtung, die tatsächlich von Kanada oder einem Drittstaat oder 

von einem Staatsangehörigen Kanadas oder eines Drittstaats 

kontrolliert wird, verweigern, wenn Kanada oder der Drittstaat 

Einrichtungen der Republik Zypern oder Einrichtungen von EU-

Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang zu und die Ausübung von 

Tätigkeiten der Prospektion, Exploration und Gewinnung von 

Kohlenwasserstoffen keine Behandlung gewährt, die mit derjenigen 

vergleichbar ist, welche die Republik Zypern oder der EU-

Mitgliedstaat Einrichtungen Kanadas oder dieses Drittstaats gewährt. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Anwaltsgesetz (Kapitel 2), geändert durch die Gesetze Nr. 42 von 

1961, 20 von 1963, 46 von 1970, 40 von 1975, 55 von 1978, 71 von 

1981, 92 von 1983, 98 von 1984, 17 von 1985, 52 von 1985, 9 von 

1989, 175 von 1991, 212 von 1991, 9(I) von 1993, 56(I) von 1993, 

83(I) von 1994, 76(I) von 1995, 103(I) von 1996, 79(I) von 2000, 31(I) 

von 2001, 41(I) von 2002, 180(I) von 2002, 117(I) von 2003, 130(I) 

von 2003, 199(I) von 2004, 264(I) von 2004, 21(I) von 2005, 65(I) von 

2005, 124(I) von 2005, 158(I) von 2005, 175(I) von 2006, 117(I) von 

2007, 103(I) von 2008, 109(I) von 2008, 11(I) von 2009, 130(I) von 

2009, 4(I) von 2010, 65(I) von 2010, 14(I) von 2011, 144(I) von 2011, 

116(I) von 2012 und 18(Ι) von 2013 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die uneingeschränkte Zulassung als Anwalt 

erforderlich. 

Für die uneingeschränkte Zulassung als Anwalt ist ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) und die Staatsangehörigkeit eines EU-

Mitgliedstaats erforderlich. Nur zugelassene Rechtsanwälte können 

Partner oder Anteilseigner oder Mitglieder des Leitungs- und 

Kontrollorgans einer Anwaltskanzlei in Zypern sein. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern, Dienstleistungen von 

Steuerberatern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, 

CPC 863 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz von 2009 über Wirtschaftsprüfer und die obligatorische Prüfung 

der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Abschlüsse 

(Gesetz 42(I)/2009), geändert durch Gesetz Nr. 163(I) von 2013 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zugang wird nur natürlichen Personen gewährt. Kanadische 

Wirtschaftsprüfer müssen eine spezielle Lizenz vom Finanzminister 

einholen, die der Gegenseitigkeit unterliegt. 

Die Genehmigung wird nur nach wirtschaftlicher Bedürfnisprüfung 

erteilt. Hauptkriterium ist die Beschäftigungssituation im Teilsektor. 

Beruflicher Zusammenschluss (Partnerschaften) zwischen natürlichen 

Personen ist zulässig. Eine Körperschaft ist nicht erlaubt. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Technische Tests und Analysen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8676 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz von 1988 über die Registrierung von Chemikern (Gesetz 

157/1988), geändert durch Gesetze Nrn. 24(I) von 1992 und 20(I) von 

2004 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung von Dienstleistungen von Chemikern und Biologen 

ist die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats erforderlich. 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern 

(einschließlich Reiseleitern) 

Dienstleistungen von Fremdenführern 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7471, CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Fremdenverkehr, Reisebüros und Fremdenführer, 1995 bis 

2004 (N.41(I)/1995-2004) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Eine Genehmigung zur Errichtung und Führung eines Tourismus- und 

Reiseunternehmens sowie die Erneuerung einer Betriebsgenehmigung 

für ein bestehendes Unternehmen wird nur natürlichen oder 

juristischen Personen aus der EU gewährt. 

Mit Ausnahme von Unternehmen, die in einem anderen EU-

Mitgliedstaat niedergelassen sind, dürfen gebietsfremde Unternehmen 

den in Artikel 3 des obengenannten Gesetzes aufgeführten Tätigkeiten 

in der Republik Zypern nur dann auf systematischer oder dauerhafter 

Grundlage nachkommen, wenn sie von einem ansässigen Unternehmen 

vertreten werden. 

Für die Erbringung von Dienstleistungen als Fremdenführer ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU erforderlich. 

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 
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Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Die Handelsschifffahrtsgesetze (Registrierung von Schiffen, Verkäufe 

und Hypotheken) von 1963 bis 2005 (Gesetz 45/1963), geändert durch 

die Gesetze Nr. 138(I) von 2003, 169(I) von 2004 und 108(I) von 2005 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Ein Wasserfahrzeug kann nur im zyprischen Schiffsregister 

eingetragen werden, wenn 

a) mehr als 50 % der Anteile an dem Schiff im Eigentum von 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der EU stehen, die einen 

bevollmächtigten Vertreter in der Republik Zypern ernannt 

haben, wenn sie in der Republik Zypern nicht dauerhaft 

gebietsansässig sind oder 

 b) alle Anteile an dem Schiff (100 %) im Eigentum einer oder 

mehrerer Gesellschaften stehen, die wie folgt gegründet wurden 

und betrieben werden: 

(i) gemäß den Gesetzen der Republik Zypern und mit 

satzungsmäßigem Sitz in der Republik Zypern, 
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 (ii) gemäß den Gesetzen eines anderen EU-Mitgliedstaats und 

mit satzungsmäßigem Sitz, Hauptverwaltung oder 

Hauptgeschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum 

sowie entweder mit Ernennung eines bevollmächtigten 

Vertreters in der Republik Zypern oder mit vollständiger 

Übertragung des Schiffsmanagements auf einen Zyprer 

oder ein EU-Schiffsmanagementunternehmen mit 

Geschäftssitz in der Republik Zypern oder 

(iii) außerhalb der Republik Zypern oder außerhalb jedes 

anderen EU-Mitgliedstaats, jedoch unter der Kontrolle von 

Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats und entweder 

mit Ernennung eines bevollmächtigten Vertreters in der 

Republik Zypern oder mit vollständiger Übertragung des 

Schiffsmanagements auf einen Zyprer oder ein EU-

Schiffsmanagementunternehmen mit Geschäftssitz in der 

Republik Zypern. Das Unternehmen gilt als von 

Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats kontrolliert, 

wenn mehr als 50 % seiner Anteile im Eigentum von 

Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats stehen oder 

wenn die Mehrheit der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen des Unternehmens Staatsangehörige 

eines EU-Mitgliedstaats sind. 
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In der Tschechischen Republik geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz Nr. 95/1999 Coll. (über die Bedingungen für die Übertragung 

land- und forstwirtschaftlicher Flächen vom Staatseigentum in das 

Eigentum anderer Stellen) 

Gesetz Nr. 503/2012, Coll. über die staatliche 

Landverwaltungsbehörde 

Beschreibung: Investitionen 

 Land- und forstwirtschaftliche Flächen können von dauerhaft in der 

Tschechischen Republik ansässigen ausländischen natürlichen 

Personen und von in der Tschechischen Republik niedergelassenen 

Unternehmen erworben werden. 

Für land- und forstwirtschaftliche Flächen in Staatseigentum gelten 

Sonderregelungen. Staatseigene landwirtschaftliche Flächen können 

nur von tschechischen Staatsangehörigen, von Gemeinden und von 

staatlichen Universitäten (zu Bildungs- und Forschungszwecken) 

erworben werden. Juristische Personen können (unabhängig von ihrer 

Rechtsform oder ihrem Firmensitz) staatseigene landwirtschaftliche 

Flächen nur dann vom Staat erwerben, wenn sich auf dem Grundstück 

ein bereits in ihrem Eigentum stehendes Gebäude befindet 

beziehungsweise das Grundstück für die Nutzung eines solchen 

Gebäudes unverzichtbar ist. Nur Gemeinden und staatliche 

Universitäten können staatseigene Wälder erwerben. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 
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Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz Nr. 85/1996 Coll., Gesetz über Rechtsberufe 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ausländische Anwälte, die gemäß Abschnitt 5a Unterabschnitt (1) des 

Gesetzes über Rechtsberufe in der tschechischen Anwaltskammer 

zugelassen sind, sind berechtigt, juristische Dienstleistungen auf dem 

Gebiet des Rechts des Landes, in dem sie ihre Berechtigung zur 

Erbringung juristischer Dienstleistungen erworben haben, und auf dem 

Gebiet des Völkerrechts zu erbringen. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die uneingeschränkte Zulassung als Anwalt 

erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales 

Teilsektor:  Unternehmens- und Produktionsdienstleistungen 

Tierärztliche Dienstleistungen 

Angehörige von komplementärmedizinischen und 

Gesundheitsfachberufen 

Restauratoren 

Krankengymnasten 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93191, CPC 932, CPC 96322 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz Nr. 166/1999 Coll. (Tierärztegesetz), § 58-63, 39 

Gesetz Nr. 381/1991 Coll. (über die Tierärztekammer der 

Tschechischen Republik), § 4 

Gesetz 20/1987 Coll., über staatliche Denkmalspflege 

Gesetz 96/2004 Coll., über die Bedingungen für die Erlangung und 

Anerkennung von Qualifikationen für die Ausübung nichtärztlicher 

Berufe im Gesundheitswesen und für die ordnungsgemäße Erfüllung 

von Tätigkeiten im Zusammenhang mit medizinischer Versorgung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zugang wird nur natürlichen Personen gewährt. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 92390 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz Nr. 111/1998, Coll. (Hochschulgesetz), § 39 

GESETZ NR. 561/2004 COLL. ÜBER VORSCHUL-, GRUND-, 

SEKUNDAR-, TERTIÄR-, BERUFLICHE UND SONSTIGE 

BILDUNG (BILDUNGSGESETZ) 
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Beschreibung: Investitionen  

Für die Beantragung der staatlichen Genehmigung des Betriebs einer 

privat finanzierten Hochschuleinrichtung ist eine Niederlassung in der 

EU erforderlich. Dieser Vorbehalt gilt nicht für technische und 

berufsbildende Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe. 

 

Sektor: Gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Umweltschutz 

Recyclingdienste 

Verpackung 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Gesetz 477/2001 Coll. (Verpackungsgesetz) § 16 

Beschreibung: Investitionen 

 Ein zugelassenes Verpackungsunternehmen darf nur Dienstleistungen 

im Zusammenhang mit der Verpackungsrücknahme und -verwertung 

erbringen und muss eine als Aktiengesellschaft gegründete juristische 

Person sein. 
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Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 61/2000 über Seeschifffahrt (§ 5, § 6 und § 28) 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU oder in einem 

Mitgliedstaat der EU oder des EWR niedergelassene juristische 

Personen dürfen ein Schiff unter der Landesflagge betreiben. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Eisenbahnverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 711 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz Nr. 266/1994 Coll., über den Eisenbahnverkehr 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Personen- und Frachtbeförderung und für Schub- und 

Schleppdienstleistungen auf der Schiene ist die Gründung einer 

juristischen Person erforderlich (keine Zweigniederlassungen). 
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In Dänemark geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Dänisches Gesetz über den Erwerb von Immobilien 

Lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986 om erhvervelse af fast 

ejendom (Gesetz des Justizministeriums Nr. 566 vom 28. August 

1985), geändert durch Gesetz Nr. 1102 vom 21. Dezember 1994 und 

die Verordnung Nr. 764 vom 18. September 1995 

Dänisches Gesetz über landwirtschaftlichen Grundbesitz (lov om 

landbrugsejendomme) 

Beschreibung: Investitionen 

Das dänische Gesetz über den Erwerb von Immobilien gilt auch für 

landwirtschaftliche Flächen, da sich der Begriff „Immobilien“ auf 

sämtliche Immobilien bezieht und somit landwirtschaftliche Flächen 

und Grundstücke im ländlichen Raum einschließt. 

Nur Personen, die dauerhaft in Dänemark ansässig sind oder früher 

mindestens fünf Jahre lang dauerhaft ansässig waren, können 

Immobilien in Dänemark erwerben. Diese Anforderung gilt auch für 

Unternehmen, Vereinigungen und andere Einrichtungen, öffentliche 

und private Institutionen, Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen, 

die keinen satzungsmäßigen Sitz in Dänemark haben, und für 

ausländische Behörden. 

 Andere Personen müssen beim Justizministerium eine Genehmigung 

für den Erwerb von Immobilien beantragen, die erteilt wird, wenn der 

Antragsteller die Immobilie als Hauptwohnsitz während seines 

Aufenthalts in Dänemark oder für eine selbständige Erwerbstätigkeit in 

Dänemark verwenden wird. 
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 Der Erwerb einer Immobilie, die der Antragsteller als Zweitwohnsitz 

oder als Sommerhaus nutzen will, wird nur genehmigt, wenn die 

betreffende Person besonders enge Bindungen an Dänemark hat. 

Der Kauf von Immobilien durch Unternehmen, Vereinigungen und 

andere Einrichtungen, öffentliche und private Institutionen, Stiftungen 

und Wohltätigkeitsorganisationen, die keinen satzungsmäßigen Sitz in 

Dänemark haben, wird genehmigt, wenn der Erwerb eine 

Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit des Käufers ist. 

Der Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch natürliche oder 

juristische Personen ist außerdem durch das dänische Gesetz über 

landwirtschaftlichen Grundbesitz (lov om landbrugsejendomme) 

geregelt, das für alle Personen, sowohl für Dänen als auch für 

Ausländer, Einschränkungen beim Erwerb von landwirtschaftlichem 

Grundbesitz vorsieht. Daher müssen natürliche und juristische 

Personen, die landwirtschaftlichen Grundbesitz erwerben wollen, die 

Anforderungen beider Gesetze erfüllen. 

Eine Person kann einen landwirtschaftlichen Betrieb erwerben, wenn 

sie - oder eine andere Person - spätestens sechs Monate nach dem 

Erwerb dauerhaft in dem Betrieb ansässig ist. Es gibt keine 

Einschränkungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit. 

Ist der Käufer kein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der EU oder 

des EWR, so benötigt er auch eine Genehmigung des 

Justizministeriums, es sei denn, er lebt zurzeit in Dänemark oder hat 

früher mindestens fünf Jahre lang in Dänemark gelebt. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. Oktober 2009 (Gesetz Nr. 1053 

vom 29. Oktober 2009 über Rechtspflege) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die uneingeschränkte Zulassung als Anwalt 

erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

90 % der Anteile an einer dänischen Anwaltskanzlei müssen im 

Eigentum von Rechtsanwälten mit einer dänischen Zulassung oder von 

in Dänemark registrierten Anwaltskanzleien stehen. Nur Rechtsanwälte 

mit dänischer Zulassung können Mitglied des Vorstands oder der 

Leitung einer dänischen Anwaltskanzlei sein. Die übrigen 10 % 

können im Eigentum anderer Angestellten von Anwaltskanzleien 

stehen, die auch Mitglied des Vorstands oder der Leitung der 

Anwaltskanzlei sein können. 

Rechtsberatungsleistungen sind auf Rechtsanwälte mit dänischer 

Zulassung beschränkt. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Revisorloven (Dänisches Gesetz über zugelassene Wirtschaftsprüfer 

und Prüfungsgesellschaften), Gesetz Nr. 468 vom 17. Juni 2008 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung von Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen ist ein 

Firmensitz erforderlich. 

Um eine Partnerschaftsgesellschaft mit dänischen zugelassenen 

Rechnungslegern eingehen zu dürfen, benötigen ausländische 

Rechnungsleger eine Genehmigung der dänischen 

Unternehmensbehörde. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz Nr. 433 vom 9. Juni 2004 über Tierärzte 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zugang wird nur natürlichen Personen gewährt. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Immobilienmaklern (auf Honorar- oder 

Vertragsbasis) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 822  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Lov om omsætning af fast ejendom (Gesetz über den Verkauf von 

Immobilien) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Gemäß Abschnitt 25 Absatz 2 des Gesetzes über den Verkauf von 

Immobilien, in dem die Anforderungen für Eintragungen in das 

Register festgelegt sind, dürfen bei der Erbringung von 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern durch eine natürliche Person 

im Gebiet Dänemarks nur zugelassene Immobilienmakler, die im 

Register der Immobilienmakler eingetragen sind, die Bezeichnung 

„Immobilienmakler“ verwenden. Dem Gesetz zufolge muss der 

Antragsteller in Dänemark, der EU, dem EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft ansässig sein. Die dänische 

Unternehmensbehörde kann auf das Ansässigkeitserfordernis 

verzichten. 

Das Gesetz über den Verkauf von Immobilien gilt nur für die 

Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern für dänische 

Verbraucher. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87905 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Lov om translatører og tolke (Gesetz über zugelassene Übersetzer und 

Dolmetscher), Gesetz Nr. 181 vom 25. März 1988, ss. 1 und 1a 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Erbringung zugelassener Übersetzungs- und Dolmetschleistungen 

durch eine natürliche Person im Gebiet Dänemarks erfordert eine 

Genehmigung der dänischen Unternehmensbehörde. 

Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR 

oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft in einem dem 

staatlichen zugelassenen Übersetzer und Dolmetscher gleichwertigen 

Beruf niedergelassen sind, können für die gelegentliche und 

vorübergehende Erbringung dieser Dienstleistungen Ausnahmen von 

dem Genehmigungserfordernis gewährt werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010  

Beschreibung: Investitionen 

 Ansässigkeitserfordernis für Mitglieder der Geschäftsführung. 
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Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Apotekerloven (dänisches Apothekengesetz) LBK Nr. 855 vom 

4. August 2008 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Nur natürliche Personen dürfen Einzelhandel mit pharmazeutischen 

Erzeugnissen und bestimmten medizinischen Artikeln betreiben. 

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.10502, CPC 5133, CPC5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Gesetz über das dänische 

internationale Schiffsregister), para 1 (2) 

Søloven (dänisches Handelsschifffahrtsgesetz), para 1 (2). 

Lov om Havne (Hafengesetz), ss. 9 (6-7) und 10 (4-5) 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Nicht in der EU Ansässige dürfen nur wie folgt Eigentum an 

Wasserfahrzeugen unter dänischer Flagge besitzen: 

 

a) über ein in Dänemark gegründetes Unternehmen, d. h. eine 

Vertretung, Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft. 

Außerdem müssen die Schiffe von dem Unternehmen effektiv 

entweder durch einen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der 

EU oder des EWR oder durch eine in Dänemark ansässige 

Person verwaltet, kontrolliert und betrieben werden; oder 

b) durch Gründung einer Tochtergesellschaft in einem anderen 

Mitgliedstaat der EU oder des EWR und Übertragung des 

Eigentums an diesem Schiff auf diese EU- oder EWR-

Gesellschaft. Diese EU- oder EWR-Gesellschaft ist nicht 

verpflichtet, eine Vertretung, Zweigniederlassung oder 

Tochtergesellschaft zu gründen, aber es muss ein Vertreter in 

Dänemark ernannt werden, und das Schiff muss effektiv von 

Dänemark aus verwaltet, kontrolliert und geführt werden. 

 

Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 741, CPC 742, CPC 745 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Gesetz über das dänische 

internationale Schiffsregister), para 1 (2) 

Søloven (dänisches Handelsschifffahrtsgesetz), para 1 (2). 

Lov om Havne (Hafengesetz), ss. 9 (6-7) und 10 (4-5) 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Nach dem Hafengesetz erfordert die Erbringung von Stauerleistungen 

und anderen schiffsbezogenen Leistungen durch einen ausländischen 

privaten Hafenbetreiber in einem dänischen Hafen in Zusammenarbeit 

mit einem dänischen städtischen Hafen eine Genehmigung des 

Verkehrsministers. 

Städtische Häfen benötigen für die Erbringung von Stauerleistungen 

und anderen schiffsbezogenen Leistungen wie Lotsen- und 

Schleppdiensten eine Genehmigung des Verkehrsministers. Staatliche 

Häfen dürfen diese Leistungen nicht erbringen. 

Da das Hafengesetz keine Beschränkungen für private Hafenbetreiber 

vorsieht, ist es ausländischen privaten Hafenbetreibern nicht verwehrt, 

Stauerleistungen und andere schiffsbezogene Leistungen in dänischen 

Häfen zu erbringen. Für ausländische staatliche und städtische 

Hafenbetreiber gelten jedoch die Beschränkungen gemäß dem 

Hafengesetz. 
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Sektor: Energie 

Teilsektor:  Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7131 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og 

drift af olietanke, rørsysrtemer og pipelines (Verordnung über 

Errichtung, Aufbau und Betrieb von Öltanks, Rohrleitungssystemen 

und Pipelines), Nr. 724 vom 1. Juli 2008 

Beschreibung: Investitionen 

 Ein Eigentümer oder Nutzer, der eine Rohrfernleitung für die 

Beförderung von Rohöl oder raffiniertem Öl sowie von Erdölprodukten 

und von Erdgas errichten will, muss vor Aufnahme der Arbeiten eine 

Genehmigung der lokalen Behörde einholen. Die Zahl derartiger 

Genehmigungen, die erteilt werden, kann begrenzt werden. 
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In Estland geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Äriseadustik (Handelsgesetzbuch), § 63
1 
(2), § 385 (1) 

Beschreibung: Investitionen 

 Eine ausländische Gesellschaft muss eine oder mehrere Personen mit 

Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen für eine Zweigniederlassung 

ernennen. Die Leitungs- bzw. Kontrollfunktion einer 

Zweigniederlassung muss eine natürliche Person mit aktiver 

Rechtsfähigkeit  innehaben. Mindestens eine der Personen mit  

Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen einer Zweigniederlassung muss in 

Estland, in einem Mitgliedstaat des EWR oder in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft ansässig sein. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Advokatuuriseadus (Rechtsanwaltskammerordnung ), RT I 2001, 36, 

201  

Notariaadiseadus (Notarigesetz), RT I 2000, 104, 684 Kohtutäituri 

seadus (Gesetz über Gerichtsvollzieher), RT I 2009, 68, 463 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

estnischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die 

uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. Für die 

uneingeschränkte Zulassung als  Rechtsanwalt ist ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden.  

Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Für juristische Dienstleistungen, ausgenommen 

Beratungsdienstleistungen, die für Kunden in Bezug auf ihre Rechte 

und Pflichten und durch Auskünfte in Rechtsfragen erbracht werden, 

ist die kommerzielle Präsenz nur als Einzelperson oder als Kanzlei in 

Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung möglich und muss 

von der Anwaltskammer (Advokatuur) genehmigt werden. 

 

Sektor: Juristische Dienstleistungen 

Teilsektor:  Patentanwälte 

Vereidigte Übersetzer 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Patendivoliniku seadus (Patentanwaltsordnung) § 14  (1)  

Vandetõlgi seadus (Gesetz über vereidigte Übersetzer) § 3 (2) 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ein Patentanwalt muss Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der EU 

und dauerhaft in Estland ansässig sein.  

Ein vereidigter Übersetzer muss Staatsangehöriger eines 

Mitgliedstaats der EU sein. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Ravimiseadus (Medizinproduktegesetz), RT I 2005, 2, 4; § 25 (3), 

§30, § 42
1
 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Der Einzelhandel mit pharmazeutischen und bestimmten 

medizinischen Erzeugnissen ist nur einer Apotheke gestattet. 

Der Versandhandel mit Arzneimitteln sowie die Zustellung von im 

Internet bestellten  Arzneimitteln per Post oder Kurierdienst ist 

verboten.  

Die Genehmigung zur Niederlassung wird nach einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung erteilt. Hauptkriterien: Bevölkerungs- und 

Niederlassungsdichte in dem betreffenden Gebiet. 
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Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen sowie  Verkehrsleistungen (Passagier- 

und Frachtverkehr) mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, 

CPC 74520 

CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Marktzugang 

Pflichten  

Zuständigkeitsebene: National 

Gesetz über Schiffsflaggen und Gesetz über Schiffsregister  

Maßnahmen:  
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Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Das Recht zur Führung der Flagge der Republik Estland wird 

Seefahrzeugen gewährt, deren Eigentümer estnische Staatsbürger sind 

bzw. die sich in gemeinsamem Eigentum befinden, sofern der größere 

Anteil auf die estnischen Miteigentümer entfällt. Die 

Mehrheitsbeteiligung an einem Wasserfahrzeug unter estnischer Flagge 

ist Staatsangehörigen und juristischen Personen von EU-

Mitgliedstaaten gestattet, sofern diese Person eines anderen EU-

Mitgliedstaats   

a) einen Wohnsitz oder eine ständige Niederlassung in Estland hat, 

und das Schiff selbst nicht als Niederlassung gilt oder 

 b) einen ständigen Vertreter hat, der in Estland ansässig ist oder 

seinen Sitz hat, und der für die Einhaltung der technischen, 

sozialen und administrativen Vorschriften, die für Seefahrzeuge 

in Estland gelten, verantwortlich ist und der die Nutzung des 

Schiffes direkt kontrolliert und überwacht. 
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In Finnland geltende Vorbehalte 

 
Für die Zwecke der von der EU und ihren Mitgliedstaaten geltend gemachten Vorbehalte 

bezeichnet die regionale Zuständigkeitsebene in Finnland die Åland-Inseln.  

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgan 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (Gesetz über das Recht auf 

freie Gewerbeausübung) (122/1919), S. 1 

Osuuskuntalaki (Genossenschaftsgesetz) 1488/2001 

Osakeyhtiölaki (Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung) (624/2006) und Laki luottolaitostoiminnasta (Gesetz über 

Kreditinstitute) (121/2007) 

Beschreibung: Investitionen 

 Mindestens einer der Gesellschafter einer offenen 

Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft muss im 

EWR ansässig sein oder, wenn es sich um eine juristische Person 

handelt, seinen Sitz im EWR haben (Zweigniederlassungen sind nicht 

zulässig). Die zuständige Behörde kann Ausnahmen gewähren. 

Um ein Gewerbe als privater Unternehmer auszuüben, ist die 

Ansässigkeit im EWR erforderlich.  
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 Eine ausländische Organisation eines Landes, das nicht zum EWR 

gehört, benötigt für die Ausübung einer Geschäftstätigkeit oder eines 

Gewerbes durch Gründung einer Zweigniederlassung in Finnland 

eine Gewerbeerlaubnis. 

 Mindestens ein ordentliches und ein stellvertretendes Mitglied des 

Leitungs- und Kontrollorgans sowie der Geschäftsführer müssen im 

EWR ansässig sein. Die für die Registrierung zuständige Behörde 

kann für Unternehmen Ausnahmen gewähren. 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Teilsektor:  Bergbau 

Leistungen im Bereich Bergbau 

Mit Ingenieursdienstleistungen verbundene wissenschaftliche und 

technische Beratung 

Erzbergbau 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 120, CPC 5115, CPC 883, CPC 8675 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Kaivoslaki (Bergbaugesetz) (621/2011) 

Ydinenergialaki (Gesetz über Kernenergie) (990/1987) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Exploration und Nutzung mineralischer Ressourcen ist eine 

Zulassung erforderlich, die in Bezug auf den Abbau von Kernmaterial 

von der Regierung erteilt wird. Für die Sanierung des 

Bergbaustandorts ist eine Erlaubnis der Regierung erforderlich. Die 

Erlaubnis kann einer natürlichen Person, die im EWR ansässig ist, 

oder einer juristischen Person mit einer Niederlassung im EWR erteilt 

werden. Ggf. kann eine wirtschaftliche Bedürfnisprüfung 

durchgeführt werden. 
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Sektor: Tierhaltung 

Teilsektor:  Rentierhaltung 

Zuordnung nach 

Branche: 

(ISIC Rev. 3.1 014) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Poronhoitolaki (Gesetz über Rentierhaltung) (848/1990), Kapitel 1, 

s. 4). 

Protokoll Nr.  3 zum Vertrag über den Beitritt Finnlands 

Beschreibung: Investitionen 

 Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR die im Gebiet für 

Rentierhaltung ansässig sind, dürfen Rentiere besitzen und halten. 

Ausschließliche Rechte können gewährt werden. 

 

Sektor: Juristische Dienstleistungen 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Tavaramerkkilaki (Markengesetz) (7/1964) 

Laki patenttiasiamiehistä (Patentanwaltsordnung) (552/1967) 

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (Züchterrecht) Gesetz 1279/2009) 

Mallioikeuslaki (Gesetz über eingetragene Geschmacksmuster) 

221/1971 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die für die Ausübung des Berufs erforderliche Aufnahme in das 

Berufsregister der Patentanwälte ist nur im EWR ansässigen 

Patentanwälten gestattet.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Laki asianajajista (Rechtsanwaltsgesetz) (496/1958), Unterabsätze 1 

und 3, Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (Prozessordnung)  

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die für die Führung der finnischen Berufsbezeichnung „asianajaja“ 

erforderliche Zulassung zur Anwaltskammer setzt  die Ansässigkeit 

im  EWR voraus. Juristische Dienstleistungen, einschließlich im 

Bereich des internes Rechts, können auch von Juristen ohne 

Zulassung zur Anwaltskammer erbracht werden.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211 und 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Tilintarkastuslaki (Wirtschaftsprüfunggesetz) (459/2007)  

Sektorspezifische Gesetze schreiben hierfür den Einsatz von auf 

lokaler Ebene zugelassenen Wirtschaftsprüfern vor. 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Mindestens einer der Wirtschaftsprüfer einer finnischen Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung und der Unternehmen, die zur 

Durchführung einer solchen Prüfung verpflichtet sind, muss im EWR 

ansässig sein. 

Als Prüfer muss ein lokal zugelassener Wirtschaftsprüfer oder eine 

lokal zugelassene Prüfungsgesellschaft eingesetzt werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Übersetzungsdienstleistungen  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 87905 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (Gesetz über zugelassene 

Übersetzer) (1231/2007), s. 2(1)) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 EWR-Ansässigkeitserfordernis für ermächtigte Übersetzer. 
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Sektor: Sonstige Dienstleistungen 

Teilsektor:  Bestattungs- und Krematoriendienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 9703 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Hautaustoimilaki (Bestattungsgesetz) (457/2003) 

Beschreibung: Investitionen 

 Dienstleistungen von Krematorien und in Zusammenhang mit der 

Verwaltung/Instandhaltung von Friedhöfen und Gräbern können nur 

von staatlichen Stellen, Gemeinden, Kirchengemeinden, religiösen 

Gemeinschaften und gemeinnützigen Stiftungen oder Gesellschaften 

erbracht werden. 

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Merilaki (Schiffahrtsgesetz) (674/1994) 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ausländische Investoren müssen ihren Hauptverwaltungssitz in 

Finnland haben, um ein Schiff im nationalen Schiffsregister eintragen 

lassen zu können. 

Ein Schiff kann nur dann als finnisch gelten und das Recht haben, die 

finnische Flagge zu führen, wenn mehr als 60 % des Schiffes im 

Eigentum eines finnischen Staatsangehörigen oder eines finnischen 

Unternehmens stehen.  

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 745 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung: 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Merilaki (Schifffahrtsgesetz) (674/1994) 

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (Recht auf freie 

Berufsausübung) (122/1919), s. 4 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Das Erbringen von Unterstützungsdiensten für den Seeverkehr in 

finnischen Meeresgewässern oder auf finnischen Binnenwasserstraßen 

ist nur Flotten gestattet, die unter der nationalen, der Flagge eines EU-

Mitgliedstaats oder der norwegischen Flagge fahren. 
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In Frankreich geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Landwirtschaft, Jagd 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 011, ISIC Rev. 3.1 012, ISIC Rev. 3.1 013, ISIC 

Rev. 3.1 014, ISIC Rev. 3.1 015 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Code rural et de la pêche maritime (Gesetzbuch für Landwirtschaft 

und Seefischerei) Art. R331-1 Betriebsgründung und Art. L. 529-2 

Landwirtschaftliche Genossenschaften 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Gründung landwirtschaftlicher Betriebe oder 

landwirtschaftlicher Genossenschaften durch Nicht-EU-Investoren 

ist genehmigungspflichtig. Die Mitgliedschaft oder Ausübung von 

Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen in einer landwirtschaftlichen 

Genossenschaft bedarf der vorherigen Genehmigung.   

 

Sektor: Fischerei und Fischzucht 

Teilsektor:  Fischerei und Aquakultur  

Leistungen im Zusammenhang mit Fischfang 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 050, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Code rural et de la pêche maritime (Gesetzbuch für Landwirtschaft 

und Seefischerei) Art. L921-3 
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Beschreibung: Investitionen 

 Französische Wasserfahrzeuge, die unter französischer Flagge fahren, 

können nur dann eine Fanggenehmigung oder die Erlaubnis zum 

Fischfang auf der Grundlage nationaler Quoten erhalten, wenn eine 

echte wirtschaftliche Verbindung zum Gebiet Frankreichs besteht und 

das Wasserfahrzeug von einer ständigen Niederlassung auf 

französischem Gebiet aus geleitet und kontrolliert wird.   

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz vom 31. Dezember 1971, Art. 56  

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des 

professions libérales  

Gesetz 90 - 1259 vom 31. Dezember 1990, Art. 7 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

französischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist 

die  uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. Für 

die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt ist ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. Nur Staatsangehörige eines 

Mitgliedstaats des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

können eine Zulassung als Rechtsanwalt erhalten und somit 

juristische Dienstleistungen im Bereich des  französischen Rechts 

erbringen. 
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 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Die Vertretung vor dem Cour de Cassation und  dem Conseil d'Etat 

ist an Quoten gebunden.   In einer auf dem Gebiet des französischen 

Rechts oder des Rechts der Europäischen Union tätigen 

Anwaltskanzlei müssen mindestens 75 % der Partner, die 75 % der 

Anteile halten, Rechtsanwälte sein, die über eine uneingeschränkte 

Zulassung als Rechtsanwalt in Frankreich verfügen. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Dienstleistungen von Steuerberatern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, 

CPC 863 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, arts. 3, 7, 26, 27 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Erbringung von Rechnungslegungs- und Buchhaltungsdiensten 

durch ausländische Dienstleister kann nur durch eine Entscheidung 

des Ministers für Wirtschaft, Finanzen und Industrie im 

Einvernehmen mit dem Minister für auswärtige Angelegenheiten 

gestattet werden. 
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 Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern: Erbringung 

nur durch SEL (anonyme, à responsabilité limitée oder en 

commandite par actions), AGC (Association de gestion et 

comptabilité) oder SCP (Société civile professionnelle). 

Dienstleistungen von Steuerberatern: Erbringung nur durch SEL 

(anonyme, à responsabilité limitée oder en commandite par actions) 

oder SCP. 

Für Pflichtprüfungen: Erbringung durch jede Unternehmensform mit 

Ausnahme von SNC (Société en nom collectif ) und SCS (Société en 

commandite simple). 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Architekten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8671 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des 

professions libérales. 

Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la 

profession d'architecte sous forme de société en participation. 

Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la 

profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à 

responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme 

anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par 

actions SELCA. 

Loi 77-2 du 3 janvier 1977, arts. 12, 13, 14 
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Beschreibung: Investitionen 

 Architekten müssen sich in Frankreich für die Erbringung ihrer 

Dienstleistungen diskriminierungsfrei in einer der folgenden 

Rechtsformen niederlassen:  

SA et SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL 

(Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCA (en 

commandite par actions) SCOP (Société Coopérative et 

partizipativen), SELARL (société d‚exercice libéral à responsabilité 

limitée), SELAFA (société d‘exercice libéral à forme anonyme), 

SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) oder SAS 

(société par actions simplifiée) bzw. als Selbstständige oder Partner in 

einem Architekturbüro. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung: 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Code rural et de la pêche maritime (Gesetzbuch für Landwirtschaft 

und Seefischerei) Art. L241-1; L241-2; L241-2-1 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Das Staatsangehörigkeitserfordernis gilt nur für Staatsangehörige von 

EU- und EWR-Mitgliedstaaten. Sofern Kanada französischen 

Staatsbürgerinnen und -bürgern die Erbringung tierärztlicher 

Dienstleistungen gestattet, wird Frankreich unter den gleichen 

Bedingungen auch kanadischen Dienstleistern die Erbringung 

tierärztlicher Dienstleistungen gestatten.  
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 Ein Unternehmen, das tierärztliche Dienstleistungen erbringt, muss 

eine der folgenden Rechtsformen  haben: (SEP (Société en 

participation); SCP (Société civile professionnelle) oder SEL (Société 

d'exercice liberal). 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Verwandte wissenschaftliche und technische Beratung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8675 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des 

professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 

2001 et 2008-776 du 4 août 2008 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zugang zu Vermessungstätigkeiten wird lediglich SEL (anonyme, à 

responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société 

civile professionnelle), SA oder SARL (sociétés anonymes, à 

responsabilité limitée) gewährt. 

Ausländische Investoren benötigen eine besondere Genehmigung für 

Explorations- und Prospektionsdienstleistungen. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 631, CPC 632 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Art. L752-1 bis L752-6 code de commerce  

Beschreibung: Investitionen 

 Die Genehmigung für große Kaufhäuser erfolgt nur nach 

wirtschaftlicher Bedürfnisprüfung.  

Hauptkriterien: Zahl der bereits bestehenden Geschäfte und 

Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, geografische 

Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Vertrieb von Tabakwaren 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 6222, Teil von CPC 6310 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Code général des impôts, art. 568 et articles 276-279 de l'annexe 2 de 

ce code  

Beschreibung: Investitionen 

 Staatliches Monopol für den Groß- und Einzelhandel mit Tabak. 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Tabakhändler (buraliste). 
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Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Code de la santé publique, arts. L4221-1, L4221-13, L5125-10 

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des 

professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 

décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 (Law 90-1258 über die 

Ausübung freier Berufe in der Rechtsform eines Unternehmens)  

Beschreibung: Investitionen 

 Für den Betrieb einer Apotheke ist die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats des EWR oder die schweizerische Staatsangehörigkeit 

erforderlich.  

Ausländischen Apothekern kann im Rahmen jährlich festgesetzter 

Quoten  gestattet werden, sich niederzulassen. 

Die kommerzielle Präsenz muss diskriminierungsfrei eine der nach 

nationalem Recht zulässigen Rechtsformen annehmen; anonyme, à 

responsabilité limitée ou en commandite par actions (SEL), société en 

nom collectif (SNC), société de participations financières de 

profession libérale de pharmaciens d'officine oder SARL 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Privat finanzierte Dienstleistungen im Bereich Primar-, Sekundar- 

und Hochschulbildung. 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Code de l'éducation, Arts. L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8, 

L 731-1 bis 8 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Lehrtätigkeit an einer privat finanzierten Bildungseinrichtung 

ist die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU erforderlich.  

Kanadische Staatsangehörige können jedoch von den zuständigen 

Behörden eine Genehmigung für die Lehrtätigkeit an Primar-, 

Sekundar- und Hochschulen erhalten.  

Kanadische Staatsangehörige können von den zuständigen Behörden 

auch eine Genehmigung für die Einrichtung, den Betrieb oder die 

Leitung einer Primar-, Sekundar- oder Hochschule einholen. Solche 

Genehmigungen werden auf Ermessensbasis gewährt. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche: CPC 931, CPC 933  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des 

professions libérals, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 

décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 29 

novembre 1966 (SCP) 
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 Code de la santé publique, art. L6122-1, 

L6122-2 (Ordonnance2010-177 du 23 février 2010) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ausländische Investoren können – im Gegensatz zu Investoren aus 

der EU, denen auch andere Rechtsformen offen stehen – lediglich 

zwischen den Rechtsformen „société d'exercice libéral“ und 

„société civile professionnelle“ wählen. 

Für die Erbringung medizinischer und zahnmedizinischer 

Dienstleistungen und Dienstleistungen von Hebammen ist die 

französische Staatsangehörigkeit erforderlich. Allerdings kann 

ausländischen Staatsangehöriger der Zugang aufgrund jährlich 

festgesetzter Quoten gestattet werden.  

Medizinische und zahnmedizinische Dienstleistungen und 

Dienstleistungen von Hebammen und Krankenpflegepersonal: 

Erbringung nur durch SEL (anonyme, à responsabilité limitée oder 

en commandite par actions) oder SCP. 

Für Krankenhaus- und Krankentransportdienstleistungen, für 

Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen 

(ausgenommen Krankenhäuser) und für Sozialdienstleistungen 

bedarf die Wahrnehmung von Führungsaufgaben einer 

Genehmigung. Bei der Genehmigung wird die Verfügbarkeit 

lokaler Führungskräfte berücksichtigt.  
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Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem 

Fischfang verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr) mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Code des douanes, Art. 219 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

und Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ausländischen Investoren,  die nicht Staatsangehörige eines EU-

Mitgliedstaats sind bzw. die keine Rechtspersönlichkeit nach dem 

Recht der EU oder des EWR besitzen und keinen Hauptsitz in der 

EU oder im EWR haben, ist es nicht gestattet, Eigentum in Höhe 

von 50 % oder mehr an einem Seefahrzeug unter französischer 

Flagge zu halten. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Schiffe, die nach Ausübung einer 

Leasingoption den Eigentümererfordernissen für unter 

französischer Flagge fahrende Schiffe entsprechen. Dieser 

Vorbehalt findet ebenfalls keine Anwendung, wenn das Schiff  

ohne Besatzung („bareboat“) von einem Charterer gechartert wird, 

der die Eigentümererfordernisse erfüllt und das Schiff tatsächlich 

nutzt. 
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In Deutschland geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Verarbeitendes Gewerbe 

Teilsektor:  Zeitungen und andere periodische Druckschriften, die mindestens 

viermal wöchentlich erscheinen, sowie Zeitungen und andere 

periodische Druckschriften, die weniger als viermal wöchentlich 

erscheinen 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 223, ISIC Rev. 3.1 224 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National - Regional (subföderal) 

Maßnahmen: § 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. 

Februar 2005, GVBl. S. 23 in der Fassung vom 20. Dezember 2011, 

GVBl. S. 427 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG 

BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. S.11, geändert durch das Gesetz v. 17. Dez. 

2009, GBl. S. 809 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340), 

zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. November 2008 

(GV. NRW. S. 706) 

§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) 

vom 25.1.2012, GVOBL. SH S. 266 

§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 Juni 1993, GVOBl. M-V 

1993, S. 541 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der 

Neufassung vom 2.5.2013 (GVBl. LSA S. 198) 

§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. S. 

744 zuletzt geändert durch das Gesetz v. 18. Nov. 2009, GVBl. S. 674 
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 § 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) 

v. 13. Mai 1993, GVBl. I/93, S. 162, zuletzt geändert durch das Gesetz 

v. 21. Juni 2012, GVBl. I/12, S. 1 

§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 

1965, S. 63; zuletzt geändert durch Nr. 2.1 i.V.m. Anl.1 ÄndBek vom 

24.1.2012 (Brem.GBl. S.24) 

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) 

v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I S.2, zuletzt geändert durch das 

Gesetz vom 13. Dezember 2012, GVBl. S. 622 

§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) 

v. 31. Juli 1991, GVBl. 1991 S. 271 in der Fassung v. 16. Juli 2008, 

GvBl. S. 243 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, 

HmbGVBl., S. 15, in der Fassung v. 15. Dez. 2009, HmbGVBl. S. 444, 

447 

§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. 

April 1992, SächsGVBl. S. 125 zuletzt geändert durch das Gesetz v. 

13. August 2009, SächsGVBl. S. 438 

§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl. S.9 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.10.2010 (Nds. 

GVBl. S. 480) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 

2002 (Amtsbl. S. 498), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 22. 4 

2013 (Amtsbl. I S. 111) 

Art. 5 Abs. 2 Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung v. 19. April 2000 (GVBl, S. 340), zuletzt geändert 

durch das Gesetz v. 22.12.2009 (GVBl. S. 630) 
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Beschreibung: Investitionen 

 In jeder öffentlich verbreiteten oder gedruckten Zeitung und anderen 

periodischen Druckschrift muss der „verantwortliche Herausgeber“ 

(vollständiger Name und Anschrift einer natürlichen Person) 

angegeben sein. 

Für den verantwortlichen Herausgeber kann das Erfordernis der 

dauerhaften Ansässigkeit in Deutschland, in der EU oder in einem 

Mitgliedstaat des EWR gelten. Ausnahmen können vom 

Bundesminister des Inneren zugelassen werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: § 59e, § 59f, § 206 BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung ) 

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland 

(EuRAG) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

deutschen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die 

uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. Nur 

Staatsangehörige des EWR oder schweizerische Anwälte können eine 

Zulassung als Rechtsanwalt erhalten und somit juristische 

Dienstleistungen im Bereich des deutschen Rechts  erbringen 

(EuRAG).  

Für die uneingeschränkte Zulassung als  Rechtsanwalt ist ein 

Kanzleisitz (kommerzielle Präsenz) erforderlich. 
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 Nach §§ 59e 59f  BRAO ist es nur deutschen Rechtsanwälten, 

Rechtsanwälten aus dem EWR und der EU oder Rechtsanwälten der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft gestattet, juristische 

Dienstleistungen durch kommerzielle Präsenz in Form einer Anwalts-

GmbH oder Anwalts-AG zu erbringen. Für Rechtsanwälte aus anderen 

Ländern ist eine kommerzielle Präsenz in Form einer Anwalts-GmbH 

oder Anwalts-AG nur durch den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen 

gestattet (§ 206 BRAO). 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen Patentanwälte  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: § 52e, § 52 f, § 154a und § 154 b Patentanwaltsordnung (PAO) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Patentanwälte aus Drittstaaten (Nicht-EU oder EWR-Mitgliedstaaten 

oder Schweizerische Eidgenossenschaft) dürfen in Deutschland nicht 

als Patentanwälte tätig sein (§ 154a PAO).  

Nach §§ 52e und 59f PAO ist es nur deutschen Rechtsanwälten, 

Rechtsanwälten aus dem EWR, der EU oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft gestattet, juristische Dienstleistungen durch 

kommerzielle Präsenz in Form einer Patentanwalts-GmbH oder 

Patentanwalts-AG zu erbringen. Patentanwälten aus anderen Ländern 

ist eine kommerzielle Präsenz in Form einer Patentanwalts-GmbH oder 

Patentanwalts-AG nur durch den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung 

gestattet (§ 154a PAO). 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211 und 86212 (ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern) 

CPC 86213, 86219, 86220 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Handelsgesetzbuch, HGB 

Wirtschaftsprüferordnung, WPO 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müssen bestimmte deutsche 

Rechtsformen annehmen. Nur Aktiengesellschaften, 

Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung, offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und 

sonstige Partnerschaftsgesellschaften und Europäische Gesellschaften 

können als Wirtschaftsprüfungsgesellschaften anerkannt werden. 

Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften können  

als Wirtschaftsprüfungsgesellschaften anerkannt werden, wenn sie 

wegen ihrer Treuhandtätigkeiten als Handelspartnerschaften im 

Handelsregister eingetragen sind (WPO, Art. 27). Eine GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft kann Rechnungslegungen und 

Wirtschaftsprüfungen durchführen. 
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 Für die Erbringung von Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen ist eine 

Niederlassung in der EU erforderlich. Allerdings dürfen Prüfer aus 

Kanada, die gemäß Art. 134 WPO eingetragen sind, Prüfungen 

gesetzlich vorgeschriebener Jahresabschlüsse oder Konzernabschlüsse 

für Unternehmen mit einem Hauptsitz außerhalb der EU durchführen, 

deren übertragbare Wertpapiere zum Handel an einem geregelten 

Markt angeboten werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Medizinische und zahnmedizinische Dienstleistungen 

Dienstleistungen von Hebammen 

Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9312, CPC 93191 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National - Regional (subföderal) 

Maßnahmen: Bundesärzteordnung  

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde, 

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und 

des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom  16.7.1998) 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 

Bestallung 

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers 
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 Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege 

§ 7 Absatz 3 Musterberufsordnung für Ärzte 

§95, § 99 und ff. Sozialgesetzbuch (SGB) V,  

Gesetzliche Krankenversicherung 

§ 1 Absatz 2 und 5 des Hebammengesetzes  

§ 291b Sozialgesetzbuch (SGB) V  Elektronische Gesundheitsdienste 

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der 

Fassung vom 16.3.1995 (GBl. BW vom 17.05.1995 S. 314), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des 

Landespflegegesetzes und anderer berufsrechtlicher Vorschriften vom 

15.06.2010 (GBl. BW vom 22.06.2010, S. 427, 431) 

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie 

der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) 

in Bayern vom 6.2.2002 (BAY GVBl 2002, S.42) 

Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 

Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und 

Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) vom 

04.09.1978 (Berliner GVBl. Seite 1937, Rev. Seite 1980), zuletzt 

geändert durch Artikel I Elftes Änderungsgesetz vom 17.03.2010 

(Berliner GVBl. Seite 135) 

§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) vom 28.4.2003, zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.6.2008 (GVBl. I S. 134, 

139) 
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 Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die 

Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, 

Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – 

HeilBerG) vom 12.5.2005, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 

zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, und zwar im Land 

Bremen und Novellierung Rechtsnormen vom 24.11.2009 (Brem.GBl. 

S. 535) 

§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) vom 9.5.2000 in der Fassung 

vom 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 865), 

§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz vom 7.2.2003 in der 

Fassung vom 15.9.2011 (GV. R-Pf 2011, S. 425) 

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie 

der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und 

Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches 

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.5.1994 (SächsGVBl. 

S. 935), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 

19.5.2010 (SächsGVBl. S. 142 und 143), 

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die 

Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, 

Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ 

Psychotherapeutinnen und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, 

Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland 

(Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) vom 19.11.2007, 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.11.2008 (ABl. S. 1930) 

Thüringer Heilberufegesetz vom 29. Januar 2002 (GVBl 2002, 125) 

zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBl 

2009, 592) 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Eintragung in das Berufsregister können geografische 

Beschränkungen festgelegt werden, die gleichermaßen für 

Staatsangehörige wie Nichtstaatsangehörige gelten. Ärzte 

(einschließlich Psychologen, Psychotherapeuten und Zahnärzte) 

müssen sich bei den regionalen kassenärztlichen oder 

kassenzahnärztlichen Vereinigungen eintragen, wenn sie von der 

gesetzlichen Krankenkasse versicherte Patienten behandeln wollen. Für 

diese Eintragung können quantitativen Beschränkungen aufgrund der 

regionalen Verteilung der Ärzte gelten. Solche Beschränkung gelten 

nicht für Zahnärzte. Diese Eintragung ist nur für Ärzte erforderlich, die 

eine Zulassung zur gesetzlichen Krankenversicherung beantragen 

wollen. Für die zur Erbringung dieser Leistungen erforderliche 

Niederlassung können diskriminierungsfrei Beschränkungen der 

Rechtsform gelten (§ 95 SGB V). 

Der Zugang zur Erbringung von medizinischen und zahnärztlichen 

Dienstleistungen sowie von Dienstleistungen von Hebammen wird nur 

natürlichen Personen gewährt.  

Es können Niederlassungserfordernisse gelten.  

Eine telemedizinische Betreuung kann nur im Kontext einer 

Erstbehandlung stattfinden, bei der ein Arzt physisch präsent gewesen 

sein muss. 

Die Zahl der IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) -

Dienstleister kann beschränkt werden, um Kompatibilität, 

Interoperabilität und die Einhaltung der erforderlichen 

Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Diese Beschränkung wird 

diskriminierungsfrei angewandt. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales 

Teilsektor:  Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens 

Krankenhäuser 

Rettungsdienst- und Krankentransportdienstleistungen 

Rettungsdienste  
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 931, CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National - Regional (subföderal) 

Maßnahmen: Bundesärzteordnung 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde  

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und 

des Kinder- und Jugendlichentherapeuten vom 16.7.1998 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 

Bestallung 

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers 

Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des 

Rettungsassistenten 

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege 

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie 

Gesetz über den Beruf des Logopäden 

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin 

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen 

Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten 

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten 

Bundesapothekerordnung  

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten 
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 Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, 

Personenbeförderungsgesetz (Act on Public Transport), 

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in 

Baden-Württemberg vom 8.2.2010 (GBl. 2010, S. 285), 

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.7.2008 (GVBl 

2008, S. 429) 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin 

(Rettungsdienstgesetz) vom 8.7.1993 (GVBl. S. 313) geändert durch 

Anlage Nr. 33 des 7. Aufhebungsgesetzes vom 4.3.2005 (GVBl. 

S.125), 

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in 

der Fassung vom 18.5.2005,  

Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 

22.9.1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.5.1998, 

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 9.6.1992, 

zuletzt geändert am 27.9.1995 

Gesetz zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen (HRDG) vom 

24.11.1998 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom 1.7.1993, geändert durch 

Erstes Gesetz zur Änderung des RDGM-V vom 29.5.1998, 

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 2.10.2007 

(GVBl, S. 473, zuletzt geändert am 22.2.2012 (GVBl. S.18), 

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den 

Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom  

9.11.1992, zuletzt geändert am 6.7.2004, 
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 Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und 

Krankentransport (RettDG) vom 22.4.1991, 

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 9.2.1994, zuletzt 

geändert am 27.11.1996, 

Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und 

Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen vom 24.6.2004. 

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 

7.11.1993. 

Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land 

Schleswig-Holstein (RDG) vom 29.11.1991, 

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992.  

§ 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz  

§§ 14, 30 Gewerbeordnung  

§ 108 Sozialgesetzbuch V,  

Gesetzliche Krankenversicherung 

§ 291b SGB V (Sozialgesetzbuch V) Anbieter elektronischer Dienste 

im Gesundheitswesen 

§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) 

§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII), Unfallversicherung 

§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen) 

§ 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), Langzeitpflegeversicherung 
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 Landespflegegesetze 

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg 

(Landespflegegesetz - LPflG) vom 11. September 1995, zuletzt 

geändert sowie Abschnitt 7 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 427) 

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 

2006, zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 

(GVBl. S. 689) 

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen 

(Landespflegeeinrichtungsgesetz - LPflegEG) vom 19. Juli 2002, 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Dezember2005 (GVBl. S. 

792) 

Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

(Landespflegegesetz - LPflegeG) vom 29. Juni 2004, zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2011 (GVBl. I S. 15), 

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande 

Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum 

Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996, 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Februar 2012 (GBl. S. 149) 

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 

2007, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. Juni 2010 (GVBl. S. 

440) 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 

19. Dezember 1994, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 30. April 

1997 (GVBl. I S. 74), 

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003, zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2010 

(GVBl. S. 534) 
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 Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem 

Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches 

Pflegegesetz - NPflegeG) vom 26. Mai 2004, zuletzt geändert durch 

Art. 1 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 17. Dezember 2010 

(Nds.GVBl. S. 631), 

Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes 

(Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen - PfG NW) vom 19. März 

1996, zuletzt geändert durch Teil I Artikel 17 des Gesetzes vom 3. Mai 

2005 (GVBl. S. 498) 

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der 

pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 

(GVBl 2005, S. 299) – (Rheinland-Pfalz), 

Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von 

Pflegeeirichtungen vom 21. Juni 1995, zuletzt geändert durch das 

Gesetzes vom 1. Juli 2009 (ABl. S. 1217)  

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 

31.12.2002 außer Kraft getreten), 

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) 

vom 7. August 1996, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

10. August 2007 (GVBl. S. 306) 

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz 

(Landespflegegesetz - LPflegeG) vom 10. Februar 1996, zuletzt 

geändert durch Art. 63 LVO vom 15. September 2010 (GVOBl. S. 

575) 

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungs-gesetzes 

(ThürAGPflegeVG) vom 20. Juli 2005, zuletzt geändert durch das 

Gesetz vom 8. Juni 2010 (GVBl. S. 206) 

Personenbeförderungsgesetz , 
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 Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007, 

geändert durch Universitätsmedizingesetz vom 7.2.2011 

Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG) vom 28.3.2007, geändert 

durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2008 vom 23.4.2008, ss. 2 und 3 

§ § 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg  

(BbgKHEG)  vom 8.7.2009 (GVBl. I/09, S. 310), 

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 

18.9.2011 (GVBl. Seite 483) 

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.4.2011 

(Gesetzblatt Bremen vom 29.4.2011) 

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.4.1991 

(HmbGVBl. Seite 127), geändert durch das zweite ÄndG vom 

6.10.2006 (HmbGVBl. Seite 510) 

§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 

21.12.2010 (GVBl. I 2010, Seite 587) 

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG 

M-V) vom 20.5.2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 327),  

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.1.2012 (Nds. 

GVBl. Nr. 1 vom 26.1.2012, Seite 2) 

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV. NRW Seite 702), geändert am 

16.3.2010 (GV. NRW Seite 184) 

§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der 

Fassung vom 1.12.2010 (GVBl. Seite 433) 

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.7.2005, zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 18.11.2010 (Saarl. Amtsbl. I Seite 

1420) 
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 Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

(AG-KHG) in Schleswig-Holstein vom 12.12.1986 (GVOBl. Schl.-H. 

Seite 302), zuletzt geändert am 12.10.2005 

§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.4.2005 

(GVBl. LSA 2005, Seite 202) 

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches 

Krankenhausgesetz - SächsKHG) vom 19.8.1993 (Sächs GVBl. Seite 

675), zuletzt geändert durch Sächsisches Standortegesetz vom 

27.1.2012 (SächsGVBl. Seite 130) 

§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der 

Neubekanntmachung 30.4.2003 (GVBl. Seite 262) 

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches 

Krankenhausgesetz – SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. 

Seite 675), zuletzt geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 27. 

Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 147) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Rettungsdienste und „qualifizierte Krankentransportdienstleistungen“ 

werden von den Bundesländern organisiert und reguliert. Die meisten 

Bundesländer übertragen Befugnisse im Bereich der Rettungsdienste 

auf die Gemeinden. Die Gemeinden können gemeinnützigen 

Dienstleistern Vorrang einräumen. Dies gilt für ausländische ebenso 

wie für inländische Dienstleister  Die Erbringung von 

Krankentransportdienstleistungen erfordert die vorherige Planung, 

Genehmigung und Akkreditierung.  

Eine telemedizinische Betreuung kann nur im Kontext einer 

Erstbehandlung stattfinden, bei der en Arzt physisch präsent gewesen 

sein muss.  

Die Zahl der IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)-

Dienstleister kann beschränkt werden, um Kompatibilität, 

Interoperabilität und die Einhaltung der erforderlichen 

Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Diese Beschränkung wird 

diskriminierungsfrei angewandt. 
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Sektor: Gesundheitsdienstleistungen 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National - Regional (subföderal) 

Maßnahmen: Bundes-Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

20. November 1981 (BGBl. I S. 1193), die zuletzt durch Artikel 22 des 

Gesetzes vom 6.12.2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden ist, § 

4Abs. 2  

nachgeordnete Ebene: 

Heilberufs- und Kammergesetze der Länder und (auf dieser Grundlage) 

Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern 

der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen 

Psychotherapeuten sowie der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HBKG) 

in der Fassung vom 16.3.1995. 

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und 

die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker 

sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.2.2002 

Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen 

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

(Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 4.9.1978 (GVBl. S. 

1937), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17.3.2010 (GVBl. S. 

135) 
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 Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) Vom 28.4.2003 

(GVBl.I/03, [Nr. 07], S. 126), zuletzt geändert durch Artikel 18 des 

Gesetzes vom 13.3.2012 (GVBl.I/12, [Nr. 16] 

Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die 

Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, 

Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker 

(Heilberufsgesetz - HeilBerG) vom 12.5.2005, (Brem.GBl. S. 149) 

Zuletzt geändert durch Nr. 2.1 i.V.m. Anl. 1 ÄndBek vom 24.1.2012 

(Brem.GBl. S. 24) 

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe 

(HmbKGH) Vom 14.12.2005 Zum Ausgangs- oder Titeldokument 

(HmbGVBl. 2005, S. 495) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

2.3.2010 (HmbGVBl. S. 247) 

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die 

Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, 

Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der 

Fassung vom 7.2.2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 14.5.2012 (GVBl. S. 126) 

 Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 

22.1.1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 62) zuletzt geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung von Gesundheitsrecht und 

zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes vom 6.7.2011  

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe 

(HKG) in der Fassung vom 8.12.2000 zuletzt geändert durch das 

Gesetz vom 9.5.2012 (Nds. GVBl. S. 100) 

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg) vom 9. Mai 

2000 (GV. NRW. 2000 S. 403ff.) zuletzt geändert durch das Gesetz 

vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW 2009 S. 865f) 

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978, zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.10.2009 (GVBl. S. 358) 
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 Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die 

Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der 

Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und 

Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches 

Heilberufekammergesetz - SHKG) vom 11.3.1998 in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19.11.2007 (Amtsbl. S. 2190) geändert durch 

das Gesetz vom 19.11.2008 (Amtsbl. S. 1930) 

Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie 

der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.5.1994, 

Rechtsbereinigt mit Stand vom 5. Juni 2010 

 Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe 

Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA) vom 13.7.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 

832) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2.2.2011 

(GVBl. LSA S. 58) 

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die 

Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe 

(Heilberufekammergesetz - HBKG) vom 29. Februar 1996, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 13.7.2011 (GVOBl. S. 221) 

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 29.1.2002 (GVBl 2002, S. 125) zuletzt 

geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8.7.2009 (GVBl. S. 592) 

Berufsordnungen der Tierärztekammern 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zugang wird nur natürlichen Personen gewährt. 

Eine telemedizinische Betreuung kann nur im Kontext einer 

Erstbehandlung stattfinden, bei der en Arzt physisch präsent gewesen 

sein muss. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen  

Teilsektor:  Vermittlung von Unterstützungspersonal 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: § 1 und 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –AÜG § 292 SGB 

III§ 42 Beschäftigungsverordnung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Zulassung als Zeitarbeitagentur ist die  Staatsangehörigkeit 

eines EU-Mitgliedstaats oder eine kommerzielle Präsenz in der EU 

erforderlich . (Artikel 3 Absätze 2 und 3 AÜG ). 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann für bestimmte Berufe 

eine Verordnung über die Beschaffung und die Einstellung von 

Personal, das nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaat der EU 

oder EWR hat, erlassen. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: § 2 Abs. 2, § 11a Apothekengesetz , § 43 Absatz. 1, §73 Abs.. 1 Nr. 1a  

Arzneimittelgesetz,  

§ 11 Abs. 3a Medizinproduktegesetz 

Verordnung über Vertriebswege für Medizinprodukte 

Beschreibung: Investitionen 

 Nur natürliche Personen dürfen Einzelhandel mit pharmazeutischen  

Erzeugnissen und bestimmten medizinischen Artikeln betreiben. 

Für die Erlangung einer Lizenz als Apotheker und die Eröffnung einer 

Apotheke für den Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen 

und bestimmten medizinischen Artikeln ist die Gebietsansässigkeit 

erforderlich  

Staatsangehörige anderer Länder oder Personen, die das deutsche 

Pharmazie-Staatsexamen nicht absolviert haben, können nur eine 

Zulassung für die Übernahme einer Apotheke erhalten, die bereits 

während der vorausgehenden drei Jahre betrieben wurde. 

Die Gesamtzahl der Apotheken pro Person ist auf eine Apotheke und 

bis zu drei Filialapotheken beschränkt. 

 

Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundene Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 
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Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: § 1 und § 2 Flaggenrechtsgesetz vom 8. Februar 1951 (BGBl. I S. 79), 

das durch Artikel 561 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 

S. 1474) geändert worden ist. § 3 Abs. 2 Schiffsregisterordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1133), 

die zuletzt durch Artikel 156 der Verordnung vom 31. August 2015 

(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Nur Seefahrzeuge, deren Anteile mehrheitlich im Eigentum von 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der EU oder von Gesellschaften 

stehen, die nach den EU-Vorschriften gegründet worden sind und ihren 

Hauptgeschäftssitz in einem Mitgliedstaat der EU haben. können im 

nationalen Schiffsregister eingetragen werden. Der Einsatz des 

Wasserfahrzeugs muss von einer in Deutschland ansässigen Person 

geleitet und überwacht werden. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Wasserverkehr 

Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Vermietung von Schiffen 

Leasing oder Vermietung von Wasserfahrzeugen ohne Besatzung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 72, CPC 745, CPC 83103, CPC 86751, CPC 86754, CPC 8730 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National - Regional (subföderal) 

Maßnahmen: §§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz, § 2 Verordnung über die 

Küstenschifffahrt vom 5.7. 2002.  

§§ 1, 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG) 

Vorschriften aus der (Schifffahrts-) Patentverordnung in der Fassung 

vom 8.4.2008 

§ 9 Abs. 2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 8.12.2010 (BGBl. I S. 1864) 

§ 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG),  

See-Eigensicherungsverordnung vom 19.9.2005 (BGBl. I S. 2787), 

geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 

2407) 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ein Wasserfahrzeug, das nicht Eigentum eines Staatsangehörigen eines 

EU-Mitgliedstaats ist, darf auf Wasserstraßen der Bundesrepublik 

Deutschland nur mit besonderer Genehmigung eingesetzt werden 

Kabotage-Dienstleistungen können nur von Wasserfahrzeugen unter 

deutscher Flagge oder der Flagge eines anderen EU-Mitgliedstaats 

erbracht werden. Ausnahmen für Wasserfahrzeuge aus Staaten, die 

nicht der EU angehören, können nur gewährt werden, wenn 

Wasserfahrzeuge aus EU-Mitgliedstaaten nicht oder nur unter äußerst 

ungünstigen Bedingungen verfügbar sind, oder auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit. Wasserfahrzeugen unter der Flagge Kanadas können 

Ausnahmen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gewährt werden (§ 

2 Abs. 3 KüSchVO). 
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 Alle Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Pilotgesetzes 

fallen, sind reglementiert und die Akkreditierung ist auf 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU, des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft beschränkt. 

In Bezug auf das Mieten oder Leasing von Schiffen, mit oder ohne 

Besatzung, kann der Abschluss von Verträgen über die 

Güterbeförderung mit Schiffen unter ausländischer Flagge oder das 

Chartern solcher Wasserfahrzeuge in Abhängigkeit von der 

Verfügbarkeit solcher Schiffe unter deutscher Flagge oder der Flagge 

eines anderen EU-Mitgliedstaats, eingeschränkt werden. 

Geschäfte zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden im 

Zusammenhang mit  

a) der Vermietung von nicht im Wirtschaftsraum registrierten 

Wasserfahrzeugen für Binnenwasserstraßen, 

b) der Beförderung von Fracht mit solchen Wasserfahrzeuge auf 

Binnenwasserstraßen oder 

c) dem Erbringen von Schleppdiensten durch solche 

Wasserfahrzeuge für Binnenwasserstraßen  

innerhalb des Wirtschaftsraums können beschränkt werden. 
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In Griechenland geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 1892/90 

Beschreibung: Investitionen 

 Ausländische natürliche oder juristische Personen benötigen für den 

Erwerb von Immobilien in grenznahen Gebieten, der entweder direkt 

oder durch die Beteiligung am Eigenkapital einer nicht an der 

Griechischen Börse notierten Gesellschaft, die Immobilien in diesen 

Gebieten besitzt, oder einen Wechsel der Aktionäre dieser 

Gesellschaft erfolgt, eine Genehmigung, die vom 

Verteidigungsministeriums auf Ermessensbasis erteilt wird.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Rechtsanwaltsordnung (Gesetz 3026/1954), geändert durch das 

Präsidialdekret Nr. 172/1989  
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die  uneingeschränkte Zulassung als 

Rechtsanwalt erforderlich. Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats 

des EWR oder  der Schweizerischen Eidgenossenschaft können eine 

Zulassung als Rechtsanwalt erhalten und somit juristische 

Dienstleistungen im Bereich des griechischen Rechts erbringen.  

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. . 

Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211 und CPC 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Präsidialdekret 226/1992  

Gesetz 3693/2008 über Prüfungsstandards (Umsetzung der Richtlinie 

2006/43/EG) 

Gesetz 3386/2005 über die Einreise, den Aufenthalt und die 

Integration von ausländischen Staatsangehörigen in Griechenland 

Gesetz 3844/2010 über Dienstleistungen (Umsetzung der Richtlinie 

2006/123/EG) 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 417 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erlangung einer Lizenz als Abschlussprüfer ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU erforderlich. Die 

ELTE (Epitropi logistikis typopoiissis Kai elenchon - Aufsichtsstelle 

in Griechenland) kann mit einem entsprechenden Rechtsakt auch 

Prüfern mit der Staatsangehörigkeit Kanadas oder eines anderen 

Drittlands eine solche Lizenz erteilen, wenn nach ihrem Ermessen die 

Voraussetzungen der Artikel 4 und 6 bis 11 des Gesetzes 3693/2008 

erfüllt sind. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Präsidialdekret 38/2010, Ministerbeschluss 165261/IA/2010 

(Amtsblatt 2157/B) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen ist die  

Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats erforderlich.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen und Dienstleistungen im Bereich 

Gesundheit und Soziales 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Angehörigen von komplementärmedizinischen 

und Gesundheitsfachberufen (Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten) 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC93123, CPC 93191 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 1666/1986 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für Zahntechniker ist die griechische Staatsangehörigkeit 

erforderlich. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 5607/1932, geändert durch die Gesetze 1963/1991 und 

3918/2011 

Beschreibung: Investitionen 

 Nur natürlichen Personen mit einer Lizenz als Apotheker und von 

lizenzierten Apothekern gegründeten Unternehmen ist der 

Einzelhandel mit Pharmazeutika und bestimmten medizinischen 

Artikeln gestattet. 

Für den Betrieb einer Apotheke ist die Staatsangehörigkeit eines EU-

Mitgliedstaats erforderlich. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Primarschulbildung 

Dienstleistungen im Bereich Sekundarschulbildung 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetze 682/1977, 284/1968, 2545/1940 und Präsidialdekret 

211/1994, geändert durch  Präsidialdekret 394/1997 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Eigentümer und eine Mehrheit der Mitglieder des 

Leitungsgremiums in privat finanzierten Primar- und 

Sekundarschulen sowie die in der privat finanzieren Primar- und 

Sekundarbildung tätigen Lehrkräfte müssen Staatsangehörige eines 

EU-Mitgliedstaats sein. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 923 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Griechische Verfassung, Art. 16, Abs. 5 und Gesetz  3549/2007 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Ausbildung auf Hochschulebene wird ausschließlich von 

selbstverwalteten juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

angeboten.  
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 Das Gesetz 3696/2008 erlaubt jedoch EU-Staatsangehörigen 

(natürlichen oder juristischen Personen) die Errichtung von privaten 

Hochschulinstituten, deren Abschlüsse allerdings nicht als den 

Universitätsabschlüssen gleichwertig anerkannt werden. 

 

Sektor: Finanzdienstleistung 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 400/1970 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Das Recht auf Niederlassung gilt nicht für die Errichtung von 

Repräsentanzen und anderen Formen der dauerhaften geschäftlichen 

Präsenz von Versicherungsgesellschaften, es sei denn, sie lassen sich 

als Vertretungen, Zweigniederlassungen oder Hauptstellen nieder. 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Präsidialdekret 38/2010, Ministerbeschluss 165261/IA/2010 

(Amtsblatt 2157/B) 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Für die Erbringung von Dienstleistungen als Fremdenführer ist die 

Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats erforderlich.  

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundene Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Öffentliches Seerecht (Dekret Nr. 187/1973, geändert durch 

Päsidialdekret Nr. 11/2000, Art. 5) 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Nur Seefahrzeuge, deren Anteile zu mehr als 50 % im Eigentum von 

Staatsangehörigen oder Unternehmen eines Mitgliedstaats der EU oder 

des EWR stehen, werden im griechischen Schiffsregister eingetragen. 

Das Wasserfahrzeug muss von Griechenland aus verwaltet werden. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 745 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Öffentliches Seerecht (Gesetzesdekret Nr. 187/1973) 

Beschreibung: Investitionen 

 Staatliches Monopol für Ladungsumschlagdienste im Hafengebiet 

 

Sektor: Straßenverkehr 

Teilsektor:  Erbringer von Dienstleistungen im Bereich des Straßengüterverkehrs 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7123 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Zulassung von Dienstleistern im Bereich des Straßengüterverkehrs 

Griechisches Gesetz 3887/2010 (Staatsanzeiger A '174), geändert 

durch Art. 5 des Gesetzes 4038/2012 (Staatsanzeiger A' 14) - 

Verordnungen (EG) 1071/2009 und 1072/2009 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Ausübung des Berufs eines Kraftverkehrsunternehmers ist eine 

Zulassung griechischer Behörden erforderlich. Zulassungen werden 

diskriminierungsfrei auf der Grundlage der  Gegenseitigkeit erteilt. In 

Griechenland niedergelassene Kraftverkehrsunternehmen dürfen nur in 

Griechenland zugelassene Kraftfahrzeuge einsetzen. 
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In Ungarn geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Regierungsdekret Nr. 7/1996 über den Erwerb von Immobilien durch 

Ausländer 

Beschreibung: Investitionen 

 Für den Erwerb von Immobilien durch Gebietsfremde ist eine 

Genehmigung der für den geografischen Standort der Immobilie 

zuständigen Behörde erforderlich.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz XI von 1998 über Rechtsanwälte 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

ungarischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die 

uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. Die 

uneingeschränkte Zulassung zur Anwaltskammer ist an ein 

Staatsangehörigkeits- und ein Ansässigkeitserfordernis geknüpft. 

Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR können eine 

Zulassung als Rechtsanwalt erhalten und somit juristische 

Dienstleistungen im Bereich des ungarischem Rechts erbringen.  

Die kommerzielle Präsenz sollte die Form einer Partnerschaft mit 

einem ungarischen Rechtsanwalt (ügyvéd) oder einer ungarischen 

Anwaltskanzlei (ügyvédi iroda) annehmen.  

Die Tätigkeiten ausländischer Anwälte sind auf die Erbringung von 

Rechtsberatungsleistungen in Bezug auf das Recht ihres 

Heimatstaates oder das Völkerrecht beschränkt und werden auf der 

Grundlage eines Kooperationsvertrags mit einem ungarischen 

Rechtsanwalt oder einer ungarischen Anwaltskanzlei erbracht. 

 

Sektor: Juristische Dienstleistungen  

Teilsektor:  Patentanwälte 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8613 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz XXXII von 1995 über Patentanwälte 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung von Dienstleistungen als Patentanwalt ist für 

Personen, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR 

sind, die Gebietsansässigkeit erforderlich. 
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Sektor: Dienstleistungen der freien Berufe 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Steuerberatern 

Dienstleistungen von Architekten 

Ingenieurdienstleistungen 

Integrierte Ingenieurdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 863, CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz LVIII von 1996 über die Berufsverbände von Architekten und 

Ingenieuren 

Gesetz XCII von 2003 über Steuervorschriften (Dekret des 

Finanzministeriums Nr. 26/2008 über die Zulassung und 

Registrierung von Steuerberatungstätigkeiten 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung der folgenden Dienstleistungen ist, sofern sie von 

einer natürlichen Person, die sich im Gebiet Ungarns aufhält, erbracht 

werden, die Gebietsansässigkeit erforderlich: 

a) Dienstleistungen von Steuerberatern 

b) Dienstleistungen von Architekten, 

c) Ingenieurdienstleistungen (gilt nur für Trainees mit Abschluss); 

und 

d) integrierte Ingenieurdienstleistungen 
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Sektor: Dienstleistungen der freien Berufe 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Landschaftsarchitekten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8674 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz LVIII von 1996 über die Berufsverbände von Architekten und 

Ingenieuren 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung von Dienstleistungen von Landschaftsarchitekten 

ist für Personen, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des 

EWR sind, die Gebietsansässigkeit erforderlich. Dienstleistungen von 

Landschaftsarchitekten können daher nur von Dienstleistern erbracht 

werden, die im EWR niedergelassen oder ansässig sind. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz CXXVII von 2012 über die ungarische Tierärztekammer und 

die Bedingungen für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen ist die 

Mitgliedschaft in der ungarischen Tierärztekammer erforderlich. Nur 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR werden in die 

Tierärztekammer aufgenommen. 

Die Genehmigung einer Niederlassung wird nach einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung erteilt. Hauptkriterien: Situation 

auf dem Arbeitsmarkt im betreffenden Sektor. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Mit der Managementberatung verbundene Leistungen – Schieds- und 

Schlichtungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86602 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz LV vom 2002 über Mediation  

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Durchführung der Mediation (wie Schieds- und 

Schlichtungsverfahren) ist eine Zulassung -  im Wege der Aufnahme 

in das Berufsregister - durch den Minister für Justiz erforderlich, die 

nur juristischen oder natürlichen Personen, die in Ungarn 

niedergelassen oder ansässig sind, erteilt werden kann. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Übersetzungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87905 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Dekret des Ministerrats Nr. 24/1986 für offizielle Übersetzungs- und 

Dolmetschdienstleistungen 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Amtliche Übersetzungen, Beglaubigungen von Übersetzungen und 

beglaubigte Kopien von amtlichen Dokumenten in einer 

Fremdsprache können nur vom ungarischen Amt für Übersetzungen 

und Beurkundung (OFFI) angefertigt werden. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz XCVIII von 2006 mit allgemeinen Bestimmungen für eine 

zuverlässige  und wirtschaftlich vertretbare Lieferung von 

Arzneimitteln und medizinischen Hilfsmitteln und für den Vertrieb 

von Arzneimitteln. 
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Beschreibung: Investitionen 

 Für den Betrieb einer Apotheke ist die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats des EWR erforderlich.  

Die Genehmigung zur Niederlassung wird nach einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung erteilt. Hauptkriterien: Bevölkerungs- und 

Niederlassungsdichte in dem betreffenden Gebiet. 

 

Sektor: Finanzdienstleistung 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen: 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 811, CPC 813 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und 

Finanzunternehmen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Nicht im EWR ansässige Unternehmen können lediglich über ihre 

ungarische Zweigniederlassung Finanzdienstleistungen oder 

Zusatzfinanzdienstleistungen erbringen. 

 

Sektor: Finanzdienstleistung 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen: 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 811, CPC 813 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und 

Finanzunternehmen, Gesetz CXX von 2001 über den Kapitalmarkt 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Dem Leitungs- bzw. Kontrollorgan eines Kreditinstituts müssen 

mindestens zwei Mitglieder angehören, die als Gebietsansässige im 

Sinne der einschlägigen Devisenvorschriften gelten und bereits seit 

mindestens einem Jahr dauerhaft in Ungarn ansässig waren. 

Zweigniederlassungen von außerhalb des EWR ansässigen 

Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds dürfen nicht die 

Verwaltung von europäischen Investitionsfonds übernehmen und 

dürfen keine Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung 

für private Pensionsfonds erbringen. 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern 

Dienstleistungen von Reiseleitern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7471, CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz CLXIV von 2005 über Handel, Regierungsdekret Nr. 

213/1996 (XII. 23.) über die Reiseveranstalter und Reiseagenturen 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von 

Reiseagenturen und Reiseveranstaltern sowie von Reiseleitern, ist 

eine Lizenz des ungarischen Gewerbeamts erforderlich. Solche 

Lizenzen werden nur Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats des 

EWR und juristischen Personen mit Sitz in den EWR-Mitgliedstaaten 

erteilt.  

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundene Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.10502, CPC 5133, CPC 5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz XLVII von 2000 über Schifffahrt 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Nur Wasserfahrzeuge mit einer EWR-Mehrheitsbeteiligung können 

im ungarischen Schiffsregister eingetragen werden, um die 

ungarische Flagge zu führen. Der Kapitän und der Erste Offizier von 

Wasserfahrzeugen müssen Staatsangehörige eines EWR-

Mitgliedstaats sein. 
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In Irland geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Landwirtschaft und Jagd 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 1531 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über landwirtschaftliche Erzeugnisse (Getreide) von 1933 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Beteiligung an Mehlmühlen durch kanadische Gebietsansässige 

ist genehmigungspflichtig.  

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Teilsektor:  Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau 

Torfgewinnung 

Erzbergbau 

Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 

Leistungen im Bereich Bergbau 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.1 13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 883 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National und regional 
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Maßnahmen: Minerals Development Acts 1940 – 1999, Planungsgesetze und 

Umweltvorschriften 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Eine Lizenz für die Prospektion gibt dem Inhaber das Recht zur 

Exploration bestimmter Mineralvorkommen. Nur Inhaber gültiger 

Lizenzen für die Prospektion werden bei der Erteilung staatlicher 

Schürfrechte und Lizenzen für die Erschließung solcher 

Mineralvorkommen im Pacht- oder Lizenzgebiet berücksichtigt, 

unabhängig davon, ob sich die Mineralienvorkommen im  Staats- 

oder Privatbesitz befinden. 

In Irland tätige Explorations- und Bergbauunternehmen müssen über 

eine kommerzielle Präsenz im Land verfügen. Für die Exploration 

von Mineralvorkommen müssen (irische und ausländische) 

Unternehmen, solange die Exploration durchgeführt wird, entweder 

einen Agenten beauftragen oder einen gebietsansässigen Verwalter 

beschäftigen. Im Bereich Bergbau muss der Inhaber staatlicher 

Schürfrechte oder einer Lizenz ein nach irischem Recht gegründetes 

Unternehmen sein, das gemäß seinem Gesellschaftsvertrag befugt ist, 

den verschiedenen Auflagen, die mit den Schürfrechten oder der 

Lizenz verknüpft sind, nachzukommen. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Rechtsberatungsleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Solicitors Acts 1954-2011 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

irischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die 

uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. Für die 

uneingeschränkte Zulassung als  Rechtsanwalt ist ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden.  

Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Rechtsanwälte in Irland sind in zwei verschiedene Kategorien 

unterteilt: Solicitor und Barrister. Die Law Society of Ireland ist die 

für die Zulassung der Solicitors in Irland zuständige 

Berufsorganisation. Die Honorable Society of King’s Inns ist für die 

Zulassung der Barristers in Irland zuständig. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Veterinärgesetz von 2005  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zugang wird nur Personengesellschaften und natürlichen Personen 

gewährt. 
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Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundene Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Mercantile Marine Act von 1955, geändert durch den  Merchant 

Shipping  Act von 1998 (sonstige Bestimmungen)  

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ausländische Investoren, die in eine nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats der EU gegründete und diesem Recht unterliegende 

Körperschaft investieren, die ihren Hauptverwaltungssitz in Irland 

oder einem anderen EU-Mitgliedstaat hat, können ein 

Wasserfahrzeug im irischen Schiffsregister eintragen lassen.  
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In Italien geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Druck und Veröffentlichung 

Teilsektor:  ISIC Rev. 3.1 221, ISIC Rev. 3.1 222 

Zuordnung nach 

Branche: 

Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 416/1981, Art. 1 (und nachfolgende Änderungen) 

Beschreibung: Investitionen 

 Sofern Kanada und seine Provinzen und Territorien italienischen 

Staatsangehörigen und Unternehmen die Durchführung dieser 

Tätigkeiten gestatten, wird auch Italien den Staatsangehörigen und 

Unternehmen Kanadas die Durchführung dieser Tätigkeiten unter 

denselben Bedingungen gestatten. 

Sofern Kanada und seine Provinzen und Territorien italienischen 

Investoren gestatten, mehr als 49 % des Kapitals und der 

Stimmrechte an einem kanadischen Verlagshaus zu halten, wird auch 

Italien kanadischen Investoren gestatten, unter denselben 

Bedingungen mehr als 49 % des Kapitals und der Stimmrechte an 

einem italienischen Verlag zu halten. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Rechtsberatungsleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 437 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Königliches Dekret 1578/1933, Art. 17 Gesetz über Rechtsberufe 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

italienischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die 

uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. Für die 

uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt ist ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU- 

und des italienischen Rechts kann in diskriminierungsfreier Weise 

eine kommerzielle Präsenz in einer der nach nationalem Recht 

zulässigen Rechtsformen verlangt werden. Manche Rechtsformen  

können ebenfalls diskriminierungsfrei ausschließlich zugelassenen 

Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Dienstleistungen von Steuerberatern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, CPC 

863 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Wirtschaftsprüfung: Gesetzesdekret 58/1998, Art. 155, 158 und 161. 

Dekret des Präsidenten der Republik  99/1998 

Gesetzesdekret 39/2010, Art. 2.  

Rechnungslegung, Buchführung und Steuern: Gesetzesdekret 

139/2005, Gesetz 248/2006. 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung von Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsdiensten müssen einzelne Wirtschaftsprüfer oder 

Steuerberater in Italien ansässig sein.  

Für die zur Ausübung von Rechnungslegungs- und 

Buchführungstätigkeiten erforderliche Eintragung in das 

Berufsregister ist die Ansässigkeit oder ein Geschäftssitz in Italien 

erforderlich. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Architekten 

Ingenieurdienstleistungen 

Dienstleistungen von Städteplanern und Landschaftsarchitekten 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Königliches Dekret 2537/1925, Berufsordnung für Architekten und 

Ingenieure 

Gesetz 1395/1923  

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) 328/2001 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Für die zur Ausübung des Berufes erforderliche Eintragung in das 

Berufsregister ist die Ansässigkeit in Italien Voraussetzung.  

 

Sektor: Gesundheitsdienstleistungen 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret C.P.S. 233/1946  Artikel 7 - 9 

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) 221/1950 § 7 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Für die zur Ausübung des Berufes erforderliche Eintragung in das 

Berufsregister ist die Ansässigkeit in Italien Voraussetzung.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen von Psychologen in 

den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 852 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 56/1989 über den Beruf des Psychologen 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Für die zur Ausübung des Berufes erforderliche Eintragung in das 

Berufsregister ist die Ansässigkeit in Italien Voraussetzung. Für die 

Ausübung dieses Berufs ist die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats der EU erforderlich, dies gilt nicht für ausländische 

Berufsangehörige, denen die Berufsausübung auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit gestattet werden kann.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Mit Ingenieursdienstleistungen verbundene wissenschaftliche und 

technische Beratung 

Technische Prüfungen und Analysen 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8675, CPC 8676, Teil von CPC 881 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Geologen: Gesetz 112/1963, Art. 2 und 5. D.P.R. 1403/1965, Art. 1 

Biologen und chemische Analytiker: Gesetz 396/1967 über den Beruf 

des Biologen; Königliches Dekret 842/1928 über den Beruf des 

chemischen Analytikers 

Agronomen: Gesetz 3/1976 über den Beruf des Agronomen „Periti 

agrari“; Gesetz 434/1968, geändert durch das Gesetz 54/1991 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Voraussetzung für die zur Ausübung des Berufs des Vermessers oder 

des Geologen und die Erbringung von Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit der Exploration und dem Betrieb von 

Bergwerken usw. erforderliche Aufnahme in das Geologenregister ist 

die Ansässigkeit oder ein Geschäftssitz in Italien. Außerdem ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU erforderlich, 

Ausländer können jedoch auf der Grundlage der Gegenseitigkeit in 

das Register aufgenommen werden. 

Für Biologen und chemische Analytiker, Agronomen und „periti 

agrari“ ist die Gebietsansässigkeit und die Eintragung in das 

Berufsregister erforderlich. Drittstaatsangehörige können unter der 

Voraussetzung der Gegenseitigkeit eingetragen werden. 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Teilsektor:  Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau 

Torfgewinnung 

Gewinnung von Erdöl und Erdgas 

Erzbergbau 

Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 

Mit Ingenieursdienstleistungen verbundene wissenschaftliche und 

technische Beratung 

Leistungen im Bereich Bergbau 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 

13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 8675, CPC 883 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National und regional (Exploration) 

Maßnahmen: Explorationsdienstleistungen: Königliches Dekret 1443/1927 

Gesetzesdekret 112/1998, Art. 34  



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 442 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für Bergwerke im Staatsbesitz gelten bestimmte Explorations- und 

Bergbauvorschriften. Jede Exploration ist genehmigungspflichtig 

(„Permesso di ricerca“, Art. 4 – Königliches Dekret 1443/1927). Die 

Genehmigung ist befristet und definiert genau die Grenzen des 

Explorationsgebiets, wobei für dasselbe Gebiet mehr als eine 

Genehmigung an unterschiedliche Personen oder Unternehmen erteilt 

werden können (diese Art von Genehmigung hat nicht in jedem Fall 

ausschließlichen Charakter). 

Für die Erschließung und den Abbau von Mineralvorkommen, ist 

eine Konzession (Art. 14)  der regionalen Behörde erforderlich.. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über öffentliche Sicherheit (TULPS) 773/1931, Art. 133-141,  

Königliches Dekret 635/1940, Art. 257 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die für Wachdienste und den Transport von Wertsachen erforderliche 

Genehmigung wird nur Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der 

EU und Gebietsansässigen erteilt. 

 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen: 

Teilsektor:  Vertrieb von Tabakwaren 
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Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 6222, Teil von CPC 6310 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 184/2003 

Gesetz 165/1962 

Gesetz 3/2003 

Gesetz 1293/1957 

Gesetz 907/1942 

Dekret des Präsidenten der Republik (D.P.R.) 1074/1958 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für den Vertrieb und Verkauf von Tabakwaren ist eine Lizenz 

erforderlich. Die Lizenz wird im Wege öffentlicher Verfahren erteilt. 

Die Lizenzvergabe erfolgt nach einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung. Hauptkriterien: Bevölkerungs- und 

Verkaufsstellendichte. Die als Vermittler zwischen den Groß- und 

Einzelhandel tätigen Eigentümer von Tabakhandlungen (magazzini) 

müssen Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU sein. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 362/1991, Art. 1, 4, 7 und 9. 

Gesetzesdekret CPS 233/1946, Art. 7- 9. 

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) 221/1950, §§ 3 und 7 

Beschreibung: Investitionen 

 Die für das Betreiben einer Apotheke erforderliche Genehmigung wird 

nur nach einer wirtschaftlicher Bedürfnisprüfung erteilt. 

Hauptkriterien: Bevölkerungszahl und Apothekendichte. Zulassungen 

für neue oder freigewordene Apotheken werden im Rahmen einer 

öffentlichen Ausschreibung vergeben. Nur Staatsangehörige eines 

Mitgliedstaats der EU, die bei der berufsständischen Vereinigung der 

Apotheker („albo“) eingetragen sind, dürfen an einem solchen 

Ausschreibungsverfahren teilnehmen.  

Die Ausübung des Berufes ist nur natürlichen Personen gestattet, die 

bei der berufsständischen Vereinigung eingetragen sind, sowie 

juristischen Personen in Form einer Personengesellschaft, bei der alle 

Gesellschafter eingetragene Apotheker sein müssen. Voraussetzung für 

die Eintragung in das Berufsregister der Apotheker ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU oder die Ansässigkeit 

und die Ausübung des Berufs in Italien.  

Ausländischen Staatsangehörigen mit den erforderlichen 

Qualifikationen wird, wenn sie Staatsbürger eines Landes sind, mit 

dem Italien ein besonderes Abkommen geschlossen hat, auf der 

Grundlage der Gegenseitigkeit ebenfalls die für die Ausübung des 

Berufs erforderliche Eintragung gestattet. (D. Lgsl CPS 233/1946 Art. 

7-9 und D.P.R. 221/1950 §§ 3. und 7. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 92 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Königliches Dekret 1592/1933 (Gesetz über Sekundarschulbildung) 

Gesetz 243/1991 (Gelegentlicher öffentlicher Beitrag für 

Privatuniversitäten) 

Beschluss 20/2003 des CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione 

del sistema universitario) 

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) 25/1998 

Beschreibung: Investitionen 

 Für die  Eröffnung privat finanzierter Universitäten, die ermächtigt 

sind, anerkannte Diplome oder Grade nach Abschluss eines 

dreijährigen Studienprogramms zu verleihen, ist eine wirtschaftliche 

Bedürfnisprüfung erforderlich. Hauptkriterien: Bevölkerungszahl und 

Hochschuldichte. 

Nur juristische Personen Italiens können ermächtigt werden, staatlich 

anerkannte Diplome auszustellen.  

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 194/1942, Art. 4  

Gesetz 4/1999 über das Berufsregister 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Für die zur Ausübung des Berufs des Versicherungsmathematikers 

erforderliche Eintragung in das Berufsregister ist die Ansässigkeit in 

Italien erforderlich.  
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Sektor: Finanzdienstleistung 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen): 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 58/1998, Art. 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 und 80 

Gemeinsame Verordnung der Bank von Italien und der CONSOB vom 

22.2.1998, Art. 3 und 41  

Verordnung der Bank von Italien vom 25.1.2005, Titel V, Kapitel VII 

Abschnitt II 

Verordnung der CONSOB 16190 vom 29.10.2007, Art. 17-21, 78-81, 

91-111 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Um die Zulassung für die Erbringung von Wertpapierabwicklungs- 

oder von Wertpapierverwahrungsdienstleistungen in Italien zu 

erhalten, muss ein Unternehmen nach italienischem Recht gegründet 

worden sein (keine Zweigniederlassungen).  

Bei Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, die keine 

den harmonisierten Vorschriften der EU unterliegenden Organismen 

für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere (OGAW) sind, 

muss die Treuhand- bzw. Verwahrgesellschaft nach italienischem 

Recht oder dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der EU gegründet 

worden sein und in Italien eine Zweigniederlassung haben. 

Verwaltungsgesellschaften der nicht den harmonisierten EU-

Vorschriften unterliegenden OGAW müssen ebenfalls nach 

italienischem Recht gegründet worden sein (keine 

Zweigniederlassungen).  

Die Mittel von Pensionsfonds dürfen nur von Banken, 

Versicherungsgesellschaften, Wertpapierfirmen und 

Verwaltungsgesellschaften der den harmonisierten EU-Vorschriften 

unterliegenden OGAW, die ihren satzungsmäßigen Hauptsitz in der 

EU haben bzw. von nach italienischem Recht gegründeten OGAW 

verwaltet werden.  
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 Beim Haustürverkauf müssen Vermittler zugelassene Verkäufer von 

Finanzprodukten einsetzen, die in einem EU-Mitgliedstaat ansässig 

sind.  

 Repräsentanzen von Vermittlern aus Drittstaaten dürfen keine 

Wertpapierdienstleistungen erbringen, dies schließt auch Geschäfte für 

eigene und für Kundenrechnung, die Platzierung und die Übernahme 

der Emission von Finanzinstrumenten ein (Zweigniederlassung 

erforderlich). 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Regional 

Maßnahmen: Gesetz 135/2001, Art. 7.5 und 6. 

Gesetz 40/2007, (DL 7/2007). 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Drittstaatsangehörige dürfen nur mit einer spezifischen Lizenz der 

Region den Beruf des gewerblichen Fremdenführers ausüben. 

Fremdenführer aus den Mitgliedstaaten der EU ist es gestattet, ihren 

Beruf ohne eine solche Lizenz auszuüben. Die Lizenz wird 

Fremdenführern erteilt, die angemessene Fähigkeiten und Kenntnisse 

nachgewiesen haben. 
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Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundene Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Rechtsgrundlage: Königliches Dekret 327/1942 (geändert durch 

Gesetz 222/2007), Artikel 143 und 221 (Schifffahrtsordnung) 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Ausländer, die nicht in der EU ansässig sind, dürfen keine 

Mehrheitsbeteiligung an Wasserfahrzeugen unter italienischer Flagge 

und keine Kontrollmehrheit an Reedereien mit Sitz in Italien halten.  

 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 449 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 745 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Seeschifffahrtsordnung 

Gesetz 84/1994 

Ministerdekret 585/1995 

Beschreibung: Investitionen 

 Für den Seefrachtumschlag wird eine wirtschaftliche Bedürfnisprüfung 

durchgeführt.. Hauptkriterien: Zahl der bereits bestehenden 

Unternehmen und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, 

geografische Verteilung und Schaffung neuer Arbeitsplätze.  
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In Lettland geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung: 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über die Landreform in den Städten der Republik Lettland, s.20, 

21.  

Gesetz über die Privatisierung landwirtschaftlicher Flächen, s. 28. 

Beschreibung: Investitionen 

 Der Erwerb von städtischen Grundstücken ist Staatsangehörigen 

Kanadas oder eines Drittstaates durch nach dem Recht Lettlands oder 

eines anderen Mitgliedstaaten der EU gegründeten und dort 

registrierten Unternehmen gestattet, 

a) wenn mehr als 50 % ihres Eigenkapitals einzeln oder insgesamt 

im Eigentum von Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten der EU, 

der lettischen Regierung oder einer lettischen Gemeinde steht,   

b)  wenn mehr als 50 % ihres Eigenkapitals im Eigentum von 

natürlichen Personen und Unternehmen eines Drittlandes stehen, 

mit dem Lettland ein bilaterales Abkommen über die  Förderung 

und den gegenseitigen Schutz von Investitionen geschlossen hat, 

das vor dem 31. Dezember 1996 vom lettischen Parlament 

gebilligt wurde.  
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 c) wenn mehr als 50 % ihres Eigenkapitals im Eigentum von 

natürlichen Personen und Unternehmen eines Drittlandes stehen, 

mit dem Lettland nach dem 31. Dezember 1996 ein bilaterales 

Abkommen über die  Förderung und den gegenseitigen Schutz 

von Investitionen geschlossen hat und darin die Rechte lettischer 

Staatsangehöriger und Unternehmen auf den Erwerb von 

Grundbesitz in dem jeweiligen Drittland festgelegt sind.  

d) wenn mehr als 50 % ihres Eigenkapitals insgesamt im Eigentum 

von Personen gemäß den Buchstaben a bis c stehen.  

e) die öffentliche Aktiengesellschaften sind, deren Anteile an der 

Börse gehandelt werden. 

Sofern Kanada und seine Provinzen und Territorien lettischen 

Staatsangehörigen und Unternehmen den Erwerb von städtischen 

Immobilien in ihren Territorien gestatten, wird Lettland 

Staatsangehörigen und Unternehmen Kanadas den Erwerb von 

städtischen Immobilien in Lettland unter denselben Bedingungen wie 

lettischen Staatsangehörigen gestatten. 

 

Sektor: Vertrieb und Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln 

Sonstige Dienstleistungen von Apothekern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über pharmazeutische Erzeugnisse, s. 38 
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Beschreibung: Investitionen  

 Um eine selbstständige Tätigkeit in einer Apotheke aufnehmen zu 

können, muss ein ausländischer Apotheker oder pharmazeutischer 

Assistent, der seine Ausbildung in einem Staat absolviert hat, der nicht 

Mitgliedstaat der EU oder des EWR ist, mindestens ein Jahr lang unter 

Aufsicht eines Apothekers in einer Apotheke gearbeitet haben. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Strafprozessordnung, s. 79 

Anwaltsgesetz der Republik Lettland, s. 4 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die zur Ausübung der Tätigkeit als vereidigter Rechtsanwalt oder 

Assistent eines vereidigten Rechtsanwalts erforderliche 

uneingeschränkte Zulassung zur Anwaltskammer ist die lettische 

Staatsangehörigkeit erforderlich. Vereidigte Rechtsanwälte (Solicitors), 

die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EU und beim  lettischen 

Rat vereidigter Rechtsanwälte eingetragen sind, haben das Recht auf 

Teilnahme an und ein Stimmrecht in der Hauptversammlung der 

vereidigten Rechtsanwälte. 

Die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

inländischen Rechts (Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und die 

rechtliche Vertretung in Strafrechtssachen) in Lettland ist nach 

lettischem Recht folgenden Personen vorbehalten: 

a) vereidigten Rechtsanwälten (Solicitors) oder deren Assistenten 

mit lettischer Staatsangehörigkeit oder  
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 b) Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der EU, die als 

Rechtsanwälte in einem der Mitgliedstaaten der EU bestellt 

wurden oder  

c) ausländischen Rechtsanwälten im Rahmen eines Abkommens 

über Rechtshilfe, das zwischen Lettland und dem jeweiligen 

ausländischen Staat geschlossen wurde.  

Für Rechtsanwälte eines Mitgliedstaats der EU und ausländische 

Rechtsanwälte gelten besondere Anforderungen. So ist ihnen zum 

Beispiel die Teilnahme an Gerichtsverfahren in Strafsachen nur 

gemeinsam mit einem Anwalt des lettischen Kollegiums Vereidigter 

Rechtsanwälte gestattet. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 außer Dienstleistungen von Rechnungslegern 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über vereidigte Wirtschaftsprüfer 
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Beschreibung: Investitionen 

 In einer gewerblichen Gesellschaft, die sich aus vereidigten 

Wirtschaftsprüfern zusammensetzt, dürfen nur dann mehr als 50 % der 

Anteile mit Stimmrecht von einem ausländischen Investor gehalten 

werden, wenn dieser als vereidigter Wirtschaftsprüfer oder als aus 

vereidigten Wirtschaftsprüfern bestehendes gewerbliches Unternehmen 

eines Mitgliedstaats der EU oder des EWR anerkannt ist und gemäß 

den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats der EU oder des EWR 

berechtigt ist, die Tätigkeit eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder 

eines Unternehmens, das aus vereidigten Wirtschaftsprüfern besteht, 

im Sinne der Rechtsvorschriften der Republik Lettland auszuüben. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Druck und Veröffentlichung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 88442 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über die Presse und andere Massenmedien, Abschnitt 8). 

Beschreibung: Investitionen lettischem Recht  

 Nur juristische Personen lettischen Rechts und natürliche Personen 

Lettlands haben das Recht ein Massenmedium zu gründen oder 

herauszugeben.  Zweigniederlassungen sind nicht zugelassen.  

 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 455 

Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Seeverkehrsgesetz 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Nur Wasserfahrzeuge, die im Schiffsregister Lettlands eingetragen 

sind, dürfen die lettische Flagge führen, sie müssen von einem in der 

EU eingetragenen Unternehmen verwaltet werden. Ausländische 

Eigentümer, die keine Rechtspersönlichkeit nach EU-Recht besitzen, 

können Wasserfahrzeuge im Schiffsregister eintragen lassen, wenn 

deren technische Verwaltung von einer in Lettland eingetragenen 

juristischen Person auf der Grundlage eines Vertrags über das 

Schiffsmanagement übernommen wird. 
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In Litauen geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Rechtsanwaltsgesetz der Republik Litauen vom 18. März 2004, Nr. 

IX-2066, zuletzt geändert am 17. November 2011, Nr. XI-1688  

Notarordnung der Republik Litauen vom 15. September 1992 – Nr. 

I-2882 (zuletzt geändert am 19. April 2012 – Nr.  X-1979) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die  uneingeschränkte Zulassung als  

Rechtsanwalt erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft können eine Zulassung als 

Rechtsanwalt erhalten und somit juristische Dienstleistungen im 

Bereich des internen Rechts erbringen.  

Ausländische Anwälte können nur im Rahmen bilateraler 

Übereinkünfte über Rechtshilfe eine anwaltliche  Vertretung vor 

Gericht übernehmen. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CP 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Wirtschaftsprüfungsgesetz vom 15. Juni 1999 Nr. VIII -1227 

(Neufassung vom 3. Juli 2008 Nr. X-1676) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Mindestens 75 % der Anteile müssen im Besitz von Wirtschaftsprüfern 

oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus der EU oder dem EWR 

sein. 

Der Bericht eines Wirtschaftsprüfers ist gemeinsam mit einem in 

Litauen zugelassenen Wirtschaftsprüfer zu erstellen. 

Die Niederlassung in Form einer offenen Aktiengesellschaft (AB) ist 

nicht zulässig. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Patentanwälte  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 879 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Markengesetz vom 10. Oktober 2000 Nr. VIII-1981 

Designgesetz vom 7. November 2002 Nr. IX-1181 

Patentgesetz vom 18. Januar 1994 Nr. I-372 

Gesetz über den rechtlichen Schutz von Topografien von 

Halbleitererzeugnissen vom 16. Juni 1998 

Patentanwaltsordnung, genehmigt durch die Regierungsverordnung  

der Republik Litauen vom 20. Mai 1992 Nr. 362 (zuletzt geändert am 

8. November 2004 Nr. 1410) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Staatsangehörige von Drittstaaten (Nicht-EU-Mitgliedstaaten) können 

keine Zulassung als  Patentanwalt erhalten. Nur Patentanwälte dürfen 

Patentanwaltsdienstleistungen in Litauen erbringen.  

 

Sektor: Vertrieb  

Teilsektor:  Vertrieb von pyrotechnischen Erzeugnissen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über die Überwachung des Vertriebs für zivile Zwecke 

bestimmter pyrotechnischer Erzeugnisse (23. März 2004. Nr. IX-2074) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Für den Vertrieb  von pyrotechnischen Erzeugnissen ist eine Lizenz 

erforderlich. Nur in der EU niedergelassene juristische Personen 

können eine Lizenz erhalten. 
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Sektor: Energie 

Teilsektor:  Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 713, CPC 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Erdgasgesetz der Republik Litauen vom 10. Oktober 2000 Nr. 

VIII-1973 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Eine Niederlassung ist erforderlich. Nur  juristische Personen Litauens 

oder Zweigniederlassungen ausländischer juristischer Personen oder 

andere in Litauen niedergelassene Organisationen 

(Tochtergesellschaften) können eine Lizenz für die Weiterleitung und 

Verteilung von Brennstoffen erhalten.  

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Beratungsdienstleistungen gegen 

Gebühr oder auf Vertragsbasis, die die Weiterleitung und Verteilung  

von Brennstoffen betreffen.  

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 401, CPC 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Stromgesetz der Republik Litauen vom  20. Juli 2000 Nr. VIII-1881 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Nur  juristische Personen Litauens oder Zweigniederlassungen 

ausländischer juristischer Personen oder andere in Litauen 

niedergelassene Organisationen können Lizenzen für die Weiterleitung 

und  Verteilung von Strom, die öffentliche Stromversorgung und die 

Organisation des Handels mit Strom erhalten.  

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Beratungsdienstleistungen gegen 

Gebühr bzw. auf Vertragsbasis, die die  Weiterleitung und Verteilung  

von Strom  betreffen. 

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Handelsschifffahrtsgesetz der Republik Litauen vom 12. September 

1996,  Nr. I-1513 
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Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Unter litauischer Flagge dürfen nur Wasserfahrzeuge fahren, die im 

litauischen Seeschifffahrtsregister registriert sind und sich im Besitz 

eines litauischen Bürgers befinden bzw. von diesem gechartert werden 

(Bareboat-Charter) oder die sich im Besitz eines in Litauen ansässigen 

(nach litauischem Recht gegründeten) Unternehmens befinden oder 

von diesem gechartert werden (Bareboat-Charter).  

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Eisenbahnverkehrsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 711 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Eisenbahngesetz der Republik Litauen vom 22. April 2004 

Nr. IX-2152, geändert durch Nr. X-653 vom 8. Juni 2006.  

Beschreibung: Investitionen  

 Ausschließliche Rechte für die Erbringung von 

Durchreisedienstleistungen werden Eisenbahnunternehmen gewährt, 

die sich in Staatsbesitz befinden bzw. deren  Aktien sich zu 100 % in 

Staatsbesitz befinden. 
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In Luxemburg geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la 

profession d’avocat 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

luxemburgischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist 

die  uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. 

Für die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt sind die 

Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats und ein Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. Der Rat der 

Rechtsanwaltskammer kann beschließen, bei Ausländern auf der 

Grundlage der Gegenseitigkeit auf das Staatsangehörigkeitserfordernis 

zu verzichten.  

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

luxemburgischen Rechts kann in diskriminierungsfreier Weise eine 

kommerzielle Präsenz in einer der nach nationalem Recht zulässigen 

Rechtsformen verlangt werden.    

 Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 
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Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex 

a043)  

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des 

concessions de pharmacie (annex a041)  

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement 

grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de 

pharmacie (annex a017) 

Beschreibung: Investitionen 

 Nur natürliche Personen dürfen Einzelhandel mit pharmazeutischen 

Erzeugnissen und bestimmten medizinischen Artikeln betreiben. 
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Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf 

See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz vom 9. November 1990 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ausländischen Investoren,  die nicht Staatsangehörige eines EU-

Mitgliedstaats sind bzw. die keine Rechtspersönlichkeit nach EU-Recht 

besitzen und keinen  Hauptverwaltungssitz in der EU  haben, ist es 

nicht gestattet, Eigentum in Höhe von 50 % oder mehr an einem 

Seefahrzeug unter luxemburgischer Flagge zu besitzen. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht, wenn das Schiff  ohne Besatzung 

(„bareboat“) von einem Charterer gechartert wird, der die 

obengenannten Eigentümeranforderungen erfüllt und das Schiff 

tatsächlich nutzt. 
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In Malta geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Immoveable Property (Acquisition By Non-Residents) Act (Cap. 246)  

Protokoll Nr. 6 zum EU-Beitrittsvertrag über den Erwerb von 

Zweitwohnsitzen in Malta 

Beschreibung: Investitionen 

 Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats 

besitzen,  dürfen keine Immobilien für  gewerbliche Zwecke erwerben.  

Unternehmen, bei denen die Nicht-EU-Beteiligung am 

Beteiligungsbesitz 25 % und mehr beträgt, benötigen für den Erwerb 

von Immobilien für gewerbliche oder Geschäftszwecke eine 

Genehmigung der zuständigen Behörde (Finanzminister). Die 

zuständige Behörde prüft, ob der vorgeschlagene Erwerb einen 

Nettonutzen für die maltesische Wirtschaft darstellt. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

maltesischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist die  

uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. Für die 

uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt ist ein  Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

maltesischen Rechts kann in diskriminierungsfreier Weise eine 

kommerzielle Präsenz in einer der nach nationalem Recht zulässigen 

Rechtsformen verlangt werden.    Manche Rechtsformen  können 

ebenfalls diskriminierungsfrei ausschließlich zugelassenen 

Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft können eine Zulassung als 

Rechtsanwalt erhalten und somit juristische Dienstleistungen im 

Bereich des maltesischen Rechts erbringen. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Pharmacy Licence Regulations (LN279/07) issued under the Medicines 

Act (Cap. 458) 
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Beschreibung: Investitionen 

 Die Erteilung einer Lizenz für den Betrieb einer Apotheke unterliegt 

spezifischen Beschränkungen. Keine Person kann in einer Stadt oder 

Gemeinde mehr als eine auf ihren Namen lautende Lizenz  besitzen 

(Regulation 5(1) of the Pharmacy Licence Regulations (LN279/07), es 

sei denn, für diese Stadt oder Gemeinde liegen keine weiteren Anträge 

auf Erteilung einer Lizenz vor (Regulation 5(2) of the Pharmacy 

Licence Regulations (LN279/07)). 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Dienstleistungen im Bereich Erwachsenenbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 923, CPC 924 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesmitteilung 296 aus dem Jahr 2012 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Dienstleister, die  privat finanzierte Dienstleistungen in den Bereichen  

Hochschulbildung oder Erwachsenenbildung anbieten möchten, 

benötigen eine Erlaubnis des Ministeriums für Bildung und 

Beschäftigung. Die Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis 

kann auf Ermessensbasis gefällt werden. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Wasserverkehr 

Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 721, Teil von 742, CPC 745, Teil von CPC 749 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gozo Passenger and Goods Service (Fares) Regulations (SL499.31) 

Ausschließliche Rechte werden im Rahmen von  Verträgen gewährt, 

die auf der Grundlage von Verfahren für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge geschlossen werden. 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Für die Vermietung von Wasserfahrzeugen mit Besatzung, die 

ausschließlich in den lokalen Gewässern verkehren, wird eine 

Erlaubnis von „Transport Malta“ benötigt. Für die ausschließlich in 

den inneren Gewässern Maltas betriebene gewerbliche Schifffahrt 

gelten spezifische gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen.  

Die Kabotage auf der Strecke zwischen Malta und Gozo ist durch 

ausschließliche Rechte im Rahmen einer von der Regierung erteilten 

Konzession beschränkt. Diese ausschließlichen Rechte betreffen 

lediglich die Passagier-, Fahrzeug- und Güterbeförderung auf der 

Strecke Malta-Gozo zwischen den Häfen von  Ċirkewwa und 

Marsamxetto (Malta) und dem Hafen von Mġarr (Gozo).Die Gebühren 

für diese Dienstleistungen sind gesetzlich geregelt (Gozo Passenger 

and Goods Service (Fares) Regulations (SL499.31)). 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Unterstützungsdienste. 
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Sektor: Verkehrsdienstleistungen 

Teilsektor:  Sonstige Verkehrsdienstleistungen  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Taxi Services Regulations (SL499.59)  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Taxis: Zahlenmäßige Beschränkung der Anzahl der Lizenzen.  

Karozzini (Pferdekutschen): Zahlenmäßige Beschränkung der Anzahl 

der Lizenzen. 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrizität 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Enemalta Act (Cap. 272) 

Beschreibung: Investitionen 

 EneMalta plc verfügt über das Stromversorgungsmonopol. 
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In den Niederlanden geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Unterstützungsdienste für alle Verkehrsträger 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zollabfertigung 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 748 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Allgemeines Zollgesetz (Algemene Douanewet) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Zulassung einer natürlichen oder juristischen Personen als 

Zollvertreter liegt im Ermessen des Inspektors, wie in Artikel 1 

Absatz 3 und Artikel 1 Absatz 9 des Allgemeinen Zollgesetzes 

(Algemene Douanewet) festgelegt. Zollvertreter, die nicht in den 

Niederlanden ansässig oder  niedergelassen sind, müssen in den 

Niederlanden ansässig werden oder dort einen festen Standort 

begründen, bevor sie eine Tätigkeit als zugelassener Zollvertreter 

aufnehmen dürfen. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Advocatenwet (Rechtsanwaltsgesetz) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die  uneingeschränkte Zulassung als  

Rechtsanwalt erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden.  

Nur Anwälte mit lokaler Anwaltszulassung sind berechtigt, den Titel 

„advocaat“ im Sinne des Artikels 2c und der Artikel 16b, 16c und 16d 

des Advocatenwet (Anwaltsgesetzes) zu führen. Nur Anwälte, die im 

niederländischen Anwaltsregister eingetragen sind, dürfen den Titel 

„advocaat“ führen. Anstelle der Berufsbezeichnung „advocaat“ müssen 

ausländische (nicht eingetragene) Rechtsanwälte für die Ausübung 

ihrer Tätigkeit in den Niederlanden die berufsständische Vereinigung 

ihres Heimatlandes angeben. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Punzierungsdienstleistungen  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 893 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Waarborgwet 1986 
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Beschreibung: Investitionen 

 Für die Erbringung von Punzierungsdienstleistungen ist eine 

kommerzielle Präsenz in den Niederlanden erforderlich. Die 

Punzierung von Edelmetallerzeugnissen darf derzeit ausschließlich von 

zwei niederländischen öffentlichen Monopolen vorgenommen werden. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zugang wird nur natürlichen Personen gewährt. 

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.10502, CPC 5133, CPC5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Art. 311 Absatz 1 Buchstabe b des Handelsgesetzbuchs (Wetboek van 

Koophandel) 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Der Besitz eines in den Niederlanden registrierten Seefahrzeugs  ist 

nur möglich für    

a)  natürliche Personen mit der Staatsangehörigkeit eines EU- oder 

EWR-Mitgliedstaats oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft, 

b)   Unternehmen oder juristische Personen nach dem Recht eines 

EU-Mitgliedstaats bzw. eines Landes, einer Insel oder eines 

Gebiets im Sinne des Artikels 349 und des Artikels 355 Absätze 

1 bis 4 sowie Absatz 5 Buchstabe c des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union oder nach dem Recht  

eines EWR-Mitgliedstaats oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft,  und  

c)  andere als die obengenannten natürlichen Personen, 

Unternehmen oder juristischen Personen, sofern sie aufgrund 

eines Übereinkommens der EU mit einem Drittstaat das 

europäische Recht der freien Niederlassung oder Ansiedlung für 

sich geltend machen können. 

Der Eigentümer muss seinen Hauptverwaltungssitz oder eine 

Tochtergesellschaft in den Niederlanden haben. Eine oder mehrere 

natürliche Personen mit Wohnsitz in den Niederlanden müssen die 

Verantwortung für Schiff, Kapitän und Mannschaft sowie damit 

zusammenhängende Fragen tragen und befugt sein, den Eigentümer zu 

vertreten und in seinem Namen Entscheidungen zu treffen.   
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 Die Registrierung eines Seeschiffs, das bereits in einem öffentlichen 

Register  als Seeschiff oder Binnenwasserfahrzeug oder einem 

vergleichbaren Register  im Ausland eingetragen ist, ist nicht möglich.  

Bei der Beantragung der Registrierung muss der Antragsteller einen 

Wohnsitz in den Niederlanden vorweisen. 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrizitätsverteilung 

Transport von Erdgas 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 040, CPC 71310 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Elektriciteitswet 1998 

Gaswet 

Beschreibung: Investitionen 

 Das Eigentum am Elektrizitätsnetz und am Erdgasfernleitungsnetz ist 

ausschließlich der niederländischen Regierung (Weiterleitungssysteme) 

und anderen öffentlichen Behörden (Verteilungssysteme) vorbehalten.  

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Teilsektor:  Gewinnung von Erdöl und Erdgas  

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 

13, ISIC Rev. 3.1 14 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Mijnbouwwet (Bergbaugesetz) 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen erfolgt in 

den Niederlanden stets in Zusammenarbeit zwischen einem 

Privatunternehmen und  einer vom Wirtschaftsminister benannten 

Aktiengesellschaft.  Nach den Artikeln 81 und 82 des Bergbaugesetzes 

müssen alle Aktien der benannten Aktiengesellschaft  unmittelbar oder 

mittelbar vom niederländischen Staat gehalten werden. 
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In Polen geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz vom 24. März 1920 über den Erwerb von Immobilien durch 

Ausländer (Amtsblatt des Jahres 2004, Nr. 167, Eintrag 1758 mit 

nachfolgenden Änderungen) 

Beschreibung: Investitionen 

 Für den direkten oder indirekten Erwerb von Immobilien durch 

Ausländer ist eine Genehmigung erforderlich. Die Genehmigung wird 

durch eine Verwaltungsentscheidung eines für innere Angelegenheiten 

zuständigen Ministers mit Zustimmung des Verteidigungsministers 

erteilt; im Falle von landwirtschaftlichem Grundbesitz  ist auch die  

Zustimmung des Ministers für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung erforderlich.  

 

Sektor: Druck- und Verlagswesen 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 221, ISIC Rev. 3.1 222 

Art des Vorbehalts: Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Pressegesetz vom 26. Januar 1984, Amtsblatt Nr. 5, Eintrag 24 und 

nachfolgende Änderungen 

Beschreibung: Investitionen 

 Staatsangehörigkeitserfordernis für die Chefredakteure von Zeitungen 

und Zeitschriften.  

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Niederlassungsformen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz vom 2. Juli 2004 über die Gewerbefreiheit, Art. 13.3 und 95.1 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Aktivitäten einer Repräsentanz dürfen sich nur auf Werbe- und 

Verkaufsförderungsmaßnahmen zugunsten der vertretenen 

ausländischen Muttergesellschaft erstrecken. 

In allen Sektoren außer juristischen Dienstleistungen und 

Dienstleistungen von Einrichtungen des Gesundheitswesens können 

Nicht-EU-Investoren eine Wirtschaftstätigkeit nur in Form einer 

Kommanditgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Aktiengesellschaft 

aufnehmen und ausüben, während  inländische Unternehmen auch die 

Rechtsformen der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (offene 

Handelsgesellschaft und Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung) 

annehmen können.  
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz vom 5. Juli 2002 über die Erbringung von Rechtsberatung 

durch ausländische Rechtsanwälte in der Republik Polen, Art. 19 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die  uneingeschränkte Zulassung als  

Rechtsanwalt erforderlich. 

Ausländische Anwälte können sich lediglich in Form einer 

eingetragenen Partnerschaftsgesellschaft, einer  

Kommanditgesellschaft bzw. einer  Kommanditgesellschaft auf Aktien 

niederlassen, während inländische Unternehmen auch die 

Rechtsformen der Gesellschaft des bürgerlichen  Rechts und der 

Partnerschaftsgesellschaft annehmen können. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Gesetz vom 7. Mai 2009 über Abschlussprüfer,  

Prüfungsgesellschaften und öffentliche Kontrolle - Amtsblatt Nr. 77, 

Eintrag 649, mit nachfolgenden Änderungen 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Prüfungsgesellschaften dürfen nur bestimmte polnische Rechtsformen 

annehmen. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz vom 21. Dezember 1990 über den Beruf des Tierarztes und die 

Tierärztekammern  

Beschreibung: Investitionen 

 Natürliche Personen, die sich im Gebiet Polens aufhalten und 

tierärztliche Dienstleistungen erbringen wollen, müssen 

Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats sein. Ausländer können eine 

Genehmigung für die Berufsausübung beantragen. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87905 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz vom 25. November 2004 über den Beruf des vereidigten 

Übersetzers oder Dolmetschers (Amtsblatt  Nr. 273, Eintrag 2702), 

Art. 2.1 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Nur natürliche Personen können vereidigte Übersetzer sein. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Versicherungstätigkeiten vom 22. Mai 2003 (Amtsblatt 

2003, Nr. 124, Eintrag 1151) 

Gesetz über Versicherungsvermittlungstätigkeiten vom 22. Mai 2003 

(Amtsblatt 2003, Nr. 124, Eintrag 1154). Art. 16 und 31 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Versicherungsvermittler müssen eine juristische Person nach 

nationalem Recht (keine Zweigniederlassungen) gründen. 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienste für den Luftverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 742  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Polnisches Luftfahrtgesetz vom 3. Juli 2002, Artikel  174 Absatz 2 und 

Artikel 174 Absatz 3   

Beschreibung: Investitionen 

 Im Bereich der Lagerung von gekühlten oder tiefgekühlten 

Erzeugnissen und der Lagerhaltung von Flüssigkeiten und Gasen an 

Flughäfen hängt die Möglichkeit der Erbringung bestimmter 

Kategorien von Dienstleistungen von der Größe des Flughafens ab. Die 

Zahl der Dienstleister in den einzelnen Flughäfen kann wegen 

räumlicher Beschränkungen begrenzt und aus anderen Gründen bis auf 

mindestens zwei Dienstleister beschränkt werden.  

Bei Flughafenbetriebsleistungen ist die ausländische Beteiligung auf 

49 % beschränkt. 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Lagerhaltung von 

Flüssigkeiten oder Gasen 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Groß- und Einzelhandel mit Strom 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 040, CPC 63297, CPC 74220, CPC 887 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Energiegesetz vom 10. April 1997, Art. 32 und 33 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für folgende Tätigkeiten ist nach dem Energiegesetz eine Zulassung 

erforderlich: 

a)  Erzeugung von Brennstoffen oder Energie, ausgenommen: 

Erzeugung von festen oder gasförmigen Brennstoffen, Erzeugung 

von Strom unter Nutzung von Stromquellen – ausgenommen 

erneuerbare Energiequellen – mit einer Gesamtkapazität von 

nicht mehr als  50 MW, Kraft-Wärme-Kopplung unter Nutzung 

von Energiequellen – ausgenommen erneuerbare Energiequellen 

– mit einer Gesamtkapazität von nicht mehr als  fünf MW, 

Wärmeerzeugung unter Nutzung von Energiequellen mit einer 

Gesamtkapazität von nicht mehr als fünf MW,  

b)  Speicherung von gasförmigen Brennstoffen in Speichern, 

Verflüssigung von Erdgas und Rückvergasung von Flüssiggas  in 

LGN-Verdampfungsanlagen sowie Speicherung flüssiger 

Brennstoffe, ausgenommen: lokale Speicherung von Flüssiggas 

in Speichern mit einer Kapazität von weniger als ein MJ/s und 

Speicherung von flüssigen Brennstoffen im Einzelhandel,  

c)  Weiterleitung oder Verteilung von Brennstoffen oder Energie, 

ausgenommen: Verteilung von gasförmigen Brennstoffen in 

Netzen mit einer Kapazität von weniger als 1 MJ/s und 

Weiterleitung  oder Verteilung von Wärme, sofern die von den 

Kunden verlangte Gesamtkapazität 5 MW nicht übersteigt,  
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 d)  Handel mit Brennstoffen oder Energie, ausgenommen: Handel 

mit festen Brennstoffen, Handel mit Strom unter Nutzung von 

Anlagen im Besitz des Kunden mit einer Netzspannung von 

weniger als ein kV, Handel mit gasförmigen Brennstoffen, sofern 

der betreffende Jahresumsatz umgerechnet 100 000 EUR nicht 

übersteigt, Handel mit Flüssiggas, sofern der betreffende 

Jahresumsatz 10 000 EUR nicht übersteigt, und Handel mit 

gasförmigen Brennstoffen und Strom an Rohstoffbörsen durch 

Maklerfirmen, die ihre Maklertätigkeit an der Rohstoffbörse auf 

der Grundlage des Rohstoffhandelsgesetzes vom 26. Oktober 

2000 ausüben, sowie Handel mit Wärme, sofern die von den 

Kunden verlangte Kapazität 5 MW nicht übersteigt.  Die 

Umsatzbegrenzungen gelten nicht für 

Großhandelsdienstleistungen im Bereich gasförmige Brennstoffe 

oder Flüssiggas und nicht für Einzelhandelsdienstleistungen 

hinsichtlich Flaschengas. 

Die zuständige Behörde erteilt die Zulassung ausschließlich 

Antragstellern mit Hauptgeschäftssitz oder Ansässigkeit im Gebiet 

eines Mitgliedstaats der EU oder des EWR oder in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
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In Portugal geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 15/2005, Art. 203,194  

Satzung der portugiesischen Anwaltskammer (Estatuto da Ordem dos 

Advogados) und Gesetzesdekret 229/2004, Art. 5, 7 - 9  

Gesetzesdekret 88/2003, Art. 77 und 102  

Satzung der Kammer der Rechtsbeistände (Estatuto da Câmara dos 

Solicitadores), geändert  durch die Gesetze 49/2004 und 14/2006 sowie 

durch das Gesetzesdekret Nr.º226/2008.  

Gesetz 78/2001, Art. 31, 4.  

Regelungen  über Mediation in Familien- und Arbeitsangelegenheiten 

(Verordnung 282/2010) 

Gesetz 21/2007 über  Mediation in Strafsachen, Art. 12 

Gesetz 32/2004 über Insolvenzverwalter, unter anderem Art.  3 und 5  

(geändert durch das Gesetzesdekret 282/2007 und das Gesetz 34/2009)   

Gesetzesdekret 54/2004, Art. 1 (Regime jurídico das sociedades de 

administradores de insolvência) 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die  uneingeschränkte Zulassung als 

Rechtsanwalt erforderlich. Für die Ausübung des Anwaltsberufs im 

Bereich des portugiesischen Rechts ist ein Kanzleisitz (kommerzielle 

Präsenz) erforderlich. Die Anerkennung der Qualifikationen, die  für 

die Ausübung des Anwaltsberufs im Bereich des portugiesischen 

Rechts erforderlich sind, erfolgt auf der Grundlage der Gegenseitigkeit. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden.  

Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Nur Anwaltskanzleien, deren Anteile ausschließlich im Besitz von 

Anwälten sind, die in der portugiesischen Rechtsanwaltskammer 

zugelassen sind, sind zur Berufsausübung in Portugal berechtigt; 

Voraussetzung für den Zugang zum Beruf „solicitadores“ ist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Gesetzesdekret - 452/99, geändert und neu veröffentlicht mit 

Gesetzesdekret 310/2009 – Satzung der portugiesischen Kammer der 

geprüften Rechnungsleger (Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais 

de Contas), Art. 85, 87 

Gesetzesdekret 487/99, geändert und neu veröffentlicht per 

Gesetzesdekret  224/2008 – Satzung der portugiesischen Kammer der 

gesetzlichen Abschlussprüfer (Estatuto da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas). Art. 95-97 

Beschreibung: Investitionen 

 Dienstleistungen von Rechnungslegern: Nur in Portugal zugelassene 

Rechnungsleger können Eigentümer von  

Rechnungslegungsgesellschaften sein. 

Rechnungslegungsdienstleistungen können jedoch  auch ohne diese 

Eigentumsbeschränkungen von nach dem portugiesischen 

Unternehmensgesetzbuch gegründeten juristischen Personen erbracht 

werden, sofern die tatsächlichen Rechnungslegungsdienstleistungen 

von einem in Portugal zugelassenen Rechnungsleger erbracht werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Inkassostellen 

Dienstleistungen von Kreditauskunfteien 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87901, CPC 87902 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 49/2004 

Beschreibung: Investitionen 

 Für die Erbringung von Dienstleistungen von Inkassostellen und 

Kreditauskunfteien ist die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats 

erforderlich. 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 487 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Patentanwälte 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 15/95, geändert durch das Gesetz 17/2010 über 

Patentanwälte, Art. 2 

Erlass 1200/2010, Art. 5 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Patentanwälte müssen die Staatsangehörigkeit eines EWR-

Mitgliedstaats  besitzen. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 368/91 (Statut der Tierärztekammer) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Ansässigkeitserfordernis für die Erbringung tierärztlicher 

Dienstleistungen. 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 488 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Immobilienmaklern  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, CPC 822 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 211/2004 (Art. 3 und 25), geändert und  neu 

veröffentlicht mit Gesetzesdekret 69/2011  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Natürliche Personen müssen in einem EWR-Mitgliedstaat ansässig 

sein. Juristische Personen müssen nach dem Recht eines  EWR-

Mitgliedstaats gegründet sein.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 88 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 119/92  

Gesetz 47/2011 

Gesetzesdekret 183/98 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Ausübung der Berufe Biologe, chemische Analytiker und 

Agronom ist natürlichen Personen vorbehalten.   
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 34/2013  

Verordnung 273/2013 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen 

durch einen ausländischen Anbieter ist nicht gestattet.  

Staatsangehörigkeitserfordernis für Fachkräfte. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Einzelhändlern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 631, CPC 632 außer CPC 6321, CPC 63297 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret Nr. 21/2009 vom 19. Januar 

Verordnungen Nr. 417/2009 und 418/2009 vom 16. April 
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Beschreibung: Investitionen 

 Für die Eröffnung bestimmter Einzelhandelsbetriebe ist eine 

spezifische Genehmigung erforderlich. Dies betrifft Betriebe mit einer 

Verkaufsfläche von mehr als 2 000 m
2
, Betriebe, die zu einem 

Unternehmen bzw. einer  Unternehmensgruppe gehören, das bzw. die 

über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 30 000 m
2
 verfügt, 

sowie Verkaufsstellen mit einer  Bruttogrundfläche von mindestens 

8000 m
2
. Kleinstunternehmen sind nicht von dieser Regelung 

betroffen.  

Hauptkriterien: Beitrag zu einem möglichst vielfältigem 

kommerziellen Angebot, Bewertung des Dienstleistungsangebots für 

die Verbraucher, Beschäftigungsqualität und soziale Verantwortung 

der Unternehmen, Integration in das Stadtbild und Beitrag zur 

Ökoeffizienz. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 307/2007, Art. 9, 14, 15  

Verordnung 1430/2007 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Zulassung wird nur nach wirtschaftlicher Bedürfnisprüfung 

erteilt. Hauptkriterien: Bevölkerungs- und Niederlassungsdichte in 

dem betreffenden Gebiet. 

Die Aktien eines gewerblichen Unternehmens in Form einer 

Aktiengesellschaft müssen als Namensaktien ausgegeben werden.   

Keine Person darf gleichzeitig mittelbar oder unmittelbar mehr als 

vier Apotheken besitzen, betreiben oder führen. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Kapitel I, Abschnitt VI des Gesetzesdekrets 94-B/98, Art. 34, Nr. 6, 7 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Um eine Zweigniederlassung in Portugal errichten zu können, müssen 

ausländische Versicherungsgesellschaften mindestens fünf Jahre 

Betriebserfahrung nachweisen. Die Errichtung direkter 

Zweigniederlassungen zur Erbringung von 

Versicherungsvermittlungsdienstleistungen ist nicht erlaubt, da diese 

Gesellschaften vorbehalten sind, die nach dem Recht eines EU-

Mitgliedstaats gegründet worden sind. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 12/2006, geändert mit Gesetzesdekret 180/2007 

Gesetzesdekret 357-A/2007, Verordnung 7/2007-R, geändert mit 

Verordnung 2/2008-R  

Verordnung 19/2008-R  

Verordnung 8/2009 
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Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Pensionsfonds dürfen nur von darauf spezialisierten Gesellschaften 

nach portugiesischem Recht und von in Portugal niedergelassenen 

und für das Lebensversicherungsgeschäft zugelassenen 

Versicherungsgesellschaften oder von in anderen EU-Mitgliedstaaten 

für die Verwaltung von Pensionsfonds zugelassenen Einrichtungen 

verwaltet werden. Direkte Zweigniederlassungen aus Ländern 

außerhalb der  Europäischen Union sind nicht zugelassen. 

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5122, CPC 5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 194/98  

Gesetzesdekret 197/98 

Gesetzesdekret 331/99 
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Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Ausländische Investoren müssen ihren Hauptverwaltungssitz in 

Portugal haben, um ein Wasserfahrzeug im nationalen Schiffsregister 

eintragen lassen zu können. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71222  

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetzesdekret 41/80 vom 21. August 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Wirtschaftliche Bedürfnisprüfung für Limousinendienste. 

Hauptkriterien: Zahl der bereits bestehenden Unternehmen und 

Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, geografische 

Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze. 
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In Rumänien geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 312/2005 über den Erwerb von Grundeigentum durch 

ausländische Bürger und Staatenlose sowie durch ausländische 

juristische Personen 

Beschreibung: Investitionen 

 Ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und juristische Personen 

(andere als Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats oder eines 

EWR-Mitgliedstaats) dürfen nach den in internationalen Verträgen 

geregelten Bedingungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 

Grundeigentumsrechte erwerben. 

Ausländische  Staatsangehörige, Staatenlose und juristische Personen 

dürfen Grundeigentumsrechte nicht zu günstigeren Bedingungen 

erwerben als sie für  Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats oder 

nach dem Recht eines EU-Mitgliedstaats gegründete juristische 

Personen gelten.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 
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Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Anwaltsgesetz  

Gesetz über Mediation  

Gesetz über Notare und notarielle Tätigkeiten 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die  uneingeschränkte Zulassung als  

Rechtsanwalt erforderlich.  

Ausländische Anwälte dürfen auf einer diskriminierungsfreien 

Grundlage den Anwaltsberuf in einer der nach nationalem Recht 

zulässigen Rechtsformen ihrer Wahl ausüben. Diese Rechtsformen 

sind in Art. 5 Absatz 1 des Gesetzes 51/1995 aufgeführt 

(Einzelanwalt, Kanzlei, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder 

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts mit beschränkter Haftung). 

Außer bei internationalen Schiedsverfahren dürfen ausländische 

Rechtsanwälte vor Gerichten oder sonstigen gerichtlichen Stellen 

keine mündlichen bzw. schriftlich ausgearbeiteten Schlussvorträge 

halten.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen  

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 496 

Maßnahmen: Dringlichkeitsverordnung Nr. 90/2008, einschließlich nachfolgender 

Änderungen, zur Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 

Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 

Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 

83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 

84/253/EWG des Rates. 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Prüfungstätigkeit darf nur von Abschlussprüfern oder 

Prüfungsgesellschaften durchgeführt werden, die nach den 

Bedingungen der Dringlichkeitsverordnung Nr. 90/2008 hierfür 

zugelassen sind.  

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz Nr. 297/2004 über Kapitalmärkte  

CNVM („Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare“) Verordnung 

Nr. 2/2006 über reglementierte Märkte und alternative 

Handelssysteme 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Marktteilnehmer sind rumänische juristische Personen, die  gemäß 

den Bestimmungen des Gesellschaftsrechts als Aktiengesellschaften 

gegründet wurden. Alternative Handelssysteme können von 

Betreibern solcher Systeme verwaltet werden, die nach den 

obengenannten Bedingungen gegründet wurden, oder von nach 

CNVM zugelassenen Wertpapierfirmen.  
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Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5122, CPC 5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Regierungsverordnung Nr. 42 vom 28. August 1997 

Ministerialverordnung Nr. 1627/2006 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Unter rumänischer Flagge dürfen folgende Schiffe fahren:  

a) Schiffe, die im Eigentum von rumänischen juristischen oder 

natürlichen Personen stehen, 

b) Seeschiffe, die im Eigentum von natürlichen Personen stehen, 

die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU oder  

des Europäischen Wirtschaftsraums besitzen, oder die im 

Eigentum von juristischen Person stehen, die in einem 

Mitgliedstaat der EU oder des EWR niedergelassen sind 

(Hauptsitz), 
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 c) Schiffe, die im Eigentum von ausländischen natürlichen 

Personen stehen, die ihren Wohnsitz  in Rumänien haben oder 

dort gebietsansässig sind,  oder die im Eigentum von 

rumänischen Zweigniederlassungen ausländischer juristischer 

Personen stehen, die nicht unter Unterabsatz b fallen, und 

d) Schiffe, die im Eigentum von ausländischen natürlichen oder 

juristischen Personen stehen und für einem Zeitraum von mehr 

als einem Jahr mittels Bareboat-Charter oder Leasing von 

rumänischen oder ausländischen natürlichen oder juristischen 

Personen angemietet wurden.  

Schiffe, die zwanzig Jahre alt oder älter sind, dürfen die rumänische 

Flagge nicht führen. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Sonstige fahrplanmäßige Personenbeförderung  

Erbringer von Straßengüterverkehrsdienstleistungen 

Sonstige nicht fahrplanmäßige Personenbeförderung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Rumänisches Gesetz über die Beförderung im Straßenverkehr 

(Regierungsverordnung Nr. 27/2011) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Erbringer von Güter- und Personenbeförderungsdienstleistungen 

dürfen  nur in Rumänien registrierte Kraftfahrzeuge verwenden, deren 

Eigentumsstatus und Nutzung im Einklang mit den Bestimmungen 

der Regierungsverordnung stehen.  
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In der Slowakischen Republik geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 586/2003 über die Anwaltschaft, Art. 2, 12 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

slowakischen Rechts, einschließlich der Vertretung vor Gericht, ist 

die  uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt erforderlich. Für 

die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt ist ein  Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) erforderlich. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen im Bereich des 

slowakischen Rechts kann in diskriminierungsfreier Weise eine 

kommerzielle Präsenz in einer der nach nationalem Recht zulässigen 

Rechtsformen verlangt werden. Manche Rechtsformen  können 

ebenfalls diskriminierungsfrei ausschließlich zugelassenen 

Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR oder  der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft können eine Zulassung als 

Rechtsanwalt erhalten und somit juristische Dienstleistungen im 

Bereich des slowakischen Rechts  erbringen. 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden  

Teilsektor:   
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Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 

13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 7131 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 51/1988 über den Bergbau, Art. 4a 

Gesetz 313/1999 über geologische Aktivitäten, Art. 5 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für den Bergbau,  mit dem Bergbau zusammenhängende Tätigkeiten 

und geologische Aktivitäten ist eine Gründung nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats der EU oder des EWR erforderlich (keine 

Zweigniederlassung).  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CP 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 540/2007 über Wirtschaftsprüfer, Art. 3, 4, 5 

Beschreibung: Investitionen 

 Nur Unternehmen, bei denen mindestens 60 % der Kapitalanteile oder 

der Stimmrechte slowakischen Staatsangehörigen oder 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der EU vorbehalten sind,  

dürfen in der Slowakischen Republik Prüfungen vornehmen. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Architekten 

Dienstleistungen von Städteplanern und Landschaftsarchitekten  

Dienstleistungen von Ingenieuren 

Integrierte Ingenieurdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 138/1992 über Architekten und Ingenieure, Artikel 3, 15, 15a, 

17a, 18a 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Natürliche Personen, die sich im Gebiet der Slowakischen Republik 

aufhalten und solche Dienstleistungen erbringen wollen, müssen 

Mitglied der slowakischen Architektenkammer oder der slowakischen  

Ingenieurskammer sein. Für die Mitgliedschaft ist die Ansässigkeit in 

der Slowakei erforderlich.  

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens  

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 442/2004 über private Tierärzte, Art. 2 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Pflichtmitgliedschaft in der slowakischen Tierärztekammer. Für die 

Mitgliedschaft ist die Ansässigkeit in der Slowakischen Republik 

erforderlich. 

Zugang wird nur natürlichen Personen gewährt. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 140/1998 über Arzneimittel und Medizinprodukte, Art. 35a 

Gesetz 578/2004 über Gesundheitsdienstleister, Angestellte des 

Gesundheitswesen, Berufsorganisation  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Für die Erlangung einer Lizenz als Apotheker und die Eröffnung einer 

Apotheke für den Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen 

und bestimmten medizinischen Artikeln ist die Gebietsansässigkeit 

erforderlich.  

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung  

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 92 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Gesetz Nr. 131 vom 21. Februar 2002 über die Hochschulbildung und 

über die Änderung und Ergänzung bestimmter Gesetze 

Beschreibung: Investitionen 

 Für die Beantragung der staatlichen Genehmigung des Betriebs einer 

privat finanzierten Hochschuleinrichtung ist eine Niederlassung in 

einem Mitgliedstaat der EU erforderlich. Dieser Vorbehalt gilt nicht 

für technische und berufsbildende Bildungseinrichtungen der 

Sekundarstufe. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

Teilsektor:  Verarbeitung und Recycling von Altbatterien und Akkumulatoren, 

Ölabfällen, Altautos und  Elektro- und Elektronik-Altgeräten  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 9402 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz 223/2001 über Abfälle  

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Für die Verarbeitung und das Recycling von Altbatterien und 

Akkumulatoren, Ölabfällen, Altautos und  Elektro- und Elektronik-

Altgeräten ist eine Gründung nach dem Recht eines Mitgliedstaats der 

EU oder eines Mitgliedstaats des EWR erforderlich 

(Ansässigkeitserfordernis). 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Ärzten, Zahnärzten sowie Angehörigen von 

komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen (u. a. 

Hebammen, Krankenpflegepersonal und Physiotherapeuten)  
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9312, CPC 9319 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

National 

Zuständigkeitsebene: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Maßnahmen: Gesetz 576/2004 über medizinische Behandlungen  

Gesetz 578/2004 über Gesundheitsdienstleister, Angestellte des 

Gesundheitswesen, Berufsorganisation 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Dienstleistungen können nur von natürlichen Personen erbracht 

werden. 

 

Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Gesetz 435/2000 über Seeschifffahrt, Art. 10 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Um in der Slowakischen Republik ein Wasserfahrzeug im nationalen 

Schiffsregister registrieren lassen zu können, müssen juristische 

Personen in der Slowakei niedergelassen sein; natürliche Personen 

müssen Staatsangehörige der Slowakischen Republik und dauerhaft in 

der Slowakischen Republik ansässig sein. 
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In Slowenien geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 

Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009 (Gesetz über die Anwaltschaft), 

nichtoffizielle konsolidierte Fassung des  slowenischen Parlaments 

vom 21.5.2009) 

Beschreibung: Investitionen 

 Die kommerzielle Präsenz von Anwälten, die von der Slowenischen 

Anwaltskammer bestellt wurden, ist nur zulässig in Form eines 

Einzelunternehmens, einer Anwaltskanzlei mit beschränkter Haftung 

(Partnerschaft) oder einer Anwaltskanzlei mit unbeschränkter Haftung 

(Partnerschaft).  Die Tätigkeiten einer Anwaltskanzlei sind auf die 

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs begrenzt. Nur Rechtsanwälte 

können Partner einer Anwaltskanzlei sein. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Zakon o revidiranju (Zrev-2 Uradni list RS,št.65/2008), ( 

Wirtschaftsprüfungsgesetz -Amtsblatt RS Nr. 65/2008) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Kommerzielle Präsenz erforderlich.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen  

Teilsektor:  Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, CPC 822 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Immobilienmakler 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Insofern Kanada und seine Provinzen und Territorien slowenischen 

Staatsangehörigen und Unternehmen gestatten, Dienstleistungen von 

Immobilienmaklern zu erbringen, wird Slowenien kanadischen 

Staatsangehörigen und Unternehmen gestatten, zu denselben 

Bedingungen Dienstleistungen von Immobilienmakler zu erbringen, 

wenn sie außerdem folgende Anforderungen erfüllen: Berechtigung 

zur Ausübung der Tätigkeit des Immobilienmaklers im Herkunftsland, 

Vorlage eines einschlägigen Führungszeugnisses und Eintragung in 

das Register der Immobilienmakler beim zuständigen (slowenischen) 

Ministerium.  
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Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über pharmazeutische Tätigkeiten (Amtsblatt Nr. 36/2004), 

Artikel 2, 6-8, 13-14 

Gesetz über pharmazeutische Erzeugnisse (Amtsblatt der SR, Nr. 

31/06, 45/08), Artikel 17, 21, 74, 79, 81 

Beschreibung: Investitionen 

 Der Betrieb einer Apotheke ist Privatpersonen gestattet, die über die 

nötige Konzession verfügen, die von der zuständigen 

Verwaltungsstelle der Gemeinde oder Stadt mit Zustimmung des 

Gesundheitsministeriums erteilt wird, nachdem die Apothekerkammer 

und die slowenische Krankenversicherungseinrichtung hierzu Stellung 

genommen haben.    

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Primarschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über die Organisation und Finanzierung des Bildungswesens 

(Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 12/1996) und nachfolgende 

Änderungen, Art. 40 
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Beschreibung: Investitionen 

 Privat finanzierte Grundschulen können nur von slowenischen 

natürlichen oder juristischen Personen gegründet werden. 

Der Dienstleister muss einen satzungsmäßigem Sitz oder eine 

Zweigniederlassung errichten. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales  

Teilsektor:  Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 931 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Gesundheitsdienstleistungen (Amtsblatt der SR, Nr. 

23/2005), Art. 1,3, 62-64 

Gesetz über Unfruchtbarkeitsbehandlung und biomedizinisch 

unterstützte Fortpflanzung, Amtsblatt der SR, Nr.  70/00, Artikel 15 

und 16 

Beschreibung: Investitionen 

 Folgende Dienstleistungen  unterliegen einem staatlichen Monopol:  

Versorgung mit Blut, Blutpräparate, Entnahme und Konservierung 

menschlicher Organe für Transplantationen,  sozialmedizinische, 

gesundheitsdienstliche, epidemiologische und umweltmedizinische 

Dienstleistungen, Dienstleistungen der pathologischen Anatomie und 

biomedizinisch unterstützte  Fortpflanzung. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über die Renten- und die Invaliditätsversicherung   (Amtsblatt 

Nr. 109/2006), Art. 306 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Altersversorgungssysteme können von  einem Pensionsfonds auf  

Gegenseitigkeit (der keine juristische Person ist und daher von einer 

Versicherungsgesellschaft, einer Bank oder einer Pensionsgesellschaft 

verwaltet wird), Pensionsgesellschaften oder 

Versicherungsgesellschaften angeboten werden. Ferner können 

Altersversorgungssysteme von Altersversorgungsträgern angeboten 

werden, die nach den in einem Mitgliedstaat der EU geltenden Regeln 

gegründet wurden.   

 

Sektor: Dienstleistungen im Energiebereich 

Teilsektor:  Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen 

Lagerdienstleistungen für in Rohrfernleitungen transportierte 

Brennstoffe 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7131, Teil von CPC 742 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Energetski zakon (Energie-Gesetz), Amtsblatt SR, 

Nr. 27/07- konsolidierte Fassung, 70/80, 22/2010 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erzeugung und Verteilung flüssiger Brennstoffe sowie den 

Handel damit, für die Verarbeitung von Erdöl und Erdölerzeugnissen, 

für die Weiterleitung und Verteilung von Energie und Brennstoffen 

über Netze, für die Lagerung von gasförmigen, flüssigen und festen 

Brennstoffen, die Versorgung mit Strom, Gas oder Wärme, den 

Betrieb des Strom- oder Erdgasmarktes und die Vertretung und 

Vermittlung auf dem Strom- und dem Erdgasmarkt ist eine Lizenz 

erforderlich.  

Diese Tätigkeiten sind registrierungspflichtig; Voraussetzung für die 

Registrierung ist die Niederlassung in Slowenien. 

 

Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Artikel 210 des Seeverkehrsgesetzes 
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Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ein Nichthandels-Seeschiff kann unter folgende Voraussetzungen 

zwecks Führung der  slowenischen Flagge registriert werden:  

a)  mehr als die Hälfte des Schiffes steht im Eigentum von Bürgern 

der Republik Slowenien, von Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaats der EU oder einer juristischen Person mit 

Hauptsitz in Slowenien oder in einem Mitgliedstaat der EU  

oder 

b)  mehr als die Hälfte des Schiffes steht im Eigentum einer Person,  

die nicht  Staatsgehörige eines Mitgliedstaats der EU ist und der  

Schiffseigner stimmt zu, dass der Schiffsbetreiber unter die im 

vorstehenden Absatz genannten Personen  fällt.  

Ist der Eigner oder Miteigner kein slowenischer Bürger bzw. keine 

juristische Person mit Hauptsitz in Slowenien, muss vor Registrierung 

des Schiffes ein bevollmächtigter Vertreter benannt werden, der die 

juristischen und administrativen Schriftstücke entgegennimmt.  Die 

Vollmacht muss der für die Führung des Registers zuständigen 

Behörde übermittelt werden. 

Kernenergieschiffe können nicht registriert werden. 
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In Spanien geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren  

 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Königliches Dekret 664/1999 vom 23. April 1999 über ausländische 

Investitionen 

Beschreibung: Investitionen 

 Für ausländische Investitionen in Aktivitäten in direktem 

Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen für diplomatische 

Vertretungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind, ist 

eine behördliche Genehmigung des spanischen Ministerrats 

erforderlich, es sei denn, es wurde eine Übereinkunft über eine 

gegenseitige Liberalisierung getroffen.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 
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Maßnahmen: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 

658/2001, Art. 13.1ª 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats, einschließlich der 

Vertretung vor Gericht, ist die  uneingeschränkte Zulassung als  

Rechtsanwalt erforderlich. 

Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft können eine Zulassung als 

Rechtsanwalt erhalten und somit juristische Dienstleistungen im 

Bereich des internen Rechts erbringen.  

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts eines EU-Mitgliedstaats kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Manche Rechtsformen  können ebenfalls diskriminierungsfrei 

ausschließlich zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten werden. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Real Decreto Legislativo 1/2011 de 1 de julio por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas, Artikel 8.1, 8.2.c, 

9.2, 9.3,10.1 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Abschlussprüfer müssen die Staatsangehörigkeit eines EU-

Mitgliedstaats  besitzen. Dieser Vorbehalt gilt nicht für Prüfungen von 

Nicht-EU-Unternehmen, die in Spanien an einem geregelten Markt 

notiert sind. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Patentanwälte  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de 

utilidad, Artikel 155-157  

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Patentanwälte müssen die Staatsangehörigkeit eines EU-

Mitgliedstaats  besitzen. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Real Decreto 1840/2000. Estatutos Generales de la Organización 

Colegial Veterinaria Española (Statut der Tierärztevereinigung 

Spaniens), Artikel 62 und 64 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die Mitgliedschaft in einer berufsständischen Vereinigung ist 

vorgeschrieben; Voraussetzung hierfür ist die Staatsangehörigkeit 

eines EU-Mitgliedstaats. Auf diese Voraussetzung kann im Rahmen 

einer bilateralen Berufsvereinbarung verzichtet werden.  

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit Tabak 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63108 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Ley 13/1998 de 4 de Mayo de Ordenación del Mercado de Tabacos y 

Normativa Tributaria, Art. 4 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Staatliches Monopol für den Einzelhandel mit Tabak. Für die 

Niederlassung ist die  Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats 

erforderlich. 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas 

de farmacia (Gesetz 16/1997 vom 25. April über 

Apothekendienstleistungen ), Artikel  2 und 3.1 

Beschreibung: Investitionen 

 Nur natürliche Personen dürfen Einzelhandel mit pharmazeutischen 

Erzeugnissen und bestimmten medizinischen Artikeln betreiben. 

Die Zulassung wird nur nach wirtschaftlicher Bedürfnisprüfung 

erteilt. Hauptkriterien: Bevölkerungs- und Niederlassungsdichte in 

dem betreffenden Gebiet. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 923 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades. (Gesetz 

6 / 2001 vom 21. Dezember  über die Hochschulen), Art. 4 

Beschreibung: Investitionen 

 Für die  Eröffnung privat finanzierter Universitäten, die ermächtigt 

sind, anerkannte Diplome oder Grade zu verleihen, ist eine 

Genehmigung erforderlich; im Zuge des Verfahrens muss die 

Stellungnahme des Parlaments eingeholt werden. Es wird eine 

wirtschaftliche Bedürfnisprüfung durchgeführt, bei der die 

Bevölkerungsdichte und die Dichte der vorhandenen Einrichtungen 

die Hauptkriterien sind.   
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de 

los seguros privados (Gesetz zur Regelung und Beaufsichtigung von 

Privatversicherungen) 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Bevor ausländische Versicherer in Spanien eine Zweigniederlassung 

oder Vertretung für die Erbringung bestimmter Arten von 

Versicherungsdienstleistungen errichten können, müssen sie in ihrem 

Herkunftsstaat seit mindestens fünf Jahren zur Erbringung dieser 

Arten von Versicherungsdienstleistungen zugelassen sein. 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Regional (subföderal) 
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Maßnahmen: Andalucía 

Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites 

administrativos y de modificación de diversos Decretos para su 

adaptación al Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se 

modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la 

Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior,  Art. 3.5 

Aragón 

Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el Reglamento de Guías de Turismo, Art. 13 

Cantabria 

Decreto 51/2001, de 24 de julio, art. 4, por el que se modifica el 

Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento 

para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas 

Castilla y León 

Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de 

turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

Castilla la Mancha 

Decreto 96/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones 

Turísticas. 

Cataluña 

Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de 

normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 

y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 

el mercado interior, Art. 88. 

Comunidad de Madrid 

Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el 

que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de Marzo. 
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 Comunidad Valenciana 

Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica 

el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el 

ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el 

Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell. 

Extremadura 

Decreto 43/2000, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

12/1996, de 6 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la 

actividad profesional de Guía Turístico 

Galicia 

Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de 

agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo. 

Illes Balears 

Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el 

Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación 

de guía turístico en las Islas Baleares. 

Islas Canarias 

Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y 

ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, Art. 5 

La Rioja 

Decreto 20/2000, de 28 de abril, de modificación del Decreto 

27/1997, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de la profesión de Guías de Turismo. 

Navarra 

Decreto 125/95, de 20 de mayo, por el que se regula la profesión de 

guias de turismo en Navarra. 
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 Principado de Asturias 

Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de 

Asturias. 

 Región de Murcia 

Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos 

decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 

12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su 

modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se 

modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 

2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los 

guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las 

titulaciones requeridas) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung von Dienstleistungen als Fremdenführer ist die 

Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats erforderlich.  

 

Sektor: Fischerei, Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 
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Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.10502, CPC 5133, CPC5223, CPC 

721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Häfen und Seeschifffahrt (Königliches Gesetzesdekret  

2/2011) Artikel 251, 252, 253 und Zusatzbestimmung 16 

Gedankenstrich  4.a sowie Artikel 6 des Königlichen Dekrets 

1516/2007 über die gesetzliche Regelung der Kabotage und 

Seeschifffahrt im öffentlichen Interesse 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Um ein Schiff  im spanischen Schiffsregister registrieren lassen zu 

können und die spanische Flagge führen zu können, muss der Eigner 

des Schiffs bzw. die Person, die das ausschließliche Nutzungsrecht 

des Schiffes hat, spanischer Staatsangehöriger oder in Spanien 

niedergelassen  oder nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der 

EU gegründet worden sein. 

Um ein Schiff  im Spezialregister registrieren lassen zu können, muss 

das Unternehmen, das Eigner des Schiffes ist, auf den Kanarischen 

Inseln niedergelassen sein. 
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In Schweden geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Alle Sektoren 

 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Lag om utländska filialer m.m (Gesetz über Zweigniederlassungen 

ausländischer Unternehmen) (1992:160) 

Aktiebolagslagen (Unternehmensgesetz) (2005:551), 

Gesetz über  kooperative wirtschaftliche Vereine (1987:667) 

Gesetz über Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen 

(1994:1927) 
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Beschreibung: Investitionen 

 Eine ausländische Gesellschaft, die in Schweden keine juristische 

Person gegründet hat oder über einen Handelsvertreter Geschäfte 

tätigt, muss ihre Geschäftstätigkeit über eine  in Schweden  

registrierte Zweigniederlassung mit unabhängiger Geschäftsleitung 

und getrennten Büchern ausüben. Der Geschäftsführer und 

gegebenenfalls der stellvertretende Geschäftsführer einer 

Zweigniederlassung müssen im  EWR ansässig sein. Natürliche 

Personen, die nicht im EWR ansässig sind und in Schweden eine 

Geschäftstätigkeit ausüben, müssen einen in Schweden  ansässigen 

Vertreter, der die Verantwortung für diese Geschäftstätigkeit trägt, 

bestellen und eintragen lassen. Für die Geschäftstätigkeit in Schweden 

sind getrennte Bücher erforderlich. Die zuständige Behörde kann in 

Einzelfällen Ausnahmen von der Zweigniederlassungs- und der 

Ansässigkeitserfordernis gewähren. Bauvorhaben mit einer Dauer von 

unter einem Jahr, die von einem nicht im EWR ansässigen 

Unternehmen oder nicht im  EWR ansässigen natürlichen Person 

geleitet werden, sind von der Bedingung befreit, eine 

Zweigniederlassung zu gründen oder einen gebietsansässigen 

Vertreter zu bestellen.   

Eine schwedische Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann von 

einer im EWR ansässigen natürlichen Person, von einer schwedischen 

juristischen Person oder von einer juristischen Person, die nach den 

geltenden Rechtsvorschriften eines EWR-Mitgliedstaats errichtet 

wurde und die ihren satzungsmäßigen Sitz oder Hauptverwaltungs- 

oder Hauptgeschäftssitz im EWR hat, gegründet werden. Eine 

Partnerschaft kommt für die Funktion eines Gründers nur in Frage, 

wenn alle Eigentümer mit unbeschränkter persönlicher Haftung im 

EWR ansässig sind. Gründer aus Nicht-EWR-Staaten können eine 

Zulassung bei der zuständigen Behörde beantragen. 
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 Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung und kooperativen 

wirtschaftlichen Vereinen müssen mindestens 50 % der Mitglieder der 

Leitungs- und Kontrollorgane, mindestens 50 % der stellvertretenden 

Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane, der Geschäftsführer, der 

stellvertretende Geschäftsführer und mindestens eine der 

gegebenenfalls für das Unternehmen zeichnungsberechtigten 

Personen  im EWR ansässig sein. Die zuständige Behörde kann 

Ausnahmen von dieser Regelung gewähren. Ist keiner der Vertreter 

des Unternehmens bzw. der Gesellschaft  in Schweden ansässig, muss 

das Leitungs- und Kontrollorgan eine in Schweden ansässige Person 

einsetzen und registrieren, die dazu berechtigt ist, im Namen des 

Unternehmens bzw. der Gesellschaft offizielle Zustellungen 

entgegenzunehmen.  

Entsprechende Bedingungen gelten für die Gründung aller anderen 

juristischen Personen. 

 

Sektor: Tierhaltung 

Teilsektor:  Rentierhaltung 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 014 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Rentierhaltung (1971:437), Absatz 1 

Beschreibung: Investitionen  

 Nur Angehörige der Sami-Ethnie dürfen Rentiere besitzen und 

Rentierhaltung betreiben.  

 

Sektor: Fischerei und Aquakultur 

Teilsektor:   
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Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Seerecht 1994/1009 

Fischereigesetz (1993:787) 

Verordnung über Fischerei, Aquakultur und Fischwirtschaft 

(1994:1716) 

Fischereiverordnungen der Nationalen Fischereibehörde (2004:25) 

Verordnung über die Gefahrenabwehr auf Schiffen (2003:438) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Erwerbsfischerei ist Fischerei mit einer gewerblichen Fanglizenz oder 

Fischerei durch ausländische Fischer, die über eine spezifische 

Genehmigung für den gewerblichen Fischfang in schwedischen 

Hoheitsgewässern oder in der schwedischen Wirtschaftszone 

verfügen.  

Eine gewerbliche Fanglizenz kann Fischern erteilt werden, bei denen 

die Fischerei von wesentlicher Bedeutung für den Lebensunterhalt ist 

und bei denen  die Fischerei in Verbindung mit der schwedischen 

Fischereiindustrie steht. Eine solche Verbindung kann beispielsweise 

darin bestehen, dass die (wertmäßige) Hälfte des Fischfangs eines 

Kalenderjahres in Schweden getätigt wird, die Hälfte der Fangreisen 

von einem schwedischen Hafen aus erfolgt oder wenn die Hälfte der 

Fangflottenbesatzung ihren Wohnsitz in Schweden hat.   

Für Wasserfahrzeuge mit einer Länge von mehr als fünf Metern ist 

zusätzlich zur gewerblichen Fanglizenz eine Schiffszulassung 

erforderlich. Eine Zulassung wird unter anderem gewährt, wenn das 

Wasserfahrzeug im Nationalregister eingetragen ist und eine 

tatsächliche wirtschaftliche Verbindung zu Schweden aufweist, wenn 

der Zulassungsinhaber über eine gewerbliche Fanglizenz verfügt und 

wenn der Kapitän ein Fischer mit einer gewerblichen Fanglizenz ist.  
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 Der Kapitän eines Fischereifahrzeugs mit einem  Bruttoraumgehalt 

von mehr als 20 Registertonnen muss Staatsangehöriger eines 

Mitgliedstaats des EWR sein. Ausnahmen können von der 

schwedischen Verkehrsbehörde gewährt werden.  

 Ein Schiff gilt als schwedisch und darf unter schwedischer Flagge 

fahren, wenn schwedische Bürger oder schwedische juristische 

Personen über die Hälfte der Eigentumsrechte am Schiff besitzen. Die 

Regierung kann ausländischen Wasserfahrzeugen  gestatten, unter 

schwedischer Flagge zu fahren, wenn ihr Betrieb unter schwedischer 

Kontrolle erfolgt beziehungsweise wenn der Eigentümer nachweislich 

dauerhaft in Schweden ansässig ist. Wasserfahrzeuge, die zu 50 % im 

Eigentum von Staatsangehörigen eines  Mitgliedstaats des EWR oder 

von Unternehmen sind, die ihren satzungsmäßigen Sitz oder 

Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz in einem EWR-Staat 

haben und deren Betrieb von Schweden aus kontrolliert wird, können 

ebenfalls im schwedischen Register eingetragen werden.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Rättegångsbalken (Schwedische Prozessordnung) (1942:740)  

Verhaltenskodex der schwedischen Rechtsanwaltskammer, 

angenommen am  29. August 2008. 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Zulassung zur Anwaltskammer, die lediglich für die Führung 

der schwedischen Berufsbezeichnung „advokat“  erforderlich ist, ist 

die Ansässigkeit in der EU, im EWR oder in der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft erforderlich. Ausnahmen können vom Vorstand 

der schwedischen Anwaltskammer  gewährt werden. Für die 

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs im Bereich des internen Rechts ist 

keine Zulassung zur Anwaltskammer erforderlich. 

Ein Mitglied der schwedischen Anwaltskammer darf nur  von einem 

anderen Mitglied der schwedischen Anwaltskammer bzw. von einem 

Unternehmen, das die Tätigkeiten eines Mitglieds der 

Anwaltskammer ausübt,   beschäftigt werden. Ein Mitglied der 

Anwaltskammer darf jedoch von einem ausländischen Unternehmen, 

das die Anwaltstätigkeit ausübt, beschäftigt werden, wenn das 

betreffende Unternehmen in einem Mitgliedstaat der EU oder des 

EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ansässig ist.  

Mitglieder, die den Anwaltsberuf in Form eines Unternehmens oder 

einer Partnerschaft ausüben, dürfen kein anderes Ziel als die 

anwaltliche Tätigkeit verfolgen und keiner anderen Beschäftigung als 

der des Anwalts nachgehen. Die Zusammenarbeit mit anderen 

Anwaltskanzleien ist gestattet; die Zusammenarbeit mit ausländischen  

Kanzleien  bedarf der Genehmigung des Vorstands der 

Rechtsanwaltskammer. 

Nur Mitglieder dürfen mittelbar oder unmittelbar oder über ein 

Unternehmen den Anwaltsberuf ausüben, Anteile des Unternehmens 

besitzen oder Partner sein. Nur Mitglieder dürfen Vorstandsmitglied 

oder stellvertretendes Vorstandsmitglied, stellvertretender 

Geschäftsführer,  Zeichnungsberechtigter oder Sekretär des 

Unternehmens oder der Partnerschaft sein.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CP 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 

Rechnungslegern 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Revisorslagen (Wirtschaftsprüfergesetz) (2001:883)  

Revisionslag ( Rechnungsprüfungsgesetz) (1999:1079)  

Aktiebolagslagen (Unternehmensgesetz) (2005:551) 

Lag om ekonomiska föreningar (Gesetz über  kooperative 

wirtschaftliche Vereine (1987:667) 

Sonstige Vorschriften über die Anforderungen für den Einsatz 

zugelassener Wirtschaftsprüfer 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Nur in Schweden zugelassene Wirtschaftsprüfer, zertifizierte 

Wirtschaftsprüfer und  registrierte Wirtschaftsprüfungsunternehmen 

dürfen gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen bei bestimmten 

juristischen Personen vornehmen, u. a. bei allen Arten von 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie bei natürlichen 

Personen.  

Nur in Schweden zugelassene Wirtschaftsprüfer und eingetragene 

öffentliche Rechnungslegungsgesellschaften können Anteilseigner oder 

Gesellschafter von Gesellschaften sein, die qualifizierte Prüfungen (für 

amtliche Zwecke) vornehmen.  

Für die Zulassung ist die Ansässigkeit im EWR oder in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft erforderlich.  

 Die Bezeichnungen „zugelassener Wirtschaftsprüfer“ und „zertifizierter 

Wirtschaftsprüfer“ dürfen nur von in Schweden zugelassenen  oder 

zertifizierten Prüfern verwendet werden.  

Wirtschaftsprüfer für kooperative wirtschaftliche Vereine und 

bestimmte andere Unternehmen, die keine  zertifizierten oder 

zugelassenen Rechnungsleger sind, müssen im EWR ansässig sein, 

wenn die Regierung oder eine durch die Regierung eingesetzte Behörde 

im Einzelfall nicht anders entscheidet. 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen  

Teilsektor:  Fahrzeugvermietung oder -leasing ohne Fahrzeugführer 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 831  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: National  

Maßnahmen: Lag (1998:424) om biluthyrning (Gesetz über Miet- und Leasing-

Fahrzeuge) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Erbringer von Miet-/Leasingdienstleistungen für Kraftfahrzeuge und 

bestimmte Geländefahrzeuge (terrängmotorfordon) ohne Fahrer, die 

für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr gemietet oder geleast 

werden, sind verpflichtet, eine Person zu ernennen, die unter anderem 

dafür zuständig ist, sicherzustellen, dass das Geschäft gemäß den 

geltenden Vorschriften und Regelungen betrieben wird und dass die 

Verkehrssicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die zuständige 

Person muss in Schweden ansässig sein.  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne Crew/Führer 

Vermietung oder Leasing von Schiffen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 83103 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Sjölagen (Seerecht) (1994:1009), Kapitel 1,  § 1 
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Beschreibung: Investitionen 

 Im Falle ausländischer Beteiligung am Schiffseigentum muss ein 

beherrschender schwedischer Einfluss auf den Betrieb des Schiffes 

nachgewiesen werden, damit es unter schwedischer Flagge fahren 

kann. Beherrschender schwedischer Einfluss bedeutet, dass ein 

verhältnismäßig großer schwedischer Anteil am Schiffseigentum 

gegeben ist und dass der Betrieb des Schiffes von Schweden aus 

erfolgt.  

Für ausländische Schiffe kann eine Ausnahme von dieser Regelung 

gewährt werden, wenn sie von schwedischen juristischen Personen im 

Rahmen von Bareboat-Charterverträgen angemietet werden. Zur 

Gewährung einer Ausnahme muss der Bareboat-Chartervertrag der  

Schwedischen Seeverkehrsbehörde vorgelegt werden und beinhalten, 

dass der Charterer die volle Verantwortung für den Betrieb und die 

Mannschaft des geleasten oder angemieteten Schiffs übernimmt.  Der 

Vertrag sollte eine Laufzeit von mindestens ein bis zwei Jahren haben. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sonstige Unternehmensdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87909 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über Baugenossenschaften (1991:614) 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Der Wirtschaftsplan einer Wohnungsbaugesellschaft  muss von zwei 

Personen zertifiziert werden. Diese Personen müssen von Behörden 

im Europäischen Wirtschaftsraum staatlich anerkannt sein. 
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Sektor: Sonstige  Unternehmensdienstleistungen, a. n. g. 

Teilsektor:  Pfandhäuser 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 87909 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: GESETZ ÜBER PFANDHÄUSER (1995:1000) 

Beschreibung: Investitionen 

 Pfandhäuser müssen in Form einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung oder als Zweigniederlassung gegründet sein.  

 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen: 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Einzelhändlern 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 631, Teil von CPC 6322 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Alkohol-Gesetz (2010:1622) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Systembolaget AB verfügt über das staatliche Monopol für den 

Einzelhandelsverkauf von Spirituosen, Wein und Bier (ausgenommen 

alkoholfreies Bier). Alkoholische Getränke sind Getränke mit einem 

Alkoholgehalt von mehr als 2,25 Volumenprozent.  Für Biere liegt die 

Schwelle bei einem Alkoholgehalt von mehr als 3,5 Volumenprozent. 
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Sektor: Druck- und Verlagswesen 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 22, CPC 88442 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz über die Pressefreiheit (1949:105) 

Grundgesetz über die Freiheit der Meinungsäußerung (1991:1469)  

Gesetz über die Verordnungen zum Gesetz über die Pressefreiheit und 

zum Grundgesetz über die Freiheit der Meinungsäußerung 

(1991:1559) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Natürliche Personen, die Eigentümer von in Schweden gedruckten 

oder veröffentlichten Zeitschriften sind, müssen in Schweden ansässig 

oder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des  EWR sein. Handelt es 

sich bei den Eigentümern solcher Zeitschriften um  juristische 

Personen, müssen diese im EWR niedergelassen sein. 

Bei Zeitschriften, die in Schweden gedruckt und veröffentlicht 

werden, und bei technischen Aufzeichnungen muss der 

verantwortliche Redakteur seinen Wohnsitz in Schweden haben. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

Teilsektor:  Schutz der Umgebungsluft und des Klimas 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9404 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Kraftfahrgesetz (2002:574) 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Nur in Schweden niedergelassene Einrichtungen beziehungsweise 

Einrichtungen, die ihren Hauptsitz in Schweden haben, dürfen 

Dienstleistungen im Bereich Abgaskontrollen erbringen. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Lag om försäkringsförmedling (Gesetz über 

Versicherungsvermittlung) (2005:405), Kapitel 3, § 2 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Die Niederlassung von nicht in Schweden errichteten 

Versicherungsvermittlungsgesellschaften darf nur im Wege einer 

Zweigniederlassung erfolgen.  

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Gesetz zur Regelung der Tätigkeit ausländischer  

Versicherungsunternehmen in Schweden (1998:293) 
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Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Direktversicherungen dürfen nur über in Schweden zugelassene 

Erbringer von Versicherungsdienstleistungen abgeschlossen werden, 

unter der Voraussetzung, dass der ausländische Dienstleister und das 

schwedische Versicherungsunternehmen zur selben 

Unternehmensgruppe gehören oder eine Kooperationsvereinbarung 

geschlossen haben. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Sparbankslagen (Sparkassengesetz) (1987:619), Kapitel  2,  § 1, 

Abschnitt 2 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Eine Sparkasse darf nur von einer in einem Mitgliedstaat des EWR 

ansässigen natürlichen Person gegründet werden. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen sowie mit einem Seefahrzeug erbrachte 

Beförderungsleistungen (Passagiere und Fracht) 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 5133, CPC5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Pflichten 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Schifffahrtsgesetz (1994:1009), Verordnung über Schiffssicherheit 

(1994:1009) 

Verordnung über die Gefahrenabwehr auf Schiffen (2003:438) 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ein Schiff gilt als schwedisch und darf unter schwedischer Flagge 

fahren, wenn schwedische Bürger oder schwedische juristische 

Personen über die Hälfte der Eigentumsrechte am Schiff besitzen. Die 

Regierung kann ausländischen Wasserfahrzeugen  gestatten, unter 

schwedischer Flagge zu fahren, wenn ihr Betrieb unter schwedischer 

Kontrolle erfolgt beziehungsweise wenn der Eigentümer nachweislich 

dauerhaft in Schweden ansässig ist. 

Schiffe, die zu 50 % im Eigentum von Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaats des EWR oder von Unternehmen stehen, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz oder Hauptverwaltungs- oder 

Hauptgeschäftssitz in einem EWR-Staat haben und deren Betrieb von 

Schweden aus kontrolliert wird, können ebenfalls im schwedischen 

Register eingetragen werden. 

Der Kapitän eines Handelsschiffes oder eines herkömmlichen Schiffes 

muss Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats des EWR sein. 

Ausnahmen können von der schwedischen Verkehrsbehörde gewährt 

werden.  

Für Wasserfahrzeuge, die für Fischfang und Aquakultur genutzt 

werden,  gilt ein gesonderter Vorbehalt Schwedens. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Eisenbahnverkehrsdienstleistungen 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7111 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Järnvägslagen (Eisenbahngesetz) (2004:519), Kapitel 5, Abschnitt 2c 

Beschreibung: Investitionen 

 Das Aufnehmen und Absetzen von Fahrgästen auf der Strecke 

Stadtgebiet Stockholm – Flughafen Arlanda (unabhängig davon, ob 

Arlanda der Ausgangs- oder der Endpunkt der Beförderung ist), ist 

nur einem Betreiber gestattet.  Der Betreiber der Strecke  Arlanda – 

Stockholm kann anderen Betreibern die Nutzung dieser Strecke 

gestatten. Dieser Vorbehalt gilt nicht für die Fahrgastbeförderung 

zwischen Arlanda und anderen Zielorten als Stockholm.  

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Erbringer von Dienstleistungen im Güter- und Personenkraftverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Meistbegünstigung: 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Yrkestrafiklag (2012:210) (Gesetz über gewerblichen Verkehr) 

Lag om vägtrafikregister (2001:558) (Gesetz über das 

Straßenverkehrsregister)  

Yrkestrafikförordning (2012:237) (Regierungsverordnung über 

gewerblichen Verkehr) 

Taxitrafiklag (2012:211) (Taxigesetz) 

Taxitrafikförordning (2012:238) (Regierungsverordnung über Taxis) 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrsunternehmers ist eine 

Zulassung schwedischer Behörden erforderlich. Eines der Kriterien 

für einen Taxischein besteht darin, dass das Unternehmen eine 

natürliche Person benannt hat, die als Verkehrs-Manager fungiert 

(dies ist de facto ein Ansässigkeitserfordernis — siehe die Vorbehalte 

Schwedens hinsichtlich der Niederlassungsformen). 

Die Kriterien für die Erteilung einer Zulassung für andere Arten von 

Kraftverkehrsunternehmen sehen vor, dass das Unternehmen in der 

EU niedergelassen sein, über eine Zweigniederlassung in Schweden 

verfügen und eine natürliche in der EU ansässige  Person benennen 

muss, die als Verkehrs-Manager fungiert. 

Zulassungen werden zu nichtdiskriminierenden Bedingungen 

ausgestellt, mit der Ausnahme, dass die Erbringer von 

Dienstleistungen des Güter- und Personenkraftverkehrs in der Regel 

nur Fahrzeuge verwenden dürfen, die im nationalen 

Straßenverkehrsregister eingetragen sind. Ist das Fahrzeug im 

Ausland zugelassen, befindet es sich im Eigentum einer natürlichen 

oder juristischen Person mit Hauptsitz im Ausland und wird es nach 

Schweden zum Zwecke einer vorübergehenden Nutzung verbracht, 

darf das Fahrzeug in Schweden vorübergehend genutzt werden. Eine 

vorübergehende Nutzung wird von der schwedischen 

Verkehrsbehörde als eine Nutzung von bis zu einem Jahr definiert.  

 Erbringer von grenzüberschreitenden Dienstleistungen der 

Güterbeförderung und der Personenbeförderung im Ausland müssen 

für diese Tätigkeiten eine Zulassung der zuständigen Behörde des 

Landes, in dem sie ansässig sind, vorweisen können. Zusätzliche 

Anforderungen für den grenzüberschreitenden Handel können in 

bilateralen  Straßenverkehrsabkommen festgelegt werden. Bei 

Fahrzeugen, die nicht unter solche bilateralen Abkommen fallen, ist 

außerdem eine Zulassung der schwedischen Verkehrsbehörde 

erforderlich. 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang I/de 539 

Im Vereinigten Königreich geltende Vorbehalte 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Regional 

Maßnahmen: Für England und Wales:  Solicitors Act 1974, Administration of 

Justice Act 1985 und  Legal Services Act 2007  

Für Schottland: Solicitors (Scotland) Act 1980 und  Legal Services 

(Scotland) Act 2010 

Für Nordirland: Solicitors (Northern Ireland) Order 1976  

Darüber hinaus umfassen die im jeweiligen Zuständigkeitsgebiet 

geltenden Maßnahmen auch alle von Berufsorganisationen und 

Regulierungsgremien festgelegten Anforderungen. 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung einiger juristischer Dienstleistungen im Bereich 

des Rechts des Vereinigten Königreichs können die zuständigen 

Berufsorganisationen und Regulierungsgremien einen Kanzleisitz 

(kommerzielle Präsenz) zur Voraussetzung machen. 

Für die Erbringung juristischer Dienstleistungen  im Bereich des EU-

Rechts und des Rechts von  EU-Mitgliedstaaten kann in 

diskriminierungsfreier Weise eine kommerzielle Präsenz in einer der 

nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen verlangt werden. 

Außerdem kann das nationale Recht diskriminierungsfreie 

Anforderungen hinsichtlich der Organisation der zulässigen 

Rechtsformen enthalten. 
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Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Veterinary Surgeons Act (1966) 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zugang wird nur Personengesellschaften und natürlichen Personen 

gewährt. 

Für die Ausübung der Tierheilkunde ist eine physische Anwesenheit 

vorgeschrieben. Nach dem Tierarztgesetz (Veterinary Surgeons Act) 

macht sich im Vereinigten Köngigreich  jede Person strafbar, die nicht 

Tierarzt (d. h. nicht Mitglied des Royal College of Veterinary 

Surgeons (RCVS)) ist und die Tierheilkunde ausübt. 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Leistungen im Bereich Bergbau,  

verbundene wissenschaftliche und technische 

Beratungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 11, CPC 883, CPC 8675 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Petroleum Act 1988  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für Explorations- und Produktionstätigkeiten auf dem Festlandsockel 

des Vereinigten Königreichs und die Erbringung von 

Dienstleistungen, die einen direkten Zugang zu oder die Nutzung von 

natürlichen Ressourcen beinhalten, ist eine Lizenz erforderlich.  
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 Dieser Vorbehalt gilt für Förderlizenzen, die in Bezug auf den 

Festlandsockel des Vereinigten Königreichs erteilt werden. Ein 

lizenznehmendes Unternehmen muss einen Geschäftssitz im 

Vereinigten Königreich haben. Dazu muss es entweder a) im 

Vereinigten Königreich über ein Präsenz mit Mitarbeitern verfügen, 

b) als britisches Unternehmen beim Handelsregisteramt (Companies 

House) des Vereinigten Königreichs eingetragen sein oder c) als 

britische Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens 

beim Handelsregisteramt (Companies House) des Vereinigten 

Königreichs eingetragen sein. Diese Anforderung gilt für alle 

Unternehmen,  die eine neue Lizenz beantragen, sowie für alle 

Unternehmen, die im Rahmen einer Lizenzabtretung in eine 

bestehende Lizenz eintreten wollen. Sie gilt für alle Lizenzen und alle 

Unternehmen, d. h. sowohl Betreiber als auch andere Unternehmen. 

Um Vertragspartei einer Lizenz für ein Produktionsfeld sein zu 

können, muss das Unternehmen a) als britisches Unternehmen beim 

Handelsregisteramt (Companies House) eingetragen sein oder b) 

seine Tätigkeit  im Vereinigten Königreich über einen festen 

Geschäftssitz  im Sinne von Abschnitt 148 des Finance Act von 2003 

ausüben (was normalerweise eine Präsenz mit Mitarbeitern 

erfordert).  

     

 

Sektor: Fischerei 

Verkehr 

Teilsektor:  Alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten 

auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur und mit dem Fischfang 

verbundener Dienstleistungen 

Verkehrsleistungen (Passagier- und Frachtverkehr)  mit 

Seefahrzeugen 

Lotsen- und Anlegedienste 

Bergungs- und Hebungsdienste 

Sonstige Unterstützungsdienste für den Wasserverkehr 

Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC5223, 

CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 and 

the Merchant Shipping Act 1995 

Beschreibung: Investitionen und internationale Seeverkehrsdienstleistungen 

 Um ein Wasserfahrzeug unter der Flagge des Vereinigten Königreichs 

registrieren zu können,  müssen qualifizierte Personen die 

Mehrheitsbeteiligung an dem Wasserfahrzeug halten. Als qualifizierte 

Personen gelten unter anderem: im Vereinigten Königreich ansässige 

britische Bürger, nicht im Vereinigten Königreich ansässige britische 

Bürger, sofern eine Person mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich 

als Vertreter benannt wurde, und nach dem Recht des Vereinigten 

Königreichs oder des EWR gegründete Unternehmen mit einem 

Geschäftssitz oder einem benannten Vertreter im  Vereinigten 

Königreich. 

 

 

________________ 
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ANHANG II 

 

 

Kopfvermerk 

 

Vorbehalte gegen künftige Maßnahmen 

 

1. In der diesem Anhang beigefügten Liste einer Vertragspartei werden nach den Artikeln 8.15 

(Vorbehalte und Ausnahmen), 9.7 (Vorbehalte), 14.4 (Vorbehalte) und, für die Europäische 

Union, nach Artikel 13.10 (Vorbehalte und Ausnahmen) die Vorbehalte aufgeführt, welche 

die jeweilige Vertragspartei in Bezug auf spezifische Sektoren, Teilsektoren oder Tätigkeiten 

angebracht hat, für die sie bestehende Maßnahmen aufrechterhalten oder neue oder 

restriktivere Maßnahmen einführen darf, die nicht mit den durch die nachstehenden 

Bestimmungen auferlegten Pflichten im Einklang stehen: 

 

a) Artikel 8.6 (Inländerbehandlung), 9.3 (Inländerbehandlung) oder, für die Europäische 

Union, Artikel 13.3 (Inländerbehandlung), 

 

b) Artikel 8.7 (Meistbegünstigung), 9.5 (Meistbegünstigung) oder, für die Europäische 

Union, Artikel 13.4 (Meistbegünstigung), 

 

c) Artikel 8.4 (Marktzugang), 9.6 (Marktzugang) oder, für die Europäische Union, 

Artikel 13.6 (Marktzugang), 

 

d) Artikel 8.5 (Leistungsanforderungen), 

 

e) Artikel 8.8 (Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane) oder, für die 

Europäische Union, Artikel 13.8 (Höheres Management und Leitungs- und 

Kontrollorgane), 
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f) für die Europäische Union, Artikel 13.7 (Grenzüberschreitende Erbringung von 

Finanzdienstleistungen) oder  

 

g) Artikel 14.3 (Pflichten). 

 

2. Die Vorbehalte einer Vertragspartei lassen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im 

Rahmen des GATS unberührt. 

 

3. Jeder Vorbehalt besteht aus den folgenden Rubriken: 

 

a) die Rubrik Sektor bezeichnet den Sektor, für den der Vorbehalt angebracht wird, 

allgemein, 

 

b) die Rubrik Teilsektor bezeichnet den Teilsektor, für den der Vorbehalt angebracht 

wird, genauer, 

 

c) in der Rubrik Zuordnung nach Branche wird gegebenenfalls auf die vom Vorbehalt 

erfasste Tätigkeit gemäß der CPC, gemäß der ISIC Rev. 3.1 oder gemäß der 

ausdrücklichen anderweitigen Beschreibung im Vorbehalt einer Vertragspartei Bezug 

genommen, 

 

d) in der Rubrik Art des Vorbehalts wird die in Absatz 1 angegebene Pflicht, bezüglich 

welcher der Vorbehalt angebracht wird, genannt, 

 

e) in der Rubrik Beschreibung wird die Reichweite des Sektors, des Teilsektors oder der 

Tätigkeiten festgelegt, die vom Vorbehalt erfasst werden, und  

 

g) in der Rubrik Bestehende Maßnahmen werden im Interesse der Transparenz die 

bestehenden Maßnahmen genannt, die für den Sektor, den Teilsektor oder die 

Tätigkeiten gelten, die vom Vorbehalt erfasst werden. 

 

4. Bei der Auslegung eines Vorbehalts sind sämtliche Rubriken des Vorbehalts zu 

berücksichtigen. Die Rubrik Beschreibung hat Vorrang vor allen anderen Rubriken. 
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5. Ein Vorbehalt, der auf der Ebene der Europäischen Union angebracht wird, gilt für eine 

Maßnahme eines Mitgliedstaats der Europäischen Union auf nationaler Ebene ebenso wie für 

eine Maßnahme einer Regierung innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, es 

sei denn im Vorbehalt wird ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgeschlossen. Ein 

Vorbehalt, der von Kanada auf nationaler Ebene oder von einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union angebracht wird, gilt für eine Maßnahme einer Regierung auf Regions-, 

Provinz-, Territoriums- oder lokaler Ebene innerhalb dieses Landes.  

 

6. Soweit eine Vertragspartei eine Maßnahme aufrechterhält, der zufolge ein Dienstleister als 

Voraussetzung für die Erbringung einer Dienstleistung in ihrem Gebiet eine natürliche 

Person, ein Bürger, ein dauerhaft Ansässiger (Permanent resident) oder Ansässiger (Resident) 

ihres Gebiets sein muss, gilt ein Vorbehalt in Bezug auf diese Maßnahme, der hinsichtlich des 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandels angebracht wird, als ein Vorbehalt im Hinblick 

auf Investitionen entsprechend dem Geltungsbereich der genannten Maßnahme.  

 

7. Wird ein Vorbehalt in Bezug auf eine Maßnahme, der zufolge ein Dienstleister als 

Voraussetzung für die Erbringung einer Finanzdienstleistung im jeweiligen Gebiet eine 

natürliche Person, ein Bürger , ein dauerhaft Ansässiger (Permanent resident) oder Ansässiger 

(Resident) des jeweiligen Gebiets sein muss, im Hinblick auf Artikel 13.7 

(Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen) angebracht, so gilt er als 

Vorbehalt in Bezug auf die Artikel 13.3 (Inländerbehandlung), 13.4 (Meistbegünstigung), 

13.6 (Marktzugang) und 13.8 (Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane) 

entsprechend dem Geltungsbereich der genannten Maßnahme. 

 

8. Für die Zwecke dieses Anhangs einschließlich der diesem Anhang beigefügten Listen der 

Vertragsparteien bezeichnet der Ausdruck  

 

ISIC Rev. 3.1 die Internationale Systematik der Wirtschaftszweige (International Standard 

Industrial Classification of all Economic Activities) Revision 3.1 in der vom Statistischen 

Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N 4, ISIC rev 3.1, 2002, 

veröffentlichten Fassung. 
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9. In der diesem Anhang beigefügten Liste der Europäischen Union werden folgende 

Abkürzungen verwendet: 

 

AT Österreich 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Zypern 

CZ Tschechische Republik 

DE Deutschland 

DK Dänemark 

EU Europäische Union, einschließlich aller Mitgliedstaaten 

ES Spanien 

EE Estland 

FI Finnland 

FR Frankreich 

EL Griechenland 

HR Kroatien 

HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italien 

LV Lettland 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Niederlande 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SK Slowakei 

SI Slowenien 

SE Schweden 

UK Vereinigtes Königreich 
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Liste Kanadas 

In Kanada geltende Vorbehalte 

(anwendbar in sämtlichen Provinzen und Territorien) 

 

Vorbehalt II-C-1 

Sektor: Aboriginal affairs (indigene Angelegenheiten) 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung  

Meistbegünstigung  

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten, die EU-Investoren und ihren 

Investitionen oder EU-Dienstleistern Rechte oder Präferenzen 

verweigert, die indigenen Ethnien eingeräumt werden. 

Bestehende Maßnahmen: Constitution Act, 1982 (Verfassungsgesetz), das dem Anhang B 

des britischen Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11 (Kanada-

Gesetz) entspricht 
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Vorbehalt II-C-2 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten, die sich auf kollektive 

Absatzvereinbarungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

bezieht, was u. a. Tätigkeiten wie Produktion, Preisfestsetzung, 

Einkauf, Verkauf und andere Aktivitäten zur Vorbereitung der 

Ware in einer bestimmten Form bzw. zu ihrer Bereitstellung an 

einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit für den 

Erwerb zum Verbrauch oder zur Verwendung umfasst.  

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-3 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 1. British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Nunavut, 

Prince Edward Island, Quebec, die Nordwest-Territorien und 

Yukon behalten sich das Recht vor, bezüglich eines kanadischen 

Unternehmens, das eine erfasste Investition darstellt, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, der zufolge bis 

zu 25 % der Mitglieder des Leitungs- bzw. Kontrollorgans oder 

eines seiner Ausschüsse eine bestimmte Staatsangehörigkeit 

besitzen müssen. Eine Änderung einer obengenannten 

Maßnahme darf die Vereinbarkeit mit den in Kapitel acht 

(Investitionen) festgelegten Pflichten, wie sie unmittelbar vor der 

Änderung bestand, nicht verringern. 

 2. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, der zufolge bis zu 50 % der 

Mitglieder des Leitungs- bzw. Kontrollorgans eines 

Unternehmens, das eine erfasste Investition darstellt, ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt (ordinarily resident) in Kanada haben 

müssen. Die Gewährung einer Aufenthaltsgenehmigung für 

einen Staatsangehörigen der Europäischen Union, der als 

Mitglied des Leitungs- bzw. Kontrollorgans eines eine erfasste 

Investition darstellenden Unternehmens ernannt wird, erfolgt 

nach den kanadischen Rechtsvorschriften über die Einreise von 

Ausländern. Eigens für die Zwecke seiner Ernennung zum 

Mitglied des Leitungs- bzw. Kontrollorgans muss in Bezug auf 

einen Staatsangehörigen der Europäischen Union jedoch keine 

wirtschaftliche Bedürfnisprüfung durchgeführt werden. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-4 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme im 

Zusammenhang mit Ansässigkeitserfordernissen für das 

Eigentum an Grundstücken in unmittelbarer Nähe der Küste 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die für Investoren der 

Europäischen Union oder deren Investitionen gilt. 

Bestehende Maßnahmen:  

 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 9 

Vorbehalt II-C-5 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor:  Fischerei und Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach Branche: CPC 04, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 1. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die sich auf kollektive 

Absatzvereinbarungen und Handelsregelungen für 

Fischereierzeugnisse und auf die Erteilung von Lizenzen für 

Fischerei oder fischereibezogene Tätigkeiten bezieht, 

einschließlich des Zugangs ausländischer Fischereifahrzeuge zur 

ausschließlichen Wirtschaftszone, zum Küstenmeer, zu den 

inneren Gewässern oder Häfen Kanadas und einschließlich der 

Nutzung jeglicher Dienstleistungen in diesen Bereichen. 

2. Kanada bemüht sich, Fahrzeuge, die unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union fahren dürfen, nicht 

weniger günstig zu behandeln, als es in gleichen Situationen 

unter der Flagge eines Drittstaats fahrende Fahrzeuge behandelt. 

Bestehende Maßnahmen: Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14 

Coastal Fisheries Protection Act, R.S.C. 1985, c. C-33 

Coastal Fisheries Protection Regulations, C.R.C. 1978, c. 413 

Commercial Fisheries Licensing Policy 

Policy on Foreign Investment in the Canadian Fisheries Sector, 

1985 

Freshwater Fish Marketing Act, R.S.C. 1985, c. F-13 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 10 

Vorbehalt II-C-6 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Wertpapiermärkten 

Zuordnung nach Branche: CPC 8132 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten, die sich auf den Erwerb oder den 

Verkauf von Anleihen, Schatzbriefen („Treasury Bills“) oder 

sonstigen Arten von Schuldtiteln der Regierung Kanadas oder 

einer Regierung unterhalb der Bundesebene in Kanada oder auf 

eine sonstige Verfügung über diese Titel durch Staatsangehörige 

der Europäischen Union bezieht. 

Bestehende Maßnahmen: Financial Administration Act, R.S.C. 1985, c. F-11 
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Vorbehalt II-C-7 

Sektor: Bereiche Nahrungsmittel, Getränke und Arzneimittel 

Teilsektor:  Spirituosen-, Wein- und Bierhandlungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 Nach dem Importation of Intoxicating Liquors Act verfügt jede 

Provinzregierung über ein Einfuhrmonopol bezüglich 

berauschender Getränke, die auf ihr Gebiet verbracht werden. 

Bestehende Maßnahmen: Importation of Intoxicating Liquors Act, R.S.C. 1985, c. I-3 
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Vorbehalt II-C-8 

Sektor: Minority affairs (Minderheiten betreffende Angelegenheiten) 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung  

Leistungsanforderungen  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 Kanada behält sich vor, eine Maßnahme einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die einer gesellschaftlich oder wirtschaftlich 

benachteiligten Minderheit Rechte oder Privilegien einräumt. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-9 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung  

Meistbegünstigung  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 Kanada behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit 

Strafverfolgungs- und Strafvollzugsdienstleistungen sowie den 

nachstehenden Dienstleistungen eine Maßnahme einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten, sofern es sich um soziale 

Dienstleistungen handelt, die für öffentliche Zwecke eingerichtet 

wurden oder erbracht werden: Einkommenssicherheit 

oder -versicherung, soziale Sicherheit oder Sozialversicherung, 

sonstige Sozialleistungen, öffentliche Bildung, öffentliche 

Berufsausbildung, Gesundheit, Kinderbetreuung. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-10 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 1. Kanada behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit 

der Erbringung sozialer Dienstleistungen, die nicht im Rahmen 

seines Vorbehalts II-C-9 bezüglich sozialer Dienstleistungen 

berücksichtigt werden, eine Maßnahme einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

2. Dieser Vorbehalt erstreckt sich nicht auf die Einführung 

einer neuen Maßnahme zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals an der Erbringung der genannten sozialen 

Dienstleistungen. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-11 

Sektor: Wassergewinnung, -reinigung und -verteilung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme im 

Zusammenhang mit der Gewinnung, Reinigung und Verteilung 

von Wasser einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-12 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Transport in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 713 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme im 

Zusammenhang mit der Ausstellung von Bescheinigungen für 

den Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende Maßnahmen: National Energy Board Act, R.S.C. 1985, c. N-7 
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Vorbehalt II-C-13 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Verkauf und Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen im 

Sinne der Artikel 8.1 (Begriffsbestimmungen) und 9.1 

(Begriffsbestimmungen). 

Zuordnung nach Branche: Festgelegt in den Artikeln 8.1 (Begriffsbestimmungen) und 9.1 

(Begriffsbestimmungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung  

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 1. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme im 

Zusammenhang mit dem Verkauf und der Vermarktung von 

Luftverkehrsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

2. Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt berührt nicht die 

Rechte und Pflichten Kanadas im Rahmen des 

Luftverkehrsabkommens zwischen Kanada und der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten, das am 

17. Dezember 2009 in Brüssel und am 18. Dezember 2009 in 

Ottawa unterzeichnet wurde. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-14 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Bauleistungen an Wasserstraßen, Häfen, Dämmen und andere 

Wasserbauarbeiten  

Verkehrsleistungen mit Seefahrzeugen oder Binnenschiffen 

Hilfstätigkeiten und andere Dienstleistungen für den 

Wasserverkehr 

Jede andere auf See mit einem Wasserfahrzeug oder von dort aus 

zu kommerziellen Zwecken betriebene Tätigkeit, wie in der 

nachstehenden Beschreibung dargelegt 

Zuordnung nach Branche: CPC 5133, 5223, 721, 722, 745, jede andere auf See mit einem 

Wasserfahrzeug oder von dort aus zu kommerziellen Zwecken 

betriebene Tätigkeit 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung  

Meistbegünstigung  

Leistungsanforderungen  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Pflichten 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

und Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 1. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die die Investitionen in 

oder die Erbringung von Seekabotage berührt, einschließlich 

folgender Aspekte: 

a) die Beförderung von Waren oder Fahrgästen mit einem 

Wasserfahrzeug zwischen Punkten im Gebiet Kanadas oder über 

dem Festlandsockel Kanadas, direkt oder über einen Ort 

außerhalb Kanadas; in Bezug auf die Gewässer über dem 

Festlandsockel Kanadas gilt dies jedoch nur für die Beförderung 

von Waren oder Fahrgästen ausschließlich im Zusammenhang 

mit der Exploration, dem Abbau oder der Beförderung der 

mineralischen oder nicht lebenden natürlichen Ressourcen des 

Festlandsockels Kanadas und 
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b) jede andere auf See mit einem Wasserfahrzeug im Gebiet 

Kanadas betriebene Tätigkeit kommerzieller Art und – im 

Hinblick auf Gewässer über dem Festlandsockel – sonstige auf 

See betriebene kommerzielle Tätigkeiten, die im Zusammenhang 

mit der Exploration, dem Abbau oder der Beförderung der 

mineralischen oder nicht lebenden natürlichen Ressourcen des 

Festlandsockels Kanadas stehen. 

2. Dieser Vorbehalt bezieht sich unter anderem auf 

Beschränkungen und Voraussetzungen für Dienstleister, die zur 

Teilnahme an diesen Tätigkeiten berechtigt sind, auf Kriterien 

für die Ausstellung einer zeitlich begrenzten 

Kabotagegenehmigung für ausländische Wasserfahrzeuge sowie 

auf Obergrenzen für die Zahl der für ausländische 

Wasserfahrzeuge ausgestellten Kabotagegenehmigungen. 

3. Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt gilt unter anderem für 

auf See mit einem Wasserfahrzeug oder von dort aus zu 

kommerziellen Zwecken betriebene Tätigkeiten, einschließlich 

Feeder-Dienstleistungen und Repositionierung leerer Container.  

4. Dieser Vorbehalt gilt nicht für eine Maßnahme, die sich 

auf eine Investition in folgende Seekabotagedienstleistungen 

oder auf die Erbringung von folgenden 

Seekabotagedienstleistungen bezieht, die von einem 

Wasserfahrzeug aus erfolgen, das von einem EU-Unternehmen 

oder von einem Unternehmen eines Drittlands
1
 betrieben wird, 

das sich im Eigentum oder unter der Kontrolle eines 

Staatsangehörigen der Europäischen Union befindet, wenn 

dieses Wasserfahrzeug nach dem Recht eines Mitgliedstaats der 

Europäischen Union registriert ist und unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union fährt: 

a) Repositionierung eigener oder geleaster leerer Container 

ohne Erzielung von Einnahmen,  

                                                 
1
 Kanada behält sich das Recht vor, diese Vorteile nicht auf Unternehmen der Vereinigten 

Staaten von Amerika auszuweiten. 
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 b) i) laufender Vor- und Weitertransport internationalen 

Frachtguts zwischen dem Hafen Halifax und dem Hafen 

Montreal sowie umgekehrt unter Verwendung von 

Wasserfahrzeugen, die in den (nationalen) Erstregistern gemäß 

Absatz 1 des Anhangs der Mitteilung C(2004) 43 der 

Kommission – Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 

Beihilfen im Seeverkehr registriert sind, und  

 ii) Vor- und Weitertransport internationalen 

containerisierten Frachtguts zwischen dem Hafen Halifax und 

dem Hafen Montreal sowie umgekehrt als einfache mit einer 

grenzüberschreitenden Teilstrecke einhergehende Fahrt unter 

Verwendung von Wasserfahrzeugen, die in den (nationalen) 

Erstregistern oder (internationalen) Zweitregistern gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 4 des Anhangs der Mitteilung C(2004) 43 der 

Kommission – Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 

Beihilfen im Seeverkehr registriert sind, oder 

c) Baggerarbeiten. 

Bestehende Maßnahmen: Coasting Trade Act, S.C. 1992, c. 31 

Canada Shipping Act, 2001, S.C. 2001, c. 26  

Customs Act, R.S.C. 1985 (2d Supp.), c. 1 

Customs and Excise Offshore Application Act, R.S.C. 1985, c. C-

53 
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Vorbehalt II-C-15 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Verkehrsleistungen mit Seefahrzeugen oder Binnenschiffen 

Hilfstätigkeiten für den Wasserverkehr 

Jede andere auf See von einem Wasserfahrzeug aus betriebene 

kommerzielle Tätigkeit, die in Gewässern von beiderseitigem 

Interesse erfolgt 

Zuordnung nach Branche: CPC 721, 722, 745, jede andere auf See von einem 

Wasserfahrzeug aus betriebene kommerzielle Tätigkeit 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung  

Pflichten 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten, die sich auf die Umsetzung von 

Übereinkünften, Vereinbarungen und sonstigen formalen oder 

informellen gegenüber anderen Ländern eingegangenen 

Verpflichtungen bezüglich Tätigkeiten auf See in Gewässern von 

beiderseitigem Interesse bezieht, und zwar in Bereichen wie 

Umweltschutz (einschließlich der Anforderung von 

Doppelhüllen für Öltankschiffe), sichere Schifffahrt, 

Kontrollnormen für Leichter, Wasserqualität, Lotsendienste, 

Bergung, Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und 

Schiffsfunkdienst. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-16 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche: CPC 07 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten, die sich auf die Zahl oder die Art der 

juristischen Personen bezieht, die eine Verkehrsinfrastruktur 

verwalten oder betreiben, die sich im Eigentum oder unter der 

Kontrolle Kanadas befindet. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-17 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Sämtliche Teilsektoren des Verkehrs mit Ausnahme folgender 

Teilsektoren:  

Bereitstellung von Stellplätzen für Seecontainer und 

Zwischenlagerung von Seecontainern  

Schiffsagenturdienste  

Seeverkehrsspedition 

Luftfahrzeugreparatur- und -wartungsdienstleistungen 

Computergesteuerte Buchungssysteme  

Personen- und Frachtbeförderung auf der Schiene 

Wartung und Instandsetzung von Eisenbahnausrüstungen 

Reparaturdienstleistungen, a. n. g., an Kraftfahrzeugen, 

Anhängern und Sattelanhängern im Auftrag Dritter 

Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen 

Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern und 

Schneemobilen 

 Dienstleistungen des Frachtumschlags für den Landverkehr 

Lagerdienstleistungen für den Landverkehr 

Speditionsleistungen für den Landverkehr 

Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Beförderung im 

Landverkehr 
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Zuordnung nach Branche: CPC 07, CPC 51, CPC 61, CPC 886 und jede andere 

kommerzielle Tätigkeit, die von einem Wasser-, Luft-, Kraft- 

oder Schienenfahrzeug aus oder im Zusammenhang damit 

betrieben wird, ausgenommen: 

CPC 6112  

CPC 6122 

CPC 7111 

CPC 7112 

CPC 741 (beschränkt auf Dienstleistungen des Landverkehrs) 

CPC 742 (beschränkt auf Dienstleistungen des Landverkehrs)  

CPC 7480 (beschränkt auf Dienstleistungen des Landverkehrs) 

CPC 7490 (beschränkt auf Dienstleistungen des Landverkehrs) 

CPC 8867  

CPC 8868 (beschränkt auf Eisenbahnausrüstungen) 

Dienstleistungen computergesteuerter Buchungssysteme im 

Sinne der Artikel 8.1 (Begriffsbestimmungen) und 9.1 

(Begriffsbestimmungen) 

Luftfahrzeugreparatur- und -wartungsdienstleistungen im Sinne 

der Artikel 8.1 (Begriffsbestimmungen) und 9.1 

(Begriffsbestimmungen)  

Bereitstellung von Stellplätzen für Seecontainer und 

Zwischenlagerung von Seecontainern, Schiffsagenturdienste 

sowie Seeverkehrsspedition im Sinne des Artikels 14.1 

(Begriffsbestimmungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Pflichten 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

und Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten, die sich auf die Bestimmung, die 

Gründung, die Erweiterung oder den Betrieb von Monopolen 

bzw. Dienstleistungsunternehmen mit ausschließlichen Rechten 

im Verkehrssektor bezieht. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-18 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr 

Bodenabfertigungsdienste im Sinne der Artikel 8.1 

(Begriffsbestimmungen) und 9.1 (Begriffsbestimmungen) 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 74, Bodenabfertigungsdienste im Sinne der 

Begriffsbestimmungen in den Artikeln 8.1 und 9.1 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

 

Beschreibung: Investitionen 

 1. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die die Zahl der Anbieter 

bestimmter auf den Verkehr bezogener Hilfs- und 

Nebentätigkeiten bezüglich folgender Aspekte beschränkt: 

Abfertigung von Fluggästen, Gepäck, Fracht (einschließlich 

Post) und Bedienung von Verkehrsmitteln, die Beförderer an 

Flughäfen unterstützen, wenn sich physische oder 

betriebsbedingte Einschränkungen ergeben, die in erster Linie 

auf Gesundheitsschutz- oder Sicherheitserwägungen 

zurückgehen. 

 2. Zur Klarstellung: Bei Bodenabfertigungsdiensten berührt 

dieser Vorbehalt nicht die Rechte und Pflichten Kanadas im 

Rahmen des Luftverkehrsabkommens zwischen Kanada und der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten, das am 

17. Dezember 2009 in Brüssel und am 18. Dezember 2009 in 

Ottawa unterzeichnet wurde. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-19 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Technische, physikalische und chemische 

Untersuchungsleistungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 8676 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 1. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die die vorgeschriebenen 

Kontrollen und die Erteilung der entsprechenden Zeugnisse für 

Wasserfahrzeuge im Namen Kanadas berührt. 

2. Zur Klarstellung: Nur eine Person, 

Klassifikationsgesellschaft oder sonstige Organisation, die von 

Kanada dazu ermächtigt wurde, kann die vorgeschriebenen 

Kontrollen durchführen und in Kanada registrierten Fahrzeugen 

und deren Ausrüstung im Namen Kanadas für den Seeverkehr 

bestimmte Dokumente ausstellen. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Vorbehalt II-C-20 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach Branche:  

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen 

 1. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die im Rahmen einer vor 

dem 1. Januar 1994 bereits geltenden oder unterzeichneten 

bilateralen oder multilateralen internationalen Übereinkunft eine 

unterschiedliche Behandlung gewährt. 

2. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die gemäß einer 

bestehenden oder künftigen bilateralen oder multilateralen 

Übereinkunft in Bezug auf die nachstehenden Bereiche eine 

unterschiedliche Behandlung gewährt: 

a) Luftfahrt, 

b) Fischerei oder 

c) Seerechtsangelegenheiten, einschließlich Bergung. 

Bestehende Maßnahmen:  

 

 



 

DE    DE 

 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Straßburg, den 5.7.2016  

COM(2016) 443 final 

ANNEX 9 – PART 2/3 

  

ANHANG 

 

des 

Vorschlags für einen Beschluss des Rates  

über den Abschluss des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen 

Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits 

 

 



 

EU/CA/R/Anhang II/de 28 

Liste Kanadas 

In Alberta geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-1 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Alberta behält sich das Recht vor, eine Maßnahme im 

Zusammenhang mit Lotteriesystemen, Spielautomaten, 

Glücksspielen, Rennen, Bingo-Spielen, Casinos oder ähnlichen 

Tätigkeiten einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, beschränkt 

wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, eines 

Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen Rechten oder 

des Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung, 

b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung bestimmter 

zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote oder des 

Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung 

beschränkt wird, 
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 d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich sind 

und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form einer 

zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 

e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor auf 

eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Alberta, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden staatlichen 

Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen Stelle, beim 

Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten oder bei der 

Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über diese 

Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen Kapitals gemäß 

dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu beschränken.  

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-2 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Alberta behält sich das Recht vor, im obengenannten Sektor 

eine Maßnahmen einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch 

die  

 a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 

b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 
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 e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Alberta, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-3 

Sektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 

Teilsektor:  Forstressourcen und Verarbeitung 

Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Forst- und Holzwirtschaft 

Zuordnung nach Branche: CPC 03, 8814 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Alberta behält sich das Recht vor, eine Maßnahme im 

Zusammenhang mit der Erzeugung, Verarbeitung, 

Vermarktung, Gewinnung und Erschließung von 

Forstressourcen und daraus gewonnenen Erzeugnissen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

 a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 

b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 



 

EU/CA/R/Anhang II/de 33 

 d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 

e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Alberta, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-4 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor:  Fischerei 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 04, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Alberta behält sich das Recht vor, eine Maßnahme im 

Zusammenhang mit der Erzeugung, Verarbeitung und 

kollektiven Vermarktung von Aquakultur-, Meeres- und 

Fischereierzeugnissen einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 

b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 
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 e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Alberta, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-5 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Transport in Rohrfernleitungen 

Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 

Dampf und Warmwasser 

Erdöl und Erdgas 

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 17, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Alberta behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die sich auf Folgendes 

bezieht: i) Exploration, Erzeugung, Gewinnung und 

Erschließung von Erdöl oder Erdgas, ii) Gewährung 

ausschließlicher Rechte zum Betrieb eines Verteilungs- 

oder -weiterleitungssystems, einschließlich der damit 

zusammenhängenden Dienstleistungen zur Verteilung und 

zum Transport über Rohrfernleitungen und auf dem Seeweg 

und iii) Erzeugung, Transport, Verteilung, Bereitstellung, 

Einfuhr und Ausfuhr von Elektrizität, wodurch 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 

b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 
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 c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 

e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Alberta, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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In British Columbia geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-6 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 

Dampf und Warmwasser 

Erdöl und Erdgas 

Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe  

 Transport in Rohrfernleitungen  

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 17, 120, 334, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. British Columbia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die sich auf Folgendes 

bezieht: i) Exploration, Erzeugung, Gewinnung und 

Erschließung von Erdöl oder Erdgas, ii) Rechte zum Betrieb 

damit zusammenhängender Erdöl- oder Erdgasverteilungs- 

oder -weiterleitungssysteme, einschließlich der damit 

zusammenhängenden Dienstleistungen zur Verteilung und 

zum Transport über Rohrfernleitungen und auf dem Seeweg 

oder iii) Erzeugung, Transport, Verteilung, Bereitstellung, 

Einfuhr und Ausfuhr von Elektrizität, wodurch 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 
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 b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 

e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von British 

Columbia, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-7 

Sektor: Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 

Teilsektor:  Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft  

Dienstleistungen im Bereich Forst- und Holzwirtschaft 

Zuordnung nach Branche: CPC 03, 8814 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. British Columbia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

im Zusammenhang mit der Erzeugung, Verarbeitung, 

Vermarktung, Gewinnung und Entwicklung von 

Forstressourcen und daraus gewonnenen Erzeugnissen, 

einschließlich der Erteilung von Lizenzen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 

b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 
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 e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von British 

Columbia, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  

 



 

EU/CA/R/Anhang II/de 42 

Vorbehalt II-PT-8 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor:  Fischerei 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach Branche: CPC 04, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. British Columbia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

im Zusammenhang mit der Erzeugung, Verarbeitung und 

kollektiven Vermarktung von Aquakultur-, Meeres- oder 

anderen Fischereierzeugnissen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 

 b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 
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 e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von British 

Columbia, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-9 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. British Columbia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

im Zusammenhang mit der Durchführung und der 

Verwaltung von jedweder Art von Glücksspielen in der 

Provinz, einschließlich Lotteriesystemen, reinen 

Glücksspielen oder Spielen, die Glück und Geschicklichkeit 

kombinieren, sowie mit direkt damit verbundenen 

Geschäftstätigkeiten einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 

b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 
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 d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 

e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von British 

Columbia, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-10 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. British Columbia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

im Zusammenhang mit der Einfuhr, der Vermarktung, der 

Lizenzierung, dem Verkauf und dem Vertrieb alkoholischer 

Getränke in der Provinz einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister, die 

eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen, 

beschränkt wird, sei es in Form einer zahlenmäßigen Quote, 

eines Monopols, eines Dienstleisters mit ausschließlichen 

Rechten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, 

b) der Gesamtwert der Geschäfte oder des Betriebsvermögens in 

Form einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses 

einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

 c) die Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 

Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung 

bestimmter zahlenmäßiger Einheiten in Form einer Quote 

oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung beschränkt wird, 

d) die Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem Teilsektor 

oder von einer erfassten Investition beschäftigt werden dürfen 

und die zur Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit erforderlich 

sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, in Form 

einer zahlenmäßigen Quote oder des Erfordernisses einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt wird oder 
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 e) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von British 

Columbia, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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In Manitoba geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-11 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor:  Fische und Fischereierzeugnisse 

Großhandelsleistungen mit Fischereierzeugnissen 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach Branche: CPC 04, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Manitoba behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Manitoba, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-12 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Transport in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 713 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Manitoba behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Manitoba, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-13 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen)  

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Manitoba behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Manitoba, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken.  

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-14 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erdöl und Erdgas 

Elektrischer Strom 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 171, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Manitoba behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Manitoba, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-15 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor:  Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Verarbeitung von Forstressourcen 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und Forsten 

Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus auf Honorar- oder 

Vertragsbasis 

Zuordnung nach Branche: CPC 031, 321, 881 (außer Vermietung landwirtschaftlicher Geräte 

mit Bedienungspersonal und 8814), 88430, 88441 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Manitoba behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Manitoba, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-16 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Manitoba behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Manitoba, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken.  

Bestehende Maßnahmen  
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In New Brunswick geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-17 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrischer Strom 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 17, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. New Brunswick behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Übertragung von der Provinz zustehender 

Wasserkraft, Erzeugung, Transport/Weiterleitung, Verteilung 

und Ausfuhr von Elektrizität sowie Wartung elektrischer 

Anlagen beschränkt; ausgenommen sind Maßnahmen zur 

Beschränkung der Beteiligung ausländischen Kapitals durch 

Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für ausländische 

Beteiligungen oder für den Gesamtwert einzelner oder 

zusammengefasster ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von New 

Brunswick, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-18 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. New Brunswick behält sich das Recht vor, in den 

obengenannten Teilsektoren Monopole einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von New 

Brunswick, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen Gaming Control Act, S.N.B. 2008, c. G-1.5 
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Vorbehalt II-PT-19 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. New Brunswick behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von New 

Brunswick, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen New Brunswick Liquor Corporation Act, S.N.B. 1974, c. N-6.1 
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In Neufundland und Labrador geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-20 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor:  Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Verarbeitung von Forstressourcen 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und Forsten 

Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus auf Honorar- oder 

Vertragsbasis 

Zuordnung nach Branche: CPC 031, 321, 881 (außer Vermietung landwirtschaftlicher Geräte 

mit Bedienungspersonal und 8814), 88430, 88441 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Neufundland und Labrador behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme im Zusammenhang mit den obengenannten 

Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister in 

Form einer zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines 

Dienstleisters mit ausschließlichen Rechten oder des 

Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung 

beschränkt wird oder 

b) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 
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 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Neufundland 

und Labrador, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  

 



 

EU/CA/R/Anhang II/de 59 

Vorbehalt II-PT-21 

Sektor: Fischerei und Jagd 

Teilsektor:  Genießbare Erzeugnisse tierischen Ursprungs, a.n.g. 

Rohe Felle anderer Tiere, a.n.g. (frisch oder konserviert, aber nicht 

zugerichtet) 

Fische und Fischereierzeugnisse 

Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt 

oder gefroren (einschließlich Kaninchenfleisch), ausgenommen 

Froschschenkel 

Tierische Öle und Fette, roh und raffiniert 

Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle 

Zubereiteter Fisch und Fischkonserven 

Handelsvermittlungsleistungen mit Nahrungs- und Genussmitteln 

Großhandelsleistungen mit Fischereierzeugnissen 

Zuordnung nach Branche: CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224, 

8813, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Neufundland und Labrador behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme im Zusammenhang mit den obengenannten 

Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister in 

Form einer zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines 

Dienstleisters mit ausschließlichen Rechten oder des 

Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung 

beschränkt wird oder 
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 b) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Neufundland 

und Labrador, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-22 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrischer Strom 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung 

Zuordnung nach Branche: CPC 171, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Neufundland und Labrador behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme im Zusammenhang mit den obengenannten 

Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister in 

Form einer zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines 

Dienstleisters mit ausschließlichen Rechten oder des 

Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung 

beschränkt wird oder 

b) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Neufundland 

und Labrador, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-23 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Neufundland und Labrador behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme im Zusammenhang mit den obengenannten 

Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister in 

Form einer zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines 

Dienstleisters mit ausschließlichen Rechten oder des 

Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung 

beschränkt wird oder 

b) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Neufundland 

und Labrador, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-24 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Transport in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 7131 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Neufundland und Labrador behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme im Zusammenhang mit dem obengenannten 

Teilsektor einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister in 

Form einer zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines 

Dienstleisters mit ausschließlichen Rechten oder des 

Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung 

beschränkt wird oder 

b) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Neufundland 

und Labrador, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-25 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erdöl und Erdgas 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Neufundland und Labrador behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme im Zusammenhang mit den obengenannten 

Teilsektoren einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

a) die Zahl der erfassten Investitionen oder der Dienstleister in 

Form einer zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines 

Dienstleisters mit ausschließlichen Rechten oder des 

Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung 

beschränkt wird oder 

b) die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit durch einen Investor 

auf eine bestimmte Form rechtlicher Einheiten oder von Joint 

Ventures beschränkt oder diese Form dafür vorgeschrieben 

wird. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Neufundland 

und Labrador, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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In den Nordwest-Territorien geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-26 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Tierhaltung 

Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Zuordnung nach Branche: CPC 8812, 8813 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht der Nordwest-

Territorien, beim Verkauf ihres Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-27 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht der Nordwest-

Territorien, beim Verkauf ihres Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-28 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor:  Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Papierhalbstoff und Pappe 

Verarbeitung von Forstressourcen  

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und Forsten 

Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus auf Honorar- oder 

Vertragsbasis 

Zuordnung nach Branche: CPC 03, 321, 881 (außer Vermietung landwirtschaftlicher Geräte 

mit Bedienungspersonal und 8814), 88430, 88441 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht der Nordwest-

Territorien, beim Verkauf ihres Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-29 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht der Nordwest-

Territorien, beim Verkauf ihres Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-30 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrischer Strom 

Transport in Rohrfernleitungen 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 171, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht der Nordwest-

Territorien, beim Verkauf ihres Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-31 

Sektor: Erdöl und Erdgas 

Teilsektor:  Erdöl und Erdgas 

Transport in Rohrfernleitungen 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 120 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den Bereichen Exploration, Erzeugung, 

Gewinnung und Erschließung von Erdöl oder Erdgas 

beschränkt; ausgenommen sind Maßnahmen zur 

Beschränkung der Beteiligung ausländischen Kapitals durch 

Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für ausländische 

Beteiligungen oder für den Gesamtwert einzelner oder 

zusammengefasster ausländischer Investitionen. 

2. Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die 

ausschließliche Rechte zum Betrieb eines Verteilungs- oder -

weiterleitungssystems, einschließlich der damit 

zusammenhängenden Dienstleistungen zur Verteilung und 

zum Transport über Rohrfernleitungen und auf dem Seeweg, 

gewährt werden. 

3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht der Nordwest-

Territorien, beim Verkauf ihres Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-32 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor:  Fische und Fischereierzeugnisse 

Großhandel mit Fischereierzeugnissen 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach Branche: CPC 04, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht der Nordwest-

Territorien, beim Verkauf ihres Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-33 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Sonstige Landverkehrsdienstleistungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 7121, 71222 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Nordwest-Territorien behalten sich das Recht vor, 

wirtschaftliche Bedürfnisprüfungen für die Erbringung von 

Busdiensten im öffentlichen Nahverkehr und Überlandverkehr 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. Zu den Schlüsselkriterien 

zählen die Prüfung, ob der derzeitige Umfang der Dienste 

angemessen ist, die Marktbedingungen, aus denen sich der Bedarf 

für einen ausgeweiteten Dienst ergibt, und wie sich der Zugang 

neuer Marktteilnehmer auf die Interessen der Öffentlichkeit 

auswirkt, z. B. unter den Aspekten der Kontinuität und Qualität des 

Dienstes sowie der Leistungsfähigkeit, der Bereitschaft und dem 

Vermögen des Bewerbers, ordnungsgemäße Dienstleistungen zu 

erbringen. 

Bestehende Maßnahmen  
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In Nova Scotia geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-34 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor:  Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Verarbeitung von Forstressourcen 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und Forsten 

Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus auf Honorar- oder 

Vertragsbasis 

Zuordnung nach Branche: CPC 031, 321, 881 (außer Vermietung landwirtschaftlicher Geräte 

mit Bedienungspersonal und 8814), 88430, 88441 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nova Scotia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nova Scotia, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-35 

Sektor: Fischerei und Jagd 

Teilsektor:  Genießbare Erzeugnisse tierischen Ursprungs, a.n.g. 

Rohe Felle anderer Tiere, a.n.g. (frisch oder konserviert, aber nicht 

zugerichtet) 

Fische und Fischereierzeugnisse 

Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt 

oder gefroren (einschließlich Kaninchenfleisch), ausgenommen 

Froschschenkel  

Tierische Öle und Fette, roh und raffiniert 

Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle 

 Zubereiteter Fisch und Fischkonserven 

Handelsvermittlungsleistungen mit Nahrungs- und Genussmitteln 

Großhandelsleistungen mit Fischereierzeugnissen 

Güterbeförderungsleistungen in Kühlwagen 

Zuordnung nach Branche: CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224, Teil 

von 71231, 8813, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nova Scotia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 
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 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nova Scotia, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-36 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrischer Strom 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 17, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nova Scotia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nova Scotia, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-37 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erdöl und Erdgas 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nova Scotia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nova Scotia, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-38 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nova Scotia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nova Scotia, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-39 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nova Scotia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nova Scotia, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  

 



 

EU/CA/R/Anhang II/de 80 

Vorbehalt II-PT-40 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Transport in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 713 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

1. Nova Scotia behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

obengenannten Teilsektor beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nova Scotia, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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In Nunavut geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-41 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Tierhaltung  

Dienstleistungen im Bereich Jagd 

Zuordnung nach Branche: CPC 8812, 8813 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nunavut behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nunavut, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-42 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nunavut behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Nach dem Liquor Act ist Nunavut befugt, alkoholische 

Getränke in Nunavut einzuführen, zu kaufen, herzustellen, zu 

vertreiben, zu liefern, zu vermarkten und zu verkaufen sowie 

diesen Tätigkeiten im Rahmen eines Gebietsmonopols 

nachzugehen.  

 3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nunavut, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen Liquor Act, R.S.N.W.T. 1988, c. L-9 
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Vorbehalt II-PT-43 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nunavut behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

obengenannten Teilsektor beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nunavut, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-44 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor:  Fische und Fischereierzeugnisse 

Großhandel mit Fischereierzeugnissen 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach Branche: CPC 04, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nunavut behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nunavut, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-45 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrischer Strom 

Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 171, 4621, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nunavut behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Nunavut erhält nach Abschnitt 5.1 des Qulliq Energy 

Corporation Act ein Monopol im Bereich der Erzeugung, 

Generierung, Erschließung, Weiterleitung, Verteilung, 

Lieferung und Ausfuhr von Strom und verbundenen 

Dienstleistungen sowie der Versorgung damit aufrecht. 

3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nunavut, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen Qulliq Energy Corporation Act, R.S.N.W.T. 1988, c. N-2 
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Vorbehalt II-PT-46 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erdöl und Erdgas 

Verkehr 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nunavut behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den obengenannten Teilsektoren beschränkt; ausgenommen 

sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Nunavut behält sich ferner das Recht vor, Maßnahmen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

Bereich der Erschließung von Erdöl- und Erdgas 

beschränken. 

3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nunavut, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-47 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Güterverkehr auf dem Seeweg 

Zuordnung nach Branche: CPC 7212 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Nunavut behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

obengenannten Teilsektor beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Nunavut, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-48 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Sonstige Landverkehrsdienstleistungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 7121, 71222 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Nunavut behält sich das Recht vor, wirtschaftliche 

Bedürfnisprüfungen für die Erbringung von Busdiensten im 

öffentlichen Nahverkehr und Überlandverkehr einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. Zu den Schlüsselkriterien zählen die Prüfung, 

ob der derzeitige Umfang der Dienste angemessen ist, die 

Marktbedingungen, aus denen sich der Bedarf für einen 

ausgeweiteten Dienst ergibt, und wie sich der Zugang neuer 

Marktteilnehmer auf die Interessen der Öffentlichkeit auswirkt, 

z. B. unter den Aspekten der Kontinuität und Qualität des Dienstes 

sowie der Leistungsfähigkeit, der Bereitschaft und dem Vermögen 

des Bewerbers, ordnungsgemäße Dienstleistungen zu erbringen. 

Bestehende Maßnahmen  
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In Ontario geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-49 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 

Dampf und Warmwasser 

Erdöl und Erdgas 

Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe 

Transport in Rohrfernleitungen 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 17, 120, 334, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Ontario behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Exploration, Erzeugung, Generierung, 

Gewinnung, Einfuhr, Ausfuhr, Transport, Übertragung, 

Verteilung, Speicherung, Handel, Einzelhandel, 

Vermarktung, Erhalt, Nachfragesteuerung/Lastausgleich und 

Erschließung von Energie (einschließlich Strom, Erdgas und 

erneuerbare Energien) beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 
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 2. Ontario behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang 

durch die Gewährung ausschließlicher Rechte zum Eigentum 

oder Betrieb eines Übertragungs- oder Verteilungssystems 

oder zur Erzeugung, zur Generierung, zur Speicherung, zum 

Handel, zum Einzelhandel oder zur Vermarktung von Energie 

(einschließlich Strom, Erdgas oder erneuerbare Energien) 

beschränkt. 

3. Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht 

von Ontario, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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In Prince Edward Island geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-50 

Sektor: Fischerei und Aquakultur 

Teilsektor:  Fische und Fischereierzeugnisse 

Großhandelsleistungen mit Fischereierzeugnissen 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach Branche: CPC 04, 62224, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Prince Edward Island behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Prince Edward 

Island, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-51 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Systeme für Energie aus erneuerbaren Quellen 

Elektrischer Strom, Erdöl und Erdgas 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 17, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Prince Edward Island behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Prince Edward 

Island, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-52 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor:  Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Verarbeitung von Forstressourcen 

Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und Forsten 

Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus auf Honorar- oder 

Vertragsbasis 

Zuordnung nach Branche: CPC 03, 321, 881 (außer Vermietung landwirtschaftlicher Geräte 

mit Bedienungspersonal und 8814), 88430, 88441 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Prince Edward Island behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

 2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Prince Edward 

Island, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-53 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Prince Edward Island behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang im obengenannten Teilsektor beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Prince Edward 

Island, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-54 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Prince Edward Island behält sich das Recht vor, eine 

Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den 

Marktzugang in den obengenannten Teilsektoren beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung 

ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen 

Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 

Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Prince Edward 

Island, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen Stelle, 

beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten oder bei der 

Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über diese 

Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen Kapitals gemäß 

dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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In Québec geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-55 

Sektor: Landwirtschaft, Fischerei 

Teilsektor:  Erzeugnisse der Landwirtschaft, des Gartenbaus und des 

Erwerbsgartenbaus 

Lebende Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs 

Fische und Fischereierzeugnisse 

Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Öle und Fette 

Milch und Milcherzeugnisse 

Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse, Stärke und Stärkeerzeugnisse; 

sonstige Nahrungsmittel 

 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Tierhaltung 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach Branche: CPC 01, 02, 04, 21, 22, 23, 8811 (außer Vermietung 

landwirtschaftlicher Geräte mit Bedienungspersonal), 8812, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Québec behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Erzeugung, Besitzer- oder 

Eigentümerwechsel, Verarbeitung und kollektiven 

Vermarktung von Aquakultur-, Meeres- oder anderen 

Fischereierzeugnissen beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 
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 2. Québec behält sich ferner das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang 

durch die Erteilung von Genehmigungen nach dem Food 

Products Act beschränkt. 

3. Zu diesen Maßnahmen zählen vorgeschriebene Prüfungen des 

öffentlichen Interesses und die Berücksichtigung 

sozioökonomischer Faktoren. 

4. Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht 

von Québec, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen Food Products Act, C.Q.L.R., c. P-29 

An Act to regularize and provide for the development of local 

slaughterhouses, C.Q.L.R., c. R-19.1 

An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish 

products, C.Q.L.R. c. M-35.1 

An Act respecting the marketing of marine products, C.Q.L.R., c. 

C-32.1 

The Marine Products Processing Act, C.Q.L.R., c. T-11.01 
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Vorbehalt II-PT-56 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrischer Strom 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 171, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Québec behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Erzeugung, Festsetzung und Änderung von 

Tarifen und Bedingungen, Übertragung, Lieferung, 

Verteilung und Ausfuhr von Elektrizität sowie Wartung 

elektrischer Anlagen beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Québec behält sich das Recht vor, zum Zwecke der im 

vorstehenden Absatz genannten Tätigkeiten eine Maßnahme 

im Zusammenhang mit der Übertragung und der Überlassung 

von Grundstücken der öffentlichen Hand und beweglichem 

und unbeweglichem Vermögen sowie Maßnahmen im 

Zusammenhang mit jeglicher Art Energie oder Energiequelle, 

aus der elektrischer Strom erzeugt werden kann, einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten.  

3. Hydro-Québec verfügt über ausschließliche Rechte in Bezug 

auf die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Ausfuhr von 

Elektrizität. Québec behält sich das Recht vor, für die 

Zwecke der vorstehend genannten Tätigkeiten Befugnisse 

und Rechte von Hydro-Québec einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 
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 4. Zu diesen Maßnahmen zählt die Berücksichtigung 

sozioökonomischer Faktoren. 

 5. Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht 

von Québec, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen Hydro-Québec Act, C.Q.L.R., c. H-5 

An Act respecting the exportation of electric power, C.Q.L.R., c. E-

23 

An Act respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01 

An Act respecting municipal and private electric power systems, 

C.Q.L.R., c. S-41 

Act respecting the Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2 

An Act respecting threatened or vulnerable species, C.Q.L.R., c. E-

12.01 

 Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste 

de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale 

par l'entremise de coopératives d'électricité, L.Q. 1986, c. 21 

Watercourses Act, C.Q.L.R., c. R-13 
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Vorbehalt II-PT-57 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erdöl und Erdgas 

Transport in Rohrfernleitungen 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Québec behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Betrieb von Erdöl- und 

Erdgasverteilungssystemen und Transport in 

Rohrfernleitungen beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Québec behält sich ferner das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

Bereich der Erschließung von Erdöl und Erdgas beschränkt. 

3. Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht 

von Québec, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen An Act respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01 

Mining Act, C.Q.L.R., c. M-13.1 
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Vorbehalt II-PT-58 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Québec behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Lotteriewesen, Lotteriesysteme, 

Unterhaltungsautomaten, Video-Lottery-Terminals, 

Glücksspiele, Rennen, Wettbüros, Bingo-Spiele, Casinos, 

Preisausschreiben mit Werbecharakter, Beratungs- und 

Implementierungsdienste beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Die Société des loteries du Québec verfügt über ein Monopol 

für die vorstehend genannten Tätigkeiten oder ihr kann ein 

solches gewährt werden. 
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 3. Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht 

von Québec, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen An Act respecting the Société des loteries du Québec, C.Q.L.R., c. 

S-13.1 

An Act respecting lotteries, publicity contests and amusement 

machines, C.Q.L.R., c. L-6 

An Act respecting racing, C.Q.L.R., c. C-72.1 
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Vorbehalt II-PT-59 

Sektor: Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Teilsektor:  Rohholz 

Holz-, Kork-, Flecht- und Korbmacherwaren 

Papier, Pappe und Waren daraus 

Drucksachen und zugehörige Artikel 

Zuordnung nach Branche: CPC 031, 31, 32 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Québec behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

der Forstwirtschaft beschränkt, insbesondere Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Forstentwicklung, der Ernte von 

Forstressourcen und daraus gewonnen Erzeugnissen 

(einschließlich Biomasse und andere Erzeugnisse als Holz); 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen.  

 2. Québec behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Vermarktung oder Verarbeitung von 

Forstressourcen und daraus gewonnenen Erzeugnissen 

beschränkt, sowie Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im Bereich 

Belieferung von Holzverarbeitungsbetrieben beschränken; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen.  

3. Zu diesen Maßnahmen zählen vorgeschriebene Prüfungen des 

öffentlichen Interesses und die Berücksichtigung 

sozioökonomischer Faktoren. 
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 4. Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht 

von Québec, beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem 

bestehenden staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser 

Einheiten oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital 

bzw. über diese Vermögenswerte die Beteiligung 

ausländischen Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas 

zu beschränken. 

Bestehende Maßnahmen An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish 

products, C.Q.L.R., c. M-35.1 

Forest Act, C.Q.L.R., c. F-4.1 

Sustainable Forest Development Act, C.Q.L.R., c. A-18.1 

An Act respecting the Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2 
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In Saskatchewan geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-60 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Saskatchewan behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die die Zahl der 

erfassten Investitionen oder der Dienstleister in Form einer 

zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines Anbieters mit 

ausschließlichen Rechten oder mittels der Vorschriften einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt. 

2. Saskatchewan behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die für Investoren 

bestimmte Rechtsformen oder Joint Ventures vorschreibt 

oder Investoren auf diese beschränkt, um in den 

obengenannten Teilsektoren wirtschaftlich tätig werden zu 

können. 

 3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Saskatchewan, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-61 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107, 643 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Saskatchewan behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die die Zahl der 

erfassten Investitionen oder der Dienstleister in Form einer 

zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines Anbieters mit 

ausschließlichen Rechten oder mittels der Vorschriften einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt. 

2. Saskatchewan behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die für Investoren 

bestimmte Rechtsformen oder Joint Ventures vorschreibt 

oder Investoren auf diese beschränkt, um in den 

obengenannten Teilsektoren wirtschaftlich tätig werden zu 

können. 

 3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Saskatchewan, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-62 

Sektor: Energie 

 

Teilsektor:  

Versorgung mit Strom, Stadtgas, Dampf und Warmwasser 

Steinkohlengas, Wassergas, Generatorgas, Schwachgas und 

ähnliche Gase, ausgenommen Erdgas und andere gasförmige 

Kohlenwasserstoffe 

 Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Elektrischer Strom 

Generatorgas 

Transport in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 17, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Saskatchewan behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die die Zahl der 

erfassten Investitionen oder der Dienstleister in Form einer 

zahlenmäßigen Quote, eines Monopols, eines Anbieters mit 

ausschließlichen Rechten oder mittels der Vorschriften einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung beschränkt. 

 2. Saskatchewan behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die für Investoren 

bestimmte Rechtsformen oder Joint Ventures vorschreibt 

oder Investoren auf diese beschränkt, um in den 

obengenannten Teilsektoren wirtschaftlich tätig werden zu 

können. 
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 3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Saskatchewan, 

beim Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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In Yukon geltende Vorbehalte 

Vorbehalt II-PT-63 

Sektor: Alkoholische Getränke 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Kommissionären, Großhändlern und 

Einzelhändlern (Spirituosen, Wein und Bier, Spirituosen-, Wein- 

und Bierhandlungen) 

Herstellung und Transport alkoholischer Getränke 

Zuordnung nach Branche: CPC 24 (außer 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (außer 71231, 

71232, 71233, 71234), 8841 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

Hinblick auf Bewerbung, Lagerung, Herstellung, Vertrieb, 

Transport und Verkauf alkoholischer Getränke sowie den 

Handel damit beschränkt; ausgenommen sind Maßnahmen 

zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen Kapitals 

durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Die Yukon Liquor Corporation ist das einzige Unternehmen, 

das gewerblich alkoholische Getränke nach Yukon einführt. 

Gebietsansässige Hersteller alkoholischer Getränke können in 

der Fertigungsanlage eine Verkaufsstelle als Handelsvertreter 

der Yukon Liquor Corporation betreiben.  
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 3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-64 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

Zuordnung nach Branche: CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Eigentum und Betrieb von Wett- und 

Glücksspielangeboten beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Yukon behält sich das Recht vor, den Marktzugang in den 

Bereichen Lotteriesysteme, Unterhaltungsautomaten, Video-

Lottery-Terminals, Glücksspiele, Rennen, Wettbüros, Bingo-

Spiele, Casinos und Preisausschreiben mit Werbecharakter zu 

beschränken und solche Tätigkeiten unter anderem im Wege 

eines Monopols durchzuführen.  

3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-65 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erdöl und Erdgas 

Transport in Rohrfernleitungen 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung 

Zuordnung nach Branche: CPC 120, 713, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Exploration, Erzeugung, Gewinnung und 

Erschließung von Öl und Gas beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, durch die ein 

ausschließliches Recht zum Betrieb eines Verteilungs- oder -

weiterleitungssystems für Erdgas oder Öl, einschließlich 

einer Tätigkeit im Zusammenhang mit Dienstleistungen zur 

Verteilung und zum Transport von Öl und Erdgas über 

Rohrfernleitungen und auf dem Seeweg gewährt wird. 

3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  

 



 

EU/CA/R/Anhang II/de 113 

Vorbehalt II-PT-66 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 

Dampf und Warmwasser 

Elektrizität und verwandte Dienstleistungen 

Zuordnung nach Branche: CPC 17, 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

den Bereichen Wasserkraft, Erzeugung, Transport, 

Verteilung, Bereitstellung und Ausfuhr von Elektrizität, die 

kommerzielle und gewerbliche Nutzung von Wasser und mit 

der Energieverteilung verbundene Dienstleistungen 

beschränkt; ausgenommen sind Maßnahmen zur 

Beschränkung der Beteiligung ausländischen Kapitals durch 

Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für ausländische 

Beteiligungen oder für den Gesamtwert einzelner oder 

zusammengefasster ausländischer Investitionen. 

2. Yukon kann der Yukon Development Corporation (oder jeder 

Tochter- oder Nachfolgegesellschaft) für operative Zwecke 

jede Anlage oder jegliche Wasserkraft zur Verfügung stellen, 

die im Eigentum oder unter der Kontrolle Yukons ist. 

3. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-67 

Sektor: Forstwirtschaft 

Teilsektor:  Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Zuordnung nach Branche: CPC 03, 531 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

Bereich Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

beschränkt; ausgenommen sind Maßnahmen zur 

Beschränkung der Beteiligung ausländischen Kapitals durch 

Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für ausländische 

Beteiligungen oder für den Gesamtwert einzelner oder 

zusammengefasster ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-68 

Sektor: Forst- und Landwirtschaft 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft 

Dienstleistungen im Bereich Tierhaltung 

 Land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie sonstige bewaldete 

Flächen 

Verpachtung von Kronland, Genehmigungen 

Erzeugnisse der Forst- und Holzwirtschaft 

Zuordnung nach Branche: CPC 03, 531, 8811 (außer Vermietung landwirtschaftlicher Geräte 

mit Bedienungspersonal), 8812 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

Hinblick auf landwirtschaftliche Flächen, Forstressourcen 

und Weidevereinbarungen beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-69 

Sektor: Fischerei 

Teilsektor:  Fische und Fischereierzeugnisse 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach Branche: CPC 04, 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

Bereich Fischerei beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-70 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Forschungs- und Entwicklungsleistungen in den Bereichen Natur-, 

Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin 

Forschungs- und Entwicklungsleistungen in den Bereichen Rechts-, 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Sprach-, Kultur- und 

Kunstwissenschaften 

Leistungen der interdisziplinären Forschung und experimentellen 

Entwicklung 

Zuordnung nach Branche: CPC 851, 852 (nur Linguistik und Sprachwissenschaft), 853 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang im 

Bereich Forschungs- und Entwicklungsleistungen beschränkt; 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Beschränkung der 

Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 

prozentualen Obergrenze für ausländische Beteiligungen oder 

für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster 

ausländischer Investitionen. 

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Vorbehalt II-PT-71 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Recycling auf Honorar- oder Vertragsbasis 

Zuordnung nach Branche: CPC 88493 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 1. Yukon behält sich das Recht vor, eine Maßnahme 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Marktzugang in 

Bezug auf Recycling beschränkt; ausgenommen sind 

Maßnahmen zur Beschränkung der Beteiligung ausländischen 

Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Obergrenze für 

ausländische Beteiligungen oder für den Gesamtwert 

einzelner oder zusammengefasster ausländischer 

Investitionen.  

2. Dieser Vorbehalt berührt nicht das Recht von Yukon, beim 

Verkauf seines Eigenkapitals an einem bestehenden 

staatlichen Unternehmen oder einer bestehenden staatlichen 

Stelle, beim Verkauf der Vermögenswerte dieser Einheiten 

oder bei der Verfügung über dieses Eigenkapital bzw. über 

diese Vermögenswerte die Beteiligung ausländischen 

Kapitals gemäß dem Vorbehalt I-C-2 Kanadas zu 

beschränken. 

Bestehende Maßnahmen  
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Liste der EU-Vertragspartei 

In der Europäischen Union geltende Vorbehalte (anwendbar in allen Mitgliedstaaten, sofern 

nicht anders angegeben) 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 In allen EU-Mitgliedstaaten können Dienstleistungen, die auf nationaler 

oder örtlicher Ebene als öffentliche Versorgungsleistungen angesehen 

werden, öffentlichen Monopolen oder privaten Betreibern gewährten 

ausschließlichen Rechten unterliegen. 

Öffentliche Versorgungsleistungen bestehen z. B. in folgenden 

Sektoren: verbundene wissenschaftliche und technische 

Beratungsdienstleistungen, Forschungs- und 

Entwicklungsdienstleistungen in den Sozial- und 

Geisteswissenschaften, technische Prüf- und Analysedienstleistungen, 

Umweltdienstleistungen, Gesundheitsdienstleistungen, 

Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für alle 

Verkehrsarten. Ausschließliche Rechte für solche Dienstleistungen 

werden häufig, vorbehaltlich bestimmter Versorgungspflichten, privaten 

Betreibern gewährt, z. B. Betreibern mit Konzessionen öffentlicher 

Stellen. Da öffentliche Versorgungsleistungen häufig auch auf 

subzentraler Ebene bestehen, ist eine detaillierte und erschöpfende 

sektorspezifische Auflistung praktisch nicht möglich.  

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Telekommunikations- und 

Computerdienstleistungen und damit zusammenhängende 

Dienstleistungen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die gemäß einer geltenden oder künftigen bilateralen 

oder multilateralen Übereinkunft über die nachstehenden Bereiche 

einem Land eine unterschiedliche Behandlung gewährt: 

a) Schaffung eines Binnenmarkts für Dienstleistungen und 

Investitionen; 

b) Gewährung des Niederlassungsrechts oder  

c) Anforderung der Angleichung der Rechtsvorschriften in einem 

oder mehreren Wirtschaftssektoren.  

Ein Binnenmarkt für Dienstleistungen und Niederlassung umfasst einen 

Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von 

Dienstleistungen, Kapital und Personen gewährleistet ist. 

Die Niederlassungsfreiheit beinhaltet die Verpflichtung, für alle 

Parteien des Übereinkommens über regionale wirtschaftliche Integration 

mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens im Wesentlichen 

sämtliche Schranken für die Niederlassung abzuschaffen. Mit der 

Niederlassungsfreiheit erhalten Staatsangehörige der Parteien des 

Übereinkommens über regionale wirtschaftliche Integration das Recht, 

Unternehmen unter den gleichen Bedingungen zu gründen und zu leiten, 

wie sie gesetzlich für Staatsangehörige des Landes gelten, in dem die 

Niederlassung erfolgt. 
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 Die Annäherung der Rechtsvorschriften betrifft Folgendes:  

a) die Annäherung der Rechtsvorschriften einer oder mehrerer der 

Parteien des Übereinkommens über regionale wirtschaftliche 

Integration an die Rechtsvorschriften der anderen Partei(en) des 

Übereinkommens oder 

b) die Umsetzung der allgemeinen Rechtsvorschriften in das Recht 

der Parteien des Übereinkommens über regionale wirtschaftliche 

Integration.  

Eine derartige Annäherung oder Umsetzung findet ausschließlich ab 

dem Zeitpunkt statt, zu dem sie in der nationalen Rechtsordnung der 

Partei(en) des Übereinkommens über regionale wirtschaftliche 

Integration umgesetzt wird, und gilt auch erst dann als vollzogen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) 

Stabilisierungsabkommen 

Bilaterale Abkommen EU-Schweiz 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen 

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die eine unterschiedliche Behandlung in Bezug auf 

das Niederlassungsrecht für Staatsangehörige oder Unternehmen im 

Rahmen bestehender oder künftiger bilateraler Abkommen zwischen 

den folgenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union bewirken: BE, 

DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK, sowie folgende Länder 

oder Fürstentümer: San Marino, Monaco, Andorra und Vatikanstadt. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Leistungsanforderungen 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die – insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen 

Fischereipolitik und Fischereiabkommen mit einem Drittland – in 

Bezug auf den Zugang zu und die Nutzung von biologischen 

Ressourcen und Fischbeständen in den Meeresgewässern ergriffen 

wurden, die zum Hoheitsbereich der EU-Mitgliedstaaten gehören.  

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die Folgendes betreffen:  

a)  Regulierung der Anlandung von Fängen in den für Schiffe 

Kanadas oder eines Drittlands in den Häfen der EU zugeteilten 

Unterkontingenten; 

b)  Festsetzung einer Mindestgröße für Unternehmen, um sowohl 

die handwerkliche Fischerei als auch die Küstenfischerei 

fortzuführen, oder 

c)  Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für Kanada oder 

ein Drittland aufgrund bestehender oder künftiger bilateraler 

Abkommen im Bereich Fischerei. 
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 Eine kommerzielle Fanglizenz, die das Recht auf Fischfang in den 

Hoheitsgewässern eines EU-Mitgliedstaats gewährt, darf nur für 

Fischereifahrzeuge unter der Flagge eines EU-Mitgliedstaats gewährt 

werden.  

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen im Hinblick auf die 

Staatsangehörigkeit der Besatzung eines Fischereifahrzeugs unter der 

Flagge eines EU-Mitgliedstaats einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: BE, BG, DE, DK, 

ES, FI, FR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK und UK. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Wasserentnahme, -aufbereitung und -verteilung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 41 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung:  

 Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Tätigkeiten einzuführen oder aufrechtzuerhalten, zu denen auch 

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Wasserentnahme, -aufbereitung 

und -verteilung an Privathaushalte, industrielle, gewerbliche oder 

andere Verwender, einschließlich der Bereitstellung von Trinkwasser 

und Wasserbewirtschaftung zählen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Notardienstleistungen 

Dienstleistungen von Gerichtsvollziehern 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861, Teil von CPC 87902 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die EU, mit Ausnahme von SE, behält sich das Recht vor, Maßnahmen 

in Bezug auf die Erbringung von Rechtsberatungsdienstleistungen 

sowie Dienstleistungen auf dem Gebiet der Autorisierung und 

Beglaubigung rechtlicher Dokumente einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die durch mit öffentlichen Aufgaben betraute 

Angehörige von Rechtsberufen wie Notare, Gerichtsvollzieher 

(„huissiers de justice”) oder andere Amtspersonen („officiers publics et 

ministériels“) erbracht werden, sowie in Bezug auf Dienstleistungen 

von Gerichtsvollziehern, die durch staatliche Stellen bestellt werden.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Vertrieb und Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln und sonstige Dienstleistungen von Apothekern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von BE, BG, EE und IE, ist 

der Versandhandel nur aus EWR-Mitgliedstaaten möglich. Folglich 

bedarf es für den Einzelhandel mit Pharmazeutika und bestimmten 

medizinischen Waren für die breite Öffentlichkeit in der EU einer 

Niederlassung in einem dieser Länder. 

In BG, DE und EE ist der Versandhandel mit Arzneimitteln verboten. 

In IE ist der Versandhandel mit verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln verboten. 

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: BE, FI, SE und SK. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Vertrieb und Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln und sonstige Dienstleistungen von Apothekern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen  

 Die EU, mit Ausnahme von EL, IE, LT, LU, NL und dem UK, behält 

sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

die auf nichtdiskriminierender Basis die Zahl der Anbieter beschränken, 

die eine bestimmte Dienstleistung in einer spezifischen lokalen Zone 

oder einem bestimmten lokalen Gebiet erbringen dürfen, um ein 

Überangebot in Gebieten mit begrenzter Nachfrage zu verhindern. 

Daher kann eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung unter Berücksichtigung 

von Faktoren wie Zahl und Auswirkungen bereits bestehender 

Niederlassungen, Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte oder 

geografische Verteilung durchgeführt werden.  
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 Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: AT, DE, ES, FI, FR, 

IT, LU, LV, MT, PT, SE und SI.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sonstige Unternehmensdienstleistungen (Dienstleistungen von 

Inkassostellen, Kreditauskunfteien)  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87901, CPC 87902 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die EU, mit Ausnahme von ES und SE, behält sich das Recht vor, 

Maßnahmen für die Erbringung von Dienstleistungen von 

Inkassostellen und Kreditauskunfteien einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Vermittlung von Bürohilfskräften und sonstigem Personal 

Überlassung von Haushaltshilfen, anderen kaufmännischen oder 

industriellen Arbeitskräften, Pflegepersonal und anderem Personal 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87202, CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU, mit Ausnahme von BE, HU und SE, behält sich das Recht 

vor, die Niederlassung vorzuschreiben und die grenzüberschreitende 

Vermittlung von Bürohilfskräften und sonstigem Personal zu 

untersagen. 

Die EU, mit Ausnahme von HU und SE, behält sich das Recht vor, 

Maßnahmen für die Überlassung von Haushaltshilfen, anderen 

kaufmännischen oder industriellen Arbeitskräften, Pflegepersonal und 

anderem Personal einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: AT, BE, BG, CY, 

CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI und SK. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Ermittlungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87301 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU, mit Ausnahme von AT und SE, behält sich das Recht vor, 

Maßnahmen für die Erbringung von Ermittlungsdienstleistungen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. Gebietsansässigkeit oder eine 

kommerzielle Präsenz sind erforderlich. Eventuell gilt auch ein 

Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: LT und PT.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Hilfsdienstleistungen für den See-, Binnenschiffs-, Schienen- und 

Luftverkehr 

Teilsektor:  Wartung und Instandsetzung von Wasserfahrzeugen, 

Eisenbahnausrüstungen und Luftfahrzeugen sowie Teilen davon  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die EU, mit Ausnahme von DE, EE und HU, behält sich das Recht vor, 

Maßnahmen für die Anforderung einer Niederlassung oder physischen 

Präsenz in ihrem Gebiet und das Verbot der grenzüberschreitenden 

Erbringung von Wartungs- und Instandsetzungsdienstleistungen für 

Eisenbahnausrüstungen, die von außerhalb ihres Gebietes erbracht 

werden, einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Die EU, mit Ausnahme von CZ, EE, HU, LU und SK, behält sich das 

Recht vor, Maßnahmen für die Anforderung einer Niederlassung oder 

physischen Präsenz in ihrem Gebiet und das Verbot der 

grenzüberschreitenden Erbringung von Wartungs- und 

Instandsetzungsdienstleistungen für den Binnenschiffsverkehr, die von 

außerhalb ihres Gebietes erbracht werden, einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Die EU, mit Ausnahme von EE, HU und LV, behält sich das Recht vor, 

Maßnahmen für die Anforderung einer Niederlassung oder physischen 

Präsenz in ihrem Gebiet und das Verbot der grenzüberschreitenden 

Erbringung von Wartungs- und Instandsetzungsdienstleistungen für 

Seeschiffe, die von außerhalb ihres Gebietes erbracht werden, 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  
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 Nur von der EU anerkannte Organisationen können vorgeschriebene 

Besichtigungen und die Zertifizierung von Schiffen im Namen der EU-

Mitgliedstaaten vornehmen. Eine Niederlassung kann erforderlich sein. 

Die EU, mit Ausnahme von AT, EE, HU, LV und PL behält sich das 

Recht vor, Maßnahmen für die Anforderung einer Niederlassung oder 

physischen Präsenz in ihrem Gebiet und das Verbot der 

grenzüberschreitenden Erbringung von Wartungsdienstleistungen 

(einschließlich der als „Line Maintenance“ bezeichneten Tätigkeiten) 

sowie Instandsetzung von Luftfahrzeugen und Teilen davon 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Kommunikationsdienste  

Teilsektor:  Telekommunikationsdienste 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang, Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf das 

Übertragen von Rundfunksendungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

„Rundfunk“ ist die nicht unterbrochene Übertragungskette, die für die 

öffentliche Verbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammsignalen 

erforderlich ist, umfasst jedoch nicht die Zuführungsleitungen zwischen 

Betreibern.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9619, CPC 963 , CPC 964 ohne CPC 96492  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU mit Ausnahme von AT behält sich das Recht vor, Maßnahmen 

in Bezug auf Bibliotheken, Archive, Museen und sonstige kulturelle 

Dienstleistungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. LT behält sich 

das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

welche die Niederlassung von Anbietern erfordern und die 

grenzüberschreitende Erbringung dieser Dienstleistungen beschränken. 

In AT und LT kann eine Lizenz oder Konzession für die Erbringung 

dieser Dienstleistungen erforderlich sein. 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI und SK behalten sich das Recht vor, 

Maßnahmen in Bezug auf Unterhaltungsdienstleistungen 

(einschließlich Theater, Musikkapellen, Zirkus und Diskotheken) 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Darüber hinaus behält sich die EU mit Ausnahme von AT und SE das 

Recht vor, Maßnahmen, die die Niederlassung erfordern und die 

grenzüberschreitende Erbringung von Unterhaltungsdienstleistungen 

(einschließlich Theater, Musikkapellen, Zirkus und Diskotheken) 

beschränken, einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

BG behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung 

folgender Unterhaltungsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: Zirkus, Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen, 

Unterricht in Gesellschaftstänzen, Diskotänzen sowie sonstiger 

Tanzunterricht und sonstige Unterhaltungsdienstleistungen.  
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 EE behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung 

sonstiger Unterhaltungsdienstleistungen außer für Filmtheater 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

LT und LV behalten sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung sämtlicher Unterhaltungsdienstleistungen außer für den 

Betrieb von Filmtheatern einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO und SK behalten sich das Recht 

vor, Maßnahmen in Bezug auf die grenzüberschreitende Erbringung 

von Sport- und Erholungsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

AT behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Bergführer- 

oder Skischulendienstleistungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96492 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU, mit Ausnahme von MT, behält sich das Recht vor, 

Maßnahmen in Bezug auf Glücksspiele, einschließlich Spiele, bei 

denen ein geldwerter Einsatz verlangt wird, einschließlich insbesondere 

Lotterien, Rubbel-Lose, Glücksspiele in Spielbanken, Spielhallen oder 

lizenzierten Räumlichkeiten, Wetten, Bingo sowie Glücksspielen von 

und zugunsten von Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen 

Organisationen einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Geschicklichkeitsspiele, Spielautomaten, 

die keine Preise oder Preise nur in Form von kostenlosen Spielen 

vergeben, sowie für Gewinnspiele, deren einziger Zweck in der 

Förderung des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen besteht, die 

nicht unter diese Ausnahmeregelung fallen.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 92 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf sämtliche 

Bildungsdienstleistungen, die staatlich finanziert werden oder eine wie 

immer geartete staatliche Unterstützung erhalten und daher nicht als 

privat finanziert betrachtet werden, einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Die EU, mit Ausnahme von CZ, NL, SE und SK behält sich das Recht 

vor, Maßnahmen für sonstige privat finanzierte Dienstleistungen im 

Bereich Bildung einzuführen oder aufrechtzuerhalten (d. h. sonstige 

Dienstleistungen im Bereich Bildung, die nicht als Dienstleistungen in 

den Bereichen Primärschulbildung, Sekundärschulbildung, 

Hochschulbildung und Erwachsenenbildung eingestuft werden). 

Sofern das Angebot privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 

Bildung durch einen ausländischen Dienstleister gestattet ist, kann die 

Beteiligung privater Betreiber am Bildungssystem einer 

diskriminierungsfreien Konzessionsvergabe unterworfen sein. 

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: AT, BG, CY, CZ, FI, 

FR, IT, MT, RO, SE, SI und SK. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales 

Teilsektor:  Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Dienstleistungen im Bereich Soziales  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 931, außer 9312, Teil von 93191 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU, mit Ausnahme von HU, behält sich das Recht vor, 

Maßnahmen für die Anforderung einer Niederlassung oder physischen 

Präsenz in ihrem Gebiet und die Beschränkung der 

grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen des 

Gesundheitswesens, die von außerhalb ihres Gebietes erbracht werden, 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen für die Anforderung 

einer Niederlassung oder physischen Präsenz in ihrem Gebiet und das 

Verbot der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen im 

Bereich Soziales, die von außerhalb ihres Gebietes erbracht werden, 

sowie in Bezug auf Tätigkeiten oder Dienstleistungen, die Teil einer 

staatlichen Alterssicherung oder eines gesetzlichen Systems der 

sozialen Sicherheit sind, einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für sämtliche gesundheitsbezogenen 

freiberuflichen Dienstleistungen, einschließlich der Erbringung solcher 

Dienstleistungen durch Fachkräfte wie Ärzte, Zahnärzte sowie 

Angehörige von komplementärmedizinischen und 

Gesundheitsfachberufen (u. a. Hebammen, Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten) sowie Psychologen, die unter andere Vorbehalte 

fallen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 931 ohne 9312, Teil von CPC 93191 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen 

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf sämtliche 

Gesundheitsdienstleistungen, die staatlich finanziert werden oder eine 

wie immer geartete staatliche Unterstützung erhalten und daher nicht 

als privat finanziert betrachtet werden, einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf sämtliche 

privat finanzierte Gesundheitsdienstleistungen, bei denen es sich nicht 

um privat finanzierte Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen sowie Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ausgenommen 

Krankenhäuser) handelt, einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Die Beteiligung privater Betreiber am privat finanzierten 

Gesundheitswesen kann einer diskriminierungsfreien Konzession 

unterworfen sein. Gegebenenfalls kann eine wirtschaftliche 

Bedarfsprüfung vorgenommen werden. Hauptkriterien: Zahl der bereits 

bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 

Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung 

und Schaffung neuer Arbeitsplätze.  

Dieser Vorbehalt gilt nicht für sämtliche gesundheitsbezogenen 

freiberuflichen Dienstleistungen, einschließlich der Erbringung solcher 

Dienstleistungen durch Fachkräfte wie Ärzte, Zahnärzte sowie 

Angehörige von komplementärmedizinischen und 

Gesundheitsfachberufen (u. a. Hebammen, Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten) und Psychologen, die unter andere Vorbehalte 

fallen. 

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: AT, BE, BG, CY, 

CZ, FI, FR, MT, PL, SI, SK und UK. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Gesundheitsbezogene freiberufliche Dienstleistungen: Dienstleistungen 

von Ärzten, Zahnärzten sowie Angehörigen von 

komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen (u. a. 

Hebammen, Krankenpflegepersonal und Physiotherapeuten) sowie 

Psychologen. 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9312, Teil von CPC 93191 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 In der EU, mit Ausnahme von BE, FI, NL und SE, ist die Erbringung 

sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen, 

einschließlich der Erbringung durch Fachkräfte wie Ärzte, Zahnärzte 

sowie Angehörige von komplementärmedizinischen und 

Gesundheitsfachberufen (u. a. Hebammen, Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten) sowie Psychologen, an eine Gebietsansässigkeit 

gebunden. 

Diese Dienstleistungen können nur von natürlichen Personen erbracht 

werden, die physisch im Gebiet der EU präsent sind.  

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: AT, BE, BG, FI, FR, 

MT, SK und UK. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Keine 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Soziales, die 

staatlich finanziert werden oder eine wie immer geartete staatliche 

Unterstützung erhalten und daher nicht als privat finanziert betrachtet 

werden, und in Bezug auf Tätigkeiten oder Dienstleistungen, die Teil 

einer staatlichen Alterssicherung oder eines gesetzlichen Systems der 

sozialen Sicherheit sind, einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 
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 Die Beteiligung privater Betreiber am privat finanzierten 

Sozialfürsorgenetz kann einer diskriminierungsfreien Konzession 

unterworfen sein. Gegebenenfalls kann eine wirtschaftliche 

Bedarfsprüfung vorgenommen werden. Hauptkriterien: Zahl der bereits 

bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 

Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung 

und Schaffung neuer Arbeitsplätze.  

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: BE, CY, CZ, DE, 

DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, MT, PL, PT, RO, SI, SK und UK. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die einem Finanzinstitut, bei dem es sich nicht um 

eine Zweigniederlassung handelt, auf diskriminierungsfreier Basis 

vorschreiben, bei seiner Niederlassung in einem EU-Mitgliedstaat eine 

spezifische Rechtsform anzunehmen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Als Verwahrstelle für Anteile an Investmentfonds dürfen nur 

Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz in der EU tätig werden. Für 

die Verwaltung von Investmentfonds, einschließlich Unit Trusts, und 

sofern nach nationalem Recht möglich, von Investmentgesellschaften, 

ist die Gründung einer besonderen Verwaltungsgesellschaft 

erforderlich, die ihren Hauptsitz und satzungsmäßigen Sitz im selben 

Mitgliedstaat der Union hat. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 

bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW) 

 

Sektor: Luftverkehr  

Teilsektor:  Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die gemäß einer geltenden oder künftigen 

bilateralen Übereinkunft über Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr 

einem Drittland eine unterschiedliche Behandlung gewähren: 

a) Verkauf und Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen;  

b) Dienstleistungen computergesteuerter Buchungssysteme 

(Computer Reservation Systems – CRS) und 

c) sonstige Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr, z. B. 

Bodenabfertigung und Flughafenbetriebsleistungen.  

In Bezug auf Wartungsdienstleistungen sowie Instandsetzung von 

Luftfahrzeugen und Teilen davon behält sich die EU das Recht vor, 

Maßnahmen einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die gemäß einem 

geltenden oder künftigen Handelsabkommen gemäß GATS Artikel V 

einem Drittland eine unterschiedliche Behandlung gewähren.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Luftverkehr  

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Leistungsanforderungen  

Meistbegünstigung 
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Beschreibung: Investitionen 

 Was die Niederlassung, den Erwerb oder die Ausweitung von erfassten 

Investitionen betrifft, so behält sich die EU das Recht vor, Maßnahmen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die den Luftverkehr oder damit 

zusammenhängende Dienstleistungen und sonstige Dienstleistungen 

betreffen, die mittels des Luftverkehrs erbracht werden und bei denen es 

sich nicht um Dienstleistungen gemäß Artikel 8.2.2 Buchstabe a 

Ziffern i bis v handelt, sofern diese Maßnahmen nicht vom 

Anwendungsbereich der Abschnitte B und C des Kapitels Acht 

(Investitionen) ausgenommen sind. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 

722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane  

Beschreibung: Investitionen 

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die die Registrierung eines Binnenschiffes zwecks 

Führen der Flagge eines EU-Mitgliedstaats betreffen. Dies gilt auch im 

Hinblick auf die Niederlassung einer eingetragenen Gesellschaft für 

den Betrieb einer Flotte unter der Flagge des Niederlassungsstaates. 

Dieser Vorbehalt bezieht sich unter anderem auf Anforderungen zur 

Gründung oder Aufrechterhaltung einer Hauptverwaltung in dem 

betreffenden EU-Mitgliedstaat sowie auf Anforderungen hinsichtlich 

des Eigentums am Kapital und der Kontrolle.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 5133 CPC 5223,CPC 721,CPC 722,CPC 74520, CPC 74540, CPC 

74590 

Jede andere von einem Schiff aus betriebene kommerzielle Tätigkeit. 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Verpflichtungen 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen für die 

Staatsangehörigkeit der Besatzung eines See- oder Binnenschiffes 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Wasserverkehr 

Hilfstätigkeiten für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 72, CPC 745 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Meistbegünstigung 

Verpflichtungen 
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Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Kabotage im Inlandsverkehr einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Unbeschadet des Geltungsbereichs der Tätigkeiten, die nach den 

nationalen Rechtsvorschriften als „Kabotage“ angesehen werden 

können, wird davon ausgegangen, dass Kabotage im Inlandsverkehr die 

Beförderung von Personen oder Gütern zwischen einem Hafen oder Ort 

in einem EU-Mitgliedstaat und einem anderen Hafen oder Ort im 

selben Mitgliedstaat abdeckt, einschließlich seines Festlandsockels im 

Sinne des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, sowie 

den Verkehr von und nach demselben Hafen oder Ort in einem EU-

Mitgliedstaat. 

Zur weiteren Klarstellung: Dieser Vorbehalt gilt unter anderem für 

Feeder-Dienstleistungen. Dieser Vorbehalt gilt nicht für Reedereien 

Kanadas, die eigene oder geleaste Container ohne Entgelt neu 

positionieren.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Wasserverkehr: Lotsen- und Anlegedienste; Schubdienste und 

Schleppdienste 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7214, CPC 7224, CPC 7452 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Lotsen- und Anlegediensten einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass 

ungeachtet der Kriterien, die möglicherweise für die Registrierung von 

Schiffen in einem EU-Mitgliedstaat gelten, die EU sich das Recht 

vorbehält zu verlangen, dass nur die in den nationalen Registern der 

EU-Mitgliedstaaten eingetragenen Schiffe Lotsen- und Anlegedienste 

erbringen können. 

Für die EU, mit Ausnahme von LT und LV, können lediglich 

Wasserfahrzeuge, die unter der Flagge eines EU-Mitgliedstaats fahren, 

Schub- und Schleppdienste erbringen.  

Für LT können nur juristische Personen Litauens oder juristische 

Personen eines EU-Mitgliedstaats mit Zweigniederlassungen in 

Litauen, die über eine Bescheinigung der litauischen 

Seeverkehrssicherheitsbehörde verfügen, Lotsen- und Anlegedienste 

sowie Schub- und Schleppdienste erbringen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr  

Teilsektor:  Binnenschiffsverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 722 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die einem Drittland gemäß bestehender oder 

künftiger Abkommen über den Zugang zu den Binnenwasserstraßen 

(u. a. Abkommen über die Rhein-Main-Donau-Verbindung) eine 

unterschiedliche Behandlung gewähren, wobei Verkehrsrechte 

Betreibern mit Sitz in den betreffenden Staaten vorbehalten sind, die in 

Bezug auf Eigentum die Staatsangehörigkeitskriterien erfüllen. 
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 Unterliegt Durchführungsvorschriften zur Mannheimer 

Rheinschifffahrtsakte. Dieser Teil des Vorbehalts gilt lediglich für die 

folgenden EU-Mitgliedstaaten: BE, DE, FR und NL.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, die Niederlassung vorzuschreiben 

und die grenzüberschreitende Erbringung von 

Straßenverkehrsdienstleistungen zu begrenzen. 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die die Erbringung von Kabotage-Dienstleistungen 

in einem EU-Mitgliedstaat durch in einem anderen EU-Mitgliedstaat 

niedergelassene ausländische Investoren begrenzen. 

Gegebenenfalls kann in der EU mit Ausnahme von BE eine 

wirtschaftliche Bedarfsprüfung für Taxidienstleistungen vorgenommen 

werden. Gegebenenfalls wird durch die wirtschaftliche Bedarfsprüfung 

die Zahl der Dienstleister begrenzt. Hauptkriterien: Örtliche Nachfrage 

nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften. 

Für den Straßenpersonen- und den Straßenfrachtverkehr können 

zusätzliche nationale Vorbehalte Gegenstand von Vorbehaltsregelungen 

in folgenden Ländern sein: AT, BE, BG, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LV, 

MT, PT, RO, SE und SK.  
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Bestehende 

Maßnahmen: 

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für 

die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur 

Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates 

Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang 

zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs 

Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang 

zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs und zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßen- und Schienenverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7111, CPC 7112, CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die einem Land gemäß bestehender oder künftiger 

bilateraler Abkommen über den grenzüberschreitenden 

Güterkraftverkehr (einschließlich des kombinierten Straßen- oder 

Schienenverkehrs) und die Personenbeförderung, die zwischen der EU 

oder den EU-Mitgliedstaaten und einem Drittland geschlossen wurden, 

eine unterschiedliche Behandlung gewähren.  
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 Eine solche Behandlung kann: 

a) die Erbringung der einschlägigen Beförderungsdienstleistungen 

zwischen den Parteien oder über die Gebiete der Parteien 

Fahrzeugen vorbehalten, die in jeder Partei eingetragen sind, bzw. 

die Erbringung auf diese beschränken
1
, oder 

b) Steuerbefreiungen für solche Fahrzeuge vorsehen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Raumtransport 

Anmietung von Raumfahrzeugen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 733, Teil von CPC 734 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Raumtransportdienstleistungen und die Anmietung von 

Raumfahrzeugen einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

                                                 
1
 Im Hinblick auf Österreich deckt der Teil der Ausnahme von der Meistbegünstigung über 

Verkehrsrechte alle Länder ab, mit denen bilaterale Abkommen über den Straßenverkehr oder 

sonstige einschlägige Vereinbarungen bestehen oder in Zukunft angestrebt werden. 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 125 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Stromübertragungs- und Erdgasfernleitungssysteme  

Öl- und Gaspipelinetransport 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, CPC 887 (ohne 

Beratungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Gestattet ein EU-Mitgliedstaat den Auslandsbesitz eines 

Erdgasfernleitungs- oder Stromübertragungssystems oder eines Öl- und 

Gaspipelinetransportsystems, behält sich die EU das Recht vor, 

Maßnahmen im Hinblick auf kanadische Unternehmen einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten, die von natürlichen Personen oder 

Unternehmen eines Drittlands kontrolliert werden, das mehr als 

5 Prozent der Erdöl-, Erdgas- oder Stromimporte in die EU vornimmt, 

um die Energieversorgungssicherheit der EU als Ganzes oder eines 

einzelnen EU-Mitgliedstaats zu gewährleisten. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Beratungsdienstleistungen, die als 

Nebenleistungen im Bereich Energieversorgung erbracht werden.  

Dieser Vorbehalt gilt nicht für HU und LT (für LT nur CPC 7131) in 

Bezug auf den Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen, nicht 

für LV in Bezug auf Nebenleistungen im Bereich Energieversorgung 

und nicht für SI in Bezug auf Nebenleistungen auf dem Gebiet der 

Verteilung von Gas. 

Zusätzliche nationale Vorbehalte können Gegenstand von 

Vorbehaltsregelungen in folgenden Ländern sein: BE, BG, CY, FI, FR, 

HU, LT, NL, PT, SI und SK. 
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Bestehende 

Maßnahmen: 

Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG 

Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den 

Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG 
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In Österreich geltende Vorbehalte 

Sektor: Herstellung von Kernbrennstoffen, Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

Teilsektor:  Nukleare Energieerzeugung, Aufbereitung von Kernmaterial und -

brennstoff, Transport und Handhabung von Kernmaterial 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 233, ISIC Rev. 3.1 40  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Österreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Verarbeitung, den Vertrieb oder den Transport von Kernmaterial und 

die Erzeugung von Kernenergie einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (Constitutional 

Law on a Nuclear Free Austria), BGBl. I Nr. 149/1999 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Vermittlung von Bürohilfskräften und sonstigem Personal 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87202, CPC 87203  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Österreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Beschaffung von Büropersonal und die Niederlassung von Vermittlern 

von Büropersonal und sonstigem Personal einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Dienstleistungen im Bereich Erwachsenenbildung  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 923, CPC 924 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Österreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 

Hochschulbildung einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Österreich behält sich das Recht vor, die grenzüberschreitende 

Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 

Erwachsenenbildung mittels Rundfunk- oder Fernsehsendungen zu 

untersagen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Krankentransportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93192 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Österreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Krankentransportdienstleistungen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Belgien geltende Vorbehalte 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 In Belgien ist eine Lizenz für die Meeresfischerei obligatorisch. Der 

Eigentümer eines Schiffes, der eine Fanglizenz hat, ist entweder eine 

natürliche oder eine juristische Person. Bei der Beantragung einer 

Fanglizenz muss eine natürliche Person in Belgien ansässig sein. Bei 

der Beantragung einer Fanglizenz muss eine juristische Person ein 

inländisches Unternehmen sein, dessen Führungskräfte in der Fischerei 

tätig und in Belgien ansässig sein müssen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 131 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen 

durch einen ausländischen Anbieter ist nicht zulässig.  

Erfordernis der Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats für 

Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane von Unternehmen, die 

Wach- und Sicherheitsdienstleistungen sowie Beratung und Schulung in 

Bezug auf Sicherheitsdienstleistungen erbringen. Das höhere 

Management von Unternehmen, die Wach- und 

Sicherheitsberatungsdienstleistungen erbringen, ist verpflichtet, die 

Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats zu haben und in diesem 

ansässig zu sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Versandhandel ist nur für der Öffentlichkeit zugängliche Apotheken 

zugelassen. Folglich bedarf es für den Einzelhandel mit Pharmazeutika 

einer Niederlassung in Belgien.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les 

pharmaciens  

Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions 

des soins de santé 
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Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Krankentransportdienstleistungen 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93192, CPC 93193  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Belgien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Krankentransportdienstleistungen und 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Gesundheitsbezogene freiberufliche Dienstleistungen: Dienstleistungen 

von Ärzten, Zahnärzten sowie Angehörigen von 

komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen (u. a. 

Hebammen, Krankenpflegepersonal und Physiotherapeuten), 

Psychologen und Tierärzten. 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 85201, CPC 9312, Teil von CPC 93191, CPC932 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Belgien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen durch Ärzte, 

Zahnärzte sowie Angehörige von komplementärmedizinischen und 

Gesundheitsfachberufen (u. a. Hebammen, Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten) sowie Tierärzte einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Belgien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Frachtumschlagleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 741 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Frachtumschlagleistungen können nur von anerkannten Arbeitnehmern 

durchgeführt werden, die in durch ein Königliches Dekret 

ausgewiesenen Hafengebieten arbeiten dürfen.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Loi du 8  juin 1972 organisant le travail portuaire 

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des 

ports et fixant sa dénomination et sa compétence 

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d’une organisation 

d’employeur (Anvers) 

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d’une organisation 

d’employeur (Gand) 

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d’une organisation 

d’employeur (Zeebrugge) 

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d’une organisation 

d’employeur (Ostende) 

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers 

portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ 

d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel 

que modifié 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 71221 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 
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Beschreibung: Investitionen 

 Belgien behält sich das Recht vor, die Verfügbarkeit von Lizenzen für 

Taxidienstleistungen zu beschränken. 

Für die Region Brüssel-Hauptstadt: Gesetzlich ist eine Höchstzahl von 

Lizenzen festgelegt. 

Für die Region Flandern: Gesetzlich ist eine Höchstzahl von Taxis pro 

Kopf festgelegt. Diese Zahl kann angepasst werden. In diesem Fall 

wird eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen. 

Hauptkriterien: Grad der Verstädterung, durchschnittliche 

Auslastungsquote der bestehenden Taxis. 

Für die Region Wallonien: Gesetzlich ist eine Höchstzahl von Taxis pro 

Kopf festgelegt. Diese Zahl kann angepasst werden. In diesem Fall 

wird eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen. 

Hauptkriterien: Durchschnittliche Auslastungsquote der bestehenden 

Taxis.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrizitätserzeugung 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 4010 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Eine individuelle Genehmigung zur Elektrizitätserzeugung mit einer 

Kapazität von 25 MW erfordert eine Niederlassung in der EU oder in 

einem anderen Staat, der über eine ähnliche Regelung wie die mit der 

Richtlinie 96/92/EG durchgesetzten verfügt, und eine echte und 

kontinuierliche Verbindung des Unternehmens mit der Wirtschaft. 
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 Die Offshore-Erzeugung von Elektrizität innerhalb des Offshore-

Gebiets Belgiens unterliegt einer Konzession und einer Joint Venture-

Verpflichtung mit einem Unternehmen aus einem EU-Mitgliedstaat 

oder einem ausländischen Unternehmen aus einem Land mit einer 

ähnlichen Regelung wie jener, die in der Richtlinie 2003/54/EG 

festgeschrieben ist, insbesondere in Bezug auf die Genehmigung und 

die Auswahl. Darüber hinaus muss das Unternehmen seine 

Hauptverwaltung oder seinen Hauptsitz in einem EU-Mitgliedstaat oder 

einem Land haben, das die oben genannten Kriterien erfüllt, sofern es 

eine echte und kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft hat. 

Der Bau von Stromleitungen, der die Offshore-Erzeugung mit dem 

Elia-Übertragungsnetz verbindet, erfordert eine Genehmigung, und das 

Unternehmen muss die zuvor festgelegten Voraussetzungen erfüllen 

(mit Ausnahme der Joint Venture-Anforderung). 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure 

d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de 

lignes directes  

Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la 

procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et 

l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, 

des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la 

Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 

international de la mer 

Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles 

d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le 

territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de 

l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources 

minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles 

artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge 
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Sektor: Energie 

Teilsektor:  Energieübertragungsdienstleistungen und Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit der Lagerhaltung von Gasen 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 4010, CPC 71310, Teil von CPC 742, CPC 887 (ohne 

Beratungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Belgien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Formen juristischer Personen sowie die Behandlung öffentlicher oder 

privater Anbieter einzuführen oder aufrechtzuerhalten, denen Belgien 

ausschließliche Rechte übertragen hat. Für 

Energieübertragungsdienstleistungen und Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit der Lagerhaltung von Gasen ist eine Niederlassung 

erforderlich. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Energieverteilungsdienstleistungen und Dienstleistungen im Bereich 

Energieverteilung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 887 (ohne Beratungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Belgien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Energieverteilungsdienstleistungen und Dienstleistungen im Bereich 

Energieverteilung einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Energie 

Teilsektor:  Transport von Brennstoff in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7131 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Handel mit Dienstleistungen 

 Der Transport von Erdgas und anderen Brennstoffen in 

Rohrfernleitungen ist genehmigungspflichtig. Eine Genehmigung kann 

lediglich einer natürlichen oder juristischen Person erteilt werden, die 

in einem EU-Mitgliedstaat niedergelassen ist (gemäß Artikel 3 des 

Königlichen Dekrets vom 14. Mai 2002). 

Wird die Genehmigung von einem Unternehmen beantragt, so 

a) muss das Unternehmen im Einklang mit dem belgischen Recht 

oder dem Recht eines anderen EU-Mitgliedstaats oder dem Recht 

eines Drittlands niedergelassen sein, das sich dazu verpflichtet 

hat, einen Rechtsrahmen aufrechtzuerhalten, der den 

gemeinsamen Anforderungen gemäß der Richtlinie 98/30/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 

betreffend gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt 

ähnelt; und 

b)  muss das Unternehmen seinen Verwaltungssitz, seine 

Hauptniederlassung oder seinen Hauptsitz in einem EU-

Mitgliedstaat oder Drittland haben, das sich dazu verpflichtet hat, 

einen Rechtsrahmen aufrechtzuerhalten, der den gemeinsamen 

Anforderungen gemäß der Richtlinie 98/30/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 betreffend 

gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt ähnelt, 

sofern die Tätigkeit dieser Niederlassung oder des Hauptsitzes 

eine echte und kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft des 

betreffenden Landes hat. 

Bestehende 

Maßnahmen:  

Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de 

produits gazeux et autres par canalisations 
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Sektor: Energie 

Teilsektor:  Großhandelsdienstleistungen mit Elektrizität und Gas 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 62271 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Handel mit Dienstleistungen  

 Für die Lieferung von Elektrizität durch einen Vermittler, der in 

Belgien niedergelassene Kunden hat, die an das nationale Stromnetz 

oder an eine Direktleitung mit einer Nennspannung von mehr als 

70 000 V angeschlossen sind, ist eine Genehmigung erforderlich. Eine 

solche Genehmigung kann lediglich einer natürlichen oder juristischen 

Person erteilt werden, die im EWR niedergelassen ist. 

In der Regel ist die Lieferung von Erdgas an Kunden (sowohl Kunden 

als Verteilerunternehmen als auch Verbraucher, deren kombinierter 

Gesamtgasverbrauch aus allen Lieferstellen mindestens eine Million 

Kubikmeter pro Jahr erreicht), die in Belgien niedergelassen sind, an 

eine individuelle Genehmigung durch den Minister gebunden, es sei 

denn, der Lieferant ist ein Unternehmen mit eigenem Vertriebsnetz. 

Eine solche Genehmigung kann lediglich einer natürlichen oder 

juristischen Person erteilt werden, die in einem EU-Mitgliedstaat 

niedergelassen ist. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture 

d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables 

à ceux-ci 

Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de 

fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de 

fourniture de gaz naturel 
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Sektor: Energie 

Teilsektor:  Kernenergie  

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 233, ISIC Rev. 3.1 40 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Belgien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Produktion, die Verarbeitung oder den Transport von Kernmaterial und 

die Erzeugung oder den Vertrieb von Kernenergie einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, verarbeitendes 

Gewerbe und Energie  

Teilsektor:  Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitung von 

Mineralölprodukten  und Herstellung von Kernbrennstoffen, Strom-, 

Gas- und Wasserversorgung 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.11110, ISIC Rev. 3.1 13, ISIC Rev. 3.1 

14, ISIC Rev. 3.1 232, Teil von ISIC Rev. 3.1 4010, Teil von ISIC Rev. 

3.1 4020, Teil von ISIC Rev. 3.1 4030 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Mit Ausnahme des Erzbergbaus sowie der Gewinnung von Steinen und 

Erden und des sonstigen Bergbaus kann es kanadischen Unternehmen, 

die von natürlichen Personen oder Unternehmen eines Drittlands 

kontrolliert werden, auf das mehr als 5 Prozent der Erdöl-, Erdgas- oder 

Stromimporte in die EU entfallen, untersagt werden, die Kontrolle über 

diese Tätigkeit zu übernehmen.  

Gründung einer juristischen Person erforderlich (keine 

Zweigniederlassungen). 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Bulgarien geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb  von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Ausländische natürliche und ausländische juristische Personen können 

in Bulgarien nicht das Eigentum an Grundstücken erwerben (auch nicht 

über eine Zweigniederlassung). Bulgarische juristische Personen mit 

ausländischer Beteiligung können nicht das Eigentum an 

landwirtschaftlichen Grundstücken erwerben. Ausländische juristische 

Personen und Ausländer mit dauerhafter Gebietsansässigkeit im 

Ausland können das Eigentum an Gebäuden und beschränkte 

Eigentumsrechte an Immobilien (das Nutzungsrecht, das Recht zu 

bauen, das Recht, Aufbauten zu errichten und die Grunddienstbarkeit) 

erwerben. Ausländer mit ständigem Wohnsitz im Ausland, ausländische 

juristische Personen und Gesellschaften, bei denen die ausländische 

Beteiligung eine Mehrheit bei der Annahme von Beschlüssen 

gewährleistet oder die Annahme von Beschlüssen blockiert, können 

Eigentumsrechte an Immobilien in bestimmten, vom Ministerrat 

festgelegten geografischen Regionen nur mit Genehmigung erwerben. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Verfassung der Republik Bulgarien, Artikel 22 

Gesetz über Besitz und Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, Artikel 3 

Forstordnung, Artikel 10 

 

Sektor: Alle Sektoren außer der Gewinnung von Steinen und Erden und des 

sonstigen Bergbaus 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Maßnahmen: Gesetz über Staatseigentum 

Konzessionsgesetz  

Gesetz über Privatisierung und Kontrolle nach der Privatisierung 

 

Beschreibung: Investitionen 

 Für bestimmte Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Nutzung oder Verwendung staatlichen oder öffentlichen Eigentums ist 

eine Konzession nach dem Konzessionsgesetz erforderlich.  

Kommerzielle Unternehmen, an denen der Staat oder eine Gemeinde 

einen Anteil am Kapital von mehr als 50 % hält, dürfen keine 

Rechtsgeschäfte zur Verfügung über Anlagevermögen des 

Unternehmens tätigen, um Verträge für den Erwerb von Beteiligungen, 

für Vermietung, gemeinsame Aktivitäten, Kredite und die Sicherung 

von Forderungen abzuschließen sowie Verpflichtungen aus Wechseln 

einzugehen, es sei denn, dies ist durch die Privatisierungsagentur oder 

den Gemeinderat gestattet, je nachdem, welche Behörde zuständig ist. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Bergbau und die Gewinnung von 

Steinen und Erden, für die ein gesonderter Vorbehalt in Anhang I gilt. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 882 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Der Fang lebender Ressourcen im Meer und in Flüssen, der durch 

Schiffe in inneren Seegewässern, im Küstenmeer und in den 

Binnenwasserstraßen Bulgariens vorgenommen wird, hat durch Schiffe 

unter der Flagge Bulgariens zu erfolgen. Ein ausländisches Schiff darf 

in der ausschließlichen Wirtschaftszone keinen kommerziellen 

Fischfang betreiben, außer auf der Grundlage eines Abkommens 

zwischen Bulgarien und dem Flaggenstaat. Bei der Durchfahrt durch 

die ausschließliche Wirtschaftszone dürfen ausländische Schiffe ihre 

Fanggeräte nicht im Betriebsmodus halten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 40, CPC 71310, Teil von CPC 88 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erzeugung von Elektrizität und Wärme   sowie in Bezug auf 

Dienstleistungen im Bereich Energieversorgung sowie Weiterleitung in 

Rohrfernleitungen, Lagerdienstleistungen für Erdöl und Erdgas, 

einschließlich Transit-Weiterleitungen, einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Energie-Gesetz 
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Sektor: Herstellung von Kernbrennstoffen, Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

Teilsektor:  Nukleare Stromerzeugung  

Aufbereitung von Kernmaterial und Kernbrennstoff 

Transport oder Handhabung von Kernmaterial 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 23, ISIC Rev. 3.1 40  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Bearbeitung spaltbarer und fusionsfähiger Stoffe oder der Stoffe, aus 

denen sie gewonnen werden, sowie den Handel mit diesen Stoffen, die 

Wartung und Instandsetzung der Ausrüstung und der Systeme in 

Kernkraftwerken, die Beförderung dieser Stoffe und der bei ihrer 

Bearbeitung entstehenden Abfälle, die Verwendung ionisierender 

Strahlung und alle sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

der Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke (einschließlich 

Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen, Softwaredienstleistungen 

usw.) einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz zur sicheren Nutzung von Kernenergie 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 In Bulgarien kann die Inländerbehandlung in Bezug auf die 

Niederlassung und den Betrieb von Gesellschaften sowie hinsichtlich 

der Erbringung von Dienstleistungen uneingeschränkt nur auf 

Gesellschaften ausgedehnt werden, die in den Ländern niedergelassen 

sind, mit denen Präferenzregelungen vereinbart wurden bzw. werden, 

und auf Bürger dieser Länder. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211 und CPC 86212 (außer Dienstleistungen von 

Rechnungsprüfern) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Maßnahmen: Gesetz über unabhängige Rechnungsprüfungen 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Eine unabhängige Rechnungsprüfung erfolgt durch zugelassene 

Rechnungsprüfer, die Mitglied des Instituts der amtlich zugelassenen 

Rechnungsprüfer sind. Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit 

registriert das Institut der Rechnungsprüfer eine Prüfungsgesellschaft 

aus Kanada oder einem Drittland, sofern diese folgende Nachweise 

beibringt:  

a)  drei Viertel der Mitglieder der Leitungsorgane und der 

zugelassenen Rechnungsprüfer, die Prüfungen im Namen der 

Gesellschaft vornehmen, erfüllen Anforderungen, die denen für 

bulgarische Rechnungsprüfer gleichwertig sind, und haben die 

einschlägigen Prüfungen erfolgreich absolviert;  

b)  die Prüfungsgesellschaft führt die unabhängige Rechnungsprüfung 

gemäß den Anforderungen an Unabhängigkeit und Objektivität 

durch und 

c)  die Prüfungsgesellschaft veröffentlicht auf ihrer Website einen 

jährlichen Transparenzbericht oder erfüllt andere gleichwertige 

Anforderungen an die Offenlegung bei Prüfungen von 

Unternehmen von öffentlichem Interesse. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Tierärztliche Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Maßnahmen: Tierarzneimittelgesetz   

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 In Bulgarien kann eine tierärztliche Einrichtung von einer natürlichen 

oder juristischen Person gegründet werden.  

Die Ausübung der Tierheilkunde unterliegt der Voraussetzung der 

Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaats. Ansonsten ist 

für Ausländer ein Daueraufenthaltstitel erforderlich (physische 

Anwesenheit vorgeschrieben).  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Gründung von Vermittlungsdiensten für Büropersonal einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  
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 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Suche von Führungskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Qualifikationserfordernisse. 

Gebietsansässigkeit oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. 

Eventuell gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Vertrieb 

Teilsektor:  Vertrieb chemischer Produkte 

Vertrieb von Edelmetallen und -steinen 

Vertrieb von pharmazeutischen Erzeugnissen, Produkten und 

Gegenständen für den medizinischen Gebrauch und medizinischen 

Stoffen 

Vertrieb von Tabak und Tabakerzeugnissen 

Vertrieb von alkoholischen Getränken 
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Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, Teil von CPC 

62272, CPC 62276, CPC 63108, Teil von CPC 6329 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 

Vertrieb chemischer Produkte, von Edelmetallen und -steinen, 

pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Stoffen sowie von 

Produkten und Gegenständen für den medizinischen Gebrauch und von 

Tabak und Tabakerzeugnissen sowie von alkoholischen Getränken 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Dienstleistungen von Kursmaklern an Warenbörsen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz über Humanarzneimittel 

Gesetz über tierärztliche Tätigkeit 

Gesetz über das Verbot von Chemiewaffen und zur Kontrolle über 

toxische chemische Stoffe und ihre Ausgangsstoffe 

Gesetz über Tabak und Tabakerzeugnisse 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Beschränkung der grenzüberschreitenden Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Primar- und Sekundarschulbildung 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 

Hochschulbildung einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz über die öffentliche Bildung, Artikel 12 

Hochschulbildungsgesetz, Absatz 4 der Zusatzbestimmungen 

Gesetz über die berufliche Bildung, Artikel 22 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Transportversicherungen für Transportgüter, Versicherungen für 

Transportmittel als solche sowie Haftpflichtversicherungen für in 

Bulgarien belegene Risiken können nicht direkt von ausländischen 

Versicherungsgesellschaften abgeschlossen werden. 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen 

 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen sowie Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Gesundheitsbezogene freiberufliche Dienstleistungen: Dienstleistungen 

von Ärzten, Zahnärzten sowie Angehörigen von 

komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen (u. a. 

Hebammen, Krankenpflegepersonal und Physiotherapeuten) sowie 

Psychologen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9312, Teil von 9319 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher 

Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen durch Ärzte, 

Zahnärzte sowie Angehörige von komplementärmedizinischen und 

Gesundheitsfachberufen (u. a. Hebammen, Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten) sowie Psychologen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz für medizinische Einrichtungen 

Berufsständische Ordnung des Berufsverbands der Krankenschwestern, 

Krankenpfleger und Hebammen sowie des Fachärzteverbands 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Unterstützungsdienstleistungen für Straßenverkehrsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 744 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Maßnahmen: Bulgarisches Gesetz für den Straßenverkehr, Artikel 6 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Eine Niederlassung ist erforderlich. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Wasserverkehr 

Teilsektor:  Hilfstätigkeiten für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 741, Teil von CPC 742 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Insofern Kanada und seine Provinzen und Territorien Dienstleistern aus 

Bulgarien Frachtumschlag- und Lagerdienstleistungen in See- und 

Flusshäfen, einschließlich Dienstleistungen für Container und Güter in 

Containern gestatten, wird Bulgarien Dienstleistern aus Kanada 

Frachtumschlag- und Lagerdienstleistungen in See- und Flusshäfen, 

einschließlich Dienstleistungen für Container und Güter in Containern 

zu denselben Bedingungen gestatten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Eisenbahnverkehr 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7111, CPC 7112 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Maßnahmen, die im Rahmen bestehender oder künftiger 

Übereinkommen getroffen werden und Verkehrsrechte, 

Betriebsbedingungen und die Erbringung von 

Beförderungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Republik Bulgarien, 

der Slowakischen Republik und der Tschechischen Republik sowie 

zwischen den betroffenen Ländern regeln. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Straßenverkehr 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7111, CPC 7112 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Maßnahmen, die im Rahmen bestehender oder künftiger 

Übereinkommen getroffen werden und die die Erbringung von 

Beförderungsdienstleistungen vorbehalten oder einschränken und die 

Betriebsbedingungen für diese Dienstleistungen festlegen, 

einschließlich Durchreiseerlaubnissen oder 

Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für Transportdienstleistungen im 

Gebiet Bulgariens oder über die Grenzen Bulgariens hinaus. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen für die Personen- und 

Frachtbeförderung können nur Staatsangehörigen eines EU-

Mitgliedstaats oder juristischen Personen der EU mit Hauptsitz in der 

EU erteilt werden. 

Gründung einer juristischen Person erforderlich. Natürliche Personen 

müssen Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Kroatien geltende Vorbehalte 

Sektor: Landwirtschaft, Jagd 

Teilsektor:    

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 011, ISIC Rev. 3.1 012, ISIC Rev. 3.1 013, ISIC Rev. 3.1 

014, ISIC Rev. 3.1 015, CPC 8811, CPC 8812, CPC 8813 (außer 

Beratungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Kroatien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

landwirtschaftliche Tätigkeiten und Jagd einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Städteplanung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 8674 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Kroatien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Städteplanungsdienstleistungen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87305 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Kroatien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Sicherheitsberatungs- und Wachdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Sonstige Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87905  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Kroatien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Übersetzungs- und 

Dolmetschdienstleistungen bezüglich amtlicher Dokumente 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen 
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Sektor: Verkehrsdienstleistungen 

Teilsektor:  Straßenverkehrsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7111 und CPC 7112  

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Maßnahmen, die im Rahmen bestehender oder künftiger 

Übereinkommen getroffen werden und die die Erbringung von 

Beförderungsdienstleistungen vorbehalten oder einschränken und für 

die betroffenen Vertragsparteien Betriebsbedingungen festlegen, 

einschließlich Durchreiseerlaubnissen oder 

Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für Transportdienstleistungen in 

und über Kroatien sowie innerhalb und aus Kroatien. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehrsdienstleistungen 

Teilsektor:  Hilfsdienstleistungen für alle Verkehrsträger 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 741, CPC 742, CPC 743, CPC 744, CPC 745, CPC 746, CPC 749 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Kroatien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Hilfsdienstleistungen für 

Verkehrsträger einzuführen oder aufrechtzuerhalten, bei denen es sich 

nicht um Dienstleistungen von Speditionen, von Diensten zur 

Ausstellung von Transportdokumenten und genehmigungspflichtigen 

Unterstützungsdienstleistungen für den Straßenverkehr handelt.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Zypern geltende Vorbehalte 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften  

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Zypern behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Niederlassung von Vermittlungsdiensten für Bürohilfskräfte 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Zypern behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Zypern behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen in den Bereichen 

Primar-, Sekundar- sowie Hochschul- und Erwachsenenbildung 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Teilsektor:  Krankenhausdienstleistungen 

Krankentransportdienstleistungen 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193  
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Zypern behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen sowie Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Zypern behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Energie 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 232, ISIC Rev. 3.1 4010, ISIC Rev. 3.1 4020, CPC 613, 

CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742 und CPC 887 (außer 

Beratungsdienstleistungen)  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Leistungsanforderungen 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Zypern behält sich das Recht vor, Maßnahmen zur Beschränkung der 

grenzüberschreitenden Erbringung von Lagerdienstleistungen für in 

Rohrfernleitungen transportierte Brennstoffe sowie den Einzelhandel 

mit Heizöl und Flaschengas, außer im Versandhandel, sowie eine 

entsprechende Niederlassungsanforderung einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Zypern behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Herstellung von raffinierten Erdölerzeugnissen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, sofern der Investor von einer natürlichen oder 

juristischen Person aus einem Nicht-EU-Land kontrolliert wird, auf die 

mehr als 5 Prozent der Erdöl-oder Erdgasimporte in die EU entfallen. 

Das Gleiche gilt für die Gaserzeugung, die Verteilung gasförmiger 

Brennstoffe durch Rohrleitungen für eigene Rechnung, die Erzeugung, 

Übertragung und Verteilung von Elektrizität, den Transport von 

Brennstoffen in Rohrfernleitungen, Dienstleistungen auf dem Gebiet der 

Elektrizitäts- und Erdgasverteilung (ohne Beratungsdienstleistungen, 

Elektrizitätsgroßhandel, Einzelhandel mit Motorenkraftstoff, Elektrizität 

und Nicht-Flaschengas).  
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Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetze zur Regulierung des Elektrizitätsmarkts 2003 bis 2008 

(Artikel 34 Absatz 2 und Artikel 37) 

Gesetze zur Regulierung des Gasmarkts 2004 bis 2007 

Erdöl-Gesetz (Pipelines), Kapitel 273 der Verfassung der Republik 

Zypern 

Erdöl-Gesetz L.64(I)/1975 

Gesetze zu den Spezifikationen für Erdöl und Brennstoffe 2003 bis 

2009 
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In der Tschechischen Republik geltende Vorbehalte 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, CPC 822 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die Tschechische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen 

von Immobilienmaklern einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Auktionen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 612, Teil von CPC 621, Teil von CPC 625, Teil von 

85990 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Auktionen bedürfen in der Tschechischen Republik einer Lizenz. Für 

den Erhalt einer Lizenz (für das Angebot freiwilliger öffentlicher 

Auktionen) muss das Unternehmen in der Tschechischen Republik 

gegründet sein, eine natürliche Person muss eine 

Aufenthaltsgenehmigung besitzen und das Unternehmen oder die 

natürliche Person müssen im Handelsregister der Tschechischen 

Republik eingetragen sein.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz Nr. 455/1991 Coll., Gesetz über Handelsgenehmigungen 

Gesetz Nr. 26/2000 Coll., Gesetz über öffentliche Auktionen 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 (außer Dienstleistungen von 

Rechnungsprüfern) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Nur Unternehmen, bei denen mindestens 60 % der Kapitalanteile oder 

Stimmrechte Staatsangehörigen der Tschechischen Republik oder 

Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten vorbehalten sind, dürfen in 

der Tschechischen Republik Prüfungen vornehmen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz vom 14. April 2009 Nr. 93/2009 Coll., Gesetz über 

Rechnungsprüfer 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die Tschechische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Niederlassung von Vermittlungsdiensten für 

Bürohilfskräfte einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Die Tschechische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Suche von Führungskräften und die Überlassung von 

Bürohilfskräften einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Tschechische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Qualifikationserfordernisse. 

Gebietsansässigkeit oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. 

Eventuell gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924 

Art des Vorbehalts: Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 In der Tschechischen Republik müssen die Mitglieder des Leitungs- 

und Kontrollorgans eines Unternehmens, das privat finanzierte 

Dienstleistungen im Bereich Bildung anbietet, mehrheitlich 

tschechische Staatsangehörige sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankenhausdienstleistungen 

Krankentransportdienstleistungen 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Tschechische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Erbringung privat finanzierter Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen sowie Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz Nr. 372/2011 Sb. über Gesundheitsdienstleistungen und die 

Bedingungen ihrer Erbringung 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Gesundheitsbezogene freiberufliche Dienstleistungen: Dienstleistungen 

von Ärzten, Zahnärzten sowie Angehörigen von 

komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen (u. a. 

Hebammen, Krankenpflegepersonal und Physiotherapeuten) sowie 

Psychologen. 

Sonstige gesundheitsbezogene Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9312, Teil von CPC 9319 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Tschechische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf sämtliche gesundheitsbezogenen freiberuflichen 

Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen durch Fachkräfte wie 

Ärzte, Zahnärzte sowie Angehörige von komplementärmedizinischen 

und Gesundheitsfachberufen (u. a. Hebammen, Krankenpflegepersonal 

und Physiotherapeuten) sowie Psychologen, sowie sonstige 

gesundheitsbezogene Dienstleistungen wie die Handhabung von 

menschlichem Gewebe, menschlichen Organen und Zellen zur 

Verwendung beim Menschen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz Nr. 296/2008 Coll., Gesetz über die Gewährleistung der Qualität 

und Sicherheit von menschlichem Gewebe und menschlichen Zellen 

zur Verwendung beim Menschen („Gesetz über menschliches Gewebe 

und menschliche Zellen“) 

Gesetz Nr. 378/2007 Coll., Gesetz über Arzneimittel und Änderungen 

bestimmter damit verbundener Gesetze (Arzneimittelgesetz) 

Gesetz Nr. 123/2000 Coll., Gesetz über Medizinprodukte  

Gesetz Nr. 285/2002 Coll., Gesetz über die Spende, Entnahme und 

Transplantation von Geweben und Organen sowie zur Änderung 

bestimmter Gesetze (Transplantationsgesetz) 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Tschechische Republik   behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen 

 

 

Sektor: Eisenbahnverkehr 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7111, CPC 7112 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Maßnahmen, die im Rahmen bestehender oder künftiger 

Übereinkommen getroffen werden und Verkehrsrechte, 

Betriebsbedingungen und die Erbringung von 

Beförderungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Republik Bulgarien, 

der Slowakischen Republik und der Tschechischen Republik sowie 

zwischen den betroffenen Ländern regeln. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Straßenverkehr 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Maßnahmen, die im Rahmen bestehender oder künftiger 

Übereinkommen getroffen werden und die die Erbringung von 

Beförderungsdienstleistungen vorbehalten oder einschränken und für 

die betroffenen Parteien Betriebsbedingungen festlegen, einschließlich 

Durchreiseerlaubnissen oder Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für 

Transportdienstleistungen in die und über die Tschechische Republik 

sowie innerhalb und aus der Tschechischen Republik.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Dänemark geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Dänemark, Finnland und Schweden haben zur Förderung der 

nordischen Zusammenarbeit unter anderem folgende Maßnahmen 

ergriffen:  

a)  finanzielle Unterstützung für FuE-Projekte (Nordic Industrial 

Fund) 

b)  Finanzierung von Durchführbarkeitsstudien für internationale 

Projekte (Nordic Fund for Project Exports); und  

c)  finanzielle Unterstützung für Gesellschaften
2
 , die 

Umwelttechnologie nutzen (Nordic Environment Finance 

Corporation). 

Dieser Vorbehalt gilt unbeschadet des Ausschlusses von Beschaffungen 

durch eine Vertragspartei, Subventionen oder staatliche Unterstützung 

für den Handel mit Dienstleistungen in Artikel 8.15 Absatz 5 

Buchstaben a und b sowie Artikel 9.2. Absatz 2 Buchstaben f und g. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 882 

                                                 
2
 Gilt für osteuropäische Gesellschaften, die mit einer oder mehreren nordischen Gesellschaften 

zusammenarbeiten. 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Nicht in der EU Ansässigen ist nicht gestattet, zu einem Drittel oder 

mehr Eigentum an in der gewerbsmäßigen Fischerei in Dänemark 

tätigen Unternehmen zu besitzen.  

Nicht in der EU Ansässigen ist nicht gestattet, Eigentum an Schiffen 

unter dänischer Flagge zu besitzen, ausgenommen über ein in 

Dänemark gegründetes Unternehmen. 

Will ein Unternehmen sein Schiff als ein dänisches Fischereifahrzeug 

eintragen lassen, so müssen mindestens zwei Drittel der Eigentümer des 

Unternehmens als Fischer mit einer „A“-Status-Fanglizenz eingetragen 

sein oder zwei Drittel der Unternehmensanteile müssen sich im Besitz 

eines anderen Unternehmens befinden, das sich vollständig im Besitz 

von Fischern mit einer „A“-Status-Fanglizenz befindet.  

Zum Erhalt einer „A“-Status-Fanglizenz muss eine natürliche Person 

zwei Jahre vor dem Antrag auf eine Lizenz in Dänemark gelebt haben 

oder die dänische Staatsbürgerschaft haben. Diese Beschränkungen 

gelten nicht für Personen innerhalb der EU oder in den EWR-

Mitgliedstaaten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Dänemark behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Wachdiensten an Flughäfen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

In Dänemark können nur inländische juristische Personen 

Sicherheitsdienstleistungen erbringen.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Bei der Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung für in 

Dänemark ansässige Personen, dänische Schiffe oder in Dänemark 

belegene Vermögenswerte können Personen oder Unternehmen (auch 

Versicherungsgesellschaften) keine gewerbliche Unterstützung leisten, 

es sei denn, sie sind Versicherungsgesellschaften nach dänischem Recht 

oder durch die zuständigen dänischen Behörden zugelassen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Dänemark behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Estland geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Nur eine natürliche Person, die estnischer Bürger oder Bürger eines 

EWR-Mitgliedstaats ist, oder eine im einschlägigen estnischen Register 

eingetragene juristische Person kann zur Gewinnerzielung genutztes 

unbewegliches Vermögen erwerben, wozu auch land- oder 

forstwirtschaftliche Flächen zählen, und dies nur mit Genehmigung des 

Provinzgouverneurs. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für den Erwerb land- und 

forstwirtschaftlicher Flächen für die Zwecke der Erbringung einer 

Dienstleistung, die im Rahmen dieses Abkommens liberalisiert ist. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (Gesetz über die 

Beschränkungen des Erwerbs unbeweglichen Vermögens) Kapitel 2 

und 3. 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Estland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Niederlassung von Vermittlungsdiensten für Bürohilfskräfte 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Estland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Suche 

von Führungskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Estland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Qualifikationserfordernisse. 

Gebietsansässigkeit oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. 

Eventuell gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Für die Annahme von Spareinlagen sind eine Genehmigung der 

estnischen Finanzaufsichtsbehörde und die Eintragung als 

Aktiengesellschaft, Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung nach 

estnischem Recht erforderlich.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Krediidiasutuste seadus (Gesetz über Kreditinstitute) § 20.6. 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Seeverkehr 

Straßenverkehr 

Eisenbahnverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 711, Teil von CPC 712, Teil von CPC 721 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Estland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die einem Land gemäß bestehender oder künftiger 

bilateraler Abkommen über den internationalen Straßenverkehr 

(einschließlich des kombinierten Straßen- oder Schienenverkehrs) eine 

unterschiedliche Behandlung gewähren, wobei 

Beförderungsdienstleistungen nach, in, durch und aus Estland in die 

Länder der Vertragsparteien in diesen Ländern registrierten Fahrzeugen 

vorbehalten oder auf diese beschränkt sowie für solche Fahrzeuge 

Steuerbefreiungen vorgesehen sind.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Finnland geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Beschränkungen des Rechts natürlicher Personen, die nicht das 

regionale Bürgerrecht der Ålandinseln besitzen, und juristischer 

Personen, ohne Genehmigung der zuständigen Behörden der 

Ålandinseln Immobilien auf den Ålandinseln zu erwerben und zu 

besitzen. 

Beschränkungen des Rechts natürlicher Personen, die nicht das 

regionale Bürgerrecht der Ålandinseln besitzen, und von Unternehmen, 

sich ohne Genehmigung der zuständigen Behörden der Ålandinseln 

niederzulassen und einer Wirtschaftstätigkeit nachzugehen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Ahvenanmaan maanhankintalaki (Gesetz über Grundstückserwerb in 

Åland) (3/1975), S. 2. 

Ahvenanmaan itsehallintolaki (Gesetz über die Autonomie von Åland) 

(1144/1991), S. 11. 

 

Sektor: Alle Dienstleistungen 

Teilsektor:  Elektronische Identifizierungsdienstleistungen 
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Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Finnland behält sich das Recht vor, für die Erbringung von 

elektronischen Identifizierungsdienstleistungen die Niederlassung in 

Finnland oder an einem anderen Ort im EWR vorzuschreiben. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 

allekirjoituksista (Gesetz über wirksame elektronische Identifizierung 

und elektronische Signaturen) 617/2009 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Dänemark, Finnland und Schweden haben zur Förderung der 

nordischen Zusammenarbeit unter anderem folgende Maßnahmen 

ergriffen:  

a) finanzielle Unterstützung für FuE-Projekte (Nordisk industrifond), 

b) Finanzierung von Durchführbarkeitsstudien für internationale 

Projekte (Nordic Fund for Project Exports); und  

c) finanzielle Unterstützung für Gesellschaften
3
, die 

Umwelttechnologie nutzen (Nordic Environment Finance Corporation). 

Dieser Vorbehalt gilt unbeschadet des Ausschlusses von Beschaffungen 

durch eine Partei, Subventionen oder staatliche Unterstützung für den 

Handel mit Dienstleistungen in Artikel 8.15 Absatz 5 Buchstaben a und 

b sowie Artikel 9.2 Absatz 2 Buchstaben f und g. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

                                                 
3
 Gilt für osteuropäische Gesellschaften, die mit einer oder mehreren nordischen Gesellschaften 

zusammenarbeiten. 
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Sektor: Herstellung von Kernbrennstoffen,  Strom-, Gas- und 

Wasserversorgung 

Teilsektor:  Nukleare Energieerzeugung  

Aufbereitung von Kernmaterial und Kernbrennstoff 

Transport oder Handhabung von Kernmaterial 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 233, ISIC Rev. 3.1 40  

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang  

Beschreibung: Investitionen 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Verarbeitung, den Vertrieb oder den Transport von Kernmaterial und 

die Erzeugung von Kernenergie einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Ydinenergialaki (Gesetz über Kernenergie) (990/1987) 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Bürohilfskräften und sonstigem Personal 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Niederlassung von Vermittlungsdiensten für Büropersonal einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten.  

Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Suche von Führungskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften 

und sonstigem Personal einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (Gesetz über 

Beschäftigung im öffentlichen Dienst und Unternehmensdienstleistung) 

(916/2012) 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen 

durch einen ausländischen Anbieter ist nicht zulässig.  

Lizenzen zur Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen können nur 

natürlichen Person mit Wohnsitz im EWR oder juristischen Person mit 

einer Niederlassung im EWR erteilt werden. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (Gesetz über private 

Sicherheitsdienstleistungen) 282/2002 

 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen: 

Teilsektor:  Vertrieb von alkoholischen Getränken 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 62112, CPC 62226, CPC 63107, CPC 8929 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 

Vertrieb von alkoholischen Getränken einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Alkoholilaki (Alkohol-Gesetz) (1143/1994) 

 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen:  

Teilsektor:  Vertrieb pharmazeutischer Erzeugnisse 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 62117, CPC 62251, CPC 63211, CPC 8929 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 

Vertrieb pharmazeutischer Erzeugnisse einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Lääkelaki (Arzneimittel-Gesetz) (395/1987) 
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Sektor: Energie  

Teilsektor:  Übertragungs- und Verteilungsnetze sowie -systeme 

Einfuhr, Groß- und Einzelhandel mit Strom, Erzeugung und Verteilung 

von Gas, Dampf und Warmwasser 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 40, CPC 7131, CPC 887 (ohne 

Beratungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Leistungsanforderungen 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Energie-, 

Dampf- und Warmwasserübertragungs- und Verteilungsnetze sowie -

systeme einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Finnland behält sich das Recht vor, die Kontrolle oder den Besitz eines 

Flüssiggas-(LNG)-Terminals (einschließlich derjenigen Teile des LNG-

Terminals, die zur Speicherung oder Wiederverdampfung von LNG 

genutzt werden) durch ausländische Personen oder Unternehmen aus 

Gründen der Energieversorgungssicherheit zu untersagen.  

Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Einfuhr sowie den Groß- und Einzelhandel mit Strom einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Finnland behält sich das Recht vor, quantitative Beschränkungen in 

Form von Monopolen oder ausschließlichen Rechten in Bezug auf die 

Einfuhr von Erdgas sowie die Erzeugung und Verteilung von Dampf 

und Warmwasser einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Derzeit bestehen natürliche Monopole und ausschließliche Rechte. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Maakaasumarkkinalaki (Gesetz über den Erdgasmarkt) (508/2000) 

Sähkömarkkinalaki (Gesetz über den Strommarkt) (386/1995) 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen in den Bereichen 

Primar-, Sekundar- sowie Hochschul- und Erwachsenenbildung 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Perusopetuslaki (Gesetz über die Grundschulbildung) (628/1998) 

Lukiolaki (Gesetz über die allgemeine Oberstufenbildung) (629/1998)  

Laki ammatillisesta koulutuksesta (Gesetz über die Berufsbildung) 

(630/1998)  

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (Gesetz über die Berufsbildung 

für Erwachsene) (631/1998) 

Ammattikorkeakoululaki (Gesetz über technische Fachschulen) 

(351/2003) 

Yliopistolaki (Gesetz über Universitäten) (558/2009) 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankenhausdienstleistungen 

Krankentransportdienstleistungen 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

Sonstige Dienstleistungen des Gesundheitswesens 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193, CPC 93199 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen sowie Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser 

und sonstige Gesundheitsdienste) einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (Gesetz über private 

Gesundheitsversorgung) (152/1990) 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Gesundheitsbezogene Dienstleistungen: Dienstleistungen von Ärzten, 

Zahnärzten sowie Angehörigen von komplementärmedizinischen und 

Gesundheitsfachberufen (u. a. Hebammen, Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten) sowie Psychologen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9312, CPC 93191 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher 

Dienstleistungen – ob öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich 

Dienstleistungen von Ärzten, Zahnärzten sowie Angehörigen von 

komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen (u. a. 

Hebammen und Physiotherapeuten) sowie Psychologen, einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten. Dieser Vorbehalt gilt nicht für 

Dienstleistungen des Krankenhauspersonals.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (Gesetz über private 

Gesundheitsversorgung) (152/1990) 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Sozialdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (Gesetz über private 

Sozialdienstleistungen) (922/2011). 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Voraussetzung für die Erbringung von Dienstleistungen der 

Versicherungsvermittlung ist ein ständiger Geschäftssitz in der EU. 

Lediglich Versicherungsgesellschaften mit Hauptstelle in der EU oder 

einer Zweigniederlassung in Finnland können 

Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich Mitversicherung) 

anbieten. 

Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans 

und des Aufsichtsrats sowie der geschäftsführende Direktor einer 

Versicherungsgesellschaft, die die gesetzliche Rentenversicherung 

betreibt, müssen im EWR ansässig sein. Ausnahmen bedürfen der 

Genehmigung der zuständigen Behörden. Zweigniederlassungen 

ausländischer Versicherer können in Finnland keine Zulassung für die 

gesetzliche Rentenversicherung erhalten. Mindestens ein 

Rechnungsprüfer muss im EWR dauerhaft gebietsansässig sein. 

Bei anderen Versicherungsgesellschaften müssen mindestens ein 

Mitglied des Leitungs- und Kontrollorgans und des Aufsichtsrats sowie 

der geschäftsführende Direktor im EWR ansässig sein. Mindestens ein 

Rechnungsprüfer muss im EWR dauerhaft gebietsansässig sein. 

Der Generalvertreter einer kanadischen Versicherungsgesellschaft muss 

in Finnland ansässig sein, es sei denn, das Unternehmen hat seinen 

Hauptsitz in der EU. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (Gesetz über ausländische 

Versicherungsgesellschaften) (398/1995) 

Vakuutusyhtiölaki (Gesetz über Versicherungsgesellschaften) 

(521/2008) 

Laki vakuutusedustuksesta (Gesetz über Versicherungsvermittlung) 

(570/2005)  

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (Gesetz über gesetzliche 

Rentenversicherungsgesellschaften) (354/1997) 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen: 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Mindestens einer der Gründer, die Mitglieder des Leitungs- und 

Kontrollorgans, der Aufsichtsrat sowie der geschäftsführende Direktor 

von Bankdienstleistern und der Zeichnungsberechtigte des 

Kreditinstituts müssen im EWR dauerhaft gebietsansässig sein. 

Mindestens ein Rechnungsprüfer muss im EWR dauerhaft 

gebietsansässig sein.  

Für Zahlungsdienstleistungen kann Gebietsansässigkeit oder ein 

steuerlicher Wohnsitz in Finnland erforderlich sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 

(Gesetz über Geschäftsbanken und andere Kreditinstitute in Form einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (1501/2001) 

Säästöpankkilaki (1502/2001) (Sparkassengesetz) 

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 

(1504/2001) (Gesetz über Genossenschaftsbanken und andere 

Kreditinstitute in Form einer Genossenschaftsbank) 

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (Gesetz über 

Hypothekengesellschaften) 

Maksulaitoslaki (297/2010) (Gesetz über Zahlungsinstitute) 

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) 

(Gesetz über die Tätigkeit ausländischer Zahlungsinstitute in Finnland) 

Laki luottolaitostoiminnasta (Gesetz über Kreditinstitute) (121/2007)  
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Personen- oder Frachtbeförderung auf der Schiene  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7111, CPC 7112 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von 

Schienentransportdienstleistungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

In Bezug auf die Einführung von 

Personenbeförderungsdienstleistungen auf der Schiene bestehen derzeit 

diesbezüglich ausschließliche Rechte (für VR-Group Ltd, einer sich zu 

100 % in staatlicher Hand befindenden Gruppe) bis 2017 für den 

Großraum Helsinki und bis 2019 in anderen Gegenden. Diese Rechte 

können erneuert werden.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Rautatielaki (Eisenbahngesetz) (304/2011)  

 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 
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Beschreibung: Investitionen 

 Die gewerbsmäßige Fischerei kann nur von Wasserfahrzeugen 

betrieben werden, die unter finnischer Flagge fahren. In Bezug u. a. auf 

das Eigentum an einem Wasserfahrzeug und das Vorhandensein einer 

hinreichenden Verbindung zum Fischereisektor Finnlands können 

zusätzliche Anforderungen gelten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Merilaki (Schifffahrtsgesetz) 674/1994 

Kalastuslaki (Fischereigesetz) 286/1982 

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä 

(Gesetz über die Registrierung von in der Fischerei und der Aquakultur 

tätigen Seefahrzeugen) 690/2010 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Erbringung von Straßenverkehrsdienstleistungen ist eine 

Zulassung erforderlich, die nicht auf im Ausland zugelassene 

Kraftfahrzeuge ausgedehnt wird. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (Gesetz über den 

gewerblichen Straßenverkehr) 693/2006 

Ajoneuvolaki (Kraftfahrzeuggesetz) 1090/2002 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Seeverkehr 

Straßenverkehr 

Eisenbahnverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 711, Teil von CPC 712, Teil von CPC 721 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Verpflichtungen 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Finnland behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die einem Land gemäß bestehenden oder künftigen 

bilateralen Abkommen eine unterschiedliche Behandlung gewähren. 

Ausgenommen werden demzufolge Wasserfahrzeuge, die unter der 

ausländischen Flagge eines bestimmten anderen Landes registriert sind, 

oder im Ausland registrierte Fahrzeuge vom allgemeinen 

Kabotageverbot (einschließlich des kombinierten Straßen- oder 

Schienenverkehrs) in Finnland auf der Grundlage der Gegenseitigkeit. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Frankreich geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Niederlassungsformen – Gemäß Artikel L151-1 und R153-1 des 

Gesetzbuchs über das Währungs- und Finanzwesen (Code monétaire et 

financier) unterliegen ausländische Investitionen in Frankreich in den in 

Artikel R153-2 des Gesetzbuchs über das Währungs- und Finanzwesen 

genannten Sektoren der vorherigen Zustimmung des 

Wirtschaftsministers. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetzbuch über das Währungs- und Finanzwesen, Artikel L151-1, 

R153-1. 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Maßnahmen:  
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Beschreibung: Investitionen 

 Niederlassungsformen – Frankreich behält sich das Recht vor, 

ausländische Beteiligungen an neu privatisierten Gesellschaften auf 

einen variablen Betrag der öffentlich angebotenen Anteile zu 

beschränken, der von der französischen Regierung auf Einzelfallbasis 

festgelegt wird.  

Für die Aufnahme bestimmter gewerblicher oder handwerklicher 

Tätigkeiten ist eine besondere Genehmigung erforderlich, wenn der 

geschäftsführende Direktor keinen Daueraufenthaltstitel besitzt. 

Bestehende 

Maßnahmen 

 

 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Nicht-EU-Bürger dürfen sich in den staatseigenen Küstengebieten nicht 

an Aktivitäten zum Zwecke der Fisch-/Muschel-/Algenkultur 

beteiligen.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Frankreich behält sich das Recht vor, die Zahl der Dienstleister, welche 

die Vermittlung von Arbeitskräften anbieten, zu beschränken. Diese 

Dienstleistungen unterliegen einem staatlichen Monopol. 

Frankreich behält sich das Recht vor, die Niederlassung vorzuschreiben 

und die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen der 

Überlassung von Bürohilfskräften zu untersagen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen 

durch einen ausländischen Anbieter ist nicht zulässig.  

Staatsangehörigkeitserfordernis für geschäftsführende Direktoren und 

Direktoren. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Risiken im Zusammenhang mit dem Transport auf dem Landweg 

können nur von Versicherungsgesellschaften versichert werden, die in 

der EU niedergelassen sind. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Artikel L 310-10 des Versicherungsgesetzbuchs (Code des assurances) 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Laboranalysen und -tests  

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 9311 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Frankreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen auf dem Gebiet der 

Laboranalysen und -tests einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Artikel L 6213-1 bis 6213-6 des Gesetzbuchs über die öffentliche 

Gesundheit (Code de la santé publique)  

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Frankreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Fremdenführern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Frankreich behält sich das Recht vor, vorzuschreiben, dass eine Person, 

die in seinem Gebiet als Fremdenführer tätig ist, die 

Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats besitzt.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Keine 

 

Sektor: Nachrichten- und Presseagenturen 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 962 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 
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Beschreibung: Investitionen 

 Die ausländische Beteiligung an in französischer Sprache 

publizierenden bestehenden Unternehmen darf 20 % des Kapitals oder 

der Stimmrechte des Unternehmens nicht übersteigen. 

Die Niederlassung kanadischer Presseagenturen unterliegt den 

Bedingungen der internen Rechtsvorschriften. 

Die Gründung von Presseagenturen durch ausländische Investoren 

unterliegt der Gegenseitigkeit. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant règlementation 

provisoire des agences de presse  

Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la 

presse 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Stromübertragungs- und Erdgasfernleitungssysteme 

Öl- und Gaspipelinetransport 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 401, ISIC Rev. 3.1 402, CPC 7131, CPC 887 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Frankreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Stromübertragungs- und Erdgasweiterleitungssysteme sowie Öl- und 

Gastransport in Rohrfernleitungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  
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 Nur Unternehmen, bei denen 100 Prozent des Kapitals vom 

französischen Staat, einer anderen öffentlichen Einrichtung oder von 

EDF gehalten werden, können Eigentümer und Betreiber von 

Stromübertragungs- oder -verteilungsnetzen sein. 

Nur Unternehmen, bei denen 100 Prozent des Kapitals vom 

französischen Staat, einer anderen öffentlichen Einrichtung oder von 

GDF-Suez gehalten werden, können aus Gründen der nationalen 

Energieversorgungssicherheit Eigentümer und Betreiber von 

Gasübertragungs- oder -verteilungsnetzen sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Loi N°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de 

l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 

Loi N°2005-781 du 13 juillet 2005 

Loi N°2000-108 du 10 février 2000 

 

Sektor: Elektrizitätserzeugung 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 4010 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Frankreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Elektrizitätserzeugung einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Herstellung, Produktion, Verarbeitung, Erzeugung, Vertrieb oder 

Transport von Kernmaterial 

Teilsektor:  Nukleare Energieerzeugung  

Aufbereitung von Kernmaterial und Kernbrennstoff 

Transport oder Handhabung von Kernmaterial 
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Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 23, ISIC Rev. 3.1 40, ISIC Rev. 3.1 

1200, ISIC Rev. 3.1 2330, Teil von ISIC Rev. 3.1 4010 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Herstellung, Produktion, Verarbeitung, Erzeugung, Vertrieb bzw. 

Transport von Kernmaterial müssen die Verpflichtungen des Euratom-

Abkommens mit Kanada einhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne Crew/Führer 

Teilsektor:  Sonstige Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne Crew/Führer 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 832  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Frankreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung sonstiger Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne 

Crew/Führer einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Ausländischen Investoren ist es nicht gestattet, 

Busverkehrsdienstleistungen zwischen Städten zu erbringen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Deutschland geltende Vorbehalte 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang  

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Mehrheit der Anteile muss im Eigentum von Bürgern eines EU-

Mitgliedstaats oder von Gesellschaften stehen, die nach den EU-

Vorschriften gegründet worden sind und ihren Hauptgeschäftssitz in 

einem EU-Mitgliedstaat haben. Der Einsatz der Wasserfahrzeuge muss 

von einer in Deutschland ansässigen Person geleitet und überwacht 

werden. 

Um eine Fischereilizenz zu erhalten, müssen alle Fischereifahrzeuge 

bei den zuständigen Küstenstaaten registriert sein, in denen die 

Wasserfahrzeuge ihren Heimathafen haben. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

Teilsektor:  Abfallbewirtschaftung: Dienstleistungen in den Bereichen Abwasser- 

und Abfallbeseitigung und sanitäre Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9401, CPC 9402, CPC 9403 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Deutschland behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit der 

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abfallbewirtschaftung 

(mit Ausnahme von Beratungsdienstleistungen) Maßnahmen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, welche die grenzüberschreitende 

Erbringung von Dienstleistungen verbieten und eine Niederlassung 

erfordern. 

Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Bestimmung, die Niederlassung, die Erweiterung oder den Betrieb von 

Monopolen bzw. Dienstleistern mit ausschließlichen Rechten, die 

Dienstleistungen im Bereich der Abfallbewirtschaftung erbringen, 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

Teilsektor:  Bodenbewirtschaftung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 94060 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Deutschland behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit 

Dienstleistungen im Bereich des Bodenschutzes und der 

Bewirtschaftung kontaminierter Böden (mit Ausnahme von 

Beratungsdienstleistungen) Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, welche die grenzüberschreitende Erbringung von 

Dienstleistungen verbieten und eine Niederlassung erfordern. 

Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Bestimmung, die Niederlassung, die Erweiterung oder den Betrieb von 

Monopolen bzw. Dienstleistern mit ausschließlichen Rechten, die 

Dienstleistungen im Bereich der Bodenbewirtschaftung und des 

Bodenschutzes erbringen, einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Obligatorische Luftfahrzeughaftpflichtversicherungen dürfen nur von 

einer in der EU niedergelassenen Tochtergesellschaft oder einer in 

Deutschland niedergelassenen Zweigniederlassung abgeschlossen 

werden. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

§§ 105 ff „Versicherungsaufsichtsgesetz“ (VAG), insbesondere § 105 

Abs. 2 VAG: „Versicherungsunternehmen eines Drittstaates, die im 

Inland das Erst- oder Rückversicherungsgeschäft durch Mittelspersonen 

betreiben wollen, bedürfen der Erlaubnis.“ 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Verfügt eine ausländische Versicherungsgesellschaft über eine in 

Deutschland niedergelassene Zweigniederlassung, so darf sie in 

Deutschland Verträge über internationale Transportversicherungen nur 

über diese Zweigniederlassung abschließen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

§ 43 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und § 105 Abs. 1 

Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) 
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Sektor: Sonstige Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Vermittlung und Überlassung von Personal 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203, CPC 87204, CPC 87205, CPC 

87206, CPC 87209 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Suche von Führungskräften und die Überlassung von Personal 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Deutschland behält sich das Recht vor, die Zahl der Dienstleister, 

welche die Vermittlung von Arbeitskräften anbieten, zu beschränken. 

Die Zulassung wird nur nach wirtschaftlicher Bedürfnisprüfung erteilt. 

Hauptkriterien: Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. 

Deutschland behält sich das Recht vor, ein Monopol der Bundesagentur 

für Arbeit einzuführen oder aufrechtzuerhalten. Gemäß § 292 Drittes 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) kann das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung über die Vermittlung und 

Anwerbung von Personal von außerhalb der EU und von außerhalb des 

EWR für bestimmte Berufe bestimmen.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

§ 42 Beschäftigungsverordnung 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf das 

Sozialversicherungssystem Deutschlands einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, in dem Dienstleistungen von verschiedenen 

Unternehmen oder Stellen erbracht werden können und 

wettbewerbliche Elemente vorhanden sind; somit handelt es sich bei 

solchen Dienstleistungen nicht um „ausschließlich in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen“. Deutschland behält 

sich das Recht vor, im Rahmen eines bilateralen Handelsabkommens 

eine bessere Behandlung hinsichtlich der Erbringung von Gesundheits- 

und Sozialdienstleistungen zu gewähren. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen 

 Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf das 

Sozialversicherungssystem Deutschlands einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, wo Dienstleistungen von verschiedenen 

Unternehmen oder Stellen erbracht werden können und 

wettbewerbliche Elemente vorhanden sind; dementsprechend fallen 

solche Dienstleistungen unter Umständen nicht unter die 

Begriffsbestimmung der „ausschließlich in Ausübung hoheitlicher 

Gewalt erbrachten Dienstleistungen“.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankenhausdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93110  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Deutschland behält sich das Recht vor, dafür zu sorgen, dass durch die 

deutsche Bundeswehr betriebene privat finanzierte Krankenhäuser 

staatliches Eigentum bleiben. Deutschland behält sich das Recht vor, 

andere wichtige privat finanzierte Krankenhäuser zu verstaatlichen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport  

Teilsektor:  Unterhaltungsdienstleistungen (einschließlich Theater, Musikkapellen 

und Zirkus) 

Bibliotheken, Archive, Museen und sonstige kulturelle 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 96 außer CPC 962 und 964 und audiovisuelle Dienstleistungen  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Deutschland behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit 

Unterhaltungsdienstleistungen (mit Ausnahme von audiovisuellen 

Dienstleistungen, die nicht Gegenstand der Liberalisierung nach diesem 

Abkommen sind) Maßnahmen einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die 

die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen unabhängig 

von der Art ihrer Herstellung, ihres Vertriebs und ihrer Übertragung 

untersagen und eine Niederlassung erfordern.  

Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Bibliotheken, Archive, Museen und sonstige kulturelle 

Dienstleistungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Nukleare Stromerzeugung  

Aufbereitung von Kernmaterial und Kernbrennstoff 

Transport oder Handhabung von Kernmaterial 
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Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 120, ISIC Rev. 3.1 40, CPC 887  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Verarbeitung oder den Transport von Kernmaterial und die Erzeugung 

von Kernenergie einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Vermietung oder Leasing von Wasserfahrzeugen  

Teilsektor:    

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7213, CPC 7223, CPC 83103 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Das Chartern ausländischer Wasserfahrzeuge durch Verbraucher in 

Deutschland kann der Bedingung der Gegenseitigkeit unterliegen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Andere Dienstleistungen a. n. g. 

Teilsektor:  Bestattungs- und Krematoriendienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9703 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Deutschland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Bestattungs- und Krematoriendienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. Nur juristische Personen, die nach dem öffentlichen 

Recht niedergelassen sind, können einen Friedhof betreiben. Die 

Einrichtung und der Betrieb von Friedhöfen und Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit Bestattungen werden als staatliche 

Dienstleistungen durchgeführt. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Griechenland geltende Vorbehalte 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Griechenland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Ungarn geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 

Erwerb staatseigener Immobilien einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Juristische Personen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Maßnahmen:  

Beschreibung: Investitionen 

 Die kommerzielle Präsenz sollte in Form einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, einer Aktiengesellschaft oder einer Vertretung 

erfolgen. Der Erstzugang in Form einer Zweigniederlassung ist nur bei 

Finanzdienstleistungen zulässig. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 210 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb landwirtschaftlicher Flächen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 

Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch ausländische juristische 

Personen und gebietsfremde natürliche Personen einschließlich des 

Genehmigungsverfahrens für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz LV von 1994 über landwirtschaftliche Flächen 

 

Sektor: Landwirtschaft 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 011, ISIC Rev. 3.1 012, ISIC Rev. 3.1 013, ISIC Rev. 3.1 

014, ISIC Rev. 3.1 015 (außer Beratungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

landwirtschaftliche Tätigkeiten einzuführen oder aufrechtzuerhalten 

  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 211 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Rechnungslegern, Buchhaltern und 

Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86220  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

grenzüberschreitende Tätigkeiten im Rahmen von Dienstleistungen von 

Rechnungslegern, Buchhaltern und Wirtschaftsprüfern einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz C von 2000, Gesetz LXXV von 2007 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 821, CPC 822 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von 

Immobilienmaklern einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Verarbeitendes Gewerbe 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 884, CPC 887 (außer Beratungsdienstleistungen)  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung und die 

grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Bereich 

Verarbeitendes Gewerbe (mit Ausnahme von 

Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Sektoren) 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87304, CPC 87305 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit gepanzerten 

Fahrzeugen und Wachdiensten einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Vervielfältigungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87904 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ungarn behält sich das Recht vor, für die Erbringung von 

Vervielfältigungsdienstleistungen die Niederlassung vorzuschreiben. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Direktversicherungen im Gebiet Ungarns dürfen bei nicht in der EU 

niedergelassenen Versicherungsgesellschaften nur über eine in Ungarn 

eingetragene Zweigniederlassung abgeschlossen werden 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz LX von 2003 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankenhaus-, Krankentransportdienstleistungen und Dienstleistungen 

sonstiger stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne 

Krankenhäuser) 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die die Niederlassung oder die physische 

Anwesenheit von Erbringern sämtlicher Krankenhaus-, 

Krankentransportdienstleistungen und Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser), 

die staatlich finanziert werden, in seinem Gebiet erfordern und die 

grenzüberschreitende Erbringung der genannten Leistungen von 

außerhalb seines Gebiets beschränken. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Einrichtungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

Teilsektor:  Nachrichten- und Presseagenturen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 962  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Dienstleistungen von Nachrichten- und 

Presseagenturen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Keine 

 

Sektor: Herstellung von Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

Teilsektor:  Nukleare Energieerzeugung  

Aufbereitung von Kernbrennstoffen 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 2330, Teil von ISIC Rev. 3.1 4010 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Ungarn behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Aufbereitung von Kernbrennstoffen und die nukleare Energieerzeugung 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz CXVI von 1996 über Kernenergie, Regierungserlass 

Nr. 72/2000 über Kernenergie 
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Sektor: Dienstleistungen im Energiebereich 

Teilsektor:  Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7131 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Erbringung von Transportleistungen in Rohrfernleitungen erfordert 

eine Niederlassung. 

 

Dienstleistungen können durch einen vom Staat oder der örtlichen 

Behörde erteilten Konzessionsvertrag erbracht werden. Die Erbringung 

dieser Dienstleistung ist im ungarischen Konzessionsgesetz geregelt. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz XVI von 1991 über Konzessionen 
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In Irland geltende Vorbehalte 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Irland behält sich das Recht vor, die Niederlassung vorzuschreiben und 

die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen der Suche 

nach Führungskräften zu untersagen.  

Irland behält sich das Recht vor, die Niederlassung vorzuschreiben und 

die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen der 

Überlassung von Bürohilfskräften zu untersagen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen 

 Irland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121, CPC 7122 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Wirtschaftliche Bedürfnisprüfung für den Städte verbindenden 

Busverkehr. Hauptkriterien: Zahl der bereits bestehenden Unternehmen 

und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, geografische 

Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz von 2009 zur Regelung des öffentlichen Verkehrs 
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In Italien geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Regierung kann Sonderbefugnisse in Bezug auf in den Bereichen 

Verteidigung und nationale Sicherheit tätige Unternehmen sowie in 

Bezug auf bestimmte Tätigkeiten von strategischer Bedeutung in den 

Bereichen Energie, Verkehr und Kommunikation ausüben. Dies betrifft 

alle juristischen Personen, die strategisch bedeutende Tätigkeiten im 

Bereich Verteidigung und nationale Sicherheit ausüben, nicht nur 

privatisierte Unternehmen.  

Bei einem drohenden ernsthaften Schaden für die wesentlichen 

Interessen der Verteidigung und der nationalen Sicherheit verfügt die 

Regierung über folgende Sonderbefugnisse:  

a)  Vorschrift besonderer Bedingungen beim Kauf von Aktien;  

b)  Veto gegen die Annahme von Beschlüssen über Sondergeschäfte 

wie beispielsweise Übertragung, Zusammenschluss, Aufspaltung 

und Änderung von Tätigkeiten; oder  

c)  Ablehnung des Aktienerwerbs, wenn der Käufer eine 

Kapitalbeteiligung in einer Höhe anstrebt, die sich nachteilig auf 

die Interessen der Verteidigung und der nationalen Sicherheit 

auswirken dürfte. 

Das betreffende Unternehmen muss jeden Beschluss, jede Handlung 

sowie jede Transaktion (Übertragung, Zusammenschluss, Aufspaltung, 

Änderung von Tätigkeiten, Beendigung) in Bezug auf strategische 

Vermögenswerte in den Bereichen Energie, Verkehr und 

Kommunikation dem Amt des Ministerpräsidenten melden. 

Insbesondere sind Käufe durch eine natürliche oder juristische Person 

außerhalb der EU, die dieser Person die Kontrolle über das 

Unternehmen verleihen, zu melden.  
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 Der Ministerpräsident kann folgende Sonderbefugnisse ausüben:  

a)  Veto gegen jeden Beschluss, jede Handlung sowie jede 

Transaktion, der bzw. die einen außergewöhnlichen drohenden 

ernsthaften Schaden für die öffentlichen Interessen auf dem 

Gebiet der Sicherheit und des Betriebs von Netzen sowie der 

Dienstleistungen darstellt;  

b)  Auferlegung besonderer Bedingungen zur Gewährleistung des 

öffentlichen Interesses oder 

c)  Ablehnung eines Erwerbs in Ausnahmefällen, in denen die 

wesentlichen Sicherheitsinteressen des Staates gefährdet sein 

können. 

 

Die Kriterien für die Beurteilung, ob eine Bedrohung real oder 

außergewöhnlich ist, sowie die Bedingungen und Verfahren für die 

Ausübung der Sonderbefugnisse sind gesetzlich festgelegt. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz 56/2012 über Sonderbefugnisse in Bezug auf Unternehmen, die 

in den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit, Energie, 

Verkehr und Kommunikation tätig sind 

Dekret des Ministerpräsidenten DPCM 253 vom 30.11.2012 zur 

Festlegung der Tätigkeiten von strategischer Bedeutung im Bereich 

Verteidigung und nationale Sicherheit 

 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Fischerei in italienischen Hoheitsgewässern ist Wasserfahrzeugen 

unter italienischer Flagge vorbehalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Königliches Dekret 327/1942 (geändert durch Gesetz 222/2007), 

Artikel 143, 221 (Schifffahrtsordnung) 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Italien behält sich das Recht vor, die Niederlassung vorzuschreiben und 

die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen der 

Überlassung von Bürohilfskräften zu untersagen. 

Italien behält sich das Recht vor, die Zahl der Vermittler von 

Arbeitskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften zu 

beschränken.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetzesdekret 276/2003, Art. 4, 5. 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Primarschulbildung 

Dienstleistungen im Bereich Sekundarschulbildung 

Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Italien behält sich das Recht vor, die Niederlassung vorzuschreiben und 

die grenzüberschreitende Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Primar- und Sekundarschulbildung zu 

beschränken.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Königliches Dekret 1592/1933 (Gesetz über Sekundarschulbildung) 

Gesetz 243/1991 (Gelegentlicher öffentlicher Beitrag für 

Privatuniversitäten) 

Beschluss 20/2003 des CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione 

del sistema universitario) 

Dekret des Präsidenten der Republik (DPR) 25/1998 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Italien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Tätigkeiten der „promotori di servizi finanziari“ einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Artikel 91-111 der CONSOB-Verordnung über Intermediäre 

(Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007) 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Transportversicherungen für Transportgüter, Versicherungen für 

Transportmittel als solche sowie Haftpflichtversicherungen für in 

Italien belegene Risiken können nur bei in der EU niedergelassenen 

Versicherungsgesellschaften abgeschlossen werden, mit Ausnahme 

internationaler Transporte in Verbindung mit Einfuhren nach Italien. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Artikel 29 des Privatversicherungsgesetzbuchs (Gesetzesdekret Nr. 209 

vom 7. September 2005) 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Italien behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die die Niederlassung vorschreiben und die 

grenzüberschreitende Erbringung der Dienstleistungen von 

Versicherungsmathematikern beschränken. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz 194/1942 über den Beruf des Versicherungsmathematikers 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Italien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz 833/1978 Einführung des öffentlichen Gesundheitssystems 

Gesetzesdekret 502/1992 Organisation und Disziplin in der 

Gesundheitsversorgung 

Gesetz 328/2000 Reform der sozialen Dienstleistungen 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Limousinendienste unterliegen einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung. Hauptkriterien: Zahl der bereits bestehenden 

Unternehmen und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, 

geografische Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und 

Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
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 Der Städte verbindende Busverkehr unterliegt einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung. Hauptkriterien: Zahl der bereits bestehenden 

Unternehmen und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, 

geografische Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und 

Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Frachtverkehrsdienstleistungen unterliegen einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung. Hauptkriterium: Örtliche Nachfrage. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetzesdekret 285/1992 (Straßenverkehrsvorschriften und 

anschließende Änderungen), Artikel 85 

Gesetzesdekret 395/2000 Artikel 8 (Personenkraftverkehr) 

Gesetz 21/1992 (Rahmengesetz über die Personenbeförderung durch 

öffentliche Kraftverkehrsdienste außerhalb des Linienverkehrs) 

Gesetz 218/2003 Artikel 1 (Personenbeförderung durch angemietete 

Busse mit Fahrern) 

Gesetz 151/1981 (Rahmengesetz über den öffentlichen 

Personennahverkehr) 
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In Lettland geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb landwirtschaftlicher Flächen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Lettland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 

Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch Staatsangehörige Kanadas 

oder eines Drittlands, einschließlich des Genehmigungsverfahrens für 

den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen, einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz über die Privatisierung landwirtschaftlicher Flächen, ss. 28, 29, 

30. 

 

Sektor: Tierärztliche Dienstleistungen 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 932 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Lettland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung tierärztlicher Dienstleistungen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Lettland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Dienstleistungen der Suche nach Führungskräften, Vermittlung von 

Arbeitskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Lettland behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Genehmigungserfordernisse. Ein 

Firmensitz oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. Eventuell 

gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Für den Personen- und den Frachtverkehr ist eine Genehmigung 

erforderlich, die nicht für im Ausland zugelassene Fahrzeuge erteilt 

wird. 

Niedergelassene Unternehmen müssen Fahrzeuge mit nationalem 

Kennzeichen benutzen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Litauen geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Litauen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Unternehmen von strategischer Bedeutung für die nationale Sicherheit 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die sich im Staatsbesitz befinden 

müssen (Teil des Kapitals, der den nationalen Sicherheitsinteressen 

zufolge von in- oder ausländischen privaten Personen gehalten werden 

kann, Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Konformität 

potenzieller nationaler Investoren und potenzieller Teilnehmer am 

Unternehmen usw.). 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz betreffend Unternehmen und Einrichtungen von strategischer 

Bedeutung für die nationale Sicherheit und sonstige Unternehmen von 

Bedeutung für die Gewährleistung der nationalen Sicherheit der 

Republik Litauen vom 21. Juli 2009 Nr. XI-375. 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Grundstücken  

Zuordnung nach 

Branche: 
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Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Litauen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 

Erwerb von Grundstücken einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die im 

Einklang mit den Verpflichtungen stehen, die die EU im Allgemeinen 

Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) 

eingegangen ist und die in Litauen anwendbar sind. Das Verfahren und 

die Bedingungen sowie Einschränkungen des Erwerbs von 

Grundstücken sind im Verfassungsgesetz, im Bodengesetz und im 

Gesetz über den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geregelt. 

Lokale Regierungen (Kommunen) und andere nationale Einrichtungen 

der Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung und der Nordatlantikvertrags-Organisation, die in 

Litauen wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die gemäß dem 

Verfassungsrecht im Einklang mit den Kriterien der europäischen und 

sonstigen Integration spezifiziert wurden, deren Umsetzung Litauen in 

Angriff genommen hat, können jedoch nichtlandwirtschaftliche 

Grundstücke für den Bau und den Betrieb von Gebäuden und 

Einrichtungen erwerben, die zur Ausübung ihrer direkten Tätigkeiten 

erforderlich sind. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Verfassung der Republik Litauen 

Verfassungsgesetz der Republik Litauen vom 20. Juni 1996 über die 

Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 der Verfassung der Republik 

Litauen , Nr. I-1392, zuletzt geändert am 20. März 2003, Nr. IX-1381 

Bodengesetz vom 27. Januar 2004, Nr. IX-1983 

Gesetz über den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen vom 

24. April 2014, Nr. XII-854 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Juristische Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 861 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Ausländische Anwälte können nur im Rahmen bilateraler 

Übereinkommen über Rechtshilfe eine anwaltliche Vertretung vor 

Gericht übernehmen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Litauen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Dienstleistungen der Suche nach Führungskräften, Vermittlung von 

Arbeitskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Litauen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Genehmigungserfordernisse. 

Gebietsansässigkeit oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. 

Eventuell gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Ermittlungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87301 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 In Litauen sind Ermittlungsdienstleistungen dem Staat vorbehalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Fremdenführern  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7472 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Insofern Kanada und seine Provinzen und Territorien litauischen 

Staatsangehörigen gestatten, Dienstleistungen im Bereich 

Fremdenführung zu erbringen, wird Litauen kanadischen 

Staatsangehörigen gestatten, zu denselben Bedingungen 

Dienstleistungen im Bereich Fremdenführung zu erbringen.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Telekommunikation 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung  

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Das staatliche Unternehmen „Infostruktura“ verfügt über 

ausschließliche Rechte zur Erbringung der folgenden Dienstleistungen: 

Übermittlung von Daten durch gesicherte staatliche 

Datenübertragungsnetze, Vergabe von Internet-Adressen mit der 

Endung „gov.lt“; Zertifizierung elektronischer Registrierkassen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Regierungsbeschluss Nr. 756 vom 28. Mai 2002 über die Genehmigung 

des Standardverfahrens zur Festlegung von Preisen und Tarifen für 

Güter und Dienstleistungen monopolistischer Art, die von staatlichen 

Unternehmen und öffentlichen Institutionen erbracht werden, die von 

Ministerien, staatlichen Einrichtungen und Provinzgouverneuren 

eingerichtet wurden und diesen zugeordnet sind. 
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Sektor: Baudienstleistungen 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 51 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Maßnahmen: Gesetz über das Bauwesen der Republik Litauen vom 19. März 1996 

Nr. I-1240 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Das Recht auf Vorbereitung von Bauunterlagen für Bauwerke von 

außergewöhnlicher Bedeutung wird nur einem in Litauen eingetragenen 

oder einem ausländischen Entwurfsbüro gewährt, das von einer von der 

Regierung für solche Tätigkeiten genehmigten Einrichtung zugelassen 

wurde. Das Recht auf Ausübung technischer Tätigkeiten in den 

wichtigsten Bereichen des Bauwesens kann nicht-litauischen Personen 

gewährt werden, die von einer von der Regierung Litauens 

genehmigten Einrichtung zugelassen wurden. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz über das Bauwesen der Republik Litauen vom 19. März 1996 

Nr. I-1240 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 235 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Litauen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung sämtlicher sozialen Dienstleistungen, 

die staatlich finanziert werden oder eine wie immer geartete staatliche 

Unterstützung erhalten und daher nicht als privat finanziert betrachtet 

werden, einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 236 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Inländerbehandlung 

Maßnahmen: Bankgesetz der Republik Litauen vom 30. März 2004 Nr. IX-2085 

Gesetz der Republik Litauen über Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren vom 4. Juli 2003 Nr. IX-1709 

Gesetz der Republik Litauen über die freiwillige zusätzliche 

Altersversorgung vom 3. Juni 1999 Nr. VIII-1212 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Für die Vermögensverwaltung ist die Gründung einer besonderen 

Verwaltungsgesellschaft (keine Zweigniederlassungen) erforderlich.  

Als Verwahrstelle für Vermögenswerte von Investmentfonds dürfen nur 

Banken mit satzungsmäßigem Sitz oder einer Zweigniederlassung in 

Litauen tätig werden. 

Als Verwahrstelle für Vermögenswerte von Pensionsfonds dürfen nur 

Banken mit satzungsmäßigem Sitz oder einer Zweigniederlassung in 

Litauen und einer Zulassung für die Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen in den EU- oder den EWR-Mitgliedstaaten 

tätig werden.  

Mindestens ein Vorstandsmitglied der Bank muss die litauische 

Sprache beherrschen und dauerhaft in Litauen gebietsansässig sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Energiebereich 

Teilsektor:  Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7131 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Litauen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf den 

Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Erdgasgesetz der Republik Litauen vom 10. Oktober 2000 Nr. VIII-

1973 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Lagerdienstleistungen für in Rohrfernleitungen transportierte 

Brennstoffe 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 402, CPC 742 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Litauen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Hilfsdienstleistungen für den Transport von Waren (außer 

Brennstoffen) in Rohrfernleitungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Erdgasgesetz der Republik Litauen vom 10. Oktober 2000 Nr. VIII-

1973 (Artikel 10.8) 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Hilfsdienstleistungen für den See-, Binnenschiffs-, Schienen- und 

Luftverkehr 

Teilsektor:  Wartung und Instandsetzung von Wasserfahrzeugen, 

Eisenbahnausrüstungen und Luftfahrzeugen sowie Teilen davon 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86764, CPC 86769, Teil von CPC 8868 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 In Litauen unterliegen Wartung und Instandsetzung von 

Eisenbahnausrüstungen einem staatlichen Monopol. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Straßenverkehr 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Maßnahmen, die im Rahmen bilateraler Übereinkommen getroffen 

werden und die für die betroffenen Vertragsparteien die Bedingungen 

für Transportdienstleistungen und Betriebsbedingungen, einschließlich 

der bilateralen Durchreise und anderer Beförderungsgenehmigungen 

für Transportdienstleistungen in die und über die Republik Litauen 

sowie durch und aus der Republik Litauen, sowie Kraftfahrzeugsteuern 

und Abgaben festlegen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Malta geltende Vorbehalte 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1, 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Für die Registrierung und Zulassung eines Fischereifahrzeugs muss der 

Eigentümer, Kapitän oder Schiffsführer des Fischereifahrzeugs gemäß 

den Bestimmungen des Liegenschaftsgesetzes (Erwerb durch 

Gebietsfremde) in Malta ansässig sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Artikel 5 der Rechtsvorschrift 425.07 über Vorschriften für 

Fischereifahrzeuge 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Malta behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Niederlassung von Vermittlungsdiensten für Bürohilfskräfte 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Malta behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Suche 

nach Führungskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Malta behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Genehmigungserfordernisse. 

Gebietsansässigkeit oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. 

Eventuell gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Malta behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen in den Bereichen 

Primar-, Sekundar- sowie Hochschul- und Erwachsenenbildung 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankenhausdienstleistungen 

Krankentransportdienstleistungen 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen 

 Malta behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen sowie Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Gesundheitsbezogene freiberufliche Dienstleistungen: Dienstleistungen 

von Ärzten, Zahnärzten sowie Angehörigen von 

komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen (u. a. 

Hebammen, Krankenpflegepersonal und Physiotherapeuten) sowie 

Psychologen. 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9312, Teil von CPC 9319 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Dieser Vorbehalt gilt für alle gesundheitsbezogenen freiberuflichen 

Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen von Fachkräften wie 

Ärzten, Zahnärzten sowie Angehörigen von 

komplementärmedizinischen und Gesundheitsfachberufen (u. a. 

Hebammen, Krankenpflegepersonal und Physiotherapeuten) sowie 

Psychologen. In Malta können diese Dienstleistungen nur von 

Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats mit vorheriger 

Genehmigung erbracht werden, die einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung (economic needs test/ENT) unterliegen kann. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Malta behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehrsdienstleistungen 

Teilsektor:  Straßenverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Öffentlicher Busverkehrsdienst: Das gesamte Netz unterliegt einer 

Konzession, die eine gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungsvereinbarung umfasst, um den Bedarf bestimmter 

sozialer Sektoren (wie Studenten und Senioren) abzudecken. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Wasserverkehr 

Hilfstätigkeiten für den Wasserverkehr 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7213, CPC 7214, Teil von 742, CPC 745, Teil von CPC 749 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Verpflichtungen 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Ausschließliche Rechte für die Seeverbindung von Malta zum 

europäischen Festland über Italien.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In den Niederlanden geltende Vorbehalte 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Die Niederlande behalten sich das Recht vor, die Niederlassung 

vorzuschreiben und die grenzüberschreitende Erbringung von 

Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften zu untersagen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Polen geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Präferenzbedingungen für die Niederlassung oder die 

grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen, die die 

Abschaffung oder die Änderung bestimmter Beschränkungen in der 

Liste der in Polen geltenden Vorbehalte beinhalten können, können 

durch Handels- und Schifffahrtsverträge gewährt werden. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Fischerei 

Aquakultur 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 0501, ISIC Rev. 3.1 0502, CPC 882 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Polen behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die Dienstleistungen und Dienstleistern eines 

Landes eine unterschiedliche Behandlung gemäß bestehender oder 

künftiger bilateraler Übereinkommen auf dem Gebiet Fischerei in den 

geografischen Fischereigebieten gewähren, die in den 

Zuständigkeitsbereich der betreffenden Länder fallen, im Einklang mit 

den internationalen Erhaltungsmaßnahmen und -politiken oder 

Abkommen zur Fischerei, insbesondere im Ostseebecken. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Polen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Niederlassung von Vermittlungsdiensten für Bürohilfskräfte 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Polen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Suche 

nach Führungskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 



 

 

EU/CA/R/Anhang II/ de 248 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Polen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Genehmigungserfordernisse. Ein 

Firmensitz oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. Eventuell 

gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankentransportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93192 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Polen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Krankentransportdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Polen behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Alle Personen- und Frachtverkehrsdienstleistungen (ausgenommen 

Seeverkehr) 

Zuordnung nach 

Branche: 

Teil von CPC 711, Teil von CPC 712, Teil von CPC 722 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Insofern Kanada und seine Provinzen und Territorien polnischen 

Personen- und Frachtverkehrsanbietern die Erbringung von 

Verkehrsdiensten in und über das Gebiet Kanadas gestatten, wird Polen 

kanadischen Personen- und Frachtverkehrsanbietern die Erbringung 

von Verkehrsdiensten in und über das Gebiet Polens zu denselben 

Bedingungen gestatten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Portugal geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Portugal behält sich das Recht vor, bei der Ausübung bestimmter 

Tätigkeiten und Berufe durch natürliche Personen, die Dienstleistungen 

für Länder erbringen, in denen Portugiesisch Amtssprache ist (Angola, 

Brasilien, Kap Verde, Guinea-Bissau, Mosambik sowie São Tomé und 

Príncipe), auf das Staatsangehörigkeitserfordernis zu verzichten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 (außer Dienstleistungen von Rechnungslegern)  

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Portugal behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von 

Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Portugal behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Niederlassung von Vermittlungsdiensten für Bürohilfskräfte 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Portugal behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Suche 

nach Führungskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen 

durch einen ausländischen Dienstleister ist nicht zulässig.  

Staatsangehörigkeitserfordernis für Fachkräfte. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Ermittlungsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87301 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 In Portugal sind Ermittlungsdienstleistungen dem Staat vorbehalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Luft- und Seetransportversicherungen (für Güter, Luftfahrzeuge, 

Schiffe und Haftpflicht) dürfen nur bei in der EU niedergelassenen 

Unternehmen abgeschlossen werden. 

 

Nur in der EU niedergelassene Personen oder Gesellschaften dürfen in 

Portugal als Vermittler für diese Versicherungen tätig werden. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetzesdekret 94-B/98 Artikel 7und Gesetzesdekret 144/2006 

Artikel 7 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Portugal behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Energie 

Teilsektor:  Elektrizität, Erdgas, Rohöl oder Erdölerzeugnisse 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 232, ISIC Rev. 3.1 4010, ISIC Rev. 3.1 4020, CPC 7131, 

CPC 7422, CPC 887 (außer Beratungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Portugal behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erzeugung, Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität, die 

Gasproduktion, den Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen, 

den Elektrizitätsgroßhandel, den Einzelhandel mit Elektrizität und 

Nicht-Flaschengas sowie in Bezug auf Dienstleistungen im Bereich 

Elektrizitäts- und Erdgasverteilung einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Portugal behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Lagerdienstleistungen für in 

Rohrfernleitungen transportierte Brennstoffe (Erdgas) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Die Weiterleitung und Verteilung von Elektrizität erfolgt im Rahmen 

ausschließlicher Konzessionen öffentlicher Stellen. 

 Konzessionen für die Weiterleitung, Verteilung und unterirdische 

Speicherung von Erdgas sowie für das LNG-Übernahme-, -

Speicherungs- und Rückvergasungsterminal werden nach 

Ausschreibungen im Rahmen von Konzessionsverträgen vergeben.  

Diese Konzessionen für den Elektrizitäts- und den Gassektor werden 

nur für Kapitalgesellschaften mit Hauptverwaltung und tatsächlicher 

Geschäftsleitung in Portugal erteilt.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetzesdekret 230/2012 und Gesetzesdekret 231/2012, 26. Oktober - 

Erdgas  

Gesetzesdekret 215-A/2012 und Gesetzesdekret 215-B/2012, 

8. Oktober - Elektrizität  

Gesetzesdekret 31/2006, 15. Februar – Rohöl/Erdölerzeugnisse 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 
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Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Personenverkehrsdienstleistungen unterliegen in Bezug auf die 

Erbringung von Limousinendiensten einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung. Hauptkriterium: Zahl der bereits bestehenden 

Unternehmen und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, 

geografische Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und 

Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Sonstige Dienstleistungen 

Teilsektor:  Bestattungs- und Krematoriendienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 97030 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen  

 Portugal behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Bestattungs- und Krematoriendienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. Die private Verwaltung und der Betrieb von 

Friedhöfen erfolgt im Rahmen einer staatlichen Konzession. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetzesdekret 109/2010, 14. Oktober 2010 

Gesetz 13/2011, 29. April 2011 
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In Rumänien geltende Vorbehalte 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 851, CPC 852, CPC 853 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Rumänien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Forschungs- und 

Entwicklungsdienstleistungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Regierungsverordnung Nr. 6/2011 

Anweisung des Erziehungs- und Forschungsministers Nr. 3548/2006 

Regierungsbeschluss Nr. 134/2011 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Rumänien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Niederlassung von Vermittlungsdiensten für Bürohilfskräfte 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Rumänien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Suche nach Führungskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Rumänien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Genehmigungserfordernisse. 

Gebietsansässigkeit oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. 

Eventuell gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Rumänien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen in den Bereichen 

Primar-, Sekundar- sowie Hochschul- und Erwachsenenbildung 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Rumänien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In der Slowakischen Republik geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:  Erwerb von Immobilien 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Beschreibung: Investitionen 

 Ausländische Unternehmen oder natürliche Personen dürfen keine 

landwirtschaftlichen Flächen und Wälder außerhalb der Grenze der 

bebauten Fläche einer Gemeinde und andere Flächen (z. B. natürliche 

Ressourcen, Seen, Flüsse, Straßen usw.) erwerben. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz 202/1995, Devisen-Gesetz, Artikel 19 

Gesetz 229/1991 betreffend Gesetze zur Anpassung der 

Bodeneigentumsverhältnisse 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Slowakische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Niederlassung von Vermittlungsdiensten für 

Bürohilfskräfte einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Die Slowakische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Suche nach Führungskräften und die Überlassung von 

Bürohilfskräften einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die Slowakische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Genehmigungserfordernisse. 

Gebietsansässigkeit oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. 

Eventuell gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung  

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923 (außer CPC 92310), CPC 924 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 EWR-Ansässigkeitserfordernis für Anbieter sämtlicher 

privatwirtschaftlich finanzierter Dienstleistungen im Bereich Bildung 

(mit Ausnahme der Dienstleistungen im Bereich der postsekundaren 

technischen und beruflichen Bildung).  

Ggf. wirtschaftliche Bedürfnisprüfung; die Anzahl der zu gründenden 

Schulen kann durch örtliche Behörden beschränkt werden. 

In der Slowakischen Republik müssen die Mitglieder des Leitungs- und 

Kontrollorgans einer Einrichtung, die Dienstleistungen im Bereich 

Bildung anbietet, mehrheitlich slowakische Staatsangehörige sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Bildungsgesetz 245/2008 

Gesetz131/2002 über Universitäten, Artikel 2, 47, 49a 

Gesetz 596/2003 über die staatliche Verwaltung im Bildungswesen, 

Artikel 16 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankenhausdienstleistungen 

Krankentransportdienstleistungen 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Slowakische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Erbringung privat finanzierter Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen sowie Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Slowakische Republik behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Ausländische Staatsangehörige können Versicherungsgesellschaften in 

Form einer Aktiengesellschaft gründen oder Versicherungsgeschäfte 

über eine Zweigniederlassung mit satzungsmäßigem Sitz in der 

Slowakischen Republik tätigen. Die Genehmigung hängt in beiden 

Fällen von der Bewertung durch die Aufsichtsbehörde ab.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Versicherungsgesetz 8/2008 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Zuordnung nach 

Branche: 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Maßnahmen: Wertpapiergesetz 566/2001 

Bankgesetz 483/2001 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Wertpapierdienstleistungen können in der Slowakischen Republik von 

Verwaltungsgesellschaften erbracht werden, die die Form einer 

Aktiengesellschaft mit dem gesetzlich vorgeschriebenem Eigenkapital 

haben (keine Zweigniederlassungen).  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Energie  

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 4010, ISIC Rev. 3.1 4020, ISIC Rev. 3.1 4030, CPC 

7131 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung, die 

Gaserzeugung und die Verteilung gasförmiger Brennstoffe, die 

Herstellung und Verteilung von Dampf und Warmwasser, den 

Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen, den Groß- und 

Einzelhandel mit Strom, Dampf und Warmwasser sowie 

Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung ist eine Genehmigung 

erforderlich. Eine wirtschaftliche Bedürfnisprüfung ist vorgeschrieben, 

und der Antrag kann nur bei einer Marktsättigung zurückgewiesen 

werden.  

Für all diese Tätigkeiten kann eine Genehmigung lediglich einer 

natürlichen Person mit dauerhafter Gebietsansässigkeit in einem EU- 

oder EWR-Mitgliedstaat oder einer in der EU oder im EWR 

niedergelassenen juristischen Person gewährt werden.  
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Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz 51/1988 über den Bergbau, Artikel 4a 

Gesetz 569/2007 über geologische Aktivitäten, Artikel 5 

Energiegesetz 251/2012, Artikel 6, 7 

Gesetz 657/2004 über thermische Energie, Artikel 5 

 

Sektor: Verkehr 

Fischerei 

Aquakultur 

Teilsektor:  Wasserverkehr 

Dienstleistungen im Bereich Fischerei 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 722 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Marktzugang 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Handel mit Dienstleistungen 

 In der Slowakischen Republik müssen ausländische Investoren ihren 

Hauptverwaltungssitz in der Slowakischen Republik haben, um einen 

Antrag auf eine Lizenz zur Erbringung einer Dienstleistung zu stellen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Für den Frachtverkehr wird eine wirtschaftliche Bedürfnisprüfung 

angewandt. Hauptkriterien: Örtliche Nachfrage. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Eisenbahnverkehr 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7111, CPC 7112 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Maßnahmen, die im Rahmen bestehender oder künftiger 

Übereinkommen getroffen werden und Verkehrsrechte, 

Betriebsbedingungen und die Erbringung von 

Beförderungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Republik Bulgarien, 

der Slowakischen Republik und der Tschechischen Republik sowie 

zwischen den betroffenen Ländern regeln. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Straßenverkehr 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Maßnahmen, die im Rahmen bestehender oder künftiger 

Übereinkommen getroffen werden und die die Erbringung von 

Beförderungsdienstleistungen vorbehalten oder einschränken und für 

die betroffenen Vertragsparteien Betriebsbedingungen festlegen, 

einschließlich Durchreiseerlaubnissen oder 

Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für Transportdienstleistungen in 

die und über die Slowakische Republik sowie innerhalb und aus der 

Slowakischen Republik.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Slowenien geltende Vorbehalte 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Erbringung von Dienstleistungen der Überlassung von Bürohilfskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Slowenien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Niederlassung von Vermittlungsdiensten für Bürohilfskräfte 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Slowenien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Suche nach Führungskräften und die Überlassung von Bürohilfskräften 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Slowenien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Eventuell gelten Zulassungs- und Genehmigungserfordernisse. Ein 

Firmensitz oder eine kommerzielle Präsenz sind erforderlich. Eventuell 

gilt auch ein Staatsangehörigkeitserfordernis. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:  Dienstleistungen im Bereich Primarschulbildung 

Dienstleistungen im Bereich Sekundarschulbildung 

Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 921, CPC 922, CPC 923 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel  

 Slowenien behält sich das Recht vor, die Niederlassung vorzuschreiben 

und die grenzüberschreitende Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Primarschulbildung zu beschränken.  

Die Mehrheit der Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans einer 

Einrichtung, die privat finanzierte Dienstleistungen im Bereich 

Sekundar- oder Hochschulbildung anbietet, müssen slowenische 

Staatsangehörige sein. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankentransportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93192 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Slowenien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter Krankentransportdienstleistungen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Slowenien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen einzuführen 

oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 
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In Spanien geltende Vorbehalte 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Suche nach Führungskräften 

Vermittlung von Arbeitskräften 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87201, CPC 87202 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Spanien behält sich das Recht vor, die Zahl der Vermittler von 

Führungskräften zu beschränken.  

Spanien behält sich das Recht vor, die Zahl der Vermittler von 

Arbeitskräften zu beschränken. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Sicherheitsdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Inländerbehandlung 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen 

durch einen ausländischen Anbieter ist nicht zulässig.  

Der Zugang wird nur Sociedades Anonimas, Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales und 

Sociedades Cooperativas gewährt. 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Fachkräfte. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Beschreibung: Finanzdienstleistungen 

 Für den Berufsstand der Versicherungsmathematiker ist die 

Gebietsansässigkeit oder alternativ dazu zwei Jahre Berufserfahrung 

vorgeschrieben. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 
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Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Spanien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen (ausgenommen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- und 

Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Verkehr 

Teilsektor:  Straßenverkehr: Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 712 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Personenverkehrsdienstleistungen unterliegen nach CPC 7122 einer 

wirtschaftlichen Bedürfnisprüfung. Hauptkriterien: Örtliche Nachfrage. 

Der Städte verbindende Busverkehr unterliegt einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung. Hauptkriterien: Zahl der bereits bestehenden 

Unternehmen und Auswirkungen auf diese, Bevölkerungsdichte, 

geografische Verteilung, Auswirkungen auf den Verkehr und 

Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Bestehende 

Maßnahmen: 
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Sektor: Straßenverkehr (Fracht) 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7123 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Dienstleistern kann die Genehmigung für die Niederlassung einer 

kommerziellen Präsenz in Spanien verwehrt werden, wenn deren 

Herkunftsland spanischen Dienstleistern keinen wirksamen 

Marktzugang gewährt. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres 
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In Schweden geltende Vorbehalte 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Schweden behält sich das Recht vor, diskriminierende Anforderungen 

für Unternehmensgründer, das höhere Management und das Leitungs- 

und Kontrollorgan für den Fall einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

dass neue Gesellschaftsformen in schwedisches Recht aufgenommen 

werden.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Alle Sektoren 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Dänemark, Finnland und Schweden haben zur Förderung der 

nordischen Zusammenarbeit unter anderem folgende Maßnahmen 

ergriffen:  

a)  finanzielle Unterstützung für FuE-Projekte (Nordic Industrial 

Fund); 

b)  Finanzierung von Durchführbarkeitsstudien für internationale 

Projekte (Nordic Fund for Project Exports); und  
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 c)  finanzielle Unterstützung für Gesellschaften
4
, die 

Umwelttechnologie nutzen (Nordic Environment Finance 

Corporation). 

Dieser Vorbehalt gilt unbeschadet des Ausschlusses von Beschaffungen 

durch eine Vertragspartei, Subventionen oder staatliche Unterstützung 

für den Handel mit Dienstleistungen in Artikel 8.15.5 a) und b) bzw. 

Artikel 9.2.2 f) und g). 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, Herstellung von 

Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

Teilsektor:  Nukleare Energieerzeugung  

Aufbereitung von Kernbrennstoffen 

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 1200, ISIC Rev. 3.1 2330, Teil von ISIC Rev. 3.1 4010 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Schweden behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Aufbereitung von Kernbrennstoffen und die nukleare Energieerzeugung 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Schwedisches Umweltschutzgesetz (1998:808) 

Gesetz über Kerntechnologietätigkeiten (1984:3) 

 

                                                 
4
 Gilt für osteuropäische Gesellschaften, die mit einer oder mehreren nordischen Gesellschaften 

zusammenarbeiten. 
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Sektor: Vertriebsdienstleistungen 

Teilsektor:  Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 

Artikeln und sonstige Dienstleistungen von Apothekern  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Das schwedische Monopol für den Einzelhandelsverkauf von 

pharmazeutischen Artikeln wurde am 1. Juli 2009 aufgehoben. Da die 

Öffnung des Marktes erst unlängst erfolgt ist und neue Formen der 

Leistungserbringung umfasst, behält sich Schweden das Recht vor, 

Maßnahmen in Bezug auf den Einzelhandel mit pharmazeutischen 

Artikeln und die Lieferung pharmazeutischer Artikel an die breite 

Öffentlichkeit einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende 

Maßnahmen: 

Gesetz über den Handel mit pharmazeutischen Artikeln (2009:336)  

Verordnung über den Handel mit pharmazeutischen Artikeln 

(2009:659)  

Die schwedische Agentur für Medizinprodukte hat weitere 

Rechtsvorschriften erlassen, deren Einzelheiten unter folgender Adresse 

zu finden sind: (LVFS 2009:9)  

http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2009-9.pdf 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 92 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 
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Beschreibung: Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Schweden behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

behördlich zugelassene Dienstleister im Bereich Bildung anzunehmen 

oder aufrechtzuerhalten.  

Dieser Vorbehalt gilt für privat finanzierte Dienstleister im Bereich 

Bildung, die in irgendeiner Weise staatlich gefördert werden, unter 

anderem Dienstleister im Bereich Bildung, die staatlich anerkannt sind, 

staatlicher Kontrolle unterliegen oder die studienförderungsberechtigte 

Bildungsangebote bereitstellen. 

Bestehende 

Maßnahmen: 

 

 

Sektor: Rückgewinnung 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

ISIC Rev. 3.1 37 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Beschreibung: Investitionen 

 Schweden behält sich das Recht vor, die Zahl der Anbieter zu 

begrenzen, die privat finanzierte Rückgewinnungsdienstleistungen auf 

kommunaler Ebene anbieten, indem Monopole geschaffen oder aufrecht 

erhalten oder einem Dienstleister oder Dienstleistern eine Konzession 

oder ausschließliche Rechte auf einer diskriminierungsfreien Grundlage 

gewährt werden. Die Beschränkung des Marktzugangs spiegelt die 

Anwendung des EU-Vorbehalts in Bezug auf öffentliche 

Versorgungsleistungen wider.  
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Bestehende 

Maßnahmen: 

Umweltschutzgesetz (1998:808)  

SFS 1994:1205 Förordning (1994:1205) om producentansvar för 

returpapper  

SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för 

glödlampor och vissa belysningsarmaturer  

SFS 2005:209 Förordning (2005:209) om producentansvar för 

elektriska och elektroniska produkter  

SFS 1997:185 Förordning (1997:185) om producentansvar för 

förpackningar  

SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck  

SFS 1993:1154 Förordning (1993:1154) om producentansvar för 

glasförpackningar och förpackningar av wellpapp  

SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar  

SFS 2007:193 Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa 

radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor  

SFS 2006:1273 Förordning (2006:1273) om producentansvar för 

förpackningar  

SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för 

läkemedel 

 

Sektor: Abfallbewirtschaftung  

Teilsektor:  Abfallbewirtschaftung von Haushalten und Abfälle im 

Zusammenhang mit der Verantwortung des Erzeugers  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9402  

Art des Vorbehalts: Marktzugang  
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Beschreibung: Investitionen 

 Schweden behält sich das Recht vor, die Zahl der Anbieter zu 

begrenzen, die privat finanzierte 

Abfallbewirtschaftungsdienstleistungen auf kommunaler Ebene 

anbieten, indem Monopole geschaffen oder aufrecht erhalten oder 

einem Dienstleister oder Dienstleistern eine Konzession oder 

ausschließliche Rechte auf einer diskriminierungsfreien Grundlage 

gewährt werden. Die Beschränkung des Marktzugangs spiegelt die 

Anwendung des EU-Vorbehalts in Bezug auf öffentliche 

Versorgungsleistungen wider. 

Bestehende Maßnahmen: Umweltschutzgesetz (1998:808)  

SFS 1994:1205 Förordning (1994:1205) om producentansvar för 

returpapper  

SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för 

glödlampor och vissa belysningsarmaturer  

SFS 2005:209 Förordning (2005:209) om producentansvar för 

elektriska och elektroniska produkter  

SFS 1997:185 Förordning (1997:185) om producentansvar för 

förpackningar  

SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck  

SFS 1993:1154 Förordning (1993:1154) om producentansvar för 

glasförpackningar och förpackningar av wellpapp  

SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar  

SFS 2007:193 Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa 

radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor  

SFS 2006:1273 Förordning (2006:1273) om producentansvar för 

förpackningar  

SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för 

läkemedel 
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Sektor: Seeverkehr  

Teilsektor:  Kabotage 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 7211, CPC 7212 

Art des Vorbehalts: Meistbegünstigung 

Verpflichtungen 

Beschreibung: Investitionen, grenzüberschreitender Dienstleistungshandel und 

Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr 

 Maßnahmen können auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ergriffen 

werden, um kanadischen Wasserfahrzeugen, die unter der Flagge 

Kanadas fahren, zu gestatten, Kabotagedienstleistungen in Schweden 

zu erbringen, sofern Kanada und seine Provinzen und Territorien 

unter der Flagge Schwedens fahrenden Wasserfahrzeugen gestatten, 

Kabotagedienstleistungen in Kanada zu erbringen. Das spezifische 

Ziel dieses Vorbehalts hängt vom Inhalt eines möglicherweise 

gegenseitig vereinbarten künftigen Übereinkommens zwischen 

Kanada und Schweden ab.  

Bestehende Maßnahmen:  

 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Hilfsdienstleistungen für den Eisenbahn- und den Landverkehr 

Teilsektor:  Wartung und Instandsetzung von Eisenbahn- und 

Straßenverkehrsausrüstungen und Teilen davon 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 6112, CPC 6122, Teil von CPC 8867, Teil von CPC 8868 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 In Schweden unterliegen Wartungs- und 

Instandsetzungsdienstleistungen von Eisenbahn- und 

Straßenverkehrsausrüstungen einer wirtschaftlichen 

Bedürfnisprüfung, wenn der Investor eigene 

Terminalinfrastruktureinrichtungen schaffen will. Hauptkriterien: 

Raum- und Kapazitätsprobleme. 

Bestehende Maßnahmen: Planungs- und Baugesetz (2010:900) 
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Sektor: Andere Dienstleistungen a. n. g. 

Teilsektor:  Bestattungs- und Krematoriendienstleistungen 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 9703 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Schweden behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf 

Bestattungs- und Krematoriendienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Im Vereinigten Königreich geltende Vorbehalte 

Sektor: Unternehmensdienstleistungen 

Teilsektor:  Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 86211, CPC 86212 (außer Dienstleistungen von 

Rechnungslegern) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Das Vereinigte Königreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die grenzüberschreitende Erbringung von 

Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende Maßnahmen: Companies Act 2006 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Ärztliche Dienstleistungen  

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93121, CPC 93122 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

 Die Niederlassung von Ärzten im Rahmen des National Health 

Service unterliegt der Personalplanung für medizinische Berufe. 

Bestehende Maßnahmen:  
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Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Krankentransportdienstleistungen 

Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ohne Krankenhäuser) 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 93192, CPC 93193 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Das Vereinigte Königreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Erbringung privat finanzierter 

Krankentransportdienstleistungen und Dienstleistungen sonstiger 

stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ohne 

Krankenhäuser) einzuführen oder aufrechtzuerhalten.  

Bestehende Maßnahmen:  

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Gesundheit 

Teilsektor:  Gesundheitsbezogene freiberufliche Dienstleistungen, einschließlich 

Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten sowie Dienstleistungen 

von Psychologen; Dienstleistungen von Hebammen 

Dienstleistungen von Angehörigen der komplementärmedizinischen 

und Gesundheitsfachberufe (u. a. Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten) 

Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln und sonstige Dienstleistungen von 

Apothekern 

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 63211, Teil von CPC 85201, CPC 9312, Teil von CPC 93191 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 Das Vereinigte Königreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die die Niederlassung von 

Anbietern erfordern und die grenzüberschreitende Erbringung 

gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen durch 

Dienstleister, die im Gebiet des Vereinigten Königreichs nicht 

physisch präsent sind, beschränken, einschließlich Dienstleistungen 

von Ärzten und Zahnärzten sowie Dienstleistungen von 

Psychologen; Dienstleistungen von Hebammen; Dienstleistungen von 

Angehörigen der komplementärmedizinischen und 

Gesundheitsfachberufe (u. a. Krankenpflegepersonal und 

Physiotherapeuten); des Einzelhandels mit pharmazeutischen und 

orthopädischen Artikeln und sonstiger Dienstleistungen von 

Apothekern.  

Bestehende Maßnahmen:  

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

Teilsektor:   

Zuordnung nach 

Branche: 

CPC 933 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Inländerbehandlung 

Leistungsanforderungen 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Beschreibung: Investitionen 

 Das Vereinigte Königreich behält sich das Recht vor, Maßnahmen in 

Bezug auf die Erbringung privat finanzierter sozialer Dienstleistungen 

(ausgenommen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Genesungs- 

und Erholungsheimen sowie Seniorenheimen) einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bestehende Maßnahmen:  

 

 

________________ 
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ANHANG III 

 

 

Liste Kanadas 

 

Erläuterungen 

 

1. In der in diesem Anhang enthaltenen Liste Kanadas wird Folgendes festgelegt: 

 

a) Kopfvermerke, mit denen die Verpflichtungen Kanadas hinsichtlich der unter den 

Buchstaben b und c beschriebenen Pflichten eingeschränkt oder klargestellt werden, 

 

b) im Abschnitt A die von Kanada gemäß Artikel 13.10 (Vorbehalte und Ausnahmen) 

Absätze 1 und 2 angebrachten Vorbehalte bezüglich einer bestehenden Maßnahme, die 

den durch nachstehende Bestimmungen auferlegten Pflichten nicht entspricht: 

 

i) Artikel 13.3 (Inländerbehandlung), 

 

ii) Artikel 13.4 (Meistbegünstigung), 

 

iii) Artikel 13.6 (Marktzugang), 

 

iv) Artikel 13.7 (Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen) oder 

 

v) Artikel 13.8 (Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane), 
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c) im Abschnitt B die von Kanada gemäß Artikel 13.10. (Vorbehalte und Ausnahmen) 

Absatz 3 angebrachten Vorbehalte bezüglich Maßnahmen, die Kanada möglicherweise 

einführt oder aufrechterhält und die nicht den durch Artikel 13.3 (Inländerbehandlung), 

13.4 (Meistbegünstigung), 13.6 (Marktzugang), 13.7 (Grenzüberschreitende Erbringung 

von Finanzdienstleistungen) oder 13.8 (Höheres Management und Leitungs- und 

Kontrollorgane) auferlegten Pflichten entsprechen. 

 

2. Jeder Vorbehalt in Abschnitt A besteht aus den folgenden Rubriken: 

 

a) die Rubrik Sektor bezeichnet den Sektor, für den der Vorbehalt angebracht wird, 

allgemein; 

 

b) die Rubrik Teilsektor bezeichnet den Teilsektor, für den der Vorbehalt angebracht 

wird, genauer; 

 

c) in der Rubrik Art des Vorbehalts wird die in Absatz 1 Buchstabe b angegebene Pflicht, 

bezüglich welcher der Vorbehalt angebracht wird, genannt; 

 

d) die Rubrik Zuständigkeitsebene bezeichnet die Zuständigkeitsebene, auf der die 

Maßnahme aufrechterhalten wird, für die der Vorbehalt angebracht wird; 

 

e) in der Rubrik Maßnahmen sind die Gesetze oder sonstigen Vorschriften oder 

Maßnahmen, für die der Vorbehalt angebracht wird und die gegebenenfalls in der 

Rubrik Beschreibung erläutert werden, angegeben. Eine in der Rubrik Maßnahmen 

aufgeführte Maßnahme 

 

i) ist die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens geänderte, 

fortgeführte oder erneuerte Maßnahme und 

 

ii) beinhaltet eine nachgeordnete Maßnahme, die nach Maßgabe und im Einklang mit 

der Maßnahme eingeführt oder aufrechterhalten wurde, und 
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f) in der Rubrik Beschreibung sind die gegebenenfalls zu nennenden Verweise auf die 

Liberalisierung, die am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens gemäß anderen 

Abschnitten der diesem Anhang beigefügten Liste Kanadas erfolgt, und die 

verbleibenden nichtkonformen Aspekte der bestehenden Maßnahmen, für die der 

Vorbehalt angebracht wird, aufgeführt. 

 

3. Jeder Vorbehalt in Abschnitt B besteht aus den folgenden Rubriken: 

 

a) die Rubrik Sektor bezeichnet den Sektor, für den der Vorbehalt angebracht wird, 

allgemein; 

 

b) die Rubrik Teilsektor bezeichnet den Teilsektor, für den der Vorbehalt angebracht wird, 

genauer; 

 

c) in der Rubrik Art des Vorbehalts wird die in Absatz 1 Buchstabe c angegebene Pflicht, 

bezüglich welcher der Vorbehalt angebracht wird, genannt; 

 

d) die Rubrik Zuständigkeitsebene bezeichnet die Zuständigkeitsebene, auf der die 

Maßnahme aufrechterhalten wird, für die der Vorbehalt angebracht wird; und 

 

e) in der Rubrik Beschreibung wird die Reichweite der Sektoren, der Teilsektoren oder 

der Tätigkeiten festgelegt, die vom Vorbehalt erfasst werden. 

 

4. Bei der Auslegung eines Vorbehalts in Abschnitt A sind die Einträge in sämtlichen Rubriken 

des Vorbehalts zu berücksichtigen. Ein Vorbehalt wird im Lichte der einschlägigen 

Bestimmungen des Kapitels ausgelegt, in Bezug auf das der Vorbehalt angebracht wird. 

Sofern 

 

a) der Eintrag in der Rubrik Maßnahmen durch einen spezifischen Vermerk in der Rubrik 

Beschreibung erläutert wird, hat der solchermaßen erläuterte Eintrag in der Rubrik 

Maßnahmen Vorrang gegenüber allen anderen Rubriken; und sofern 

 

b) der Eintrag in der Rubrik Maßnahmen nicht in dieser Weise erläutert wird, hat die 

Rubrik Maßnahmen Vorrang gegenüber allen anderen Rubriken, es sei denn, 

Unstimmigkeiten zwischen dem Eintrag in der Rubrik Maßnahmen und den übrigen, in 

ihrer Gesamtheit betrachteten Rubrikeinträgen sind so relevant und bedeutend, dass der 

Schluss auf die Vorrangigkeit der Rubrik Maßnahmen unsinnig wäre; in diesem Fall 

sind die anderen Rubriken im Rahmen dieser Unstimmigkeiten maßgebend. 
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5. Bei der Auslegung eines Vorbehalts in Abschnitt B sind sämtliche Rubriken des Vorbehalts 

zu berücksichtigen. Die Rubrik Beschreibung hat Vorrang vor allen anderen Rubriken. 

 

6. Soweit Kanada eine Maßnahme aufrechterhält, der zufolge ein Dienstleister als 

Voraussetzung für die Erbringung einer Dienstleistung im Gebiet Kanadas ein Bürger 

Kanadas oder ein dauerhaft Ansässiger (Permanent resident) oder Ansässiger (Resident) 

Kanadas sein muss, gilt ein Vorbehalt, der in Bezug auf diese Maßnahme im Hinblick auf die 

Artikel 13.3 (Inländerbehandlung), 13.4 (Meistbegünstigung), 13.6 (Marktzugang) 13.7 

(Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen) und 13.8 (Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane) angebracht wird, als Vorbehalt in Bezug auf 

die Artikel 8.4 (Marktzugang), 8.5 (Leistungsanforderungen), 8.6 (Inländerbehandlung), 8.7 

(Meistbegünstigung) und 8.8 (Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane) 

entsprechend dem Geltungsbereich der genannten Maßnahme. 

 

7. Wird ein Vorbehalt in Bezug auf eine Maßnahme, der zufolge ein Dienstleister als 

Voraussetzung für die Erbringung einer Finanzdienstleistung im Gebiet Kanadas eine 

natürliche Person, ein Bürger, ein dauerhaft Ansässiger (Permanent resident) oder Ansässiger 

(Resident) Kanadas sein muss, in Bezug auf Artikel 13.7 (Grenzüberschreitende Erbringung 

von Finanzdienstleistungen) angebracht, so gilt er als Vorbehalt in Bezug auf die Artikel 13.3 

(Inländerbehandlung), 13.4 (Meistbegünstigung), 13.6 (Marktzugang) und 13.8 (Höheres 

Management und Leitungs- und Kontrollorgane) entsprechend dem Geltungsbereich der 

genannten Maßnahme. 
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Kopfvermerke: 

 

1. Die im Rahmen dieses Abkommens eingegangenen Verpflichtungen bezüglich der in dieser 

Liste aufgeführten Teilsektoren unterliegen den Beschränkungen und Bedingungen, die in 

diesen Kopfvermerken und in der nachstehenden Liste festgelegt sind. 

 

2. Die Tatsache, dass eine Maßnahme in Abschnitt A oder B als Vorbehalt aufgeführt ist, 

bedeutet nicht, dass sie sich nicht auch anderweitig als Maßnahme rechtfertigen lässt, die aus 

aufsichtsrechtlichen Gründen im Sinne des Artikels 13.16 (Aufsichtsrechtliche 

Ausnahmeregelung) eingeführt oder aufrechterhalten wird. 

 

3. Zur Klarstellung der Verpflichtung Kanadas in Bezug auf Artikel 13.6 (Marktzugang) wird 

darauf hingewiesen, dass juristische Personen, die Finanzdienstleistungen erbringen und nach 

kanadischem Recht errichtet sind, nichtdiskriminierenden Beschränkungen der Rechtsform 

unterliegen1. 

 

4. Artikel 13.10 (Vorbehalte und Ausnahmen) Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für nichtkonforme 

Maßnahmen im Hinblick auf Artikel 13.6 (Marktzugang) Absatz 1 Buchstabe b. 

                                                 
1
 Beispielsweise sind Personengesellschaften und Einzelunternehmen mit beschränkter oder 

unbeschränkter Haftung in der Regel keine akzeptierten Rechtsformen für Finanzinstitute in 

Kanada. Dieser Kopfvermerk soll die Entscheidung eines Investors der anderen Vertragspartei 

zwischen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften nicht beeinflussen oder 

anderweitig beschränken. 
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Liste Kanadas 

 

 

ABSCHNITT A 

 

In Kanada geltende Vorbehalte 

 

(anwendbar in sämtlichen Provinzen und Territorien) 

 

Vorbehalt IIIA-C-1 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Alle 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Bank Act, S.C. 1991, c.46, ss. 159, 749  

Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47, ss. 167, 796  

Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c. 45, s. 163 

Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency 

Requirements Regulations (Insurance Companies), 

S.O.R./2003-185 

Foreign Institutions Subject to the Canadian Residency 

Requirements Regulations (Trust and Loan Companies), 

S.O.R./2003-186 

Cooperative Credit Associations Act, S.C. 1991, c. 48, s. 169 

Beschreibung:  

Mindestens die Hälfte der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) eines 

unter Bundesrecht fallenden Finanzinstituts, bei dem es sich um eine Tochtergesellschaft eines 

ausländischen Instituts handelt, und eine Mehrheit der Personen mit Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Directors) eines sonstigen unter Bundesrecht fallenden Finanzinstituts 

müssen Bürger Kanadas mit gewöhnlichem Aufenthalt (ordinarily resident) in Kanada oder 

dauerhaft Ansässige (Permanent residents) in Kanada sein, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

in Kanada haben.
2
 

 

  

                                                 
2
 Zur Klarstellung: Eine nach internem Bundesrecht gegründete Holdinggesellschaft stellt für 

die Zwecke des Artikels 13.1 ein Finanzinstitut dar. 
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Vorbehalt IIIA-C-2 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Bank Act, S.C. 1991, c.46, s. 524 

Beschreibung:  

Um eine Bankniederlassung gründen zu können, muss eine ausländische Bank eine Bank in dem 

Gebiet sein, nach dessen Recht sie gegründet wurde. 
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Vorbehalt IIIA-C-3 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Bank Act, S.C. 1991, c.46, s. 540 

Sales or Trades (Authorized Foreign Banks) Regulations, 

S.O.R./2000-52 

Beschreibung:  

Die Zweigniederlassung einer Kreditbank kann bezüglich ihrer Geschäftstätigkeit in Kanada nur 

eine Einlage hereinnehmen, anderweitig Mittel mit Hilfe eines Finanzinstruments aufnehmen, 

ein Wertpapier garantieren oder einen von einer Person ausgestellten Wechsel annehmen, wenn 

die genannten Papiere an folgende Institute verkauft bzw. wenn sie über folgende Institute 

gehandelt werden: 

a) a) ein Finanzinstitut (ausgenommen eine ausländische Bank), oder 

b) b) eine ausländische Bank, die 

i) nach dem Recht des Gebiets, nach dessen Recht sie gegründet wurde, oder 

in einem Gebiet, in dem sie tätig ist, eine Bank darstellt, 

ii) Finanzdienstleistungen erbringt und einen Namen führt, in dem das Wort 

„bank“, „banque“, „banking“ oder „bancaire“ enthalten ist, und 

iii) in dem Gebiet, nach dessen Recht sie gegründet wurde, oder in einem 

Gebiet, in dem sie tätig ist, als Bank oder als Kreditinstitut reguliert wird, 

und wenn das Finanzinstrument, das Wertpapier oder der Wechsel nicht weiter verkauft werden 

kann bzw. mit den genannten Papieren nicht weiter gehandelt werden kann. 
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Vorbehalt IIIA-C-4 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Alle 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c.45 

Bank Act, S.C. 1991, c.46 

Cooperative Credit Associations Act, S.C. 1991, c.48 

Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47 

Beschreibung:  

Nach Bundesrecht dürfen Treuhand- und Kreditgesellschaften, Kreditgenossenschaften oder 

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (fraternal benefit societies) in Kanada nicht durch 

Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften gegründet werden, die nach ausländischem 

Recht organisiert sind. 
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Vorbehalt IIIA-C-5 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Alle 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Maßnahmen: Bank Act, S.C. 1991, c. 45, ss. 510, 522.16, 524 

Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47, ss. 574, 581 

Beschreibung:  

1. Eine Zweigniederlassung einer Bank muss unmittelbar der zugelassenen ausländischen 

Bank unterstellt sein, die in dem Gebiet gegründet wurde, in dem die zugelassene 

ausländische Bank ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich ausübt. 

 

2. Ein für die Versicherung von Risiken in Kanada zugelassenes ausländisches Unternehmen 

muss unmittelbar der ausländischen Versicherungsgesellschaft unterstellt sein, die in dem 

Gebiet gegründet wurde, in dem die ausländische Versicherungsgesellschaft ihre 

Geschäftstätigkeit direkt oder über eine Tochtergesellschaft hauptsächlich ausübt. 
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In Alberta geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-1 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13 

Beschreibung:  

In Alberta können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen erbracht 

werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften Albertas gegründeten Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen 

Gebiets gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies) oder 

g) besonderen Versicherungsmaklern. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 12 

Vorbehalt IIIA-PT-2 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13 

Beschreibung:  

Tochtergesellschaften ausländischer Versicherungsgesellschaften müssen nach Bundesrecht 

zugelassen sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-3 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung 

Vermittlung von Versicherungsverträgen für den Seeverkehr, 

gewerblichen Luftverkehr, für Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), sowie für Rückversicherung und 

Retrozession 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-3 

Beschreibung:  

1. Für die Versicherung von Risiken in der Provinz durch einen nicht zugelassenen 

Versicherer sind eine an die Provinz zu entrichtende Gebühr in Höhe von 50 % der 

gezahlten Prämie und eine Meldung an die Regulierungsbehörde vorgeschrieben, es sei 

denn die Versicherung wird durch einen in Alberta zugelassenen besonderen 

Versicherungsmakler platziert. 

 

2. Zur Klarstellung: Ein in Alberta zugelassener besonderer Versicherungsmakler braucht 

nicht in Alberta ansässig (Resident) sein, und ein zugelassener Versicherer braucht in 

Alberta nicht kommerziell präsent zu sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-4 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20 

Loan and Trust Corporations Regulation, Alberta Reg. 171/1992 

Beschreibung:  

Um als Treuhand- und Kreditgesellschaft nach den Vorschriften Albertas betrieben werden zu 

können, muss eine Einrichtung eine Körperschaft sein, für die der Loan and Trust Corporations 

Act gilt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 15 

Vorbehalt IIIA-PT-5 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20 

Loan and Trust Corporations Regulation, Alberta Reg. 171/1992 

Beschreibung:  

Mindestens drei Viertel der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) einer 

Treuhand- und Kreditgesellschaft in Alberta müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt (ordinarily 

resident) in Kanada haben. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 16 

Vorbehalt IIIA-PT-6 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32 

Credit Union Regulation, Alberta Reg. 249/1989 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in Alberta gegründet sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 17 

Vorbehalt IIIA-PT-7 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32 

Credit Union Regulation, Alberta Reg. 249/1989 

Beschreibung:  

Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) von Kreditgenossenschaften in 

Alberta müssen Bürger Kanadas oder dauerhaft ansässig (Permanent resident) in Kanada sein, 

und drei Viertel müssen jederzeit ihren gewöhnlichen Aufenthalt (ordinarily resident) in Alberta 

haben. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 18 

Vorbehalt IIIA-PT-8 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Beratungs- und Zusatzfinanzdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4 

Beschreibung:  

Soweit ein Berater Beratungsdienstleistungen in Alberta erbringt, müssen diese 

Dienstleistungen mittels einer kommerziellen Präsenz in Alberta erbracht werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 19 

Vorbehalt IIIA-PT-9 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

persönlich 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, s.75 

Beschreibung:  

Um über Händler, die nicht in Alberta ansässig (Resident) oder registriert sind, Handel zu 

treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 20 

Vorbehalt IIIA-PT-10 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 21 

In British Columbia geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-11 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre Vereinigungen oder 

Gruppierungen 

Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141 

Beschreibung:  

Bei nach Provinzrecht gegründeten Treuhandgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und 

Kreditgenossenschaften muss die Mehrheit der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Directors) ihren gewöhnlichen Aufenthalt (ordinarily resident) in Kanada und mindestens eine von 

ihnen in British Columbia haben. 
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Vorbehalt IIIA-PT-12 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss.75-76 

Beschreibung:  

In British Columbia können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen 

erbracht werden:  

a) einer nach den Rechtsvorschriften British Columbias gegründeten 

Kapitalgesellschaft,  

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, der 

durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung oder 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit. 
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Vorbehalt IIIA-PT-13 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung, Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48 bis 51 

im Hinblick auf Treuhand-, Versicherungs- und 

Holdinggesellschaften 

Beschreibung:  

Sofern eine Person 10 % oder mehr der Stimmen eines Unternehmens kontrolliert, unterliegen 

die Gründung eines Unternehmens, der Erwerb von Anteilen oder die Beantragung einer 

Geschäftserlaubnis der Zustimmung der Financial Institutions Commission. 
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Vorbehalt IIIA-PT-14 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Financial Services Act, R.S.B.C. 1996, c. 141 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in British Columbia erbracht 

werden. 
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Vorbehalt IIIA-PT-15 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Alle Zahlungs- und Überweisungsdienstleistungen – Treuhand- 

und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, ss. 48 bis 51 

Beschreibung:  

Sofern eine Person 10 % oder mehr der Stimmen eines Unternehmens kontrolliert, unterliegen 

die Gründung eines Unternehmens, der Erwerb von Anteilen oder die Beantragung einer 

Geschäftserlaubnis der Zustimmung der Financial Institutions Commission. 
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Vorbehalt IIIA-PT-16 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen)  

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

persönlich 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die in British Columbia weder ansässig noch registriert sind, 

Handel zu treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-17 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418 

National Instrument 81-102 Investment Funds, B.C. Reg. 

20/2000, Part 6 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Manitoba geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-18 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Insurance Act, C.C.S.M. c. 140 

Beschreibung:  

In Manitoba können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen erbracht 

werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften Manitobas gegründeten Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen 

Gebiets gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies) oder 

g) besonderen Versicherungsmaklern. 
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Vorbehalt IIIA-PT-19 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Corporations Act, C.C.S.M. c. C225 

Beschreibung:  

Um als Treuhand- und Kreditgesellschaft nach den Vorschriften Manitobas betrieben werden zu 

können, muss eine Einrichtung eine Körperschaft sein, für die The Corporations Act, PART 

XXIV, gilt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 30 

Vorbehalt IIIA-PT-20 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Corporations Act, C.C.S.M. c. C225 

Beschreibung:  

Der direkte oder indirekte Erwerb kanadisch kontrollierter Unternehmen durch Gebietsfremde 

ist auf 10 % pro Person und 25 % insgesamt beschränkt. 
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Vorbehalt IIIA-PT-21 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Corporations Act, C.C.S.M. c. C225, s. 346(1) und (2) 

Beschreibung:  

Ein Gebietsfremder (natürliche oder juristische Person) darf über seine Anteile nur abstimmen 

oder abstimmen lassen, wenn er der registrierte Anteilseigner der Anteile ist. 
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Vorbehalt IIIA-PT-22 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen)  

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Corporations Act, C.C.S.M. c. C225, s. 321(6) 

Beschreibung:  

Eine Mehrheit der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) nach 

Provinzrecht gegründeter Treuhand- und Kreditgesellschaften müssen in Kanada ansässig 

(Resident) sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-23 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Credit Unions and Caisses Populaires Act, C.C.S.M. c. 

C301 

Beschreibung:  

1. Eine Kreditgenossenschaft oder Caisse Populaire muss in Manitoba gegründet sein. 

 

2. Der Zweck einer Kreditgenossenschaft besteht in Finanzdienstleistungen, die den 

Mitgliedern auf genossenschaftlicher Basis erbracht werden, und die Erbringung dieser 

Dienstleistungen soll in erster Linie von Personen mit Ansässigkeit (Residents) in 

Manitoba geleitet oder kontrolliert werden. Der Zweck einer Caisse Populaire besteht in 

Finanzdienstleistungen, die den Mitgliedern auf genossenschaftlicher Basis in 

französischer Sprache erbracht werden, und die Erbringung dieser Dienstleistungen soll 

von französischsprachigen in Manitoba ansässigen (Residents) Personen geleitet oder 

kontrolliert werden.  

 

3. Der Ausdruck „mit Ansässigkeit/ansässig in Manitoba“ (Resident in Manitoba) bezeichnet 

eine Einzelperson mit Aufenthaltsrecht in Kanada, die ihren Wohnsitz in Manitoba 

genommen hat und jährlich mindestens sechs Monate in Manitoba physisch anwesend ist. 

Wird in der englischen Sprachfassung des The Credit Unions and Caisses Populaires Act 

auf eine Kreditgenossenschaft („credit union“) Bezug genommen, so gilt dies auch für 

eine Caisse Populaire, so wie in der französischen Sprachfassung mit dem entsprechenden 

Ausdruck („caisse populaire“) ebenfalls eine Kreditgenossenschaft bezeichnet wird. 
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Vorbehalt IIIA-PT-24 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Credit Unions and Caisses Populaires Act, C.C.S.M. c. 

C301 

Beschreibung:  

Eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) einer Kreditgenossenschaft oder 

Caisse Populaire muss in Kanada ansässig (Resident) sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-25 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Community bonds begebende Gesellschaften 

(sozialwirtschaftlich orientiert) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Agricultural Societies Act, C.C.S.M. c. A30 

Beschreibung:  

Eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) einer Community bonds 

begebenden Gesellschaft muss in Manitoba ansässig (Resident) sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-26 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

persönlich 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Securities Act, C.C.S.M. c. S50 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die nicht in Manitoba ansässig oder registriert sind, Handel zu 

treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-27 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten sowie 

Beratungs- und Zusatzfinanzdienstleistungen – Händler, Makler, 

Berater 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Securities Act, C.C.S.M. c. S50 

Beschreibung:  

1. Sofern es sich bei dem Antragsteller um eine Kapitalgesellschaft handelt, muss 

mindestens ein Angestellter oder eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen 

(Director) das Erfordernis des gewöhnlichen Aufenthalts („usual residence qualification“) 

erfüllen, und sofern es sich bei dem Antragsteller um eine Personengesellschaft handelt, 

muss mindestens ein Partner oder Mitglied, bei dem es sich um eine Einzelperson handelt, 

das Erfordernis des gewöhnlichen Aufenthalts erfüllen. 

 

2. Gemäß dem Erfordernis des gewöhnlichen Aufenthalts („usual residence qualification“) 

muss der Antragsteller zum Datum der Antragstellung in Manitoba ansässig (Resident) 

und unmittelbar davor mindestens ein Jahr lang in Kanada ansässig (Resident) gewesen 

sein oder er muss nach den Wertpapiergesetzen eines anderen kanadischen Gebiets, in 

dem der Antragsteller zuletzt wohnhaft war, registriert sein, und zwar seit mindestens 

einem Jahr vor dem Datum der Antragstellung. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 38 

Vorbehalt IIIA-PT-28 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen)  

Geschäfte für eigene und für Kundenrechnung:  

Depotverwahrung; Handel mit Wertpapieren und 

Warenterminkontrakten – natürliche Personen; 

Wertpapierhändler und -makler; Handel mit Wertpapieren und 

Warenterminkontrakten; Beratungs- und 

Zusatzfinanzdienstleistungen; Händler, Makler, Berater 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Securities Act, C.C.S.M. c. S50 

Beschreibung:  

Ein Antragsteller, der als Einzelperson registriert werden will, muss zum Zeitpunkt der 

Antragstellung mindestens seit einem Jahr in Kanada ansässig (Resident) und zum Zeitpunkt der 

Antragstellung in der Provinz ansässig sein, in der er/sie tätig sein will. 
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Vorbehalt IIIA-PT-29 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Securities Act, C.C.S.M. c. S50 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In New Brunswick geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-30 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.N.B. 1973, c. I-12 

Beschreibung:  

In New Brunswick können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen 

erbracht werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften New Brunswicks gegründeten 

Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, oder 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit. 
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Vorbehalt IIIA-PT-31 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Loan and Trust Companies Act, S.N.B. 1987, c. L-11.2 

Beschreibung:  

Um als Treuhand- und Kreditgesellschaft nach den Vorschriften New Brunswicks betrieben 

werden zu können, muss eine Einrichtung eine Körperschaft sein, für die der Loan and Trust 

Companies Act gilt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 42 

Vorbehalt IIIA-PT-32 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Loan and Trust Companies Act, S.N.B. 1987, c. L-11.2 

Beschreibung:  

Mindestens zwei der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) einer 

Treuhand- und Kreditgesellschaft müssen in New Brunswick ansässig (Resident) sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 43 

Vorbehalt IIIA-PT-33 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Loan and Trust Companies Act, S.N.B. 1987, c. L-11.2 

Beschreibung:  

Die Gründung oder Registrierung einer Treuhand- und Kreditgesellschaft in New Brunswick 

wird verweigert, es sei denn, die Behörden haben sich vergewissert, dass eine weitere 

Kapitalgesellschaft der Allgemeinheit von Nutzen ist. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 44 

Vorbehalt IIIA-PT-34 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

persönlich 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die nicht in New Brunswick ansässig oder registriert sind, Handel 

zu treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 45 

 

Vorbehalt IIIA-PT-35 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Credit Unions Act, S.N.B.1994, c. C-32. 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in New Brunswick gegründet sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 46 

 

Vorbehalt IIIA-PT-36 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Community bonds begebende Gesellschaften 

(sozialwirtschaftlich orientiert) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5 

Beschreibung:  

Eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) einer Community Bonds 

begebenden Gesellschaft muss in New Brunswick ansässig (Resident) sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 47 

Vorbehalt IIIA-PT-37 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung  

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 48 

In Neufundland und Labrador geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-38 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen  

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act, R.S.N.L. 1990, c. 

I-9 

Beschreibung:  

In Neufundland und Labrador können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden 

Einrichtungen erbracht werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften von Neufundland und Labrador gegründeten 

Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies),  

g) besonderen Versicherungsmaklern, 

h) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (sororal societies) oder 

i) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 49 

Vorbehalt IIIA-PT-39 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Insurance Companies Act, R.S.N.L. 1990, c. I-10 

Beschreibung:  

Der Erwerb von Rückversicherungsdienstleistungen durch einen Versicherer, der weder eine 

Lebensversicherungs- noch eine Rückversicherungsgesellschaft ist, von einem gebietsfremden 

Rückversicherer ist auf höchstens 25 % der Risiken beschränkt, die von dem die 

Rückversicherung erwerbenden Versicherer getragen werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 50 

 

Vorbehalt IIIA-PT-40 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Corporations Act, R.S.N.L. 1990, C-36 

Trust and Loan Corporations Act, S.N.L. 2007, c. T-9.1 

Beschreibung:  

Um als Treuhand- und Kreditgesellschaft nach den Vorschriften von Neufundland und Labrador 

betrieben werden zu können, muss eine Einrichtung eine Körperschaft sein, für die der Loan 

and Trust Corporations Act  gilt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 51 

 

Vorbehalt IIIA-PT-41 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Credit Union Act 2009, S.N.L. 2009, c. C-37.2 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in Neufundland und Labrador gegründet sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 52 

Vorbehalt IIIA-PT-42 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13 

Beschreibung:  

Unter bestimmten, genau begrenzten Voraussetzungen kann der Superintendent of Securities 

folgenden Personen die Registrierung verweigern: 

a) einer Einzelperson oder 

b) einer Person oder einem Unternehmen, 

wenn die einzelne Person oder eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) 

bzw. ein Angestellter der Person oder des Unternehmens nicht unmittelbar vor dem Zeitpunkt, 

zu dem der Registrierungsantrag gestellt wird, mindestens ein Jahr lang in Kanada ansässig 

(Resident) war. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 53 

Vorbehalt IIIA-PT-43 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

persönlich 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die nicht in Neufundland und Labrador ansässig oder registriert 

sind, Handel zu treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 54 

Vorbehalt IIIA-PT-44 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 55 

In den Nordwest-Territorien geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-45 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nordwest-Territorien 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.N.W.T. 1988, c. I-4 

Beschreibung:  

In den Nordwest-Territorien können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden 

Einrichtungen erbracht werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften der Nordwest-Territorien gegründeten 

Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, oder 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies). 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 56 

Vorbehalt IIIA-PT-46 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nordwest-Territorien 

Maßnahmen: Business Corporations Act, S.N.W.T. (Nu) 1996, c. 19 

Beschreibung:  

Eine Treuhand- und Kreditgesellschaft muss in den Nordwest-Territorien nach Bundes- oder 

Provinzrecht gegründet sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 57 

Vorbehalt IIIA-PT-47 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nordwest-Territorien 

Maßnahmen: Credit Union Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in den Nordwest-Territorien gegründet sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 58 

Vorbehalt IIIA-PT-48 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

persönlich 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nordwest-Territorien 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. S-5 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die nicht in den Nordwest-Territorien ansässig oder registriert 

sind, Handel zu treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 59 

Vorbehalt IIIA-PT-49 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nordwest-Territorien 

Maßnahmen: Securities Act, S.N.W.T. 2008, c. 10 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 60 

In Nova Scotia geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-50 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231 

Licensing of Insurers Regulations, N.S. Reg. 142/90 oder 

sonstige in diesem Rahmen erlassene subsidiäre Maßnahmen 

Beschreibung:  

In Nova Scotia können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen 

erbracht werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften Nova Scotias gegründeten Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies), 

g) besonderen Versicherungsmaklern, 

h) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (sororal societies) oder 

i) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 61 

Vorbehalt IIIA-PT-51 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Vermittlung von Versicherungsverträgen für den Seeverkehr, 

gewerblichen Luftverkehr, für Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), sowie für Rückversicherung und 

Retrozession 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in Nova Scotia erbracht 

werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 62 

Vorbehalt IIIA-PT-52 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 und sonstige in 

diesem Rahmen erlassene subsidiäre Maßnahmen 

Beschreibung:  

Die Gründung oder Registrierung einer Treuhand- und Kreditgesellschaft in Nova Scotia wird 

verweigert, es sei denn, die Behörden haben sich vergewissert, dass eine weitere 

Kapitalgesellschaft der Allgemeinheit von Nutzen ist. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 63 

Vorbehalt IIIA-PT-53 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 und sonstige in 

diesem Rahmen erlassene subsidiäre Maßnahmen 

Beschreibung:  

Mindestens zwei der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) eines nach 

Provinzrecht zugelassenen Unternehmens müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt (ordinarily 

resident) in Nova Scotia und eine Mehrheit dieser Personen muss ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in Kanada haben. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 64 

Vorbehalt IIIA-PT-54 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 

Beschreibung:  

Um als Treuhand- und Kreditgesellschaft nach den Vorschriften Nova Scotias betrieben werden 

zu können, muss eine Einrichtung eine Körperschaft sein, für die der Trust and Loan Companies 

Act gilt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 65 

Vorbehalt IIIA-PT-55 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4 

Beschreibung:  

Eine Person, die in einer Kreditgenossenschaft in Nova Scotia Leitungs- bzw. 

Kontrollbefugnisse ausübt (Director), muss ein Bürger Kanadas sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 66 

Reservation IIIA-PT-56 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in Nova Scotia gegründet sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 67 

Vorbehalt IIIA-PT-57 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Hypothekardienstleistungen bezüglich Wohneigentum 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, 

c. 291 und sonstige in diesem Rahmen erlassene subsidiäre 

Maßnahmen 

Beschreibung:  

Ein Hypothekarkreditvermittler muss nach kanadischem Recht oder nach den 

Rechtsvorschriften Nova Scotias gegründet sein. 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 68 

Vorbehalt IIIA-PT-58 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Hypothekardienstleistungen bezüglich Wohneigentum 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, 

c. 291 und sonstige in diesem Rahmen erlassene subsidiäre 

Maßnahmen 

Beschreibung:  

Ein Hypothekarkreditvermittler muss in Nova Scotia ansässig (Resident) sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 69 

Vorbehalt IIIA-PT-59 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418 

Beschreibung:  

Unter bestimmten, genau eingegrenzten Voraussetzungen kann der Superintendent of Securities 

folgenden Personen die Registrierung in Nova Scotia verweigern: 

a) einer Einzelperson oder 

b) einer Person oder einem Unternehmen, 

wenn die einzelne Person oder eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) 

bzw. ein Angestellter der Person oder des Unternehmens nicht unmittelbar vor dem Zeitpunkt, 

zu dem der Registrierungsantrag gestellt wird, mindestens ein Jahr lang in Kanada ansässig 

(Resident) war. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 70 

Vorbehalt IIIA-PT-60 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Beratungs- und Zusatzfinanzdienstleistungen sowie 

Vermögensverwaltung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418 

Beschreibung:  

Die Niederlassung muss von einer Person mit Ansässigkeit (Resident) in Nova Scotia verwaltet 

werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 71 

Vorbehalt IIIA-PT-61 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Beratungs- und Zusatzfinanzdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418 

Beschreibung:  

Soweit ein Berater Beratungsdienstleistungen in Nova Scotia erbringt, müssen diese 

Dienstleistungen mittels einer kommerziellen Präsenz in Nova Scotia erbracht werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 72 

Vorbehalt IIIA-PT-62 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 73 

In Nunavut geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-63 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nunavut 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-3 

Beschreibung:  

In Nunavut können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen erbracht 

werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften Nunavuts gegründeten Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, oder 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies). 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 74 

Vorbehalt IIIA-PT-64 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nunavut 

Maßnahmen: Business Corporations Act, S.N.W.T. 1996, c. 19 

Beschreibung:  

Um als Treuhand- und Kreditgesellschaft nach den Vorschriften Nunavuts betrieben werden zu 

können, muss eine Einrichtung eine Kapitalgesellschaft sein, für die der Business Corporations 

Act gilt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 75 

Vorbehalt IIIA-PT-65 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nunavut 

Maßnahmen: Credit Union Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c. C-23 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in Nunavut gegründet sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 76 

Vorbehalt IIIA-PT-66 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

persönlich 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nunavut 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1998, c.10 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die nicht in Nunavut ansässig oder registriert sind, Handel zu 

treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 77 

Vorbehalt IIIA-PT-67 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nunavut 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 78 

In Ontario geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-68 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 42 

Beschreibung:  

In Ontario können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen erbracht 

werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften Ontarios gegründeten Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, oder 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, oder 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies). 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 79 

Vorbehalt IIIA-PT-69 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen – Mit den Tätigkeiten der Versicherungen 

verbundene Dienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung: 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 48 (3), 48 (7), 169(2)  

Beschreibung:  

Versicherungsträger auf Gegenseitigkeit unterliegen weniger belastenden 

Eigenmittelanforderungen, wenn sie Mitglied des Fire Mutuals Guarantee Fund sind. Jeder 

Versicherungsträger auf Gegenseitigkeit kann Mitglied des Fire Mutuals Guarantee Fund 

werden, doch unterliegt der Beitritt der Zustimmung des Superintendent of Financial Services. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 80 

Vorbehalt IIIA-PT-70 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8, s. 54 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in Ontario erbracht werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 81 

Vorbehalt IIIA-PT-71 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Loan and Trust Corporations Act, R.S.O. 1990, c. L.25, s. 31 

Beschreibung:  

Nur eine nach dem Bundesgesetz Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c. 45, gegründete 

Kapitalgesellschaft kann eine erstmalige Registrierung für die Geschäftstätigkeit als Kredit- 

oder als Treuhandgesellschaft in Ontario beantragen. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 82 

Vorbehalt IIIA-PT-72 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994, S.O. 1994, c. 

11, s. 332 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in Ontario gegründet sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 83 

Vorbehalt IIIA-PT-73 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Dienstleistungen der Kreditinstitute 

Kreditgenossenschaften und Caisses Populaires 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994, S.O. 1994, c. 

11, ss. 23, 91, 160, 332 

Beschreibung:  

Nur eine natürliche Person, die Mitglied der Kreditgenossenschaft und mindestens 18 Jahre alt 

sowie ein Bürger Kanadas oder eine Person mit Daueraufenthaltstitel für Kanada (Permanent 

residency) und gewöhnlichem Aufenthalt (ordinarily resident) in Kanada ist, darf Leitungs- 

bzw. Kontrollfunktionen (Director) in einer Kreditgenossenschaft ausüben. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 84 

Vorbehalt IIIA-PT-74 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Mit den Tätigkeiten der Kreditinstitute verbundene 

Dienstleistungen 

Hypothekarkreditvermittler 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006, 

S.O. 2006, c. 29 

Mortgage Brokers and Agents: Licensing, O. Reg. 409/07 

Beschreibung:  

Ein Hypothekarkreditvermittler oder -agent (beides Berufe, die von einer natürlichen Person 

ausgeübt werden) muss eine Person mit Ansässigkeit (Resident) in Kanada sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 85 

Vorbehalt IIIA-PT-75 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Mit den Tätigkeiten der Kreditinstitute verbundene 

Dienstleistungen 

Hypothekarkreditvermittler 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Mortgage Brokerages, Lenders and Administrators Act, 2006, 

S.O. 2006, c. 29; 

Mortgage Brokerages: Licensing, O. Reg. 408/07 

Mortgage Administrators: Licensing, O. Reg. 411/07 

Beschreibung:  

Ein Unternehmen zur Vermittlung oder Verwaltung von Hypothekarkrediten muss eine in 

einem kanadischen Gebiet gegründete Kapitalgesellschaft, eine nach den Rechtsvorschriften 

eines kanadischen Gebiets gebildete Personengesellschaft oder ein Einzelunternehmer mit 

Ansässigkeit (Resident) in Kanada sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 86 

Vorbehalt IIIA-PT-76 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

natürliche Personen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Commodity Futures Act, R.S.O. 1990, c. C.20, ss. 22(1), 65 

National Instrument 31-103 (Registrierung, Ausnahmen und 

Verpflichtungen aufgrund der Registrierung) 

National Instrument 33-109 (Registrierungsvoraussetzungen und 

damit verbundene Aspekte) 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die nicht in Ontario ansässig oder registriert sind, Handel zu 

treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 87 

Vorbehalt IIIA-PT-77 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 

National Instrument 31-103 (Registrierung, Ausnahmen und 

Verpflichtungen aufgrund der Registrierung) 

National Instrument 81-102 (Investmentfonds) 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 88 

In Prince Edward Island geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-78 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince Edward Island 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, ss. 24, 26(5), 324 

Beschreibung:  

In Prince Edward Island können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden 

Einrichtungen erbracht werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften von Prince Edward Island gegründeten 

Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, oder 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies). 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 89 

Vorbehalt IIIA-PT-79 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince Edward Island 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4 

Beschreibung:  

Tochtergesellschaften ausländischer Versicherungsgesellschaften in Prince Edward Island 

müssen nach Bundesrecht zugelassen sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 90 

Vorbehalt IIIA-PT-80 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince Edward Island 

Maßnahmen: Trust and Fiduciary Companies Act, R.S.P.E.I. 1988, c. T-7.1, 

ss. 26, 27 

Extra-provincial Corporations Registration Act, R.S.P.E.I. 1988, 

c. E-14, s. 4 

Beschreibung:  

Um als Treuhand- und Kreditgesellschaft nach den Vorschriften von Prince Edward Island 

betrieben werden zu können, muss eine Einrichtung eine Körperschaft sein, für die der Trust 

and Fiduciary Companies Act gilt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 91 

Vorbehalt IIIA-PT-81 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince Edward Island 

Maßnahmen: Credit Unions Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, ss. 2, 159 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in Prince Edward Island gegründet sein. 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 92 

Vorbehalt IIIA-PT-82 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

natürliche Personen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince Edward Island 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die nicht in Prince Edward Island ansässig oder registriert sind, 

Handel zu treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 93 

Vorbehalt IIIA-PT-83 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince Edward Island 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 94 

In Québec geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-84 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen:  

An Act to amend the Act respecting "Québec Health Services" 

"Les Services de Santé du Québec" and respecting SSQ, 

Mutuelle de gestion and SSQ, Life Insurance Company Inc., S.Q. 

1993, c. 107 

 

Beschreibung:  

Nach einer Zuweisung oder Übertragung stimmberechtigter Anteile an der 

Versicherungsaktiengesellschaft „SSQ, Société d'assurance vie inc“ oder an der 

Holdinggesellschaft „Groupe SSQ inc“ kann der Minister – sofern durch die Übertragung die 

Kontrolle des Unternehmens an Gebietsfremde übergeht – diese Unternehmen auffordern 

nachzuweisen, dass die Anteile bevorzugt Personen mit Ansässigkeit (Residents) in Québec und 

hilfsweise anderen Personen mit Ansässigkeit (Residents) in Kanada offeriert wurden, jedoch 

kein entsprechendes Kaufangebot erfolgte oder akzeptabel war. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 95 

Vorbehalt IIIA-PT-85 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the Caisse de dépôt et placement du Québec, 

C.Q.L.R., c. C-2 

Beschreibung:  

Mindestens drei Viertel der Mitglieder des Leitungs- und Kontrollorgans müssen in Québec 

ansässig sein. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 96 

Vorbehalt IIIA-PT-86 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting insurance, C.Q.L.R., c. A-32 

An Act respecting trust companies and savings companies, 

C.Q.L.R., c. S-29.01 

Beschreibung:  

1. Drei Viertel der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) von 

Treuhandgesellschaften und Sparinstituten müssen Bürger Kanadas sein. 

 

2. Eine Mehrheit der Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Directors) von 

Versicherungsgesellschaften, Versicherungsträgern auf Gegenseitigkeit, Sparinstituten 

und Treuhandgesellschaften muss in Québec ansässig sein. 

 

3. Der direkte oder indirekte Erwerb kanadisch kontrollierter Sparinstitute oder 

Treuhandgesellschaften durch Gebietsfremde ist auf 10 % pro Person und 25 % insgesamt 

beschränkt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 97 

Vorbehalt IIIA-PT-87 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting insurance, C.Q.L.R., c. A-32 

Beschreibung:  

1. Jede nicht nach einem Gesetz (Act) von Québec errichtete juristische Person, die ihren 

Hauptsitz nicht in Québec hat, muss bei der Beantragung einer Zulassung einen 

Hauptvertreter in Québec benennen. Dieser Vertreter muss eine bevollmächtigte Person 

mit Ansässigkeit (Resident) in Québec sein. 

 

2. Jede nicht nach einem Gesetz (Act) von Québec errichtete juristische Person hat in Bezug 

auf ihre Tätigkeiten in Québec die Rechte und Pflichten einer nach Gesetzen (Acts) von 

Québec errichteten Versicherungsgesellschaft bzw. eines auf diese Weise errichteten 

Vereins auf Gegenseitigkeit. Die juristische Person ist außerdem an ihren Gründungsakt 

gebunden, sofern dieser restriktiver ausfällt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 98 

Vorbehalt IIIA-PT-88 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting insurance, C.Q.L.R., c. A-32 

Beschreibung:  

In Québec können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen erbracht 

werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften Québecs gegründeten Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft oder 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung. 
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Vorbehalt IIIA-PT-89 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Vermittlung von Versicherungsverträgen für den Seeverkehr, 

gewerblichen Luftverkehr, für Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), sowie für Rückversicherung und 

Retrozession 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the distribution of financial products and 

services, C.Q.L.R., c. D-9.2 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in Québec erbracht werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 100 

Vorbehalt IIIA-PT-90 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting financial services cooperatives, C.Q.L.R., c. 

C-67.3 

Beschreibung:  

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre Vereinigungen oder Gruppierungen 

müssen in Québec gegründet sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-91 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherungsverträge für den Seeverkehr, gewerblichen 

Luftverkehr, für Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), sowie für Güter im internationalen 

Transitverkehr 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting Insurance, C.Q.L.R., c. A-32 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in Québec erbracht werden. 
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Vorbehalt IIIA-PT-92 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting Insurance, C.Q.L.R., c. A-32 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in Québec erbracht werden. 
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Vorbehalt IIIA-PT-93 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, 

Exceptions and Ongoing Registrant Obligations, C.Q.L.R., c. 

V-1.1, r. 10 

Securities Act, C.Q.L.R., c. V-1.1 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die in Québec weder ansässig noch registriert sind, Handel zu 

treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-94 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Securities Act, C.Q.L.R., c. V-1.1 

Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, 

Exemptions and Ongoing Registrant Obligations, C.Q.L.R., c. 

V-1.1, r. 10 

Regulation 81-102 respecting Mutual Funds, C.Q.L.R., c. V-1.1, 

r. 39 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Saskatchewan geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-95 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26 

Beschreibung:  

In Saskatchewan können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen 

erbracht werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften Saskatchewans gegründeten Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit, oder 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies). 
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Vorbehalt IIIA-PT-96 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26 

Beschreibung:  

Für die Versicherung von Risiken in der Provinz durch nicht zugelassene Versicherer ist eine an 

die Provinz zu entrichtende Gebühr in Höhe von 10 % der Prämie vorgeschrieben. 
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Vorbehalt IIIA-PT-97 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2 

Beschreibung:  

Eine Treuhand- und Kreditgesellschaft muss in Saskatchewan nach Bundes- oder Provinzrecht 

gegründet sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-98 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2 

Beschreibung:  

Das wirtschaftliche Eigentum – sowohl individuell als auch kollektiv – an kanadisch 

kontrollierten und nach Provinzrecht gegründeten Unternehmen darf 10 % nicht überschreiten. 
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Vorbehalt IIIA-PT-99 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Höheres Management und Leitungs- und Kontrollorgane 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1 

Beschreibung:  

Eine Person, die in einer Kreditgenossenschaft in Saskatchewan Leitungs- bzw. 

Kontrollfunktionen (Director) ausübt, muss Bürger Kanadas sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-100 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in Saskatchewan gegründet sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-101 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Community bonds begebende Gesellschaften 

(sozialwirtschaftlich orientiert) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, c. C-16.1 

Beschreibung:  

Eine Person mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen (Director) einer Community Bonds 

begebenden Gesellschaft muss in Saskatchewan ansässig (Resident) sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-102 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

natürliche Personen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) 

Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3 

Beschreibung:  

Für den Handel über Händler und Makler, die in der Provinz, in der der Handel bewirkt wird, 

nicht ansässig oder registriert sind, ist eine Registrierung vorgeschrieben. 
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Vorbehalt IIIA-PT-103 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Beratungs- und Zusatzfinanzdienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 

Beschreibung:  

Soweit ein Berater Beratungsdienstleistungen in Saskatchewan erbringt, müssen diese 

Dienstleistungen mittels einer kommerziellen Präsenz in Saskatchewan erbracht werden, und 

der Berater muss als solcher in Saskatchewan registriert sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-104 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Wertpapierhändler und -makler 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 

Beschreibung:  

Wertpapierhändler und -makler müssen gemäß den Rechtsvorschriften auf Bundes-, Provinz- 

oder Territoriumsebene gegründet sein bzw. weitergeführt werden. 
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Vorbehalt IIIA-PT-105 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) 

Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3  

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Yukon geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIA-PT-106 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherung sowie Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.Y. 2002, c. 119 

Beschreibung:  

In Yukon können Versicherungsdienstleistungen nur von folgenden Einrichtungen erbracht 

werden: 

a) einer nach den Rechtsvorschriften Yukons gegründeten Kapitalgesellschaft, 

b) einer Versicherungsgesellschaft außerhalb der Provinz, d. h. einem Versicherer, 

der durch die oder nach den Rechtsvorschriften eines anderen kanadischen Gebiets 

gegründet wurde, 

c) einer nach Bundesrecht zugelassenen Zweigniederlassung einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft, 

d) einer nach dem Vorbild des Lloyd gebildeten Vereinigung, 

e) Börsen für Versicherungen auf Gegenseitigkeit oder 

f) Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (fraternal societies). 
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Vorbehalt IIIA-PT-107 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Direktversicherungsverträge für den Seeverkehr, gewerblichen 

Luftverkehr, für Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), sowie für Güter im internationalen 

Transitverkehr 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.Y. 2002, c. 119 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in Yukon erbracht werden. 
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Vorbehalt IIIA-PT-108 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Rückversicherung und Retrozession 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.Y. 2002, c. 119 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in Yukon erbracht werden. 
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Vorbehalt IIIA-PT-109 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Vermittlung von Versicherungsverträgen für den Seeverkehr, 

gewerblichen Luftverkehr, für Raumfahrt und Weltraumtransport 

(einschließlich Satelliten), sowie für Rückversicherung und 

Retrozession 

Art des Vorbehalts: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.Y. 2002, c. 119 

Beschreibung:  

Die Dienstleistungen müssen mittels einer kommerziellen Präsenz in Yukon erbracht werden. 
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Vorbehalt IIIA-PT-110 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Treuhand- und Kreditgesellschaften 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20 

Beschreibung:  

Um als Treuhand- und Kreditgesellschaft nach den Vorschriften Yukons betrieben werden zu 

können, muss eine Einrichtung eine Körperschaft sein, für die der Business Corporations Act 

gilt. 
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Vorbehalt IIIA-PT-111 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Kreditgenossenschaften, Caisses Populaires und ihre 

Vereinigungen oder Gruppierungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20 

Beschreibung:  

Eine Kreditgenossenschaft muss in Yukon gegründet sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-112 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Handel mit Wertpapieren und Warenterminkontrakten – 

natürliche Personen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20 

Beschreibung:  

Um über Händler und Makler, die nicht in Yukon ansässig oder registriert sind, Handel zu 

treiben, muss eine Einzelperson oder ein Unternehmen registriert sein. 
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Vorbehalt IIIA-PT-113 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Wertpapierhändler und -makler 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Securities Act, S.Y. 2007, c. 16 

Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20 

Beschreibung:  

Wertpapierhändler und -makler in Yukon müssen gemäß den Rechtsvorschriften auf Bundes-, 

Provinz- oder Territoriumsebene gegründet sein bzw. weitergeführt werden. 
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Vorbehalt IIIA-PT-114 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Geschäfte für eigene und für Kundenrechnung: 

Depotverwahrung; Handel mit Wertpapieren und 

Warenterminkontrakten – natürliche Personen; 

Wertpapierhändler und -makler; Handel mit Wertpapieren und 

Warenterminkontrakten; Beratungs- und 

Zusatzfinanzdienstleistungen; Händler, Makler, Berater 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20 

Beschreibung:  

Ein Antragsteller, der als Einzelperson eingetragen werden will, muss zum Zeitpunkt der 

Antragstellung mindestens seit einem Jahr eine Person mit Ansässigkeit (Resident) in Kanada 

und zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Person mit Ansässigkeit in der Provinz sein, in der 

er/sie tätig sein will. 
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Vorbehalt IIIA-PT-115 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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ABSCHNITT B 

In Kanada geltende Vorbehalte 

(anwendbar in sämtlichen Provinzen und Territorien) 

Vorbehalt IIIB-C-1 

 

 

Sektor: 

Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Alle 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Beschreibung:  

Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, der 

zufolge bei unter Bundesrecht fallenden Finanzinstituten mit einem Eigenkapital von mehr als 

1 Mrd. CAD innerhalb von drei Jahren nach Erreichen dieser Schwelle 35 % der 

stimmberechtigten Anteile in Streubesitz gehalten sein und an einer Börse in Kanada gehandelt 

werden müssen. 
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Reservation IIIB-C-2 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Alle 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Beschreibung:  

1. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

der zufolge der Erwerb von Anteilen eines unter Bundesrecht fallenden und nach dem 

Bank Act, S.C. 1991, c. 46, dem Insurance Companies Act, S.C. 1991, c. 47, oder dem 

Trust and Loan Companies Act, S.C. 1991, c. 45, errichteten Finanzinstituts durch eine 

kanadische oder ausländische Person der ministeriellen Zustimmung bedarf, sofern die 

betreffende Person nach dem Erwerb Eigentümer von mehr als 10 % irgendeiner Klasse 

der Anteile des Instituts würde. 

 

2. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

der zufolge keine Person (sei sie Kanadier oder Ausländer) Eigentümer von mehr als 20 % 

einer Klasse stimmberechtigter oder von mehr als 30 % einer Klasse nicht 

stimmberechtigter Anteile folgender Einrichtungen sein darf: 

 

a) einer Bank oder Bankholding mit einem Eigenkapital von 12 Mrd. CAD oder mehr oder 

 

b) eines unter Bundesrecht fallenden und nach dem Bank Act, dem Insurance Companies 

Act, oder dem Trust and Loan Companies Act errichteten Finanzinstituts, das sich zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens in Streubesitz befindet
3
, weil dies so 

vorgeschrieben ist, u. a. aufgrund der Einstufung des Finanzinstituts als intern 

systemrelevant. 

 

3. Unbeschadet des Absatzes 2 Buchstabe a darf ein der Regulierung als Bank in der 

Europäischen Union unterliegendes Finanzinstitut der Europäischen Union oder jedes 

andere der Regulierung in der Europäischen Union unterliegende und in Streubesitz 

befindliche Finanzinstitut der Europäischen Union weiterhin eine Bank oder eine 

Bankholding kontrollieren, wenn es die Bank oder Bankholding an dem Tag kontrollierte, 

an dem das Eigenkapital der Bank oder Bankholding die geltende Schwelle für das 

Streubesitzerfordernis erreichte, und es die Bank seit jenem Tag kontrolliert hat. 

 

  

                                                 
3
 Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstabe b gilt ein Finanzinstitut als zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Abkommens in Streubesitz befindlich, wenn 1) es sich am 17. Juli 2014 

in Streubesitz befinden musste oder 2) nach dem 17. Juli 2014, jedoch vor dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Abkommens eine Feststellung getroffen wird, dass das Finanzinstitut in 

Streubesitz kommen muss, und es keine angemessenen Anstrengungen unternahm, um diese 

Eigentumsverhältnisse bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens zu erreichen. 
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Vorbehalt IIIB-C-3 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Beschreibung:  

1. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

der zufolge eine ausländische Bank eine Tochtergesellschaft gründen muss, um 

Privatkundeneinlagen von weniger als 150 000 CAD anzunehmen oder zu halten, es sei 

denn, die Summe aller von einer ausländischen Bank gehaltenen Einlagen unter 

150 000 CAD beträgt weniger als ein Prozent der Einlagen insgesamt, oder die Einlagen 

werden von einem versierten Anleger (zum Beispiel kanadischen Regierungsstellen auf 

Bundes- oder Provinzebene, ausländischen Regierungen, internationalen 

Entwicklungsbanken, zu deren Mitgliedern Kanada zählt, Finanzinstituten, bestimmten 

Pensions- und Investmentfonds und Großunternehmen) hereingenommen. 

 

2. Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, 

mit der es Zweigniederlassungen von Vollbanken und Kreditbanken untersagt wird, 

Mitglieder der Canada Deposit Insurance Corporation (Einlagensicherung) zu werden. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 129 

Vorbehalt IIIB-C-4 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: National 

Beschreibung:  

Kanada behält sich das Recht vor, eine Maßnahme einzuführen oder aufrechtzuerhalten, mit der 

es Kredite herausreichenden Zweigniederlassungen ausländischer Banken untersagt wird, 

Mitglieder der Canadian Payments Association (Zahlungs-, Clearing- und Abrechnungssystem) 

zu werden. 
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In Alberta geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-1 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Alberta 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In British Columbia geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-2 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor:  Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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Vorbehalt IIIB-PT-3 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz — British Columbia 

Maßnahmen: Insurance Corporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 228 

Exclusion Regulation, B.C. Reg. 153/73 

Beschreibung:  

Die Kraftfahrzeugversicherung wird in British Columbia von einem öffentlichen Monopol 

bereitgestellt. 
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In Manitoba geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-4 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Kraftfahrzeugversicherung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P215 

Beschreibung:  

Die Kraftfahrzeugversicherung wird in Manitoba von einem öffentlichen Monopol 

bereitgestellt. 
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Vorbehalt IIIB-PT-5 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Manitoba 

Maßnahmen: The Securities Act, C.C.S.M. c. S50 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In New Brunswick geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-6 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – New Brunswick 

Maßnahmen: Securities Act, S.N.B. 2004, c. S-5.5 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Neufundland und Labrador geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-7 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Neufundland und Labrador 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In den Nordwest-Territorien geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-8 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nordwest-Territorien 

Maßnahmen: Securities Act, S.N.W.T. 2008, c. 10 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Nova Scotia geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-9 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Nova Scotia 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Nunavut geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-10 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Nunavut 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.N.W.T. (Nu.) 1988, c. S-5 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Ontario geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-11 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen – Mit den Tätigkeiten der Versicherungen 

verbundene Dienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Meistbegünstigung 

Marktzugang 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8, ss. 54(1), 386(1), 386(2), 403 

Agents, O. Reg. 347/04 

Beschreibung:  

Gebietsfremden als Versicherungsvertreter tätigen Einzelpersonen der Vereinigten Staaten von 

Amerika (aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit) wird präferenzieller Zugang zum Markt für Versicherungsdienstleistungen in 

Ontario gewährt. 
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Vorbehalt IIIB-PT-12 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Ontario 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.O. 1990, c. S.5, s. 143 

National Instrument 31-103 (Registrierung, Ausnahmen und 

Verpflichtungen aufgrund der Registrierung) 

National Instrument 81-102 (Investmentfonds) 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Anhang III/de 142 

In Prince Edward Island geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-13 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Prince Edward Island 

Maßnahmen: Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Québec geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-14 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: An Act respecting the Société de l'assurance automobile du 

Québec, C.Q.L.R., c. S-11.011 

Beschreibung:  

Die Kfz-Versicherung im Hinblick auf Personenschäden und Tod wird in Québec von einem 

öffentlichen Monopol bereitgestellt. 
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Vorbehalt IIIB-PT-15 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Art des Vorbehalts: Marktzugang  

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen:  

Beschreibung:  

Die Annahme von Einlagen öffentlicher und halböffentlicher Einrichtungen sowie die 

Verwaltung von Pensionsfonds öffentlicher und halböffentlicher Einrichtungen werden in 

Québec von einem öffentlichen Monopol besorgt. 
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Vorbehalt IIIB-PT-16 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Québec 

Maßnahmen: Securities Act, C.Q.L.R., c. V-1.1 

Regulation 81-102 respecting Mutual Funds, C.Q.L.R., c. V-1.1, 

r. 39 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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In Saskatchewan geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-17 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2 

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) 

Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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Vorbehalt IIIB-PT-18 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Provinz – Saskatchewan 

Maßnahmen: The Traffic Safety Act, S.S. 2004, c. T-18.1 

The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, c. A-35 

Beschreibung:  

Die Kraftfahrzeugversicherung wird in Saskatchewan von einem öffentlichen Monopol 

bereitgestellt. 
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In Yukon geltende Vorbehalte 

Vorbehalt IIIB-PT-19 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 

Versicherungsdienstleistungen) 

Depotverwahrung 

Art des Vorbehalts: Marktzugang 

Zuständigkeitsebene: Territorium – Yukon 

Maßnahmen: Business Corporations Act, R.S.Y. 2002, c. 20 

Beschreibung:  

Investmentfonds, die in Kanada Wertpapiere anbieten, müssen eine gebietsansässige 

Verwahrstelle verwenden. Ein gebietsfremder Unterverwahrer kann herangezogen werden, 

wenn er über ein Eigenkapital der Anteilseigner von mindestens 100 Mio. CAD verfügt. 
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